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= Aktiengesetz (Gesetz über Aktiengesellschaften 
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= Durchführungsverordnung zum Bewertungsgeset2 
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= Obligationenrecht 
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Erster Abschnitt: E i n f ü h r u n g 

a) Allgemeines über die ländlichen Kreditgenossenschaften 

Ziel der vorliegenden Ausführungen ist es, die gesetzlichen Grundla­

gen sowie die praktische Durchführung der Pflichtprüfung mit ihren 

besonderen Merkmalen für die ländlichen Kreditgenossenschaften auf­

zuzeigen. 

Ein abgerundetes Bild über diese Pflichtprüfung erfordert auch eine 

historische Betrachtung des genossenschaftlichen Prüfung s wesens, 

Darüber hinaus sollen aber einleitend einige Ausführungen über den 

Ursprung und das Werden der Geno s s en Schaftsbewegung sowie über 

die geschichtliche Entwicklung der ländlichen Kreditgenossenschaften 

gemacht werden, um damit zum Verständnis des Wesens der Genos­

senschaften und der Eigenart der genossenschaftlichen Pflichtprüfung 

mit ihrem betreuenden Charakter beizutragen. 

Bei dem Versuch, den Zeitpunkt des Ursprungs der Genossenschaf­

ten festzulegen, ist der Begriff der Genossenschaft von entscheiden­

der Bedeutung, Erblickt man in jeder Vereinigung von Personen, mag 

diese nun politische, religiöse, wirtschaftliche oder soziale Zwecke 

verfolgen, und mag sie freiwillig oder durch Zwang zustandegekom­

men sein, schon eine Genossenschaft, faßt man also den Begriff sehr 

weit, dann liegen ihre Ursprünge um viele Jahrhunderte zurück ', 

In Deutschland existierten bereits beiden germanischen Dorfschaften 

und Bauernschaften die sogenannten "Dorf-= und Markgenossenschaf­

ten". Von diesen Organisationen wurde die im Gemeinbesitz befindli­

che Ackerflur aufgeteilt und bestellt. Erst mit Aufhebung des Flur­

zwanges zu Beginn des 19. Jahrhunderts fand hier eine grundlegende 

Umgestaltung in der Nutzung von Grund und Boden statt. 

1) Schmidt, Kurt: Die Genossenschaft; B erlin-München 1949, S. 1 
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Auch die im 12. J ah rhunde r t aufkommenden Zünfte, Innungen oder 

GÜden wären in d i e s e m Sinne a l s Genossenschaf ten anzusehen . Sie 

dienten d e r Regelung des Berufs lebens von Gewerbe t re ibenden des 

g le ichen Gewerbezweiges , i n s b e s o n d e r e von Handwerkern, sowie d e r 

Schlichtung von Stre i t igkei ten, d e r Fes t se t zung d e r P r e i s e und d e r ­

gle ichen. Sie hat ten b e r e i t s e ine " G e n e r a l v e r s a m m l u n g " in d e r soge ­

nannten "Morgensp rache" , einen "Vors tand" , den O b e r m e i s t e r und 
2} 

einen Ausschuß, waren a l so b e r e i t s hoch o r g a n i s i e r t . Schließlich 

sind noch die ebenfal ls in d i e s e r Ze i t en ts tandenen Vereinigungen 

deu t sche r Kaufleute, die sogenannten Brude r scha f t en oder Gilden, 

zu nennen, aus denen s ich s p ä t e r die deu tsche Hanse oder Hansa (d. h. 
3) 

"Brude r scha f t " oder "Genossenschaf t") b i ldete . Als Gi ldeorgane 

fungierten ein oder m e h r e r e "A l t e rmänne r " , die r i c h t e r l i c h e und V e r ­

waltungsbefugnisse ve re in ten , sowie e in Gi ldeaus s chuß, d e r d ie Rech-
4) te d e r Gesamthe i t wahrnahm . 

Wodurch un te r sch ieden sich nun die Genossenschaf ten d i e s e r Zeit von 

den modernen Genossenschaf ten? Das c h a r a k t e r i s t i s c h e Kennzeichen 

d e r modernen Genossenschaf t i s t die "Rücksicht auf die E i n z e l p e r s ö n ­

l ichkei t , die Wahrung i h r e r wir tschaf t l ichen und gese l l schaf t l ichen 

Selbs tändigkei t" ' , Diese Beachtung d e r individuellen Bedürfn isse fehlt 

den ä l t e ren Genossenschaf ten, wie d i e s zum Beispie l in d e r B e s c h r ä n ­

kung d e r gewerbl ichen Produkt ion oder dem Flurzwang in d e r Land­

wir tschaft zum Ausdruck kommt , Ein w e i t e r e r wesent l icher Unte r ­

schied is t da r in zu erb l icken, daß die Zünfte den C h a r a k t e r von öffent­

l i ch - rech t l i chen Körperschaf ten hatten, während e s sich be i den m o ­

dernen Genossenschaf ten um freie Vereinigungen handelt . 

1) Glaß, Otto: Genossenschaf tskunde; Ber l in -München 1949, S. 11 

2) Schmidt, Kurt : a . a . O . , S. 1 

3) Glaß, Otto; a . a . O . , S. 12 

4} Gie rke , Otto: Rechtsgeschich te d e r deutschen Genossenschaf t ; 
Ber l in 1868, S. 348 

5) Wygodzinski, W. und Müller , A . : Das Genossenschaf t swesen in 
Deutschland; Le ipz ig -Be r l i n 1929, S. 16 
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So ist insgesamt festzustellen, daß zwar verwandtschaftliche Züge 

zwischen der älteren und modernen Genossenschaft bestehen, daß 

aber andererseits auch ganz wesentliche Unterschiede vorhanden sind. 

Wir müssen deshalb eine klare Abgrenzung zwischen der älteren und 

der neuen Genossenschaftsbewegung treffen und als Geburtsstunde der 

modernen Genossenschaft als eine Art der völlig neuen Gemeinschafts­

und Organisationsformen des wirtschaftlichen Lebens die Mitte des 

19. Jahrhunderts ansetzen. 

Bevor wir nun auf die Entwicklung der modernen Genossenschaft ein­

gehen, sollen in kurzen Zügen in Anlehnung an Schacht s chabel die 

geistigen Grundströmungen aufgezeigt werden, die die neue Genossen­

schaft sbewegung entscheidend beeinflußten. 

1. Der Humanitätsgedanke, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts vor 

allem in Deutschland eine entscheidende Wiederbelebung erfuhr und 

der seine politische Auswirkung in der Forderung nach politischer 

Gleichberechtigung aller Staatsbürger, weiterhin in der Aufhebung de r 

sozialen Abhängigkeit wie überhaupt im Kampf gegen das soziale Elend 

fand. Entscheidende Beeinflussung seitens dieser Gedankenströmung 

auf die Genossenschaftsbewegung erfolgte von Johann H. Pestalozzi 

durch seine pädagogische Tätigkeit in der Schweiz, und vor allem durch 

H. Schulze-Delitzsch, der als typischer Vertreter jener wirtschafts­

theoretisch und wirtschaftspolitisch liberalen und staatspolitisch demo­

kratischen Männer anzusehen ist. 

2. Der christlich-soziale Gedanke. Dieser Gedanken Strömung, die in 

England ihren Ausgangspunkt hatte - Träger war die Sekte der Quäker -, 

stand in Deutschland der Schöpfer des ländlichen Genossenschaftswe­

sens, F. W, Raiffeisen, sehr nahe. Die Vertreter dieser Richtung ver-

1) Schacht seh ab el, H. G. : Genossenschaften, ihre Geschichte und ihr 
Wesen; Wolfenbüttel 1948, S. 15 ff. 
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suchten, die religiösen und sittlichen Ideen im Menschen zu wecken 

und sie in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen . 

3. Der eigentliche sozialistische Gedanke. Dieser war besonders be­

deutungsvoll, weil er durch seine Kritik am kapitalistischen System 

und dessen Folgen auf die breiten Massen wirkte. 

Diese aus verschiedenen Quellen fließenden geistigen Strömungen haben 

in ihrem Zusammenklang mit Oberrationalen Zügen im Wesen des Men­

schen die Antriebskräfte zur Entstehung des modernen Genossenschafts-

2) 

wesens ergeben . Zur Gründung der ersten modernen Genossenschaf­

ten bedurfte es nur noch des äußeren Anstoßes, der dann Mitte des 

19. Jahrhunderts in den allgemeinen wirtschaftlichen Notständen in 

Stadt und Land gegeben war. Durch die Anfang des 19. Jahrhunderts 

eingeführte Gewerb e freiheit, insbesondere aber durch die gewaltigen 

Fortschritte der Technik und des damit verbundenen Aufkommens des 

Kapitalismus war das Handwerk in große Bedrängnis geraten. Da dem 

Ruf nach Hilfe und Schutz von staatlicher Seite her wenig Gehör ge­

schenkt wurde, begab man sich, wenn auch zunächst sehr zaghaft, auf 

den Weg der Selbsthilfe. 

ErBt durch die Initiative und Tatkraft von Heinrich Schulze-Delitzsch 

kam dieser Gedanke der Selbsthilfe, und zwar Selbsthilfe auf demokra­

tischen Grundregeln, endgültig zum Durchbruch. Mit dem Bestreben, 

die sittliche und wirtschaftliche Stärke der einzelnen durch die Er ­

weckung und Hebung der eigenen Kraft zu fördern und unter dem Motto, 

daß viele Wenig ein Viel ergeben, faßte er zersplitterte Kräfte genos­

senschaftlich zusammen, indem sich die betreffenden freiwillig ent­

schließen sollten, ihr Alleinstehen aufzugeben und ihre Kräfte zum ge-
3) meinsamen Handeln und zur gegenseitigen Hilfe zu vereinigen . 

1) Faust, Helmut: Ursprung und Aufbruch der Genossenschaftsbewegung; 
Neuwied/Rh. 1958, S. 23 

2) Faust, Helmut: a . a .O . , S. 27 

3) Schacht s chabel, a . a .O . , S. 22 



- 6 -

In der Assoziation, die nach seinen eigenen Worten nichts anderes 

darstellte, als "eine Verbindung unter den wenig bemittelten, vorzugs­

weise arbeitenden Klassen, welche dahin strebt, bei wirtschaftlichen 

Zwecken den einzelnen kleinen und im Verkehr schwindenden Kräften 

durch ihre Vereinigung so viel als möglich die Vorteile einer Groß­

kraft zu Gebote zu stellen" , fand diese Zusammenfassung der Kräfte 

ihren praktischen Niederschlag, 

Im Jahre 1849 gründete Schulze-Delitzsch die Rohstoff Vereinigung der 

Tischler, später die der Schuhmacher. Diese beiden Vereinigungen 

sind als die ersten wirklichen Genossenschaften in Deutschland zu be-
2} 

zeichnen . Als wichtige Ergänzung kamen die Kreditgenossenschaften-

hinzu, die mit dem 1850 ebenfalls von Schulz e-Delitzsch gegründeten 

Vorschußverein ins Leben gerufen wurden. 

Zur gleichen Zeit, als diese von Schulze-Delitzsch in den Städten in 

Gang gebrachte Entfaltung des Genossenschaftswesens erkennbar war, 

ging auf dem Lande eine zwar ebenfalls zum Genossenschaftswesen 

hinführende, aber aus der Not auf dem Lande geborene und daher den 

Belangen der Bauern, ländlichen Handwerker und Gewerbetreibenden 
3) Rechnung tragende Entwicklung vor sich . 

1) Schulze-Delitzsch, H.: Reden und Schriften; herausgegeben von 
F. Thorwart, .Berlin 1913, Bd. 1 

2) Wygodzinski, W. und Müller, A.: a . a .O . , S. 21 

3) Schmidt, Kurt: a . a .O . . S.4/5 
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Der Süßere Anstoß zur Gründung moderner Genossenschaften erfolgte 

hier durch F.W. Raiffeisen. einem Mann, dem es nicht nur um die 

Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in der Landwirtschaft ging, 

sondern auch um die "geistige und sittliche Hebung des-aus der Not zu 

befreienden Menschen" . Raiffeisen war einmal Überzeugt von der 'Not­

wendigkeit, eine gesunde Landwirtschaft zu erhalten. Er sagte: "Da 

von dem guten Bestehen der ländlichen und besonders der landwirtschaft­

lichen Bevölkerung das gute Bestehen der ganzen Gesellschaft und be­

sonders auch des Staates abhängt, so ist die Frage nach der Art dieser 

Hilfe eine der brennendsten Tagesfragen, ja einer der wichtigsten Tei-
2) 

Ie der sozialen Frage geworden" . Zum anderen war e r durchdrungen 

von einer christlichen Gemeinschaftsgesinnung, woraus seine Betonung 

des Dienstes am Mitmenschen, die freiwillige Hilfe und uneigennützige 

Tätigkeit entspringt '. Seinen ersten Gründungen lag der Gedanke zu­

grunde, "daß der Wohlhabende nach dem Gebot der christlichen Nächsten-
4) liebe verpflichtet sei, dem Armen und Notleidenden zu helfen" . 

Dieser starken religiösen Grundhaltung entsprechend gründete Raiffeisen 

zunächst Wohltätigkeit s vereine, die ihren ersten finanziellen Rückhalt 

bei wohlhabenden Personen fanden. Bald erkannte Raiffeisen, daß es auf 

diesem Wege unmöglich war, dem Notstand, namentlich der Kreditnot, 

dauernde und wirksame Abhilfe zu bringen. So wurde auch er durch die 

Erfahrung von der Fremdhilfe auf die Selbsthilfe, die dann in den Spar-

und Darlehenskassen ihren praktischen Niederschlag fand, verwiesen . 

1) Schmidt, Kurt: a . a . O . , S. 5 

2) Raiffeisen, F. W. : Die Darlehenskassenvereinej 6. Aufl., 1923, 
S. 8/9 

3) vgl. Ziegenfuß, Werner: Die Genossenschaften, aus "Lebendige 
Soziologie", Berlin 1948, S. 85 - 87 

4) Schürmann, A. : Die Entwicklung der Raiffeisenbewegung in Deutsch­
land, in: F. W. Raiffeisen, Neuwied 1938, S. 22 

5) Henzler, Reinhold: Genossenschaftswesen; in: Die Handelshochschule, 
41. Lieferung, Wiesbaden 1952, S. 6 
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Die Raiffe isen 'sehen Vere ine , die e r s t durch d iesen Übergang z u r 

Selbsthilfe und Selbstverantwortung zu wirkl ichen Genossenschaften 

geworden waren, e r l eb ten nun einen s t a rken Aufschwung . Übera l l 

wurden neue Da r iehen G kassenve re ine gegründet , was b e r e i t s im J a h r e 

1877 die Schaffung e ine r zen t ra len Stelle, dem "Anwaltschaftsverband 

l änd l i che r Genossenschaf ten" nötig mach te . Aus d i e sem ging nach 

m e h r e r e n Umgestal tungen le tz t l ich der heutige Spitzenverband länd­

l i c h e r Genossenschaf ten, der Deutsche Raiffeisenverband e . V. h e r v o r . 

Die Organisa t ion d e r Ra iffei s en -Genossenschaf t en weicht, wie d ie .b i s ­

he r igen Ausführungen zeigten, in wesent l ichen Punkten vom System 

Schulze-Del i tzsch ab . Wenn sich auch im Laufe d e r Entwicklung eine 

gewisse Angleichung vollzogen hat, eo sind doch eine Reihe von Unte r ­

schieden b i s heute e rha l t en gebl ieben. Auf d iese Un te r sche idungsmerk ­

m a l e zwischen den beiden Systemen bzw. zwischen den Volksbanken-

a l s genossenschaf t l iche Kredi t ins t i tu te der Richtung Schulze-Del i tzsch 

e i n e r s e i t s und den Spa r - und Dar lehenskassen bzw. Raiffeisenbanken 

oder - k a s s e n a l s Kredi tgenossenschaf ten d e r Organisa t ion Raiffeisen 

a n d e r e r s e i t s soll h i e r noch kurz eingegangen werden . 

E ines d e r wesent l ichs ten Unte r sche idungsmerkmale bi ldete die Anwen­

dung des Loka l i s i e rungspr inz ips durch die Raiffeisen-Genossenschaf-
2) 

ten . Von Bedeutung ist d ies in e r s t e r Linie für 'd ie Beur te i lung d e r 

Kredi twürdigkei t des Kred i tnehmer s und damit auch für die Sicherheit 

de s gewahr ten Kred i t e s , da in den kleinen Gemeinden die wi r t schaf t l i ­

chen Verhä l tn i s se des einzelnen meis t a l lgemein bekannt sind. Die g e ­

werbl ichen Kredi tgenossenschaf ten t r agen dagegen s tädt i schen Charak­

t e r , die Kredi tgewährung erfolgt vorwiegend nach sachl ichen G e s i c h t s -

1) Lemcke , E, : Die Entwicklung der Raif fe isen-Organisat ion in d e r 
Neuzei t ; K a r l s r u h e 1913, S. 1 

2) Voßschmidt, Theo: Die westdeutschen Kredi tgenossenschaf ten, 
i h r e Stellung auf dem Kred i tmark t ; Ka r l s ruhe 1958, S. 16 
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punkten. F e r n e r wurde durch das Loka l i s i e rungspr inz ip auch das We­

sen der Verwal tung beeinflußt. Die Tät igkei t i s t durch die ö r t l i che B e ­

grenzung me i s t ve rhä l tn i smäßig einfach und übers ich t l i ch , so daß s ie 

b e i v ie len R a i f f e i s e n g e n o s s e n s c h a f t e n ehrenamt l i ch b e s o r g t werden 

kann . Die eh renamt l i che Verwaltung ist be i den gewerbl ichen K r e d i t ­

genossenschaf ten infolge des g r ö ß e r e n Geschäf tsumfanges nicht möglich. 

Ein b e s o n d e r e s Merkma l d e r ländl ichen Kredi tgenossenschaf ten is t 

fe rner , daß in den meis ten Fä l len neben -lem Kredi tgeschäft auch das 
2) 

Warengeschäft be t r i eben wird , während die gewerb l ichen K r e d i t g e ­
nossenschaf ten ausschl ieß l ich das Bank- und Kredi tgeschäf t pflegen. 

Schließlich is t noch darauf hinzuweisen, daß b e i den gewerbl ichen K r e ­

di tgenossenschaf ten infolge d e r oft s e h r un te rsch ied l ichen V e r m ö g e n s ­

v e r h ä l t n i s s e , die auf die he te rogene Mi tg l i ede rzusammense tzung zu­

rückzuführen is t , d e r Typ d e r Genossenschaf t mit b e s c h r ä n k t e r Haftung 

v o r h e r r s c h t , während die ländlichen Kredi tgenossenschaf ten wegen d e r 

ve rhä l tn i smäß ig großen Haftungsgrundlage (Grund und Boden, Gebäude , 

l ebendes und to tes Inventar) in der Mehrzahl a m P r i n z i p d e r unbe-
314) schränk ten Haftung festhalten 

Diese Untersch iede in den beiden Sys temen kamen nicht nu r in den g e ­

nossenschaf t l ichen Kredi t ins t i tu ten zum Ausdruck . Alle ande ren Typen 

von Genossenschaf ten, die in d i e s e r Epoche ins Leben gerufen wurden, 

1) Heute m ü s s e n vie le ländl iche Kredi tgenossenschaf ten infolge des 
wachsenden Geschäf tsvoiumens zur hauptamtl ichen Verwal tung ü b e r ­
gehen. Der Antei l d e r hauptamtl ich ge le i te ten ländl ichen K r e d i t g e ­
nossenschaf ten betrug 1961 b e r e i t s 52, 6 %. 

2) Im J a h r 1961 be t r i eben von den insgesamt 10 726 ländl ichen K r e d i t ­
genossenschaf ten in d e r Bundesrepubl ik Deutschland 8896 auch das 
Warengeschäft , da s sind rund 83 %. 
(Zah lenmate r ia l zu I) und 2) aus dem Jahrbuch des Deutschen 
Rai f fe isenverbandes e. V. 1962). 

3) Voßschmidt , Theo: a . a . O . , S. 17/18 

4) Nach dem 2. Wel tkr ieg hat jedoch auch h ie r d e r Anteil d e r Genossen ­
schaften mi t be sch ränk t e r Haftung s t a r k zugenommen. E r be t rug 1961 
b e r e i t s 43 % gegenüber 8 % i m J a h r e 1938 (Jahrbuch des Deutschen 
Raiffe isenverbandes 1362) 
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wiesen charakteristische Merkmale entweder der Anschauung Schulze-

Delitzsch' entsprechend oder auf das Gedankengut von Raiffeisen zu­

rückgehend auf. Deshalb unterscheidet man auch heute noch bei einer 

systematischen Ordnung ganz allgemein zwischen den ländlichen Ge­

nossenschaften (Raiffeisen) und den gewerblichen Genossenschaften 

(Schulze-Delitzsch). Später kamen noch zwei wichtige Genossenschafts­

typen hinzu, die Konsumgenossenschaften, die ihren Ursprung in Eng­

land haben, und die Baugenossenschaften. Diesen vier Typen entspre­

chend sind die Genossenschaften noch heute in vier großen Spitzenver­

bänden - dem Deutschen Raiffeisenverband e.V. in Bonn, dem Deut­

schen Genossenschaftsverband (Schulzei-Delitzsch) e.V. in Bonn, dem 

Zentralverband der Deutschen Konsumgenossenschaften e.V. in Ham­

burg und dem Gesamtverband gemeinnütziger Wohnung sunt er nehm en 

e.V. in Köln - zusammengefaßt. 

Stellt man nun die Frage, was die ländlichen Kreditgenossenschaften 

mit den übrigen Genossenschaften gemein haben, so bedarf es dazu 

einer Betrachtung des Genossenschaftsbegriffes und der sich daraus 

ergebenden genossenschaftlichen Grundsätze. 

Der Begriff der Genossenschaft kann nicht hur rechtlich bestimmt wer-, 

den, auch ökonomisch und soziologisch wurden sehr unterschiedlich 

geformte Gemeinschaften als Genossenschaften bezeichnet . Ent­

wicklungsgeschichtlich betrachtet ist der Genossenschaftsbegriff ein 

wirtschaftlicher und soziologischer Begriff, dessen Wesensmerkmale 

durch das Gesetz nur zum Teil zu rechtlichen Merkmalen erhoben wor­

den sind. 

Betrachtet man aber den gesetzlichen Genossenschaftsbegriff, nach dem 

die Genossenschaft eine Gesellschaft von nicht geschlossener Mitglie­

derzahl, welche die Förderung des Erwerbes oder der Wirtschaft ihrer 

1) Vgl. hierzu und im folgenden: 
Paulick, Heinz; Das Recht der eingetragenen Genossenschaft; 
Karlsruhe 1956, S. 3 ff. 
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Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes bezweckt, 

darstellt, so erkennt man, daß die wirtschaftlichen Hauptmerkmale 

zu gesetzlichen Erfordernissen gemacht wurden. Der Zweck der Ge­

nossenschaft muß darin bestehen, dem. selbständig bleibenden Einzel­

unternehmer und Einzelwirtschafter mittels des gemeinschaftlichen 

Geschäftsbetriebes zu helfen und dessen wirtschaftliche Existenz zu 

stärken. Die Genossenschaft verfolgt also keine eigenen wirtschaftli­

chen Ziele, es fehlt ihr das für alle anderen Gemeinschafts formen 

des Handelsrechts charakteristische Merkmal des Gewinnstrebens als 

Selbstzweck. Die Förderung der Mitglieder als wirtschaftliche Ziel­

setzung ist jedoch eine rechtliche Voraussetzung für die Eintragung 

einer Genossenschaft in das Genossenschaft s register. 

Ein weiterer Zweck der Genossenschaft, und zwar ein rechtlich garan­

t ier ter Zweck, ist die Freiheit des Einzelwesens. Mit dieser gesetz­

lichen Zweckbestimmung ist ein klares Unterscheidungsmerkmal ge­

geben gegenüber dem Kollektiv, bei dem nun die Gemeinschaft, die 

Gesamtheit, der Staat in den Mittelpunkt gerückt ist und das den Weg 

bildet zur vollkommenen Leugnung der Einzelpersönlichkeit . Die Ge­

nossenschaft stellt aber bewußt die freie Persönlichkeit und deren Ent­

faltung und Sicherung im Bereich der Wirtschaft in den Mittelpunkt. 

Ein weiteres Merkmal der Genossenschaft ist die persönliche und nicht 

die kapitalmäßige Beteiligung der Genossen als Ziel und Inhalt der Mit­

gliedschaft . Während bei der Kapitalgesellschaft vielleicht eine per­

sönliche Verbindung als Folge einer kapitalmäßigen Beteiligung ent­

steht,. ist bei der Genossenschaft eine kapitalmäßige Beteiligung die 

Folge einer personenrechtlichen Verbindung. Die Genossen selbst und 

nicht ihr Kapital sind das Entscheidende. Zum Ausdruck kommt dies 

zum Beispiel in der Abstimmung nach Köpfen, nicht nach der Höhe der 

Kapitalanteile, in der Vorschrift, daß grundsätzlich die Vertretung in 

1) Westermann, H.: Die Genossenschaften als Synthese von Freiheit 
und Bindung; BfG, Jg. 100, 1954, S, 271 
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der. Generalversammlung ausgeschlossen wird, daß vielmehr der Ge­

nosse selbst, seine Rechte wahrzunehmen hat. Daraus ergibt sich aber 

gleichzeitig, daß die freie Einzelpersönlichkeit für das Schicksal der 

Genossenschaft verantwortlich ist. Jeder Genosse muß sich bei seinem 

Eintritt in die Genossenschaft im klaren darüber sein, daß er mit einer 

Anzahl anderer freier Persönlichkeiten das Leben gemeinsam gestalten 

und den Gefahren des Lebens vereint begegnen will. Und dazu muß er 

auch bereit sein, Bindungen einzugehen und Verantwortung zu überneh­

men, In rechtlicher Hinsicht kommt dies zum Ausdruck in "einem wei­

teren Wesensmerkmal der Genossenschaft, der genossenschaftlichen 

Haftung. 

Die Freineit, die die Genossenschaft vermittelt, ist also eine Freiheit 

mit Bindungen. Der genossenschaftliche Zusammenschluß wird also zu 

einer Synthese von persönlicher Freiheit und selbstauferlegter Bindung, 

die zur freiwilligen Unterordnung unter das Wohl der größeren Gemein­

schaft führt . Allerdings setzt diese Grundhaltung bei den sich zu einer 

Genossenschaft zusammenschließenden Personen eine ganz bestimmte 

ideologische Einstellung und Wirt Schaftsgesinnung voraus, die als der 

genossenschaftliche Solidarismus bezeichnet wird. Darunter ist eine 

auf die Wahrung der Gesamtbelange der Genossenschaft und aller ihrer 

Mitglieder ausgerichtete ideile Grundeinstellung zu verstehen, die in 

den Wahlsprüchen der Genossenschaften "Alle für einen, einer für alle" 

und "Einigkeit macht stark" schlagwortartig zum Ausdruck kommt. 

Damit werden den Genossen die Gleichartigkeit ihrer Interessen und 

ihrer wirtschaftlichen Lage zum Bewußtsein gebracht, in ihnen ein Zu­

sammengehörigkeitsgefühl geweckt und ihre wirtschaftliche Schicksal-
21 

Verbundenheit versinnbildlicht. Schachtschabel sagt "Jedes Verpflich­
tetsein für die Gemeinschaft erwächst aus dem Verbundensein mit der 
Idee". 

1) Westermann, H.: a . a .O . , S. 271 

2) Schacht s chabel, H. G. : Genossenschaften, ihre Geschichte und ihr 
Wesen; Wolfenbüttel 1948, S. 24 



- 13 -

Aus dem Begriff d e r Genossenschaf t e rgeben s ich wichtige Grundsä tze 

- s ie wurden zum Tei l oben schon angedeutet - , die für da s Wesen d e r 

Genossenschaf t b e s t i m m e n d sind und s ie im Gegensa tz zu den Kapi ta l ­

gese l l schaf ten a l s Pe r sonenve rband c h a r a k t e r i s i e r e n . 

Ein e indeut iges Un te r sche idungsmerkmal zu den ande ren Körperschaf ­

ten ergibt s ich in e r s t e r Linie aus dem Grundsa tz d e r Selbsthilfe, Die ­

s e r Gedanke d e r Selbsthilfe durchzieht nicht nu r die Anfange d e r G e ­

nossenschaf tsbewegung, e r hat s ich v i e l m e h r a l s kennzeichnender We­

senszug e ines jeden echten genossenschaf t l ichen Z u s a m m e n s c h l u s s e s 

b i s heute e rha l ten , wenn auch das M e r k m a l d e r Selbsthilfe nicht a u s -
2) 

drückl ich zum rech t l i chen Begr i f f smerkma l erhoben worden is t , 

Die Idee d e r Selbsthilfe besagt , daß s ich die Mitgl ieder mi t Hilfe des 

genossenschaf t l ichen Z u s a m m e n s c h l u s s e s aus e igene r Kraft g e g e n s e i ­

t ig helfen wollen. Durch das Z u s a m m e n t r a g e n d e r Willenskraft und A r ­

be i t s l e i s tung des einzelnen soll in g e m e i n s a m e r Anst rengung das e r ­

re ich t werden, was für den auf s ich al lein Ges te l l t en infolge se ine r 

wir tschaf t l ichen Schwäche nicht e r r e i c h b a r i s t . D a r a u s ergib t s ich folg­

l ich auch ein Zwang zur aktiven Mitarbei t de s e inze lnen . Die Genossen ­

schaft fo rder t innerhalb des von ihr wahrgenommenen Wir t schaft e h e -

r e i c h e s von j edem Mitglied Anspannung a l l e r Kräfte zu se inem e igenem 

Nutzen wie zum Nutzen d e r Mi tgenossen . 

Die Genossenschaf t b ie te t a l so auf d e r einen Seite dem einzelnen Mit­

glied a l le wir tschaf t l ichen Vor te i le , die sich aus e inem solchen Zweck­

zusammensch luß ergeben, ver lang t a b e r auf d e r ande ren Seite von ihm, 

1) Vgl . h i e r und im folgenden wiede rum: 
Paul ick , Heinz: a . a . O . , S.5 ff. 

2) Anders im schweize r i schen Recht, wo in d e r gese tz l i chen Begr i f f sbe­
s t immung die Idee d e r Selbsthilfe einen wört l ichen Niedersch lag g e ­
funden hat . In A r t . 828 Abs . 1 OR heißt e s : "Die Genossenschaf t i s t 
e ine a l s Körperschaf t o r g a n i s i e r t e Verbindung e ine r nicht g e s c h l o s s e ­
nen Zahl von P e r s o n e n oder Handelsgesel lschaf ten, die in d e r Haupt­
sache die Förde rung oder Sicherung b e s t i m m t e r wi r t schaf t l i cher In­
t e r e s s e n i h r e r Mi tg l ieder in g e m e i n s a m e r Selbsthilfe bezweckt . " 
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daß es die Genossenschaft nicht nur e inse i t ig a l s Mittel zur Förde rung 

s e i n e s B e t r i e b e s be t rachte t , sondern daß es da rübe r hinaus be re i t is t , 

se lbs t mit seinen ganzen Kräften die anderen Genossenschaf t smi tg l ie ­

d e r zu unterstfitz en. Wer e iner Genossenschaf t be i t r i t t mit dem Gedan­

ken, sich ohne eigene Mitarbei t wir tschaf t l iche Vortei le s i chern zu kön­

nen, verkennt das Wesen d e r Genossenschaf ten, Die Genossenschaft 

i s t weder ein e r w e r b e wir tschaf t l iche a Unternehmen noch eine Wohltä­

t igkei t se inr ichtung, d ie auf die tä t ige Mitarbei t des einzelnen v e r z i c h ­

ten kann. D e r Bes tand d e r Genossenschaf t beruht al lein auf dem pe r sön ­

l ichen Einsatz d e r Mitg l ieder . 1st d i e s e r nicht oder nicht m e h r vo rhan ­

den« " so is t d e r genossenschaf t l ichen Betätigung der Boden entzogen 

und ist die Verwirkl ichung des gemeinschaft l ichen Förde rungszwecks 
1)2) 

in F r a g e ges te l l t , wenn nicht Oberhaupt ausgesch lossen" 

Einen wei teren Grundsa tz bildet die genossenschaf t l iche Se lbs tve rwal ­

tung. Darin, daß die Mi tg l ieder in den Angelegenheiten d e r Genossen­

schaft selbst be s t immen , l iegt die s i c h e r s t e Gewähr für die Wahrung 

des Cha rak t e r s d e r Genossenschaft a l s einen HiHs- und Ergänzungsbe -

t r i e b der Mitg l ieder . Rechtlich kommt die Selbstverwaltungsbefugnis 

zum Ausdruck in d e r maßgebenden Gestal tung durch die Mi tg l i ederver ­

sammlung und in dem E r f o r d e r n i s d e r Zugehörigkeit d e r Vors t ands ­

und Aufs i ch t s ra t smi tg l i ede r z u r Genossenschaf t . 

A m deut l ichsteh zeigt s ich d e r pe r sonenrech t l i che Charak te r d e r Genos ­

senschaft im Grundsatz d e r Selbs tverantwortung. Mit dem Eint r i t t in 

die Genossenschaft übe rn immt der e inzelne freiwillig d ie Veran twor-
3) tung für die Exis tenz des gemeinschaft l ichen Unternehmens . Diese 

pe r sön l i che Verantwortung äußer t s ich in d e r Haftung des Genossen, 

d . h . in dessen unbeschränk te r oder be sch ränk t e r Kachschußpflicht i m 

1) Paul ick , Heinz: a . a . O . , S. 11 

2) Diese Mit- und Zusammena rbe i t (Kooperation) kommt sinnfällig i m 
aus ländischen Recht zum Ausdruck, wo die Genossenschaft a l s Société 
coopérat ive , socie tà cooperat iva, coopera t ive society bezeichnet wi rd . 

3) Auch die Verbandsprüfung beruht auf dem Gefühl d e r Veran twor t l i ch­
ke i t . 
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Konkursfalle der Genossenschaft. 

Der vierte Grundsati besteht in der Identität von Unternehmern und Kun­

den. Soll die Genossenschaft nicht zum Selbstzweck werden, so muß das 

einzelne Mitglied auch die Einrichtungen der Genossenschaft für sich in 

Anspruch nehmen. Daraus ergibt sich die Doppel Stellung der Mitglieder 

als wirtschaftliche Träger und als Kunden ihres Unternehmens, Gesetz­

lich ist ausdrücklich festgelegt, daß das Mitgliedergeschäft den Schwer­

punkt der genossenschaftlichen Tätigkeit bilden muß. 

Letztlich ist noch der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu erwähnen, 

der auch für die Genossenschaften Gültigkeit besitzt. Nur eine wirtschaft­

lich arbeitende Genossenschaft ist auf die Dauer in der Lage, ihre 

Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und damit den ihr ge­

stellten wirtschaftlichen Aufgaben im Interesse ihrer Mitglieder ge­

recht zu werden. 

Dieser Grundsatz, der das betriebspolitische Handeln aller Unterneh­

mungen bestimmt, darf nicht verwechselt werden mit dem erwerbswirt­

schaftlichen Prinzip, welches besagt, daß die Betriebe bestrebt sein 

sollen, auf die Dauer einen möglichst hohen Gewinn auf das in Ihnen in­

vestierte Kapital zu erzielen. Wenn auch die Genossenschaft auf die Er­

zielung eines angemessenen Gewinnes im Interesse der Eigenkapital ~ 

bildung nicht ganz verzichten kann, so steht doch das Prinzip der Wirt­

schaftlichkeit eindeutig im Vordergrund. Die Genossenschaft ist kein 

Gewinnerzielungs-, sondern ein Bedarfs- und Kostendeckungsbetrieb. 

Die Erfüllung ihrer Hauptaufgabe, die Förderung ihrer Mitglieder, ver­

langt von der Genossenschaft unbedingt das Handeln nach dem Grund­

satz der Wirtschaftlichkeit, d.h. nach dem Prinzip der sparsamsten 

Mittelverwendung, 

Diese genossenschaftlichen Grundsätze und die oben aufgeführten We­

sensmerkmale sind das, was alle Genossenschaften des deutschen Rechts 

miteinander gemein haben. Aus dem gesetzlichen Genossenschaftsbegriff 
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ergibt sich, daß e s in r ech t l i che r Hinsicht keine Abweichungen zwischen 

den einzelnen Typen der Genossenschaften gibt . 

Die Unte r sche idungsmerkmale der ländlichen Kredi tgenossenschaf ten zu 

den übrigen Genossenschaften l iegen a l so in Ar t und Gegenstand des Un­

t e r n e h m e n s begründet . Sinn und Aufgabe d e r ländlichen Kred i tgenossen­

schaften is t die Pflege des Spar - und Kredi tgeschäf ts und da rübe r hinaus, 

soweit s ie auch das Warengeschäft be t re iben , die Durchführung des land­

wir tschaf t l ichen Bezugs - und Absa tzgeschäf tes . Aus d i e s e r Aufgaben­

stellung ergeben sich na turgemäß eine Reihe von Besonderhei ten , wie 

zum Beisp ie l in d e r Zusammense tzung d e r Mitgl ieder , in d e r Geschäf t s ­

politik, in d e r bet r iebl ichen Organisat ion, auf die im einzelnen e inzu ­

gehen h i e r zweifellos zu weit führen dürfte. 

Dagegen soll abschließend noch ganz kurz auf die Entwicklung der länd­

l ichen Kredi tgenossenschaf ten in d e r Schweiz eingegangen werden, da 

die genossenschaf t l ichen Kredi t ins t i tu te ge rade in der Schweiz eine große 
2) 

Bedeutung er langt haben ' , Die ländl ichen Kredi tgenossenschaf ten nach 

dem System Raiffeisen sind in die Schweiz e r s t ve rhä l tn i smäßig spät 

e ingedrungen. In den Jah ren 1886/87 wurden im Kanton Be rn die beiden 

e r s t e n Raiffeisenkassen gegründet a l s Ergebn i s e iner Studienre ise , die 

Reg ie rungs - und Nationalrat Edmund von Steiger zu Raiffeisen gemacht 
3) 

ha t te . Aber e r s t um 1900 kam d e r entscheidende Anstoß zu e iner u m ­
fassenden Bewegung, die dann 1902 z u r Gründung des heutigen Verbandes 
s c h w e i z e r i s c h e r Dar lehenskassen (System Raiffeisen) führte. In dem 

1) Das Gese tz kennt nur einige Sondervorschr i f ten für b e s t i m m t e Grup ­
pen, wie ge rade die Bes t immungen des Kred i twesengeee tzes für die 
Kredi tgenossenschaf ten . 

2) Be i den folgenden Betrachtungen wird verschiedent l ich auch auf die 
s chwe ize r i s che Gesetzgebung eingegangen, da das Genossenschaf t s ­
gese tz und das Bankengesetz d e r Schweiz infolge i h r e r k la ren und 
übers ich t l i chen Fassung für Rechtsverg le iche be sonde r s geeignet sind. 

3) Gerwig, Max: Schweizer . Genossenschaf t s recht ; Be rn 1957, S. 134 
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kleinen thurgauischen Dorf B iche l see hat te P f a r r e r T r a b e r eine 

Raif fe isenkasse gegründet , die dann im Zusammenhang mi t den B e ­

mühungen d e r St. Ga l l e r Gemeinnützigen Gesel lschaf t ein weithin an­

r e g e n d e s Be i sp ie l wurde . 

So s t ieg die Zahl d e r Raif fe isenkassen von 1903 b i s 1961 von 25 auf 

1077, d ie Gesamtmi tg l i ede rzah l von 1740 auf 129 572 und die B i l a n z ­

s u m m e von i n s g e s a m t 1 765 817, - Sfr auf 2 170 397 976, - Sfr. 

b) Das Prüfungswesen in h i s t o r i s c h e r Sicht 

B e r e i t s ve rhä l tn i smäß ig k u r z e Zei t nach Ents tehung d e r e r s t e n G e n o s ­

senschaf ten in Deutschland b i lde ten sich aus Genossenschaf ten E i n r i c h ­

tungen h e r a u s , de r en Zweck die Bera tung und sachdienl iche Un te rwe i ­

sung d e r Vor s t andsmi tg l i ede r in d e r Durchführung i h r e r Aufgaben w a r . 

Die Notwendigkeit d i e s e r Bera tungen e rgab s ich na tu rgemäß aus den 

Verhä l tn i s sen und Zuständen in den e r s t e n Genossenschaf ten, denn 

d e r e n eh renamt l i ch tä t igen Vors tände besaßen außer d e m guten Willen 

weder die notwendigen Kenntn isse noch die Erfahrung z u r Führung 
21 

e i n e r Genossenschaf t . 

Diese Aufgaben d e r Bera tung übernahmen anfänglich in ih ren G e n o s ­

senschaf ten Raiffeisen und Schulz e -Del i t zsch s e lb s t . Infolge d e r r a s c h 

ans te igenden Zahl d e r Genossenschaf ten und des s i ch ständig a u s w e i ­

tenden Geschäf tsumfanges mußten bald ande re e r f ah rene Genossenschaf­

t e r zu d i e s e r Tät igkei t herangezogen werden . Schließlich gingen die 

Verbände dazu über , hauptberufl iche Rev i so ren anzus te l l en . Diese in 

den e r s t e n J a h r e n a l s " W a n d e r l e h r e r " bezeichneten , s p ä t e r a b e r in 

' - Inspektoren" umbenannten Beamten d e r genossenschaf t l ichen Verbände 

führten die Bera tung an Ort und Stelle durch und e r t e i l t en insbesondere 

1) J a h r e s b e r i c h t de s Verbandes Schweiz. D a r l e h e n s k a s s e n 

2) Grünfeld-Hi ldebrand: Genossenschaf t swesen ; Ber l in 1929, S. 126 
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Anweisungen in d e r Buchführung . Gleichzeit ig waren s ie Werber für 
2) 

den Genossenschaf tsgedanken . 

F ü r eine s t ä r k e r e Ausprägung des Prüfungs- und Bera tungsbedür fn i s ses 

so rg te die Entwicklung. Be i d e r Vielzahl neue r Gründungen und d e r oft 

mangelnden Sachkenntnis der V o r s t a n d s m i t g l i e d e r b l i e b e n Fehlschläge 

und Mißerfolge nicht aus , die geeignet waren, die Genossenschaften in 
3} Mißkredit zu br ingen . Zu i h r e r Verhütung wurde dahe r b e r e i t s 1864 

die F r a g e der Zwang s r ev i s ion e r ö r t e r t . Schulze-Del i tzsch lehnte jedoch 

die Zwangsprüfung a l s unzuläss ig mit der Begründung ab, daß es Sache 
4) 

d e s Aufs i ch t s r a t e s sei , d ie en tsprechenden Kontrol len vorzunehmen . 

Eine Aufsicht durch den Verband hiel t e r für unvere inbar mit den g e - • 

no s sen schaftlich en Grundsätzen d e r Selbsthilfe und Selbstverwal tung. 

E r s t a l s in konservat iven Kre i sen des Reichs tags eine s taa t l iche oder 

kommunale Aufsicht über die Genossenschaften erwogen wurde - einen 

entsprechenden Antrag b rach te 1881 d e r Abgeordnete Ackermann im 

Reichstag ein - e r k l ä r t e sich Schulze-Del i tzsch mit d e r Pflichtprüfung 

e invers tanden, um dadurch die Gefahr e iner behördl ichen Beaufs icht i ­

gung abzuwenden. In d e r 1889 veröffentl ichten Schrift "Mate r ia l z u r 

Revision des Genossenscha f t sgese tzes" behandel te Schulze-Del i tzsch 

auch eingehend das Re vis ion s we sen. Diese Schrift i s t dann spä te r eine 

wesent l iche Grundlage des Genossenschaf t sgese tzes von 1889 geworden. 

Bevor jedoch die PflichtprUfung gese tz l ich v e r a n k e r t wurde, besaßen 

die m e i s t e n a l l e r genossenschaf t l ichen Verbände einen r ege l r ech t en 

Revis ionsdiens t . Raiffeisen, d e r aus se inem Hang zum Zwang und E r ­

z i ehe r i s chen h e r a u s schon i m m e r ein Anhänger des Zwangsprüfungsge-

1) Z i rwas -Buchho lz : Das genossenschaf t l iche Prüfungswesen; 
Ber l in 1938, S. 2 

2) Frowein , Hellmut: Das Prüfungswesen der Kredi tgenossenschaf ten; 
Disser ta t ion , Köln 1938, S. 39 

3) Hug, Herbe r t : Die Pf l icht revis ion der Genossenschaften; 
Disse r ta t ion , München 1948, S. 20 

4) Z i rwas -Buchho lz : a . a . O . , S. 2 
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dankens war , setzte es bereits auf dem Vereinstag zu Bonn im Jahre 

1882 durch, daß die Revision für die dem "Generalanwaltschaftsverband 

ländlicher Genossenschaften" angeschlossenen Genossenschaften für 

obligatorisch erklärt wurde. Damit war dieser Verband der erste Zen­

tralverband, der die Pflichtrevision durchführte und dadurch zu einem 

Revisionsverband im heutigen Sinne wurde. 

Auch auf dem Vereinstag des "Allgemeinen Verbandes deutscher Er­

werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften" im Jahre 1882 wurde unter 

dem Eindruck des Ackermann'sehen Antrages den Genossenschaften 

nahegelegt, sich der Verbandsprüfung durch die hierzu angestellten Re-
2) 

visoren regelmäßig zu unterwerfen , Ein Jahr später wurde aus die­
sen "Empfehlungen zur Revision" in fast allen Unterverbänden des AIl-

3) 
gemeinen Verbandes eine "Pflicht zur Revision" ' . So kam man schließ­
lich allgemein im Genossenschaftswesen zur Pflichtprüfung, teils aus 
einem echten Bedürfnis der Genossenschaften, teils aus Furcht vor 
einer staatlichen Aufsicht. 

Das Genossenschaftsgesetz vom 1.5.1889 brachte im wesentlichen nur 

eine Anerkennung und Legalisierung der bereits bestehenden Verbando-
4) einrichtungen für die Prüfung der Genossenschaften ' , Es machte die 

Revision im zweijährigen Turnus obligatorisch, ließ neben der Ver­

bandsprüfung auch die gerichtliche Prüfung zu und gab für die Verfas­

sung der Verbände, die nur zur Prüfung der angeschlossenen Genossen­

schaften verpflichtet und damit zu wirklichen Prüfung s verbänden ge­

stempelt wurden, eine Reihe von Vorschriften. Das Gesetz enthielt 

ferner einige Bestimmungen über die Revision und die Pflichten der 

Genossenschaften, während über die Prüfung selbst und ihre Behand-

1) Zirwas-Buchholz; a . a . O . , S. 7 

2) Letschert, Reinholz: Die Entwicklung des genossenschaftlichen 
Prüfungswesen in 75 Jahren; BIfG. 1937, Nr. 28 - 30 

3) Frowein, HeUmut: a. a. O., S. 44 

4) Zirwas-Buchholz: a . a . O . , S. 14 
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lung durch den Prüfungsverband, vor a l l em auch über die Beaufs icht i ­

gung der Genossenschaften nach durchgeführ ter Prüfung, nur wenig 

oder nichts gesagt wurde . Infolgedessen blieb den Prüfungsverbänden 

vo l le r Spie l raum für die Ausgestal tung des Prüfungswesens . 

Im Laufe der folgenden Jah rzehn te haben sich Genossenschaf ts tage, 

A u s s c h ü s s e , Revisorenkonferenzen und Verbands tage mit dem genos ­

senschaft l ichen Prüfungsweeen befaßt. Dabei .kam es zu neuen A n r e ­

gungen und Beschlüssen , die für die Entwicklung des Prüfungsgedan­

kens t e i lweise große Bedeutung er langten . So wurde 1925 vom Deut­

schen Genossenschaf tsverband den Prüfungsverbänden angera ten , die 

Prüfungen d e r angeschlossenen Genossenschaften j ä h r l i c h durchzu-
2) 

führen ' . Durch die .sogenannten "Hamburge r B e s c h l ü s s e " des Genos ­

senschaf t s tages von 1930 wurde die j äh r l i che Prüfung z u r Pflicht g e ­
mach t . F e r n e r wurde eine Vereinheit l ichung d e r Prüfung innerhalb der 

e inzelnen Verbände des Deutschen Genossenschaf t sverbandes durchge-
3) 2) 

führt . E s war in d e r Tat unhal tbar geworden, sagt Le t sche r t , "daß, 

j e d e r Prüfungsverband seine eigene Prüfungsmethode und Prüfungs -

g rundsä tze ha t t e " . Weiterhin wurde eindeutig festgestel l t , daß die Ein­

r ichtungen und Geschäftsführung d e r Genossenschaften formell und 

m a t e r i e l l zu prüfen se ien . Diese Bes t immung, daß die gese tz l iche P r ü ­

fung auch ma te r i e l l en Charak te r t r agen muß, wurde damit e r s t m a l s mit 

in die Satzungen aufgenommen, 

Schließlich wurde nicht al lein die Prüfung, sondern auch die Auswertung 

des P rü fungse rgebn i s ses erhebl ich ausges ta l t e t . Man sah h ier in m e h r 

und m e h r den Angelpunkt des ganzen Prüfung s we s e n s . Wenn die Prüfung 

Erfolg haben sol l te , so genügte e s nicht, den Tatbes tand festzustel len, 

sonde rn e s mußte auch dahin gewirkt werden, daß die b e i d e r Prüfung 

fes tges te l l ten Mängel und Mißstände besei t ig t wurden. So hielt man es 

1) L e t s c h e r t , Reinhold: Die genossenschaft l iche.Pfl ichtprüfung; 
5.Auflage, Wiesbaden-Biebr ich 1951, S. 18. 

2) L e t s c h e r t , Reinhold: BIfG. 1937, Nr . 28 - 30 

3) Frowein , Hellmut: a . a . O . , S.49 
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nun nicht mehr für einen Eingriff von außen, wenn der Verband, also 

die eigene Organisation, etwa die "Absetzung ungeeigneter Vorstands­

und Aufsichtsratsmitglieder erzwang" , 

Es ergibt sich also, daß das "Gesetz zur Änderung des Genossenschaft s -

gesetzes" von 1934 mit seinen entscheidenden Bestimmungen über die 

genossenschaftliche Prüfung, ähnlich dem Genossenschaftsgesetz von 

1889, bezüglich einer Reihe von Vorschriften lediglich eine gesetzliche 

Anerkennung bereits bestehender Tatsachen brachte. Darüber hinaus 

wurden aber durch das Gesetz von 1934 Verhältnisse geschaffen, ins­

besondere hinsichtlich der Rechte und Pflichten der Prüfungsverbände, 

die das genossenschaftliche Prüfungswesen auf eine völlig neue Stufe 

stellten. 

Da das Gesetz in dieser Form auch heute noch Gültigkeit besitzt, soll 

darauf lin Rahmen dieser historischen Betrachtung des Prüfungswe­

sens nicht näher eingegangen werden. Der Inhalt dieses Gesetzes wird 

vielmehr bei den folgenden Untersuchungen im Rahmen der einzelnen 

Kapitel den Erfordernissen dieser Arbeit entsprechend zur Darstel­

lung gelangen, 

c) Die Jahresabschlußprüfung gemäß dem Gesetz über das 

Kreditwesen 

Die Pflichtprüfung der Genossenschaften hat ihre gesetzliche Grundlage 

in § 53 GenG, wonach zur Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnis­

se und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung die Einrichtungen, 

die Vermögenslage sowie die Geschäftsführung in jedem zweiten Jahr 

zu prüfen sind. "Bei Genossenschaften, deren Bilanzsumme einschließ­

lich der Verbindlichkeiten aus der Begebung von Wechseln und Schecks, 

aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften sowie aus Garantie­

verträgen den Betrag von. 350 000 Deutsche Mark erreicht oder über-

1) Letschert, Reinhold: Die genossenschaftliche Pflichtprüfung, 
a . a .O . , S. 20 
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steigt, muß die Prüfung mindestens einmal jährlich stattfinden". Aus 

den Bestimmungen des § 53 GenG läßt sich auch die Pflicht zur Prüfung 

des Jahresabschlusses ableiten, da dieser einen wichtigen Teil der Ge­

schäftsführung darstellt und da er außerdem die Grundlage für die Fest­

stellung der wirtschaftlichen Verhältnisse bildet, 

Als Kreditinstitute im Sinne des § 1 KWG unterliegen die Kreditgenos-r 

senschaften daneben auch den Bestimmungen des Gesetzes über das 

Kreditwesen. Dieses legt in seiner neuen Fassung vom 10. Juli 1961 im 

§ 27 folgendes fest: 

"(1) Der Jahresabschluß eines Kreditinstituts nebst Anlage ist, 

bevor er festgestellt wird, unter. Einbeziehung der Buchführung 

und des Geschäftsberichtes, soweit er den Jahresabschluß er ­

läutert, durch einen oder mehrere Prüfer (Abschlußprüfer, ge­

nossenschaftliche Prüfungsverbände, Prüfungsstellen eines Spar­

kassen- und Giroverbandes) zu prüfen. Die Aufstellung und Prü­

fung des Jahresabschlusses ist, sofern sie nicht nach anderen 

Bestimmungen innerhalb einer kürzeren Frist zu erfolgen hat, 

spätestens bis zum Ablauf von fünf Monaten nach Schluß des Ge­

schäftsjahres vorzunehmen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 

Kreditinstitute in der Rechtsform einer eingetragenen Genossen­

schaft, deren Bilanzsumme zehn Millionen Deutsche Mark nicht 

übersteigt; § 33 Abs. 3 des Gesetzes betreffend die Erwerbs- und 

Wirtschaftsgenossenschaften bleibt unberührt. 

(3) Auf die Prüfung des Jahresabschlusses von Kreditinstituten 

in der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft-sind die 

§§ 55 bis 62, 64, 64a und 64b des Gesetzes betreffend.die Erwerbs­

und Wirtschaftsgenus senschaften sowie § 135 Abs-, 1 und 2, §§ 140 

und 144 Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes sinngemäß anzuwenden; 

eine Bescheinigung über die Prüfung des Jahresabschlusses ist 

nicht zum GenossenschaftBregister einzureichen." 
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Diese Bestimmung besagt nicht, daß die Pflichtprüfung nach § 53 Genü 

mit der Jahresabschlußprüfung gemäß § 27 KWG zusammenfallen muß, 

In der Praxis erfolgt aber fast ausschließlich nur eine Prüfung, die 

Jahresabschlußprüfung nach § 27 KWG .wird also mit der genossenschaft­

lichen Pflichtprüfung verbunden. Nur in Ausnahmefällen muß zur Ein­

haltung der in § 27 KWG festgelegten Frist von fünf Monaten aus arbeits­

technischen Gründen die Jahresabschlußprüfung vorverlegt und geson­

dert durchgeführt werden. 

Besonderheiten ergeben sich für die Jahresabschlußprüfung auch in die­

sen Fällen nicht, da § 27 Abs, 3 KWG besagt, daß für die Prüfung des 

Jahresabschlusses von Kreditgenossenschaften die §§ 55 bis 62, 64, 64a 

und 64b GenG maßgeblich sind. Dagegen hat .der genossenschaftliche Ver­

bandsprüfer sowohl bei einer gesondert als auch bei der in Verbindung 

mit der Pflichtprüfung durchgeführten Jahresabschlußprüfung zu beach­

ten, daß § 135 Abs. 1 und 2 AktG über den Umfang der Prüfung, §§ 140 

und 144 Abs. 1 Satz 1 AktG über den Bestätigungsvermerk und die Form 

und den Inhalt der Bekanntmachung des Jahresabschlusses analog anzu­

wenden sind, weil das Genossenschaftsrecht die entsprechenden Fragen 

selbst nicht regelt . 

Weitere Ausführungen hierzu erübrigen sich, da diese Bestimmungen 

im Rahmen der Darstellung der einzelnen Prüfung steilgebiete ausführ­

lich erörtert werden. 

Zieht man zum Vergleich das Revisionswesen der Darlehenskassen 

(System Raiffeisen) in der Schweiz heran, so findet man dort neben der 

im Obligationenrecht vorgeschriebenen Prüfung (Art. 906 ff) für alle 

ländlichen Kreditgenossenschaften, unabhängig von Bilanzsumme oder 

sonstigen Größenmerkmalen, auch die obligatorische Revision nach dem 

Bankengesetz (Art. 13 ff). Obwohl das Gesetz ausdrücklich die Möglich­

keit offen läßt, als Kontrollstelle für die Revision nach dem Obligationen-

l )vg l . Zimmerer-Schönle: Kreditwesengesetz; Wiesbaden 1962, S. 211 
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recht auch Behörden oder juristische Personen, wie Treuhandgesell­

schaften oder Re visions verbände, zu bestellen, wird diese Prüfung bei 

den Darlehenskassen in der Regel von einer internen Revisionsstelle, 

dem Aufsichtsrat der Genossenschaft, durchgeführt. Mit der bankenge-

setzlich vorgeschriebenen Revision wurde dagegen durch die eidge­

nössische Bankenkommission der Verband Schweizerischer Darlehens­

kassen in St. Gallen, der bereits vor Inkrafttreten des Bankengesetzes 

am 1, 3.1935 als externe Revis ions stelle der Darlehenskassen tätig war, 

betraut, d, h. seine bis zu diesem Zeitpunkt schon durchgeführte Revi­

sion wurde als die vom Bankengesetz vorgeschriebene angenommen 

und anerkannt, 

Es besteht also in der Schweiz nicht die Möglichkeit, die bankengesetz­

lich vorgeschriebene Revision mit der im Obligationenrecht geforder­

ten Kontrolle zu verbinden, da die Durchführung der Prüfung von zwei 

voneinander unabhängigen Revisions stellen vorgenommen wird. 



- 25 -

Zwei t e r Abschnit t : D i e D u r c h f ü h r u n g d e r P r ü f u n g 

I. A l l g e m e i n e s 

A. Der T r ä g e r der Prüfung 

T r ä g e r d e r genossenschaf t l ichen Pflichtprüfung i s t d e r Prüfungsverband 

( S 63 GenG )j die P r ü f e r sind dabei se ine Hilfsorgane . Die Verle ihung 

des P rü fungs rech te s erfolgt b e i regionalen Verbänden durch den Wi r t ­

schaft s m i n i s t e r des Landes , be i übe r reg iona len Verbänden durch den 

2) 
Bundeswi r t scha f t smin i s t e r . Den Auftrag z u r Prüfung e rha l t en die Ve r ­
bände nicht von d e r zu prüfenden Genossenschaf t , wie d e r Wi r t s cha f t s ­
p r ü f e r von d e r zu prüfenden Aktiengesel lschaft , sondern Recht und Pflicht 

3) d e r Prüfung le i ten sich aus dem Genossenschaf t sgese tz h e r . 

Danach muß jede Genossenschaft e inem Prüfungsverband angehören, dem 

das P rü fungs rech t ver l iehen i s t . Diese Mitgliedschaft bei einem zuge ­

l a s s e n e n Prüfungsverband 1st Vorausse tzung für die Eintragung in d a s 

Genossenscha f t s r eg i s t e r (§ 11 GenG). Scheidet eine Genossenschaf t aus 

dem Prüfungsverband a u s , so hat d e r Vors tand unverzügl ich das Ger ich t 

d a r ü b e r zu in fo rmie ren . Das Ger ich t setz t dann eine F r i s t , innerhalb 

deren die Genossenschaf t die Mitgliedschaft b e i e inem anderen Verband, 

d e r abe r dem gleichen Spitzenverband angehören muß, zu e r w e r b e n ha t . 

Ve r säumt die Genossenschaft die Er langung der Mitgliedschaft i n n e r ­

halb d e r gese tz ten F r i s t , dann hat das Ger ich t von A m t s wegen nach An­

hörung des Vors tandes die Auflösung d e r Genossenschaf t a u s z u s p r e c h e n 

(S 54 a GenG). Aus d iesen feestimmungen ergibt sich, daß heute al le 

ländl ichen Kredi tgenossenschaf ten ve rbandsmäßig erfaßt s ind. Auch ist 

e s den Genossenschaf ten unmöglich gemacht worden, s ich durch Aus t r i t t 

1) Fe ldmann, W. : Die Rechtss te l lung des P r ü f e r s und d e r P r ü f u n g s v e r -
bände b e i den E r w e r b e - und Wir tschaf tsgenossenschaf ten in i h r e r En t ­
wicklung nach dem geltenden Recht; D i s s . , F r e i b u r g 1936, S. 95 

2) Lang-Weidmül le r : Kommenta r zum Genossenscha f t sgese tz ; 27. Aufl . , 
Ber l in 1959, S. 152 

3) Hug, H . : a . a . O . , S.54 
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aus dem Prüfungsverband der Ihnen vielleicht unbequemen Prüfung und 

Verfolgung des Prüfungsergebnisses zu entziehen. Auf der anderen 

Seite verhelfen die gesetzlichen Bestimmungen den Prüfungsverbänden 

zu einer Monopolstellung auf dem Gebiet des genossenschaftlichen Prü-

.fungswesens . 

Neben dieser Pflichtmitgliedschaft bei einem Prüfungsverband besteht 

für die Genossenschaften auch ein gewisser Zwang, einem ganz bestimm­

ten Prüfungsverband anzugehören. Grundsätzlich steht den Genossen­

schaften zwar Wahlfreiheit hinsichtlich der Prüfungsverbände zu, doch 

diese Wahlfreiheit wird zum Teil dadurch eingeschränkt, daß die Prü­

fungsverbände in ihrer Organisation nach den verschiedenen Arten der-

Genossenschaften ausgerichtet sind und die Aufnahme artfremder Ge­

nossenschaften nach den Satzungen nicht zulässig ist 

Auf Einzelheiten der Pflichtmitgliedschaft bei einem bestimmten Prü­

fungsverband, der Verleihung und des rechtlich möglichen Entzugs des 

Prüfungsrechtes sowie überhaupt auf die Problematik der Staatsauf­

sicht über die genossenschaftlichen Prüfungsverbände einzugehen, wür­

de den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Hinzuzufügen ist nur noch, daß, 

wie oben bereits festgestellt, sämtliche ländlichen Kreditgenossenschaf­

ten in der Bundesrepublik Deutschland verbandsmäßig erfaßt sind, und 

zwar in 13 regionalen Prüfungsverbänden. Diese-einzelnen Prüfungs­

verbände wiederum sind im Wege des freiwilligen Zusammenschlusses 

im Spitzenorgan des ländlichen Genossenschaftswesens, dem Deutschen 
2) 

Raiffeisenverband e. V. in Bonn zusammengefaßt . Durch diesen Zusam­
menschluß haben auch die Mitglieder der Prüfungsverbände die unmittel­
bare Mitgliedschaft beim Deutschen Raiffeisenverband erworben. 

Die Pflichtprüfung der ländlichen Kreditgenossenschaften wird also aus­

schließlich durch die jeweils zuständigen regionalen Prüfungsverbände 

durchgeführt. 

1} Zirwas-Buchholz: a . a .O . , S.51 

2) Paulick, Heinz: Das Recht der eingetragenen Genossenschaft; 
Karlsruhe 1956, S. 316 
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In te ressan t ist in d i e s e m Zusammenhang e ines d e r zahl re ichen U n t e r ­

sche idungsmerkmale z u r Prüfung der Aktiengesel lschaft , das sich aus 

obigen Darlegungen e rg ib t . Dadurch, daß d e r Prufungsverband d e r 

a l le in ige T r ä g e r d e r Prüfung ist und d e r P r ü f e r se inen Prüfungsauft rag 

durch die zu prüfende Genossenschaft e rhä l t , hat d e r P r ü f e r gegenüber 

d e r Genossenschaft eine völlig unabhängige Stellung. Ganz ander s ist 

es dagegen be i d e r Aktiengesel lschaft , be i d e r die Verwaltung, de ren 

Rechenschaftslegung überprüft werden soll , den P r ü f e r se lbs t bes t e l l t . 

E s könnte dahe r bezweifelt werden, ob dor t in allen Fä l len eine objek­

t ive Prüfung gewähr le i s t e t i s t . In Stellungnahmen zur Neuregelung des 

Akt iengese tzes wurde deshalb schon ve r sch ieden t l i ch die Forde rung e r ­

hoben, die Bestel lung des P r ü f e r s e ine r Aktiengesel lschaft e ine r dr i t t en , 

gese l l schaf t s f remden Stelle zu übe r t r agen ' . 

B . Die Zeitfolge d e r Prüfung 

Gese tz l ich m ü s s e n s ich a l le Genossenschaf ten, de ren Bi lanzsumme e in­

schl ießl ich d e r Verbindl ichkei ten aus -der Begebung von Wechseln und 

Schecks, aus Bürgschaften, Wechse l - und Scheckbürgschaften sowie aus 

Ga ran t i eve r t r ägen den Be t r ag von 350 000 Deutsche Mark e r r e i ch t oder 

übers te ig t , mindes tens e inmal j äh r l i ch d e r Pflichtprüfung unterwerfen, 

während die übr igen Genossenschaf ten mindes tens a l l e zwei J a h r e g e ­

prüft werden m ü s s e n . Die Prüfungsf r i s t i s t so zu berechnen, daß die 

Prüfung zu beginnen hat, bevor seit dem le tz ten Tag d e r vorangegange-
3) nen Prüfung ein bzw. zwei Kalender jahre v e r s t r i c h e n sind ' . Aus dem 

Wort " m i n d e s t e n s " geht h e r v o r , daß die Satzung e ines Prüfungsverbandes 

1) Vgl. Hax, Ka r l : Aufgaben und Bedeutung d e r Akt iengesel lschaf t ; 
in Zei tschrif t für handelswissenschaf t l iche Forschung, Jg . 1950, 
S. 249 
u. D ü r r h a m m e r , W. : Reform d e r ak t ienrecht l ichen Abschlußprüfung; 
in Zei tschrif t für Be t r iebswir t schaf t , 1950, S. 27 und 31 

2) Göttelmann, Gustav: Akt ienrecht l iche Pflichtprüfung und genossen­
schaftl iche Betreuungsprüfung; D i s s . , Köln 1957, S. 87 

3) Le t sche r t , R . : a . a . O . , S. 80 
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Prüfungen in k ü r z e r e n a l s den in § 53 GenG genannten Zei tabs tänden 

vorsehen kann \ 

F ü r Kredi tgenossenschaf ten kommen, wie b e r e i t s ausgeführt , zusä tz ­

l ich noch die Bes t immungen des Kred i twesengese tzes z u r Anwendung. 

Die dar in vo rgesch r i ebene Prüfung des J a h r e s a b s c h l u s s e s unter Einbe­

ziehung der Buchführung und des Geschäf t sber ich tes , soweit d i e s e r den 

J ah re sabsch luß e r l äu t e r t , ist spä tes tens b i s zum Ablauf von fünf Mona­

ten nach Schluß des Geschäf t s jahres vorzunehmen. Daraus ergibt s ich 

die Notwendigkeit, be i Kredi tgenossenschaf ten mit e iner B i lanzsumme 

von m e h r a ls zehn Millionen Deutsche Mark die mit d e r J a h r e s a b s c h l u ß -

prüfung verbundene Pflichtprüfung innerhalb d e r im Kredi twe senge setz 

genannten F r i s t von fünf Monaten nach Schluß des Geschäf t s jahres du rch ­

zuführen. Kann d iese F r i s t nicht eingehalten werden, so is t die Prüfung 

des J a h r e s a b s c h l u s s e s gesonder t vorzunehmen. 

C. Anordnung und Durchführung der Prüfung 

Die Prüfung wird vom Prüfungsverband angeordnet . F r ü h e r war e s üb­

l ich, die bevors tehende Prüfung d e r Genossenschaft einige Wochen v o r ­

h e r anzuzeigen, um damit insbesondere b e i d e n kleinen ländlichen K r e ­

di tgenossenschaften zu verh indern , daß am Tage der Prüfung niemand 

anzutreffen war . Heute wird die Prüfung in der Regel unangemeldet v o r ­

genommen, Der Vor te i l d i e s e r unvermute ten Prüfung l iegt dar in , daß 
2) 

d e r P r ü f e r einen ungetrübten Einblick e rhä l t . Außerdem wird durch 

die unangemeldete Revision die e r z i e h e r i s c h e Wirkung d e r Prüfung we­

sentl ich geförder t , da die Eintragung d e r laufenden Geschäftsvorfäl le 

im Hinblick auf eine j ede rze i t mögliche Prüfung nicht e r s t nach Wochen 

und Monaten vorgenommen wird, wie d ies be i den k le ineren ländlichen 

Kredi tgenossenschaf ten f rüher manchmal der Fal l war . 

1) Lang-Weidmül le r : a . a . O . , S. 139 

2) E s muß abe r h i e r betont werden, daß e s sich bei der genossenschaf t ­
l ichen Pflichtprüfung nicht um eine Unterschlagungsrevis ion handelt, 
de ren Erfolg in e r s t e r Linie von der Überraschung abhängt. 

{Vgl. L e t s c h e r t , R . , a . a . O . , S. 81) 
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Nach § 57 GenG hat der Prüfer jedoch dem Vorsitzenden des Aufsichts-

rates den Beginn der Prüfung rechtzeitig anzuzeigen. Bei den ländlichen 

Kreditgenossenschaften wird es im allgemeinen als "rechtzeitig" ange­

sehen, wenn der Prüfer bei seinem Eintreffen am Sitz der Genossen­

schaft den Vorsitzenden des Aufsicht srate s benachrichtigt. In der Regel 

wird gleichzeitig auch der Vorsitzende des Vorstandes vom Beginn der 

Prüfung unterrichtet, obwohl hierzu keine gesetzliche Verpflichtungbe-

steht. 

Bei der Durchführung der Prüfung ist eine "Beteiligung besonders ge­

eigneter und aufgeschlossener Mitglieder der Verwaltungsorgane an ein­

zelnen Prüfungshandlungen, insbesondere an der Prüfung der Kredite 

und des Mitgliederverzeichnisses" nach Möglichkeit anzustreben . Legt 

der Prüfer Wert darauf, daß einzelne Aufsicht s rat smitglieder während 

der Prüfung zugegen sind, so ist diesem Verlangen zu entsprechen 

(§ 57 Abs. 2 GenG). 

D. Die Haftung des Prüfungsverbandes und der Prüfer 

Die Pflichten der Verbände und Prüfer und ihre Haftung bei Verletzung. 

dieser Pflichten gegenüber der geprüften Genossenschaft regelt § 62 

GenG. Danach sind "Verbände, Prüfer und Prüfungsgesellschaften zur 

gewissenhaften und unparteiischen Prüfung und zur Verschwiegenheit 

verpflichtet. Sie dürfen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die sie 

bei der Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten erfahren haben, nicht unbe­

fugt verwerten. Wer seine-Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahr­

lässig verletzt, haftet der Genossenschaft für den daraus entstehenden 

Schaden." Der Begriff "Obliegenheiten" ist nicht eng auszulegen. 
2) 

Zirwas-Buchholz zählen eine Reihe von Obliegenheiten des Prüfers 

bzw. des Prüfungsverbandes auf. 

1) Anleitung für den Prüfungsdienst; herausgegeben vom Deutschen 
Ra iff eisenverband e.V. , Bonn, 1954 

2) Zirwas-Buchholz: a . a .O . , S. 104/105 
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Als Obliegenheiten des Prüfers sind danach anzusehen: 

1, die gewissenhafte Prüfung 

2, die unparteiische Prüfung 

3, die Verschwiegenheit 

4, eine richtige Berichterstattung 

5, Beachtung des Verbots hinsichtlich der unbefugten Verwertung von 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

6, Beachtung der Vorschriften des Gesetzes, die eine Mitwirkung des 

Prüfers hinsichtlich einer sofortigen Verfolgung des Prüfungsergeb­

nisses vorsehen (§ 57 Abs, 3 und 4 GenG) 

7, Beachtung der Vorschriften, nach denen eine Prüfung der Genossen­

schaft durch die beim Verband angestellten Prüfer in einzelnen Fällen 

(§ 56 Abs. 1 und 2 GenG) nicht durchgeführt werden darf. 

Zu den Obliegenheiten des Prüfungsverbandes zählen unter anderem: 

1. die gewissenhafte und unparteiische Prüfung 

2. die Verschwiegenheit 

3. die Beachtung des Verbotes über die unbefugte Verwertung von Ge­

schäfts- und Betriebsgeheimnissen 

4. die richtige Auswahl des Prüfers und die Beachtung der Vorschriften 

der §§ 55 und 56 GenG 

5. die Beaufsichtigung der Prüfer 

6. die richtige Berichterstattung 

7. die fristgemäße Vornahme der Prüfung 

8. die Pflicht zur Rüge von Mißständen 

u. a. m, 

Eine vorsätzliche oder grob'fahrlässige Verletzung dieser Obliegenheiten 

führt zur Haftpflicht, sofern der Genossenschaft daraus ein Schaden ent­

standen ist, d.h. sofern ein Unterschied zwischen dem Zustand ohne die 

Verletzung der Sorgfalt eines genossenschaftlichen Prüfers und infolge 

dieser Verletzung besteht . Der Schaden muß jedoch in ursächlichem und 

1) Knebel, Theodor: Das Prüfungsrecht der eingetragenen Genossenschaft; 
Dissertation, Halle-Wittenberg 1941, S.46 



- 31 -

adäquatem Zusammenhang mit der Verle tzung e iner d i e s e r Obliegen­

heiten s tehen und von d e r Genossenschaft nachgewiesen werden. 

Die Beschränkung der Haftung auf den Fa l l de s Vo'rsatzes und d e r groben 

Fahr l ä s s igke i t ist aus p rak t i schen GrUhden zu e r k l ä r e n . In Anbetracht 

d e r Vielzahl d e r einem Prüfungsverband angesch lossenen Genossenschaf­

ten würde die Vornahme e ine r Prüfung für den P r ü f e r ein zu g roßes R i s i ­

ko bedeuten, wenn e r auch b e r e i t s be i nur l e i ch t e r Fahr l ä s s igke i t in An­

s p r u c h genommen werden könnte . 

Die Haftung e r fähr t durch das Gesetz eine ziffernmäßige Begrenzung. 

Nach § 62 Abs. 2 GenG beschränk t sich be i g r o b e r Fah r l ä s s igke i t die 

Haftpflicht für eine Prüfung auf 25 000 Deutsche Mark, auch wenn an d e r 

Prüfung m e h r e r e P e r s o n e n betei l igt waren und m e h r e r e zum E r s a t z v e r ­

pflichtende Handlungen begangen wurden. Die Begrenzung der Haftsum­

m e auf 25 000 Deutsche Mark is t eine wi l lkür l iche Fes t se t zung . D e r P r ü ­

fer soll dadurch vo r e ine r unbegrenz ten Haftpflicht bewahr t werden . An­

d e r e r s e i t s w ä r e ohne d iese Begrenzung auch d e r Abschluß e iner Haft-
2) Pf l ichtvers icherung nicht möglich . 

Die Schweigepflicht und das Verbot d e r unbefugten Verwer tung von G e ­

schäf t s - und Be t r i ebsgehe imn i s sen wird weder durch das Ausscheiden 

d e r e inget ragenen Genossenschaf t aus dem Prüfungsverband noch durch 

d ie Beendigung des Anges t e l l t enve rhä l tn i s se s d e s P r ü f e r s und sch l i eß ­

l ich auch nicht durch die Erledigung des dem P r ü f e r o d e r d e r P rü fungs -
3) gesel lschaft e r te i l t en Auftrages hinfällig ' . 

Neben d iesen zivil rech t l i chen Vorschr i f ten über die Haftung des P r ü f e r s 

und der Prüfungsverbände kennt das Genossenschaf tsgese tz auch s t raf­

rech t l i che Bes t immungen . § 150 GenG droht dem P r ü f e r Gefängnis oder 

Gelds t ra fe an, wenn e r über das Ergebn i s d e r Prüfung falsch be r i ch t e t 

1) GÖttelmann, Gustav: a. a. O . , S. 85 

2) Feldmann, W 1 ; a . a . O . , S. 104 

3) Lang-WeidmüUer : a . a . 0 . , S. 151 
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oder erhebliche Umstände im Prüfungsbericht verschweigt, ferner 

wenn er die Verschwiegenheitspflicht verletzt und Geschäfts- und Be­

triebsgeheimnisse unbefugt verwertet. Diese Strafbarkeit ist jedoch, 

da in den Bestimmungen des § 150 GenG die Strafbarkeit bei Fahrläs­

sigkeit nicht ausdrücklich erwähnt wird, nur bei vorsätzlichem Han­

deln gegeben. 

Diese Straf vor Schriften sollen dazu beitragen, daß das Verantwortungs­

gefühl des Prüfers im Interesse des Prüfungsergebnisses erhöht wird \ 

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß der im genossenschaftli­

chen Prüfungswesen tätige Wirtschaftsprüfer außerdem nach den Be­

stimmungen der Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer (WPO) vom 

24. Juli 1961 der Berufsgerichtsbarkeit (§§ 67 ff. WPO) unterliegt. 

1) Göttelmann, Gustav: a .a . 0 , , S. 87 
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II. G e g e n s t a n d d e r P r ü f u n g 

A. Rech t sve rhä l tn i s se und Mitgl iederbewegung 

1) Statut d e r Genossenschaf t und V e r t r a g s r ech t e 

Die Prüfung des Statuts i s t nur dann Gegenstand d e r Prüfung, wenn in 

d e r Zel t nach d e r l e tz ten Pflichtprüfung eine Satzungsänderung v o r g e ­

nommen wurde . In d i e sem Fa l l e wäre fes tzuste l len , ob die Änderung 

mit den Bes t immungen des Genossenscha f t sgese tzes nicht in Wider ­

spruch steht , ob s ie den vom Verband aufgestel l ten Grundsä tzen en t ­

spr ich t und ob s ie ordnungsgemäß b e s c h l o s s e n und ger ich t l i ch e inge ­

t r agen worden is t . 

F a s t a l le ländl ichen Kred igenos sens chat ten verwenden jedoch die 

Mus te r s ta tu ten , die vom Deutschen Raiffeisenverband in Z u s a m m e n ­

a rbe i t mit den Landesverbänden entworfen und he rausgegeben worden 

s ind . Diese Mus te r sa tzung , die in den l e tz ten J a h r e n neu ü b e r a r b e i t e t 
2) 

wurde, l iegt je tz t in d e r Fassung vom '17 , J a n u a r 1961 vo r ' . 

Bei Kredi tgenossenschaf ten , die d iese neue Satzung ü b e r n o m m e n h a ­

ben, ist zu prüfen, ob das Statut d e r Genossenschaf t Abweichungen auf­

weist und ob gegen d iese Abweichungen Einwände zu e rheben sind. Be i 

den ande ren Kredi tgenossenschaf ten is t im I n t e r e s s e e iner E r l e i c h t e ­

rung d e r Bera tung und d e r Prüfung darauf hinzuwirken, daß die neuen 

Mus te r s t a tu t en eingeführt werden . 

Im Rahmen d e r Prüfung d e r V e r t r a g s rech t e i s t fes tzus te l len , welche 

Rechte und Pfl ichten s ich für die Genossenschaf t auf Grund a b g e s c h l o s ­

s e n e r V e r t r ä g e e rgeben . Die V e r t r ä g e sind nicht nur auf i h r e formel le 

Richtigkeit hin zu prüfen, sondern e s i s t auch darauf zu achten, ob d iese 

1) Vgl. Hildebrand, Ka r l : Wegweise r für genossenschaf t l iche Prüfungen; 
B e r l i n - L e i p z i g 1936, S. 10 

2) F r i s c h , Wal te r : Die neue 'Satzung d e r Kredi tgenossenschaf ten ; Vor ­
t r a g auf der Revisorenkonferenz vom 17 .10 .1961 , S. 1 
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V e r t r a g e ih rem Zweck en t sprechen und ob le tzt l ich, das gilt insbeson­

d e r e für V e r s i c h e r u n g s v e r t r ä g e , auch a l le e r fo rder l i chen V e r t r ä g e a b ­

gesch los sen worden sind. 

2) Mitgl iederbewegung 

Aus dem cha rak te r i s t i s chen Merkmal d e r e inget ragenen Genossenschaft 

h e r a u s , daß e s s ich h i e r u m eine Gemeinschaf t s form mit d e r Möglich­

keit de s freien Wechsels in d e r Mitgliedschaft durch Ein t r i t t und Aufkün­

digung handelt , e rgeben sich i m m e r wieder Änderungen im Mitgl ieder­

bes tand . Hat eine Mitgliederbewegung stattgefunden, dann is t in e r s t e r 

Linie zu prüfen, ob b e i dem E r w e r b d e r Mitgliedschaft und be im Aus ­

scheiden von Mitgl iedern a l le gese tz l ichen und s t a tu ta r i schen B e s t i m ­

mungen erfüllt worden sind . 

E s i s t wei te rh in darauf zu achten, ob d e r Vors tand d ie gese tz l i ch v o r ­

geschr i ebenen Be i t r i t t s e rk lä rungen und die be im Ausscheiden von Mit­

g l i ede rn e r fo rde r l i chen Urkunden dem Reg i s t e rge r i ch t unverzügl ich e in­

gere ich t ha t . Da es häufig v e r s ä u m t wird, die Kraft ge se t z l i che r B e ­

s t immungen (Ausscheiden durch Tod, §§ 77 GenG; durch Ausschluß, 

§ 68 GénG; un te r be s t immten Voraussetzungen infolge Wegzugs aus dem 

Genossenschaf t sbez i rk , § 67 GenG) ausgeschiedenen Mitg l ieder aus dem 

Genossenve rze i chn i s zu s t r e i chen bzw. dem Reg i s t e rge r i ch t anzuzeigen, 

i s t e s zweckmäßig, geme insam mit dem Geschäf ts führer oder dem Vor­

stand die L i s t e d e r Genossen zu überprüfen. Eine Bereinigung d e r G e ­

nossen l i s t e i s t im In t e r e s se des r icht igen Ausweises der Geschäf tsgut-

2) 
haben in d e r Bilanz unbedingt e r fo rde r l i ch . Außerdem läßt e s sich da­

du rch ve rmeiden , daß an b e r e i t s ausgeschiedene Mitgl ieder bzw. an die 
E rben von ve r s to rbenen Mitgl iedern noch Kredi te gewähr t werden. 

1) Anlei tung für den Prüfungsdienst , S. 12 

2) Pfeiffer, F r a n z ; Buchführungs- und Bi lanzierungsfragen; Vor t rag 
auf d e r Revisorenkonferenz vom 22 .11 .1952, S. 2 
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Die Mitgl iederbewegung ist oft d e r Spiegel de s Gesundhe i t szus tandes 

e ine r Genossenschaf t . Weist eine Kredi tgenossenschaf t e ine s t a r k e 

Mi tg l iederabnahme auf, so hat der P r ü f e r den Ur sachen nachzugehen; 

denn mi t dem Ausscheiden von Mitgl iedern v e r s c h m ä l e r t s ich die Eigen­

kap i ta lbas i s und die Genossenschaf t kann dadurch in i h r e m For tbes tand 

gefährdet werden* 

Unabhängig davon is t auch fes tzuste l len , ob zwischen d e r Mi tg l i ede r ­

zahl und d e r im Genossenschaf t sbez i rk für eine Mitgliedschaft in F r a g e 

kommenden Anzahl von P e r s o n e n ein Mißverhäl tn is bes t eh t . Auch h i e r 

i s t gegebenenfal ls den Gründen nachzuforschen und eventuel l eine Mit ­

g l i ederwerbung im B e r i c h t zu fo rdern . 

B . Tät igkei t d e r Verwal tungsorgane 

Die Prüfung d e r Tätigkeit der Verwal tungsorgane i s t ein c h a r a k t e r i s t i ­

s ches Merkma l d e r genossenschaf t l ichen Pfl ichtprüfung. Während d iese 

Pflichtprüfung a l so eine umfassende Verwal tungsrev i s ion e inschl ießt , 

i s t dem P r ü f e r e ine r Aktiengesel lschaft die Prüfung d e r Verwal tung 

g rundsä tz l i ch v e r s c h l o s s e n . L e t z t e r e kann nur soweit erfolgen, a l s s ie 

i m Zusammenhang mi t d e r Prüfung d e s Geschäf t sbe r i ch t s notwendig 

i s t 2 ». 

F ü r die Prüfung d e r Organe - Vorstand, Aufs ich t s ra t und G e n e r a l v e r ­

sammlung bzw. V e r t r e t e r v e r s a m m l u n g - bi lden daB Genossenscha f t s ­

gese tz , da s Statut, die Dienstanweisungen für Vors tand und Aufs ich t s ­

r a t sowie deren Pro toko l lbücher und das Protokol lbuch d e r G e n e r a l -

3) 

bzw. V e r t r e t e r v e r s a m m l u n g die Grundlage . Während be i den Diens t ­

anweisungen zu prüfen is t , ob s i e nicht gegen das Gese tz oder gegen 

die vom Verband aufgestel l ten Grundsä tze vers toßen , i s t be i den P r o ­

tokol lbüchern fes tzuste l len , ob s i e von Anfang an mi t e ingedruckten 

1) Frowein , H . : a . a . O . , S. 177 

2) Klein, Werne r : Eine verg le ichende Studie zwischen Aktiengesel lschaf t 
und Genossenschaf t ; Disser ta t ion , München 1948, S. 141 

3) Hildebrand, K a r l : a . a . O . , S. 13 
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Seitenzahlen versehen, sorgfältig geführt und alle Niederschriften vor­

schriftsmäßig unmittelbar unterhalb der letzten Eintragung unterzeich­

net sind. Es ist weiterhin bei der Prüfung der gesamten Geschäftsfüh­

rung in Verbindung mit den Protokollbüchern festzustellen, ob über alle 

Maßnahmen beschlossen wurde, über die eine Beschlußfassung nötig ist 

und ob die beschlossenen und durchgeführten Maßnahmen den Grund­

sätzen einer ordentlichen Geschäftsführung entsprechen. Ferner ist 

auch darauf zu achten, daß die Mitglieder des Vorstandes und des Auf­

sichtsrates ordnungsgemäß bestellt wurden und daß diese der Genossen­

schaft angehören. 

1) Vorstand 

Bei der Prüfung der Vor stand stätigkeit ist festzustellen, ob die in den 

Dienstanweisungen vorgeschriebene Anzahl von Sitzungen abgehalten 

wurde und ob der Vorstand dabei immer beschlußfähig war. Da der Vor­

stand das geschäftsführende Organ der Genossenschaft ist, muß sich 

der Prüfer davon überzeugen, ob die Geschäfte der Genossenschaft un­

ter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, des Statuts, der Dienst­

anweisung sowie der Beschlüsse der Generalversammlung geführt wer­

den. Es ist jedoch hier so, daß eine umfassende Beurteilung meist erst 

nach Abschluß der gesamten Prüfung vorgenommen werden kann. 

Hinsichtlich der Vertretung ist festzustellen, ob die für die Willenser­

klärung und Zeichnung geltenden gesetzlichen und statutarischen Vor­

schriften befolgt werden. Liegen Vollmachten vor, so sind diese darauf­

hin zu prüfen, ob sie ordnungsgemäß ausgestellt und ob verlangte Sicher­

heiten geleistet wurden . 

Da die Abwicklung des Verkehrs mit dem Registergericht ebenfalls Auf­

gabe des Vorstandes ist, hat der Prüfer darauf zu achten, ob der Vor­

stand alle erforderlichen Anzeigen vorgenommen hat. 

1) Anleitung, a .a .O. , S. 16 
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Letz t l ich e r s t r e c k t s ich die Prüfung auch auf die Vergütung des Vor ­

s t andes . Bezieht d e r Vors tand eine Vergütung? Ist nach dem Statut 

eine Vergütung überhaupt zu läss ig? Wurde d i e s e Vergütung o rdnungs ­

gemäß besch los sen und is t s ie angemessen? Das sind die h i e rbe i zu 

s te l lenden F r a g e n . 

2) Aufs ich t s ra t 

Auch h i e r i s t zu prüfen, ob die v o r g e s c h r i e b e n e Anzahl von Sitzungen 

abgehal ten wurde und ob d e r Aufs ich t s ra t dabe i beschlußfähig war , 

In e r s t e r L in ie i s t zu überprüfen, ob d e r Aufs ich t s ra t s e i n e r K o n t r e ü -

pÜicht nachgekommen i s t . Aus dem Pro tokol lbuch ist e rs ich t l ich , ob 

die Prüfungstä t igkei t de s Aufs i ch t s r a t e s aus re ichend war und ob d iese 

Kontrol len mit d e r nötigen Sorgfalt ausgeführt wurden. Der P r ü f e r hat 

genau fes tzuste l len , ob al le Geschäf tszweige von d e r Kontro l le erfaßt 

wurden und ob neben d e r Bilanz auch die Inventuraufnahme und d e r G e -
2) 

schäf tsber icht geprüft wurden . Ganz b e s o n d e r s ist darauf zu achten, 

ob d e r Aufs ich t s ra t die Kred i te gemäß den Vorschr i f ten des Genossen­

schaf t sgese tzes und des Kred i twesengese t ze s geprüft und überwacht 

ha t . 

Wei te rh in is t fes tzus te l len , ob dem Aufs ich ts ra t d e r l e t z t e P rü fungs ­

b e r i c h t vorge leg t wurde und ob d i e s e s Organ d e r Genossenschaf t d e r 

Verpfl ichtung aus § 59 GenG nachgekommen ist , wonach s ich d e r Auf­

s i c h t s r a t in d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g über wesent l iche Fes t s te l lungen 

oder Beanstandungen d e r Prüfung zu e r k l ä r e n hat . 

Le tz t l ich is t auch h i e r eine eventuel le Vergütung des Aufs i ch t s r a t e s 

auf i h r e Zuläss igke i t , Ordnungsmäßigkei t und Angemessenhe i t hin zu 

überprüfen . 

1) Anleitung, a . a . O . , S, 17 

2) Land-WeidmÜUer: a . a . O . , S. 109 
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3) Generalversammlung 

Die Prüfung aer Generalversammlung stützt sich im wesentlichen auf 

die Protokolle. Daraus ist ersichtlich, ob die erforderlichen ordent­

lichen und außerordentlichen Versammlungen stattgefunden haben, ob 

die Berufung der Generalversammlung unter Beachtung von Frist und 

Form erfolgte und ob die Tagesordnung rechtzeitig bekanntgemacht 

wurde. Ferner ist daraus zu entnehmen, ob die Führung des Vorsitzes 

die Bestellung des Schriftführers und der Stimmzähler sowie die Durch­

führung von Wahlen und Beschlußfassungen unter Beachtung der gesetz­

lichen und statutarischen Vorschriften vorgenommen wurden. 

Der Prüfer hat auch zu kontrollieren, ob die Gegenstände, die laut 

Statut der Generalversammlung zur Beschlußfassung vorbehalten sind, 

dieser auch zur Beschlußfassung unterbreitet wurden . Es wird aber 

erst im weiteren Verlauf der Prüfung festzustellen sein, ob irgend­

welche Maßnahmen ohne die etwa notwendige Zustimmung der General­

versammlung zur Durchführung gelangten. Ebenso läßt sich erst spä­

ter feststellen, ob alle rechtsgültigen Beschlüsse der Generalversamm­

lung tatsächlich ausgeführt wurden. 

1) Anleitung, a . a .O . , S. 30 
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C. Rechnungswesen und Bestände 

Haupt gegenständ der Prüfung des Rechnungswesens bildet die Buchfüh­

rung. Um aber diesen Prüfungsakt reibungslos durchführen zu können, 

muli eine sorgfältige Kontrolle der Bes'tände vorausgehen. Desgleichen 

ist, was eigentlich schon einen Teil der Prüfung der Buchführung dar­

stellt, das gesamte Belegwesen auf seine Ordnungsmäßigkeit hin zu 

überprüfen. Die Darstellung der Prüfung des Rechnungswesens erfolgt 

deshalb in dieser Reihenfolge. 

Da es sich bei den ländlichen Kreditgenossenschaften überwiegend um 

kleinere Betriebe handelt, kommt den übrigen Bereichen des Rechnungs­

wesens (Betriebsstatistik, Planung usw. ) und damit auch der Prüfung 

dieser Bereiche eine geringere Bedeutung zu. Auf eine Darstellung kann 

verzichtet werden. Hinzuweisen ist nur darauf, daß der Prüfer festzu­

stellen hat, ob das gesamte Rechnungswesen den Bedürfnissen des Be­

triebes entspricht oder ob dieses umzugestalten bzw. auszubauen ist. 

Vorweg ist noch festzuhalten, daß Außenbetriebe der Kreditgenossen­

schaft selbstverständlich in die Prüfung des Rechnungswesens mit ein-

zubeziehen sind. Besteht in der zu prüfenden Genossenschaft eine Innen­

revision, so ist deren Bericht als Unterlage mit heranzuziehen. 

1) Bestandsprüftmg 

Die Erfassung aller Bestände soll nach Möglichkeit zu Beginn der P rü ­

fung durchgeführt werden, und zwar in Anwesenheit des jeweils verant­

wortlichen Verwalters oder eines Vorstandsmitgliedes, bei deren Ver­

hinderung in Gegenwart von Zeugen. Der festgestellte Istbestand ist so­

fort aufzuzeichnen und von den bei der Feststellung Beteiligten zu be­

stätigen l \ 

1) Anleitung, a . a . O . , S. 22 
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Gegenstand der Bestandsprüfung sind Im allgemeinen: 

a) der Kassenbestand 

b) der Bestand an Wechseln, Schecks und sonstigen Handels­

papieren 

c) der Bestand an Effekten 

d) die Gegenstände des Anlagevermögens der Genossenschaft 

e) der Warenbestand (bei den Kreditgenossenschaften mit 

Warenverkehr) 

f) der Vorrat an Sparbüchern 

In den Fällen a), b) und c) soll die Bestandsaufnahme lückenlos erfolgen, 

während bei den übrigen Beständen Stichproben als ausreichend anzu­

sehen sind. Nur bei einem Verdacht auf Abweichungen vom Sollbestand 

ist auch hier eine volle Erfassung vorzunehmen. 

Nach der Erfassung der Istbestände werden diese mit den Sollbeständen 

verglichen« Sich eventuell ergebenden Unterschieden ist nachzuforschen 

und, sofern eine Aufklärung nicht herbeigeführt werden kann, eine Be­

schlußfassung der Verwaltungsorgane zu veranlassen , 

Bei der Feststellung einer Veruntreuung hat der Prüfer die Verwaltungs­

organe davon zu unterrichten und diese aufzufordern, für Deckung des 

Fehlbetrages bzw. der Fehlmenge zu sorgen. Der Prüfungsverband ist 
2) 

ebenfalls zu verständigen . 

Auf einige Einzelheiten, die bei der Bestandsprüfung besonders zu beach­

ten sind, sei in Anlehnung an die Anleitung für den Prüfungsdienst noch 
3) 

hingewiesen . 

Bei der Feststellung des Kassenbestandes ist darauf zu achten, daß die 

Kasse der Genossenschaft streng getrennt gehalten wird von anderen vom 

Kassier geführten Kassen. Der Bestand anderer Kassen soll nach Möglich-

1) Hildebrand, Karl; a . a .O . . S.83 

2) Anleitung, a . a .O . , S. 22 

3) Anleitung, a . a . O . . S.24/26 
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keit auch aufgenommen werden. Unmittelbar nach Aufnahme der Kassen­

bestände sind die Bank- und Postscheckkonten abzustimmen, damit Ver­

schiebungen zwischen dem Kassenbestand und den Salden dieser Konten 

während der Prüfung vermieden werden. 

Bei der Feststellung des Wertpapierbestandes ist auch darauf zu achten, 

ob die Zins- und Gewinnanteilscheine sowie die Erneuerungsbogen die­

ser Wertpapiere vorhanden sind und ob ferner Vorsorge getroffen ist, 

daß eine in Frage kommende Auslosung nicht übersehen wird. Im übri­

gen kommt gerade der Prüfung des Wertpapierbestandes bei den länd­

lichen Kreditgenossenschaften eine verhältnismäßig geringe Bedeutung 

zu, da diese Institute ihre Effekten fast ausschließlich bei der Zentral­

kasse deponiert haben. 

Die Prüfung des Bestandes an Grundstücken und Baulichkeiten sowie an 

Geschäfts- und Betriebsinventar soll sich auf Verzeichnisse und grund­

buchmäßige Nachweise stützen. 

Die Prüfung der Bestände hat über diese formelle Seite hinaus auch einen 

materiellen Inhalt. Der Prüfer hat nämlich festzustellen, ob die vorhan­

denen Bestände dem Geschäftsumfang des Betriebes entsprechen. Er hat 

weiterhin zu überprüfen, ob alle Bestände bei der Inventur aufgenommen 

und ob dabei eine richtige Bewertung durchgeführt wurde. Schließlich 

ist auch darauf zu achten, ob die Bestände ausreichend versichert sind. 

2) Buchführung 

In Verbindung mit § 17 GenG sind die Genossenschaften nach den Be­

stimmungen des Handelsrechts buchführungspflichtig. Die Erfüllung der 

Buchführungspflicht gehört zu den Voraussetzungen einer ordnungsmäßi­

gen Geschäftsführung. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Buch­

führung der Genossenschaft in die Pflichtprüfung mit einzubeziehen. 

Manchmal ist es auch der Fall - das gilt insbesondere für kleinere Kre­

ditgenossenschaften, deren Buchführungsarbeiten von ungeschulten Kräften 
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vorgenommen werden -,- daß eine Prüfung des Jahresabschlusses ohne 

vorherige Prüfung der Buchführung gar nicht möglich ist. Auch aus die­

sem Grunde kann auf die Prüfung der Buchführung nicht verzichtet wer­

den. 

In Ausnahmefällen trifft der Prüfer die Buchführung einer Genossen­

schaft auch in einem solchen Zustand an, daß die Durchführung der Prü­

fung ohne zeitraubende Vorbereitung s arbeit en unmöglich ist. In solchen 

Fällen entscheidet der Verband, ob die Prüfung trotz dieser Mängel vor­

zunehmen ist. Häufig wird der Verband veranlassen, daß die Buchfüh­

rung durch eine Bücherordnungsstelle oder eine Hilfskraft des Verban­

des geordnet und abgeschlossen wird. Bei der dann folgenden Prüfung 

ist deren Umfang dem pflichtgemäßen Ermessen des Prüfers überlas-
1) sen ' . 

Da bei den ländlichen Kreditgenossenschaften überwiegend die Durch­

schreibe-Buchführung nach dem System Raiffeisen in Gebrauch ist - da­

neben findet man in kleineren Kreditgenossenschaften die Übertragungs-

Buchführung mit amerikanischem Journal, in großen Kreditgenossen­

schaften die Maschinendurchschreibe-Buchführung - sind neben den Be­

stimmungen des HGB auch die für Loseblatt'-Buchführungen geltenden 

Grundsätze - Gutachten der Industrie- und Handelskammer Berlin vom 

25.2. 1927 mit ergänzenden Mitteilungen vom 25.3. 1929 und 25.4.1930 ' 

zu beachten. 

a) Prüfung der Belege 

Bei der Prüfung der Belege muß der Grundsatz, daß keine' Buchung ohne 

Beleg erfolgen darf, an erster Stelle stehen. Der Beleg ist das Beweis­

mittel dafür, daß sich der gebuchte Geschäftsfall tatsächlich und in der 
3) Weise ereignet hat, wie er gebucht wurde . Der Beleg darf aber nicht 

1) Anleitung, a . a .O . , S. 28 

2) Anleitung, a . a .O . , S. 32 

3) Hildebrand, Karl: a . a .O . , S. 22/23 
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in allen Fällen als alleiniges Beweismittel für die Berechtigung der 

Buchung angesehen werden. Oft ist der Geschäftsfall eine Folge von 

Verträgen, von Beschlüssen der Generalversammlung usw. Hier hat 

sich die Prüfung über den Beleg hinaus, auf den ganzen Hergang des Ge­

schäftsfalles und dessen Berechtigung zu erstrecken. 

Meistens genügt für die Belegprüfung jedoch die Feststellung, ob alle 

erforderlichen Belege vorhanden, ob diese hinsichtlich Ausstellung, 

Kontrolle, Entwertung, Numerierung in Ordnung sind, ob ferner alle 

Belege ordnungsgemäß gebucht und sorgfältig aufbewahrt sind und ob 

das gesamte Belegwesen zweckmäßig gestaltet ist, 

Die BelegprGfung hat sich auch auf die Unterlagen der Lohnbuchhaltung 

zu erstrecken. Die Angestellten-und Invalidenversicherung skart en so­

wie die Lohnsteuerkarten sind zu überprüfen und ihre Übereinstimmung 

mit den Lohn- und Gehaltslisten festzustellen . 

Im Rahmen der Belegprüfung sind auch Saldoanerkenntnisse und - sofern 

keine Depotprüfung erfolgt - auch Depotanèrkenntniose mit den Konten 

abzustimmen und stichprobenweise auch ein Untercchriftenvergleich mit' 

den Unterschriftsprobenblättern durchzuführen. Es ist gleichzeitig auch 

festzustellen, inwieweit Vorkehrungen getroffen wurden, damit hier Un-
2) regelmäßigkeiten vermieden werden . 

Die Prüfung der Belege ist grundsätzlich in Stichproben durchzuführen. 

b) Prüfung der laufenden Buchführung 

Die Prüfung der Buchführung selbst beginnt mit der Feststellung des 

Buchführungssystems sowie der in Verwendung befindlichen Bücher. Eine 

Aufzählung dieser Bücher im Prüfungsbericht ist jedoch nicht erforder-
3) Lieh . Es folgt dann die Prüfung der einzelnen Buchungen, wofür Belege, 

1) Anleitung, a . a .O . , S. 28 

2) Hildebrand, Karl: a . a .O . , S. 25 

3) Hildebrand, Karl; a . a .O . , S. 26 
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Verträge, Beschlüsse der GenossenBchaftBOrgane und der Schriftwech­

sel als Unterlagen dienen. Weiterhin sind Additionen in den Grund- und 

Kontobüchern, handschriftliche Überträge und der Abschluß der Konten 

zu überprüfen. Auch die Übereinstimmung der Sparbücher und Konto­

gegenbücher mit den Konten muß festgestellt und die Sparbuchnummern­

kontrolle durchgeführt werden. 

Schließlich sind auch Zins- und Provisionsberechnungen sowie bei Kre­

ditgenossenschaften mit Warenverkehr die P r e i s - und Rabattberechnun­

gen zu überprüfen. 

Bei der Prüfung der Buchführung werden grundsätzlich Stichproben als 

ausreichend angesehen, Lediglich bei nicht einwandfreier Buchführung 

bzw. bei Verdacht auf Unterschlagungen ist die Prüfung nach Ermessen 

des Prüfers auszudehnen. 

Da die Prüfung der Buchführung in erster Linie formellen Inhaltes ist, 

ist hier eine Erläuterung zu den einzelnen Konten nicht nötig. Erst im 

Rahmen der Jahresabschlußprüfung und der Prüfung der Kredite wird 

der Prüfer das Schwergewicht auf die materielle Seite zu legen haben, 

weshalb auch bei der Darstellung dieser Prüfungsakte auf die besonde­

ren Probleme der einzelnen Positionen eingegangen wird. 
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D. 'Jahresabschlußprüfung 

Der Umfang der aktienrechtlichen Pflichtprüfung ergibt sich aus § 135 

AktG. Danach ist 

"der Jahresabschluß unter Einbeziehung der Buchführung und 

des Geschäftsberichtes soweit er den Jahresabschluß erläutert 

. . . zu prüfen". 

Es ergibt sich daraus, daß alles was nicht unmittelbar oder mittelbar 

mit dem Inhalt des Jahresabschlusses in Zusammenhang steht, auch 

nicht Gegenstand der Prüfung ist. 

Die genossenschaftliche Prüfung ist, wie früher bereits ausgeführt, weit 

umfangreicher. Auch die Verwaltungstätigkeit, die Geschäftsgebarung 

usw. sind Gegenstand der Prüfung. Trotzdem bildet auch bei dieser 

Prüfung ein Prüfungsabschnitt den Mittelpunkt - die Prüfung des Jahres­

abschlusses. Hier liegt zweifellos das Haupttätigkeitsfeld des Prüfers. 

Aus diesem Grunde soll auch die Darstellung dieses Prüfungsabschnit­

tes den Schwerpunkt dieser Arbeit bilden. 

Über eine Behandlung der eigentlichen Prüfungstätigkeit hinaus werden 

die gesetzlichen Bilanzierungsvorschriften und die allgemeinen Grund­

sätze ordnungsmäßiger Rechnungslegung, soweit ihnen im Rahmen der 

genossenschaftlichen Pflichtprüfung eine Bedeutung zukommt, dargelegt. 

Da in der Regel die für Kreditgenossenschaften mit einer Bilanzsumme 

von mehr als zehn Millionen Deutsche Mark in § 27 KWG vorgeschrie­

bene Jahre sab Schlußprüfung mit der Pflichtprüfung nach dem Genossen­

schaftsgesetz verbunden wird (vgl. hierzu i . Abschnitt, c), müssen hier 

auch die Bestimmungen des Kreditwesengesetzes Berücksichtigung fin­

den. Die Verbindung dieser beiden Prüfungen ist ein weiterer Grund, 

diesem Prüfungsabschnitt eine erhöhte Bedeutung zuzumessen. 
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1} Grundlagen der Jahresabschlußprüfung 

a) Allgemeine Bilanzierungsgrundsätze 

In der kaufmännischen Übung, der betriebswirtschaftlichen Theorie so­

wie in Recht und Rechtsprechung haben sich verschiedene Bilanzierungs­

prinzipien entwickelt, die unter der Bezeichnung "Grundsätze ordnungs­

mäßiger kaufmännischer Buchführung und Bilanzierung" zusammenge­

faßt werden . Diese Grundsätze, deren Entstehung dem Empfinden und 

der Anschauung ehrenwerter Kaufleute entspringt, haben den Charakter 

grundlegender Ordnungsvorschriften für die Bilanzierung. Insoweit Fra­

gen der Bilanzierung nicht durch spezielle Vorschriften (Bewertungs­

und Glie de rung svor Schrift en, Satzung usw. ) geregelt sind, gelten ganz 

allgemein diese Grundsätze, was auch im Gesetz (§ 33 b Abs. 1 GenG) 

ausdrücklich festgelegt ist. 

Für die Bilanz der Kreditgenossenschaften haben diese Grundsätze eine 

große Bedeutung, da einerseits die wirtschaftlichen und rechtlichen Tat­

bestände und Vorgänge in Bankbetrieben sehr vielgestaltig und differen­

ziert sind, der Gesetzgeber aber andererseits nur Normen für die wich­

tigsten Regelfälle aller Wirtschaftszweige aufstellen kann. Da deshalb 

für die Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 

Bilanzierung bei den Kreditgenossenschaften ein breites Anwendungsfeld 

bleibt, sollen diese Grundsätze hier ihrer Bedeutung entsprechend er ­

läutert werden. Auf die Einhaltung dieser Grundsätze hat der Prüfer im 

Rahmen der Pflichtprüfung zu achten. 

aa) Prinzip der Bilanzklarheit 

Der Grundsatz der Bilanzklarheit -ist für die Genossenschaft in § 33 b 

GenG festgelegt, wo vorgeschrieben ist, daß der Jahresabschluß so klar 

und übersichtlich aufzustellen ist, daß er den Beteiligten einen möglichst 

1) Heinen, Edmund: Handelsbilanzen; Wiesbaden 1958, S.57 
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sicheren Einblick in die Lage der Genossenschaft gewährt. Diesem 

Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses 

wird man im allgemeinen dann gerecht, wenn die Gliederungsvorschrif­

ten für die Bilanz sowie für die Gewinn,- und Verlust re chnung eingehal­

ten werden. 

bb) Prinzip der Bilanz Wahrheit 

Dieser Grundsatz hat keine ausdrückliche gesetzliche Festlegung gefun­

den \ Das Prinzip der Büanzwahrheit hat vor allem die Beachtung der 

Bewertungsvorschriften, für Kreditgenossenschaften also die Beachtung 
21 

der Bestimmungen des § 33 c GenG, zum Inhalt . Da die Bewertungs­

normen in der Handelsbilanz stets nur den Charakter von Höchstbewer-

tungsnormen besitzen, nach unten also eine weitgehende Bewertungs­

freiheit besteht, kann der Grundsatz der Bilanzwahrheit nicht in dem 

Sinne gedeutet werden, daß eine Bilanz den tatsächlichen Vermögens­

und Schuldenbestand und die tatsächlich erzielten Ergebnisse ausweisen 
3) muß . Eine absolute Wahrheit der Bilanz gibt es also nicht, 

cc) Prinzip der Bilanzkontlnuitfit 

Unter der Bilanzkontinuität ist die Beziehung periodisch aufzustellender 

Bilanzen zu verstehen. Die formelle Bilanzkontinuität ist gewahrt, wenn 

die in die neue Rechnungsperiode übernommenen Bilanzposten überein­

stimmen mit den Posten der alten Rechnungsperiode. Für die materielle 

1) Die schweizerische Gesetzgebung hat diesen Grundsatz der Bilanz­
wahrheit und das Prinzip der Bilanzklarheit im Obligationenrecht aus­
drücklich erwähnt. Nach Art. 959 OR sind "Betriebsrechnung und 
Jahresbilanz nach allgemein anerkannten kaufmännischen Grundsätzen 
vollständig, klar und übersichtlich aufzustellen, damit die Beteiligten 
einen möglichst sicheren Einblick in die wirtschaftliche Lage des Ge­
schäftes erhalten". 

2) Huber, Alfons: Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzie­
rungsfragen; Vortrag auf der Revisorenkonferenz 1960, S. 3 

3) Gutenberg, Erich: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre; 
Wiesbaden 1958, S. 171 
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Bilanzkontinuität i s t d e r Begriff Bewertung s Stetigkeit eingeführt wor ­

den , Darun te r i s t vo r al lem die Anwendung g le icher Bewer tungsgrund­

sä tze von Bilanz zu Bilanz zu v e r s t e h e n . In das Genossenschaf t s rech t 

wurde d i e s e r Grundsatz nicht Übernommen, Ebenso is t st eue r rech t l i ch 

eine Bewertung s Stetigkeit nicht ver langt , wenn auch wi l lkür l iche Ab­

weichungen unzuläss ig sind. Da die Bewer tungss te t igkei t eine wichtige 

Vorausse tzung für die Ermit t lung v e r g l e i c h b a r e r Erfolge bildet, i s t 

d i e s e s P r i n z i p jedoch nach Möglichkeit e inzuhalten. 

dd) P r i n z i p d e r Vors ich t 

D i e s e r Grundsa tz besagt , daß d e r Vors ich t d e r Vor rang gebührt vor 

d e r Richtigkeit bzw. daß der Kaufmann sich vo r anderen und vor s ich 

se lbs t nicht r e i che r , i m Zweifel e h e r ä r m e r rechnet , a l s e r wirkl ich 
2) 

i s t ' . Rechnung ge t r agen wird d i e sem Grundsatz in e r s t e r Linie durch 

das Rea l i s a t ions - und das Nieder s twer tp r inz ip . 

Das Rea l i sa t ionspr inz ip besagt , daß in der Bilanz Gewinne e r s t dann 

ausgewiesen werden dürfen, wenn s ie verwirk l ich t s ind; Ver lus t e abe r 

b e r e i t s dann, wenn mit ihnen b e i gewissenhaf ter und vo r s i ch t ige r Wür­

digung a l l e r Umstände b e r e i t s zum Zeitpunkt d e r Bilanz e r Stellung zu 

rechnen i s t . Dem entspr icht dann wiederum das Nieders twer tp r inz ip , 

nach welchem be i zwei möglichen Wer tansä tzen jewei ls der n i ed r ige r e 

anzuse tzen i s t , .D ieses P r i n z i p bewirkt , daß u n r e a l i s i e r t e Gewinne nicht 

ausgewiesen werden, u n r e a l i s i e r t e Ver lus te dagegen voll in E r s c h e i ­

nung t r e t e n . 

Da be i den ländlichen Kredi tgenossenschaf ten die Handelsbilanz g le ich­

zei t ig auch die Steuerbilanz da r s t e l l t , sind der Anwendung des Grund-

1) Lochner , Hans: Jahresabsch luß fragen; Vor t rag auf d e r Rev i so ren ­
konferenz im Jul i 1939; S. 10 

2) Dietzen, N . j Grundzüge o rdnungsmäßiger Bi lanzierung für s t i l le 
Rese rven ; Leipzig 1937, S. 32 

vgl . auch Weidmann, E rns t ; Bilanzkunde und Bi l anz rech t ; 3 . Aufl . , 
Zür ich 1948, S. 39 
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satzes vorsichtiger Bilanzierung durch die notwendige Beachtung der 

steuerlichen Vorschriften sowie der Rechtsprechung des Bundesfinanz­

hofes beetimmte Grenzen gesetzt. 

b) Gesetzliche Vorschriften 

aa) Gliederungsvorschriften für Kreditgenossenschaften 

aa ) Die gesetzlichen Grundlagen 

In Anlehnung an die Aktienrechtsnovelle von 1931 wurden im Jahre 1933 

durch die Bilanzierungsverordnung erstmals Gliederung s vor Schriften 

für Genossenschaften herausgegeben. Diese waren jedoch auf die Ver­

hältnisse von Warengenossenschaften zugeschnitten und daher für Kre­

ditgenossenschaften wenig geeignet. Aus diesem Grunde wurden von Sei­

ten der Genossenschaftsverbände schon bald besondere Formblätter für 

die Kreditgenossenschaften herausgegeben, 

In § 33 g GenG 1st dem Reichsminister der Justiz die Ermächtigung 

gegeben, für die Aufstellung des Jahresabschlusses Formblätter vorzu­

schreiben, Von dieser Ermächtigung wurde 1939 durch die zweite Ver­

ordnung Über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses der 

Kreditinstitute Gebrauch gemacht. Damit wurde für die Kreditgenossen­

schaften das in § 33 d GenG gegebene Bilanzgliederungsschema außer 

Kraft gesetzt. Nach dem zweiten Weltkrieg wurden durch die Verord­

nung vom 15.12.1950 neue Formblätter eingeführt, die 1960 in einigen 

Punkten eine Änderung erfahren haben. In dieser Fassung haben sie 

heute Gültigkeit. 

In dem Folgenden wird das für die Kreditgenossenschaften zur Zeit gel­

tende Formblatt für die Gliederung der Jahresbilanz aufgeführt. Es muß 

an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß dieses Bilanzformblatt 

die Mindestgliederungserfordernisse aufzeigt. Eine darüber hinausgehen­

de freiwillige Aufgliederung in der Bilanz ist nicht nur erlaubt, sondern 

1) An die Stelle des Reichsministers sind die Landesminister und der 
Minister der Bundesregierung getreten. 
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beim Vorhandensein von Vermögenswerten und Schulden, • die in den im 

Formblatt aufgeführten Positionen nicht enthalten sind, sogar im In­

teresse der Aussagefähigkeit der Bilanz erforderlich. Solche Zusatz­

angaben können sowohl durch Einsetzen zusätzlicher Bilanzhauptposi-

tionen als auch durch zusätzliche Untergliederung von Pflicht- oder 

Eventualpositionen sowie durch zusätzliche Ausgliederung erfolgen , 

Andererseits ist zu beachten, daß allgemein für Bankbilanzen der Grund­

satz gilt, daß Leerpositionen in der Bilanz auszuweisen sind. Auf eine 

Untergliederung und Ausgliederung kann jedoch in solchen Fällen ver­

zichtet werden. Diese Ausweispflicht von Positionen, die am Bilanz­

stichtag gegenstandslos sind, dient in erster Linie der Übersichtlichkeit 

der Bilanz, 

Durch die Verordnung vom 28.12.1960 (BGBl 1960 I S. 1090/91) ist in 

einigen Ausnahmefällen eine Befreiung von der Ausweispflicht der Leer­

positionen eingetreten. So wurde es den Kreditgenossenschaften gestattet, 

einerseits die Ausgliederungsangabe "darunter Warenforderungen" der 

Aktivposition 12 (Debitoren) und andererseits die Unterposition c) "Ver­

pflichtungen aus Warenbezugsgeschäften und aufgenommenen Waren­

krediten" der Passivposition 2 (Aufgenommene Gelder) wegzulassen so­

fern solche Forderungen und Verpflichtungen nicht vorhanden sind. Die 

Position 14 "Warenbestand" ist dagegen nach wie vor als Leerposition 

zu zeigen. 

Ebenfalls auszuweisen sind die sogenannten Merkposten, d.h. die Posten, 

die mit einem Erinnerungswert von DM 1, -- zu Buche stehen. Sind sol­

che Erinnerungswerte für einzelne Unterpositionen vorhanden, so muß 

jede Unterposition aufgeführt werden. Es darf also keineswegs eine Zu­

sammenfassung in der Hauptposition ohne entsprechende Untergliederung 

in der Bilanz erscheinen. 

1) Birck, Heinrich: Die Bankbilanz; 2. Auflage, Wiesbaden 1961, 
S. 200 
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Letztlich ist auch darauf hinzuweisen, daß ein Abweichen von der im 

Formblatt aufgeführten wörtlichen Bezeichnung nicht statthaft ist, selbst 

wenn dadurch im Einzelfalle eine konkretere oder sonstwie zutreffen­

dere Bezeichnung erreicht würde . 

F o r m b l a t t 

für die Jahresbilanz der Kreditinstitute in der Rechtsform 

der eingetragenen Genossenschaft 

A k t i v a 

1. Kassenbstand 

2. Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 

3. Postscheckguthaben 

4. Guthaben bei Kreditinstituten (Nostroguthaben) 

a) täglich fällig 

b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von weniger 
als 3 Monaten 

c) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von 3 Monaten 
und mehr 

darunter: 

bei genossenschaftlichen Zentralkreditinstituten 

5. Fällige Schuldverschreibungen, Zins- und Dividendenscheine 

6. Schecks 

7. Wechsel 

darunter: 

a) bundesbankfähige Wechsel, soweit die Deutsche Bundesbank sie 
nicht allgemein vom Ankauf ausgeschlossen hat 

b) eigene Ziehungen 

8. Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen 

darunter: des Bundes und der Länder 

1) Birck, Heinrich: a . a .O . , S. 201 
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9. Kassenobligationen 

darunter: des Bandes und der Länder. 

10. Wertpapiere, soweit sie nicht unter anderen Posten auszuweisen sind 

a) Anleihen und verzinsliche Schatzanweisungen des Bundes und 
der Länder 

b) sonstige verzinsliche Wertpapiere 

c) börsengängige Dividenden werte 

d) sonstige Wertpapiere 

darunter: beleihbare bei der Deutschen Bundesbank 

11. Ausgleichs- und Deckungsforderungen gegen die öffentliche Hand 

a) Au Sgl eich s forderungen 

b) Deckungsforderungen 

12. Debitoren 

a) Kreditinstitute 

b) sonstige 

darunter: Warenforderungen 

13. Langfristige Ausleihungen 

a) gegen Grundpfandrechte 

b) gegen Kommunaldeckung 

c) sonstige 

14. Warenbestand 

15. Durchlaufende Kredite (nur Treuhandgeschafte) 

16. Beteiligungen 

darunter: an Kreditinstituten 

17. Grundstücke und Gebäude 

a) dem eigenen Geschäftsbetrieb dienende 

b) sonstige 

18. Betriebs- und Geschäftsausstattung 

19. Sonstige Aktiva 

20. Rechnungsabgrenzungsposten 

21. Reinverlust 

Gewinn/Verlust-Vortrag aus dem Vorjahr 

Gewinn/ Verlust 19,. 
Summe der Aktiva: 
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22. In den Aktiven and in den Rückgriffsforderungen aus den Passiven 
14 a, 15, 16 sind enthalten: 

a) Forderungen an Konzernunternehmen 

b) Forderungen an Mitglieder des Vorstandes und an andere im S 14 
Abs. 1 und 3 KWG genannte Personen sowie an Unternehmen, bei 
denen ein Geschäftsleiter oder ein Mitglied des Verwaltungsträgers 
des Kreditinstituts Inhaber oder persönlich haftender Gesellschaf­
ter ist 

darunter: Durchlaufende Kredite 

c). Forderungen an Mitglieder 

darunter: Durchlaufende Kredite 

P a s s i v a 

1. Einlagen 

a) Sichteinlagen von 

aa) Kreditinstituten 

bb) sonstigen Einlegern 

b) Befristete Einlagen von 

aa) Kreditinstituten 

bb) sonstigen Einlegern 

darunter: mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von 
3 Monaten und mehr 

c) Spareinlagen 

aa) mit gesetzlicher Kündigungsfrist 

bb) mit besonders vereinbarter Kündigungsfrist 

2. Aufgenommene Gelder (Nostroverpflichtungen) 

darunter: 

a) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von 3 Monaten 
und mehr 

b) bei genossenschaftlichen Zentralkreditinstituten 

c) Verpflichtungen aus Warenbezugsgeschäften und aufgenommenen 
Warenkrediten 

3. Eigene Akzepte und Solawechsel 

abzüglich eigener Bestand 
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4. Aufgenommene langfristige Darlehen 

a) gegen Grundpfandrechte 

b) sonstige 

5. Durchlaufende Kredite (nur Treuhandges'chäfte) 

6. Geschäftsguthaben 

a} der verbleibenden Mitglieder 

b) der ausscheidenden Mitglieder 

7. Rücklagen nach § 11 KWG 

a) gesetzliche Rücklagen 

b) sonstige 

8. Sonstige Rücklagen 

9. Rückstellungen 

10. Wertberichtigungen 

davon: Sammelwertberichtigung 

11. Sonstige Passiva 

12. Rechnungsabgrenzungsposten 

13. Reingewinn 

Gewinn/Verlust-Vortrag aus dem Vorjahr 

Gewinn/Verlust 19.. 
Summe der Passiva: 

14. Eigene Ziehungen im Umlauf 

a) darunter: den Kreditnehmern abgerechnet 

15. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürg­
schaften sowie aus Gewährleistungsvertragen 

16. Indossaments Verbindlichkeit en aus weitergegebenen Wechseln 

17. In den Passiven sind enthalten: 

a) Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmungen {einschl. 
der Verbindlichkeiten unter Passiva 14 a, 15, 16) 

b) von Arbeitern und Angestellten gegebene Pfandgelder (Kautionen) 
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18. Mitgliederbewegung 

Zahl der Anzahl der Haftsumme 
Mitglieder Geschäfts- DM 

anteile 

Anfang 19.. 

Zugang 19.. 

Abgang 19., 

Ende 19. . 

19« Die Geschäft6guthaben haben sich im Geschäftsjahr 

vermehrt - vermindert um 

20. Die rückständigen und fälligen Pflichteinzahlungen auf Geschöfts-
teüe betragen 

21. Die Haftsummen haben sich im Geschäftsjahr 

vermehrt - vermindert um 

22. Höhe des einzelnen Geschäftsanteils 

23. Höhe der Haftsumme je Geschäftsanteil 

Ebenso wie alle anderen Kreditinstitute sind die Kreditgenossenschaf­

ten verpflichtet, in Ergänzung des Jahresabschlusses eine Anlage zur 

Jahresbilanz zu erstellen, die der Bankenaufsicht und der Deutschen 

Bundesbank einzureichen ist , In dieser Anlage sind einerseits Erläu­

terungen enthalten, die an sich auch als Aus- oder Untergliederungen 

in der Bilanz selbst aufgenommen werden könnten; und andererseits 

statistische Angaben {Kreditgliederung, Kontenstatistik), die in der 

Bilanz naturgemäß gar nicht enthalten sein können. 

Der Sinn dieser Anlage ist eine weitergehende Offenlegung der wirt­

schaftlichen Verhältnisse sowie insbesondere der Entwicklung des GeId-

und Kreditgeschäftes. Zugleich wird dadurch vermieden, daß die Bilanz 

selbst.unübersichtlich wird. 

1) Birck, Heinrich; a. a. O., S. 400/401 
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Art und Umfang der Angaben in der Anlage zur Jahresbilanz sind - ge­

nau wie für die Jahresbilanz selbst - durch Formblätter festgelegt. 

Diese Formblätter wurden auf Grund der gemeinsamen Bekanntmachung 

der Bankenaufsichtsbehörden vom 4. Mai 1951 (BAnz Nr 91 vom 16. Mai 

1951) erlassen und in den folgenden Jahren noch in einigen Punkten ge­

ändert bzw. ergänzt. 

Die Vorschriften über die Gliederung des Jahresabschlusses werden er ­

gänzt durch Richtlinien, welche die Einordnung von Aktiven und Passiven 

in bestimmte Bilanzpositionen regeln. Die Ermächtigung zum Erlaß von 

Richtlinien für die Aufstellung der Jahresabschlüsse der Kreditinstitute 

ist erstmals in § 5 der "Verordnung über Formblätter für die Gliederung 

des Jahresabschlusses der Kreditinstitute" vom 17.1.1936 dem Reichs­

kommissar für das Kreditwesen erteilt worden. Heute steht diese Befug­

nis den Bank- und Staatsaufsichtsbehörden der Länder zu, die in An­

passung an neue Formblätter die Richtlinien mehrfach ergänzt und geän­

dert haben . 

Die Richtlinien beziehen sich ausschließlich auf die Eingliederung in den 

Bilanzen, nicht aber auf die Eingliederung in den Gewinn- und Verlust -
2) 

rechnungen der Kreditinstitute . Sie enthalten keinerlei Erläuterungen 

oder ergänzende Bestimmungen zur Bewertung der Aktiven oder Passiven 

der Bilanz, sondern regeln lediglich zahlreiche Fragen der Gliederungs­

einordnung bei den einzelnen Bilanzpositionen und Fragen der Kompensa­

tion einzelner Aktivpoeten gegen Passivposten, welche die Formblätter 
3) selbst offen lassen , 

Die Bilanzierung s richtlinien stellen Verwaltungsanordnungen dar und 

müssen als solche von der bilanzierenden Kreditgenossenschaft befolgt 

werden. Im Rahmen der Jahresabschlußprüfung hat der Prüfer festzu­

stellen, ob die Bilanzierung in Übereinstimmung mit diesen Richtlinien 

erfolgte. 

1) Lang-Weidmüller: a . a .O . , S. 89 

2) Birck, Heinrich: a . a .O . , S. 6 

3) Birck, Heinrich: a. a. O., S. 223 
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aa_) Gliederungsmerkmale der Bilanz von Kreditgenossenschaften 

Das Bilanzformblatt für Kreditgenossenschaften stimmt hinsichtlich 

Gliederung sowie Positionenanordnung und -bezeichnung mit den Form­

blättern für Banken in den Rechtsformen der Kapitalgesellschaften, der 

Personengesellschaften und der Einzelfirmen fast völlig tiberein. Aus 

diesem Grunde können hier in Anlehnung an Birck die allgemein für 

die Bankbilanz bestehenden Gliederungsgesichtspunkte herangezogen 

werden. 

Da die Aufrechterhaltung der Zahlungsbereit s cha ft für die Banken stän­

dig das oberste Ziel sein muß, steht bei der Gliederung des Formblattes 

für Kreditgenossenschaften die Kenntlichmachung der Liquiditätsverhält-

nisse im Vordergrund. Die einzelnen Aktivpositionen sind daher, von 

gewissen Ausnahmen abgesehen, grundsätzlich nach der Möglichkeit ihrer 

Flüssigmachung angeordnet, und zwar in der Reihenfolge sinkenden Liqui­

ditätsgrades. Das gleiche Prinzip, wenn auch nicht so deutlich, erkennt 

man bei den Passivpositionen. Hier stehen entsprechend der Anordnung 

der Aktiven die kurzfristigen Verbindlichkeiten grundsätzlich an ers ter 

Stelle, die langfristigen an letzter. Die Kenntlichmachung der Liquidi­

tät s Verhältnis s e kommt weiterhin zum Ausdruck durch die Angabe der 

Laufzeiten und Kündigungsfristen bzw. auch der Fälligkeiten wichtiger 

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie durch die verschiedenen Unter­

gliederungen wie zum Beispiel der Debitoren in Forderungen an Kredit­

institute einerseits und sonstige Schuldner andererseits, oder der Ein­

lagen in Sichteinlagen, befristete Einlagen und Spareinlagen. 

Das zweite Prinzip, das wir in der Gliederung der Bilanz von Kreditge­

nossenschaften finden, ist das der Kenntlichmachung der Risiko Verhält­

nisse. Diesem Prinzip wird in erster Linie dadurch Rechnung getragen, 

daß die Aktivposten mit dem kleinsten Risiko besonders herausgestellt 

werden, so zum Beispiel die Forderungen an die öffentliche Hand, wie 

l jBirck, Heinrich: a . a .O . , S. 190 ff. 
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die Schatzwechsel, die Schatzanweisungen, die Anleihen des Bundes und 

der Länder, die Ausgleichsforderungen und die langfristigen Ausleihun­

gen gegen Kommunaldeckung. Auch die Untergliederung nach Darlehens­

arten bei der Position langfristige Ausleihungen dient der bonitätsmäßi­

gen Klassifizierung. Schließlich bezweckt auch die Angabe von Verbind­

lichkeiten aus Bürgschaften und aus der Begebung von Wechseln unter 

dem Bilanzstrich vornehmlich die Darstellung der Risikoverhältnisse. 

Neben diesen beiden Prinzipien kommt dem Gesichtspunkt der Kenntlich­

machung der Ertragsverhältnisse eine geringere Bedeutung zu. Einige 

Hinweise auf die Höhe der Erträge aus den Aktiven und der Aufwendun­

gen für die Passiven ergeben sich zum Beispiel aus der Aufgliederung 

der Einlagen oder aus dem Ausweis der verzinslichen Wertpapiere. 

Schließlich kommen noch die weniger wesentlichen Merkmale, wie etwa 

die Gliederung nach der Rechtsnatur der Aktiven und Passiven und die 

Gliederung nach den besonderen Gesichtspunkten der Bankenstatistik hin­

zu. Es ist klar, daß bei dieser Anzahl von teilweise konkurrierenden 

Gliederungsgesichtspunkten jeweils nur die für am wichtigsten erachte­

ten zum Zuge kommen können. 

aa ) Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen 

Im folgenden soll - teilweise in Anlehnung an Birck - auf den Inhalt 

der wichtigsten Bilanzpositionen, soweit er für die Prüfung als wesent­

lich erscheint, eingegangen werden. In einigen Fällen werden die in den 

Richtlinien enthaltenen Anweisungen zur Aufstellung und Gliederung in­

haltlich wiedergegeben und - soweit erforderlich - erläutert und ergänzt. 

A k t i v a : 

Position 1: Kassenbstand 

Hier sind auch Bestände etwaiger Nebenkassen sowie ausländische Noten 

und Münzen auszuweisen. Weiterhin werden die Bestände an Brief-, 

1) Birck, Heinrich: a .a .O. , . S. 228 ff. 
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Wechselsteuer-, Gerichtskosten- und ähnlichen Marken meist mit ein­

bezogen. Außerdem sind unter dieser Position auch etwaige Goldbe­

stände einzusetzen, nicht dagegen die Bestände an anderen Edelmetallen. 

Position 4: Guthaben bei Kreditinstituten 

Hier 1st zu beachten, daß lediglich Geldanlagen bei den Instituten als 

Nostroguthaben anzusehen sind, die nach § 1 KWG zum Kreis der Kre­

ditinstitute zahlen. In S 2 Abs. 1 KWG ist eine Reihe von Instituten auf­

gezählt, die nicht zu diesem Kreis gehören, wie zum Beispiel die pr i ­

vaten und öffentlich-rechtlichen Bausparkassen und die Unternehmen des 

Pfandleihgewerbes, Forderungen an solche Unternehmen sind unter der 

Debitorenposition einzustellen. 

Wichtig ist ferner, daß es sich nur um Guthaben, die der Geldanlage 

dienen, handeln darf. Forderungen, die Kreditgewährungen an andere 

Institute darstellen, sind unter Debitoren einzusetzen, sofern ihre Lauf­

zeit oder Kündigungsfrist weniger als 4 Jahre beträgt. Ebenso handelt 

es sich bei gesicherten Forderungennicht um ein Nostroguthaben; diese 

Forderungen gelten stets als Kredite oder Darlehen. 

Zu dieser Position gehören auch Sollsalden auf Verrechnungskonten, 

also auf den Konten, die ausschließlich der Abrechnung des gegenseiti­

gen Austausches von Schecks, Wechseln und Überweisungen und der 

laufenden Abwicklung ähnlicher Zahlungsvorgänge zwischen Kreditinsti­

tuten dienen und die kurzfristig ausgeliehen werden. Dabei darf das Er­

fordernis des kruzfristigen Ausgleichs der Konten nicht eng ausgelegt 

werden. Es reicht aus, wenn ein Ausgleich beispielsweise ers t nach 

Überschreitung eines bestimmten Limits stattfindet, wenn nur das Konto 

seinem Charakter nach tatsächlich dem Verrechnungsverkehr der Ban­

ken dient. 

Für die Einordnung in die. Unterpositionen a) bis c) ist die vereinbarte 

Laufzeit oder Kündigungsfrist maßgebend, nicht die am Ausweistag noch 

bestehende Restlaufzeit. Zinsen aus Nostroguthaben, die am Bilanzstich-



- 60 -

tag bereits fällig sind, sollten zusammen mit den KapitalbetrSgen aus­

gewiesen werden. Es ist auch möglich, fällige Zinsen aus Termingut-

haben {Unterpositionen a und b) den täglich fälligen Guthaben (Unterposi­

tion a) zuzuordnen. 

Keine einheitliche Regelung besteht für schwebende Posten. Sie können 

also entweder in alter oder bereits in neuer Rechnung gebucht werden. 

Wesentlich ist nur, daß kein willkürlicher Wechsel zwischen den mögli­

chen Verfahren stattfindet, sondern die Kontinuität der Bilanzierung ge­

wahrt bleibt. 

Den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bankbilanzierung entsprechend sind 

Forderungen bei Kreditinstituten, denen gegenüber auch Verbindlichkei­

ten bestehen, mit diesen Verbindlichkeiten zu kompensieren. 

Position 5: Fällige Schuldverschreibungen, Zins- und Dividenden­
scheine 

Schuldverschreibungen, Zins- und Dividenden scheine gelten dann als 

fällig, wenn sie am Bilanz st ichtag noch nicht eingelöst waren, aber bei 

Vorlage an einer Zahlstelle eingelöst worden wären, oder wenn sie am , 

ersten auf den Bilanz Stichtag folgenden Werktag einlösbar sind. Andern­

falls sind sie unter Position 10 d auszuweisen. 

Positionen 6 und T* "Sehecks und Wechsel 

Inkassoschecks und Inkassowechsel, die dem Einreicher bis zum Bilanz-' 

Stichtag gutgeschrieben wurden, sind auch dann auszuweisen, wenn die 

Gutschrift unter Vorbehalt des Eingangs vorgenommen wurde. Dagegen 

dürfen Schecks und Wechsel, die nur zum Einzug und zur Gutschrift nach 

Eingang des Gegenwertes eingereicht sind, nicht in die Bilanz eingesetzt 

werden. 

Der' Bestariü an eigenen Akzepten daFi mcnt als Wecnsélbstand angezeigt 

werden, sondern ist auf der Passivseite vom Umlauf an eigenen Akzepten 

und Solawechseln offen abzusetzen. 

Bei eigenen Ziehungen (Debitorenziehungen) ist einerseits nach Bestands-
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wechseln und Wechseln im Umlauf und andererseits nach abgerechneten 

und nicht abgerechneten Abschnitten zu unterscheiden. Zum Ausweis 

kommen dürfen nur eigene Ziehungen im Bestand, soweit sie bereits ab­

gerechnet sind. 

Dienen eigene Ziehungen lediglich der Sicherung von Barkrediten und 

sind diese daher dem Kunden noch nicht abgerechnet, BO stellen sie eine 

Art Depotwechsel dar. In der Regel sind die Bezogenen auf Grund von 

besonderen Vereinbarungen von der Einlösung befreit; lediglich dann, 

wenn der Kreditnehmer seiner Verpflichtung zur Rückzahlung des Bar­

kredits nicht fristgemäß nachkommt, kann die von ihm akzeptierte Bank­

ziehung zur Geltendmachung des Anspruchs der Kreditgenossenschaft 

im Wechselprozeß verwendet werden. Diese Abschnitte sind in die Bilanz 

aufzunehmen, also ebenfalls nicht in die Wechselposition einzubeziehen. 

Überschneidungen zwischen dem Bilanzausweis in der Wechselposition 

und den Debitoren können sich ergeben, wenn Wechsel bei Fälligkeit nicht 

eingelöst werden. Die Kreditgenossenschaft wird im allgemeinen davon 

erst erfahren, wenn ihr die Abschnitte zurückgerechnet werden. Solche • 

Rückwechsel sind unter sonstigen Debitoren und nicht in der Position 

Wechsel auszuweisen. 

Werden die Wechsel von der Kreditgenossenschaft selbst eingezogen, 

dann taucht die Frage auf, ab wann nicht eingelöste Abschnitte als sonsti­

ge Debitoren zu bilanzieren sind. Sind Wechsel am Bilanz Stichtag bereits 

fällig oder überfällig, ist ihre Protestfrist jedoch noch nicht abgelaufen, 

so verbleiben sie in der Position Wechsel. Erst nach Protesterhebung 

oder nach Ablauf der Protestfrist sind sie unter den sonstigen Debitoren 

auszuweisen. 

Als bundesbankfähig sind alle Wechsel anzusehen, welche die Deutsche 

Bundesbank nach § 19 Abs. 1 Ziff. 1 des Bundesbankgesetzes ankaufen 

darf. Dazu zählen Wechsel, "aus denen drei als zahlungskräftig bekannte 

Verpflichtete haften; von dem Erfordernis der dritten Unterschrift kann 



- 62 -

abgesehen werden, wenn die Sicherheit des Wechsels . . . in anderer 

Weise gewährleistet ist; die Wechsel müssen innerhalb von drei Mona­

ten, vom Tag des Ankaufs an gerechnet, -fällig sein; sie sollen gute 

Handelswechsel sein". Es würde hier zu weit führen, auf die Schwierig­

keiten einzugehen, die sich bei der Prüfung der Frage ergeben, ob diese 

Voraussetzungen vorliegen. 

Positionen 8 und 9: Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen; 
Kas seriobligationen 

Hier sind Schatzwechsel und Schatzanweisungen mit einer Laufzeit von 

höchstens 2 Jahren bzw. festverzinsliche Schuldverschreibungen mit einer 

Laufzeit von höchstens 4 Jahren auszuweisen. Schuldverschreibungen mit 

einer längeren Laufzeit sind in Position 10 (Wertpapiere) aufzunehmen. 

Position 10* Wertpapiere, soweit sie nicht unter anderen Posten auszu­
weisen sind 

Die von den Kunden zur Verwahrung und Verwaltung eingereichten Effekten­

depots dürfen hier nicht aufgeführt werden, sondern nur die Eigenbestände 

der Kreditgenossenschaft. Zu diesen Beständen zählen auch Effekten, die 

das Institut verpfändet oder in anderer Weise als Sicherheit gestellt hat. 

Als beleihbar bei der Deutschen Bundesbank sind nur solche Wertpapiere 

auszuweisen, die nach dem Verzeichnis der bei der Deutschen Bundesbank 

beleihbaren Wertpapiere {Lombardverzeichnis) zum Lobardverkehr zuge­

lassen sind. Auszugliedern sind die beleihbaren Wertpapiere mit ihrem 

aktivischen Bilanzwert, also ohne Berücksichtigung einer etwa passivisch 

ausgewiesenen Wertberichtigung, Anteilige Zinsen von festverzinslichen 

Werten die zusammen mit den Papieren in der Wertpapierposition aus­

gewiesen werden, sind, obwohl diese Zinsen von der Bundesbank nicht be­

liehen werden, mit auszugliedern. 

Investmentzertifikate sind unabhängig davon, ob sie Dividendenwerte oder 

festverzinsliche Papiere bzw. beides repräsentieren, unter Unterposition 

10 c {börsengängige Dividend en werte) auszuweisen. 
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Position 12; Debitoren 

Unter den Debitoren sind alle in laufender Rechnung und im sonstigen 

Geschäftsverkehr bestehenden Soll-Salden auszuweisen, wenn die Lauf­

zeit oder Kündigungsfrist weniger als 4 Jahre beträgt. Hierbei ist die 

vereinbarte Gesamtlaufzeit maßgebend, nicht die Restlaufzeit am Bilanz­

stichtag oder die von der vereinbarten etwa abweichende (längere) tatsäch­

liche Ge6amtlaufzeit. Daher ist auch ein nach der Vereinbarung kurz­

fristiger Kredit, der zwischenzeitlich eingefroren ist und nach Lage der 

Dinge offensichtlich erst nach Ablauf von 4 Jahren oder mehr, vom Tage 

der Kreditinanspruchnahme an gerechnet, zurückgezahlt werden kann, 

nach wie vor unter den Debitoren auszuweisen. Dies gilt auch dann, wenn 

am Bilanz Stichtag eine tatsächliche Laufzeit von 4 Jahren schon erreicht 

oder überschritten wurde. Unter den langfristigen Ausleihungen ist ein 

Kredit erst dann auszuweisen, wenn mit dem Schuldner in Abänderung 

der ursprünglichen Bedingungen eine Laufzeit von vier Jahren oder mehr 

vereinbart worden ist. 

Als Termin der Kreditgewährung gilt der Tag der tatsächlichen Inanspruch­

nahme und nicht etwa der meist früher liegende Termin der Kreditein­

räumung. Wird ein Kredit in Raten ausgezahlt, so ist der Au s Zahlung stag 

der ersten Rate maßgebend. Auszuweisen sind nur die tatsächlich bean­

spruchten Beträge und nicht etwa die Summe der Kreditzusagen unter 

gleichzeitiger Passivierung der noch auszuzahlenden Beträge. 

Von den Schuldsalden der Kunden sind deren keinerlei Bindungen unter­

liegenden Guthaben abzusetzen, nicht dagegen die Spareinlagen und be­

fristeten Guthaben, Voraussetzung für die Kompensation ist, daß es sich 

um Forderungen und Verbindlichkeiten der gleichen Person sowie der 

gleichen Art handelt und die Fälligkeiten nicht wesentlich voneinander ab­

weichen. 

Bei Gemein schaft skr edit en darf nur-der eigene Anteil der bilanzierenden 

Kreditgenossenschaft eingesetzt werden, auch wenn sie die Führung des 

Konsortiums innehat und der Kredit in ihren Büchern in voller Höhe ge­

bucht ist. 



- 64 -

Position 13: Langfristige Ausleihungen 

Langfristig sind solche Ausleihungen, die nicht innerhalb von vier Jahren 

seit der erstmaligen Inanspruchnahme rückzahlbar sind oder deren regel­

mäßige Tilgung sich über mindestens vier Jahre erstreckt. 

Für die Zuordnung zu den einzelnen Unterpositionen sind stets die Ver­

hältnisse am Bilanz Stichtag und nicht die etwa überholten Verhältnisse 

zum Zeitpunkt der Kreditgewährung maßgebend. 

Zur Unterposition a) zählen solche langfristige Ausleihungen, für die der 

Kreditgenossenschaft Grundpfandrechte {Hypotheken, Grund- und Renten­

schulden) bestellt, verpfändet oder abgetreten wurden und die reine Ob­

jektkredite darstellen. Letzteres ist dann der Pali, wenn die Rückzahlung 

des Kredits nicht überwiegend von dem Erfolg einer gewerblichen Tätig­

keit abhängt, sondern aus dem Beleihungsobjekt selbst gewährleistet ist. 

Das Beleihungsobjekt muß also jedem Besitzer, unabhängig von der gegen­

wärtigen Nutzung, einen nachhaltigen Ertrag liefern. 

Wurden fällige Tilgungsraten zur späteren Verrechnung entgegengenom­

men, so sind diese vom Betrag der Forderungen abzusetzen, 

Position 14: Warenbestand 

Kreditgenossenschaften ohne Warenverkehr, für die diese' Position gegen­

standslos ist, müssen sie trotzdem als Leerposition ausweisen. 

Position 15: Durchlaufende Kredite 

Diese Position ist auf die sogenannten Treuhandkredite beschränkt. Diese 

liegen dann vor, wenn die Kredite zwar in eigenem Namen der Kreditge­

nossenschaft, aber für Rechnung eines1 Treugebers gewährt sind, der die 

Mittel hierfür in voller Höhe zur Verfügung gestellt hat. Die bilanzieren­

de Kreditgenossenschaft hat also keinerlei Kreditrisiko; sie haftet nur 

für ordnungsmäßige, dem Treuhandauftrag entsprechende Kreditgewäh­

rung, für die ordnungsmäßige Verwaltung der Kredite sowie für die Ab­

führung der von ihr einzuziehenden Rückzahlungs- und Zinsbeträge. 
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Kredite, die von der Kreditgenossenschaft mit eigenem, wenn auch nur 

partiellem Risiko gegeben worden sind, dürfen auch dann nicht unter 

dieser Position ausgewiesen werden, wenn es sich um nur weitergelei­

tete zweckgebundene Mittel handelt; sie sind je nach der Verwendungs­

form und Befristung in voller Höhe unter den Debitoren oder den lang­

fristigen Ausleihungen zu erfassen. 

Der Gegenposten zu diesen kurz- oder langfristigen Ausleihungen e r ­

scheint unter der gleichen Bezeichnung auf der Passivseite der Bilanz 

(Position 5); beide Posten müssen immer gleich hoch sein. 

Forderungen gegenüber den Finanzämtern aus der Gutschrift von Spar­

prämien (nach § 3 Abs. 5 des Sparprämiengesetzes) sind ebenfalls unter 

der Position durchlaufende Kredite auszuweisen, jedoch aus dem Ge­

samtbetrag auszugliedern. Dementsprechend müssen die Sparprämien­

gutschriften auf der Passivseite in Position 5 (Durchlaufende Kredite) 

enthalten sein und dort ebenfalls gesondert aufgeführt werden. 

Position 16: Beteiligungen 

Unter diese Position fallen alle verbrieften und unverbrieften Anteils­

rechte; es ist also gleichgültig, ob die Beteiligungen in Wertpapieren 

verkörpert sind oder nicht. Jedoch sind die in Wertpapieren verbrief­

ten Anteilsrechte, bei denen eine Beteiligungsabsicht nicht vorliegt, un­

ter der Wertpapierposition zu erfassen. Im Zweifel gelten Wertpapiere 

dann als Beteiligung, wenn deren Nennbeträge insgesamt den vierten 

Teil des Grundkapitals dieser Gesellschaft erreichen. 

Position 17; Grundstücke und Gebäude 

Zur Unterposition b) zählen auch solche Gebäude, die zur Vermeidung 

von Kreditverlusten erworben wurden und zur Veräußerung bestimmt 

sind; es ist also gleichgültig, ob diese zum Anlage- oder zum Umlauf­

vermögen gehören. 

Auf den Grundstücken etwa ruhende Hypotheken und Grundschulden dür­

fen von der Position Grundstücke und Gebäude nicht abgesetzt sondern 
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müssen passiviert werden, und zwar in der Regel unter "Aufgenomme­

ne langfristige Darlehen"; 

Position 20: Rechnungsabgrenzungsposten 

Sowohl die aktiven als auch die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 

dienen dazu, den Erfolg des Jahres richtigzustellen, d. h, alle Erträge 

und Aufwendungen der Gewinn- und Verlustrechnung desjenigen Jahres 

zuzuführen, welches sie betreffen, unabhängig vom Zeitpunkt des Zah­

lung svorganges. 

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in neuer Rechnung den 

gleichen Er t rags- bzw.. Aufwandskonten wieder zu belasten, denen sie 

beim Abschluß gutgeschrieben wurden. Umgekehrt sind die Buchungen 

für die passiven Abgrenzungsposten. 

Die wichtigsten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der Kreditgenos­

senschaften sind für das Geschäftsjahr vorausgezahlte Zinsen und Provi­

sionen, Es spielt keine Rolle, ob die Zahlungen ganz oder nur zum Teil 

die neue Periode betreffen. Ebenso.handelt es sich um Posten der Rech­

nung sabgrenzung wenn über das folgende Geschäftsjahr hinaus mehrere 

Perioden von dem Geschäftsvorfall berührt werden. 

Position 22: In den Aktiven und in den Rückgriffsforderungen aus den 
Passiven 14 a, 15, 16 sind enthalten: 

Zu dem unter 22 b genannten Personenkreis zählen bei Kreditgenossen­

schaften neben den Mitgliedern des Vorstandes insbesondere die Auf­

sichtsrat smitglieder, der Rechner, alle bei der Genossenschaft tätigen 

kaufmännischen und gewerblichen Angestellten und Arbeiter sowie Ehe­

gatten und Kinder dieser hier aufgeführten Personen. 

Weiterhin sind unter dieser Position auch Forderungen an Unternehmen, 

bei denen ein Geschäftsleiter oder ein Vorstands- oder Aufsichtsrats-

mitglied der Kreditgenossenschaft Inhaber oder persönlich haftender Ge­

sellschafter ist, auszuweisen. Als persönlich haftende Gesellschafter 

sind nicht anzusehen die Genossen bei einer Genossenschaft mit unbe-
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schränkter Haftpflicht. Diese haben in Anbetracht des für alle Genossen 

gleichen, meist verhältnismäßig geringen Betrages der Geschäftsanteile 

eine wirtschaftlich wesentlich schwächere Stellung als ein persönlich 

haftender Gesellschafter, 

Schließlich müssen auch die Forderungen an die Mitglieder der Kredit­

genossenschaft hier gesondert ausgewiesen werden, 

Zur Position 22 zählen, unabhängig von ihrem Entstehungsgrund und 

ihrer "Höhe, nicht nur Forderungen aus Kredit- und Darlehensgewährun­

gen, sondern auch alle Forderungen anderer Art, wie Gehaltsvorschüsse,. 

Forderungen aus dem Warengeschäft, Schadenersatzforderungen usw. 

Auch die den Angestellten der Kreditgenossenschaft gewährten Kredite 

und Vorschüsse, die im Einzelfall die Höhe eines Monatsgehalts nicht 

übersteigen und deshalb gemäß § 15 Abs. 3 KWG des in § 15 Abs. 1 KWG 

vorgesehenen einstimmigen Beschlusses sämtlicher Geschäftsleiter und 

der ausdrücklichen Zustimmung des Aufsicht s rates nicht bedürfen, müs­

sen in dieser Position enthalten sein. 

P a s s i v a : 

Position 1: Einlagen 

Für die Einordnung In die Unterpositionen ist auch hier die vereinbarte 

Laufzeit oder Kündigungsfrist und nicht die Restlaufzeit am Bilanzstich­

tag maßgebend. 

Zu den Sichteinlagen zählen nicht nur die jederzeit fälligen Gelder, son­

dern auch diejenigen Einlagen, für die eine Kündigungsfrist von weniger 

als einem Monat oder eine Laufzeit von weniger als 30 Tagen vereinbart 

ist. Diese Regelung wurde in Übereinstimmung mit dem Habenzinsab­

kommen getroffen, dessen § 2 Abs. 2 eine entsprechende Vorschrift für 

"täglich fällige Gelder" vorsieht. 

Auszuweisen unter Sichteinlagen sind auch Habensalden auf Verrech­

nungskonten sowie Schecks, die am Bilanz Stichtag den Ausstellern be­

reits belastet sind, den Einreicherkonten aber noch nicht gutgeschrieben 

wurden, 
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Zinsen aus befristeten Einlagen sind je nach den getroffenen Vereinba­

rungen über die Fälligkeit der Zinsen als Sicht- oder als befristete Ein­

lagen auszuweisen. Wird für einen Ein leger nur ein Konto für befriste­

te Einlagen geführt, so können die Zinsen auch dann auf diesem Konto 

gutgeschrieben werden, wenn jederzeit über sie verfügt werden kann. 

Als Spareinlagen dürfen nur solche Einlagen ausgewiesen werden, die 

den Erfordernissen des § 21 KWG entsprechen. Dazu zählen Einlagen, 

die durch Ausfertigung einer Urkunde, insbesondere eines Sparbuches, 

als Spareinlagen gekennzeichnet sind. Die Geldbeträge müssen der An­

sammlung oder Anlage von Vermögen dienen und dürfen nicht zur Ver­

wendung im Geschäftsbetrieb oder für den Zahlungsverkehr bestimmt 

sein. Ebenso gelten Geldbeträge, die von vornherein befristet angenom-

men wurden, nicht als Spareinlage. 

Prämiengutschriften auf Sparleistungen nach dem Sparprämiengesetz 

vom 5,5.1959 sind unter den durchlaufenden Krediten und nicht etwa 

als Spareinlagen auszuweisen (vgl. Aktivposition 15), 

Position 2* Aufgenommene Gelder (Nostroverpüichtungen) 

Als Nostroverpflichtungen im Sinne dieser Position sind die hauptsäch­

lich von anderen Banken, aber auch von Behörden, Versicherungsgesell­

schaften usw. aufgenommenen Gelder, Kredite und Darlehen aller Art 

anzusehen, soweit die vereinbarte Laufzeit oder Kündigungsfrist nicht 

übe.r vier Jahre hinausgeht. Längerfristige Darlehen sind unter der Po­

sition 4 auszuweisen, 

Soweit sich bei den kurzfristigen Verpflichtungen die Abgrenzung gegen­

über den Einlagen nicht bereits aus den Bedingungen (Verzinsung, Lauf­

zeit, Sicherheiten, Verpflichtung zur Rückzahlung ohne Abruf des Gläu­

bigers) ergibt, sind als Nostro-Verpflichtungen alle Gelder anzusehen, 

deren Hereinnahme auf die Initiative oder Disposition des Schuldners 

zurückgeht. Dieses Kriterium sollte aber nur dann herangezogen werden, 

wenn das Hauptkriterium, das auf den normalerweise an Hand der ver­

einbarten Bedingungen erkennbaren tatsächlichen wirtschaftlichen Cha­

rakter des Geldes abstellt, versagt. 
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Zu den No strove rpflichtungen zählen auch Habensalden auf Nostrokon­

ten, Die sogenannten Verrechnungskonten müssen dagegen als Sicht­

einlagen unter Position 1 ausgewiesen werden. Unter den Begriff der 

Nostrokonten sind also lediglich diejenigen bei den Korrespondenzinsti-

tuten geführten Konten zu fassen, die nicht Verrechnungszwecken dienen. 

Eigene Ziehungen, die dem Kreditnehmer nicht abgerechnet wurden und 

von der Kreditgenossenschaft zum Zwecke der Refinanzierung an ein 

anderes Kreditinstitut weitergegeben, also bei diesem Institut^ diskon­

tiert worden sind, zählen ebenfalls zu den Nostroverpüichtungen. Es ist 

also in diesem Falle keineswegs der eigene Wechselbestand zu vermin­

dern, da ein solcher insoweit Überhaupt nicht vorhanden war. 

Die Unterposition c} kann gemäß § 1 Abs, 3 der Verordnung vom 28.12. 60 

weggelassen werden, wenn Verpflichtungen aus Warenbezugsgeschäften 

nicht bestehen und keine Warenkredite aufgenommen worden sind. 

Auf Grund des $ 2 der Verordnung über Formblätter für die Gliederung 

des Jahresabschlusses der Kreditinstitute vom 15.12,1950 sind die etwa 

vorhandenen Kundschaftskredite durch Ausgliederung unter den Nostro­

verpüichtungen herauszustellen, obwohl das Formblatt und die Richt­

linien der Kreditgenossenschaften keine entsprechende. Vorschrift ent­

halten. Die Ausgliederungsangabe ist also gegebenenfalls zu ergänzen, 

Position 3: Eigene Akzepte und Solawechsel 

Hier sind sämtliche noch nicht eingelüsten eigenen Akzepte und Sola­

wechsel aufzuführen, die verschiedenartigen Kreditgeschäften entstam­

men können. Nach Abzug des eigenen Bestandes wird dann die Summe 

der im Umlauf befindlichen eigenen Akzepte und Solawechsel ausgewie­

sen. 

Die nur lombardierten oder sonstwie in Pfanddepot gegebenen eigenen 

Akzepte und Solawechsel gelten nicht als im Umlauf befindlich. Sie zäh­

len nach den Bilanz ie rungs ri chtlini en als eigener Bestand und sind des­

halb in.der Vorspalte abzusetzen. Es spielt dabei keine Rolle, ob auf 
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Grund der verpfändeten Papiere Kredite in Anspruch genommen worden 

sind oder nicht. 

Position 4; Aufgenommene langfristige Darlehen 

Als langfristige Darlehen gelten Nostroverpflichtungen, die nicht binnen 

vier Jahren seit der Entstehung rückzahlbar sind oder deren regelmäßi­

ge Tilgung sich über mindestens vier Jahre erstreckt. Auch hier ist nicht 

die Restlaufzeit am Büanzstichtag sondern die volle vereinbarte Laufzeit 

oder Kündigungsfrist maßgebend. 

Rückständige Nebenleistungen sind nicht hier, sondern unter Aufgenomme­

ne Gelder auszuweisen,. 

Als langfristige Darlehen gegen Grundpfandrechte dürfen nur Darlehen 

eingesetzt werden, für die den Darlehensgebern ein Grundpfandrecht am 

eigenen Grundbesitz der bilanzierenden Kreditgenossenschaft bestellt 

worden ist. Hierzu gehören unter anderem auch die von der Kreditge­

nossenschaft beim Erwerb von Haus- und Grundbesitz übernommenen 

Hypotheken^ Grund- und Renten schulden. Darlehen, die durch Pfandrech­

te an fremden Grundstücken gesichert sind, müssen dagegen, ebenso wie 

alle nicht oder in anderer Weise gesicherten aufgenommenen langfristi­

gen Darlehen, unter b) ausgewiesen werden. 

Position 5: Durchlaufende Kredite 

Mittel für durchlaufende Kredite, die noch nicht weitergeleitet worden 

sind, sind unter Einlagen auszuweisen. 

Die Summe der Position Durchlaufende Kredite muß mit dem in der gleich­

lautenden Position auf der Aktivseite ausgewiesenen Betrag überein­

stimmen. 

Position 6: Geschäftsguthaben 

Während der Geschäftsanteil den Höchstbetrag darstellt, bis zu dem sich 

der einzelne Genosse beteiligen kann, versteht man unter Geschäftsgut­

haben den Betrag, mit dem der einzelne Genosse tatsächlich an der Ge­

nossenschaft beteiligt ist. Das Geschäftsguthaben setzt sich zusammen 
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aus den geleisteten Einzahlungen zuzüglich Gewinnzuschreibungen bzw, 

abzüglich Verlustabschreibungen. Der sich dabei ergebende Betrag ist 

unter Position 6 auszuweisen. 

Der Gesamtbetrag der rückständigen und" fälligen Pflichteinzahlungen 

auf Geschäftsanteile ist unter dem Bilanzstrich zu vermerken (Position 20). 

Positionen 7 und 8: Rücklagen nach $ 11 {jetzt § 10) KWG-und sonstige 
Rücklagen 

Nach § 7 Abs. 4 GenG muß das Statut einer Genossenschaft die Bildung 

eines Reservefonds, welcher ausschließlich zur Deckung eines aus der 

Bilanz sich ergebenden Verlustes dient, bestimmen sowie die Art dieser 

Bildung, insbesondere den Teil des jährlichen Reingewinns, welcher dem 

Reservefonds zuzuschreiben ist. Dieser Reservefonds ist unter a) als 

gesetzliche Rücklage auszuweisen, 

Wichtig ist die Abgrenzung zwischen Unterposition 7 b und Position 8, 

die beide die Bezeichnung "sonstige Rücklagen" tragen. Unter Position 8 

sind die Rücklagen auszuweisen, die'für irgendwelche besondere Zwecke 

bestimmt sind, während unter Position 7 b die über die gesetzliche Rück­

lage hinausgehenden Beträge, die jederzeit frei aufgelöst werden können, 

also nicht zur Deckung von Bilanzverlusten dienen, aufzunehmen sind. 

Position 10; Wertberichtigungen 

Es steht der Kreditgenossenschaft frei, Wertberichtigungen hier offen 

auszuweisen oder von den korrespondierenden Aktivpositionen abzu­

setzen. Die aktivische Berücksichtigung ist im Interesse der Klarheit 

und Durchsichtigkeit der Bilanzierung dem Ausweis der Wertberichti­

gungsposten auf der Passivseite grundsätzlich vorzuziehen, da eine Auf­

teilung der passivisch ausgewiesenen Wertberichtigungen nach den ent­

sprechenden Aktivpositionen und deren Unterpositionen nicht vorge­

schrieben ist und in der Regelauch nicht vorgenommen wird. 

Werden sämtliche vorhandenen Wertberichtigungen entweder aktivisch 

abgesetzt oder etwa unter den Rückstellungen ausgewiesen, so darf die 
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Position 10 nicht einfach weggelassen werden. Sie ist als Leerposition 

in die Bilanz einzusetzen. 

Position 12: Rechnungsabgrenzungsposten 

Hier kommen hauptsächlich in Betracht: Von der Kundschaft für das neue 

Geschäftsjahr bereits bezahlte anteilige Zinsen, Provisionen und Ge­

bühren (transitorische Posten) sowie von der Genossenschaft noch antei­

lig für das alte Jahr zu zahlende Zinsen, Provisionen und sonstige Auf­

wendungen (antizipative Posten). 

Innerhalb der transitorischen Posten ist auf die Besonderheit der Zinsen 

aus Bestandswechseln zu achten. Diese Diskonterträge werden in der 

Regel nicht durch Einsetzung eines passiven Rechnungsabgrenzung s - oder 

Wertberichtigungspostens sondern durch aktivische Kürzung des Wech-. 

selbestandes um den Abzinsungsbetrag abgegrenzt. Dagegen erscheinen 

die Zinsen aus weitergegebenen Wechseln unter den passiven Rechnungs­

abgrenzungsposten. 

Position 14: Eigene Ziehungen im Umlauf 

Bei den eigenen Ziehungen ist zu unterscheiden einmal zwischen den 

den Kreditnehmern abgerechneten und den den Kreditnehmern nicht ab­

gerechneten Abschnitten und zum anderen zwischen den eigenen Ziehun­

gen im Umlauf und denjenigen im eigenen Bestand. 

Unter der Position 3 4 sind, wie sich aus der Bezeichnung schon ergibt, 

nur die eigenen Ziehungen, die sich im Umlauf, d.h. nicht mehr im Be­

stand der Kreditgenossenschaft befinden, auszuweisen. Dabei handelt 

es sich sowohl um die den Kreditnehmern abgerechneten als auch um die 

den Kreditnehmern nicht abgerechneten eigenen Ziehungen der Kredit­

genossenschaften; die ersteren sind dabei auszugliedern. Wurden eigene 

Ziehungen von der Kreditgenossenschaft nicht regulär weiterverkauft, 

sondern lediglich als Pfand hinterlegt, so sind sie als im eigenen Bestand 

befindliche Ziehungen zu behandeln. Sie dürfen also hier nicht mit e r ­

faßt werden. 



- 73 -

Position 15: Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und 
Scheckbürgschaften sowie aus Gewährleistungsverträgen 

Für die Angabepflicht der Verbindlichkeiten aus Bürgschaften genügt 

die Möglichkeit der Inanspruchnahme. Diese Verbindlichkeiten müssen 

also auch dann voll ausgewiesen werden, wenn eine Inanspruchnahme 

aus der Bürgschaft ungewiß oder unwahrscheinlich ist. 

Position 16: Indossamentsverbindlichkeiten aus weitergegebenen 
Wechseln 

Hierzu gehören nur die wechselrechtlichen Eventualverbindliohkeiten 

aus weitergirierten Wechseln. Indossamentsverbindlichkeiten aus 

lombardierten und in Pension gegebenen Wechseln sowie aus anderen 

Orderpapieren, wie zum Beispiel Schecks, sind hier nicht aufzunehmen. 

Dasselbe gilt für Indossamentsverbindlichkeiten aus solchen weiterge­

gebenen Wechseln, die bereits in einer anderen Eventualverbindlich-

keitsposition, nämlich den abgerechneten eigenen Ziehungen im Umlauf, 

den Bürgschafts Verbindlichkeiten, oder als effektive Verpflichtungen 

in der Hauptspalte der Bilanz (zum Beispiel angekaufte und weiter­

girierte eigene Akzepte im Umlauf) ausgewiesen werden. 

Position 23: Höhe der Haftsumme je Geschäftsanteil 

Die Haftsumme ist der Betrag, bis zu dem der einzelne Genosse im 

Konkurs der Genossenschaft zu Nachschüssen herangezogen werdet kann. 

Die Höhe der Haftsumme wird im Statut festgelegt und kann nur mit 

Dreiviertelmehrheit geändert werden, da dazu immer eine Satzungs­

änderung nötig ist. 

Keine Bedeutung hat diese Position für die Kreditgenossenschaften mit 

unbeschränkter Haftpflicht, da hier die Haftung nicht auf einen bestimm­

ten Betrag begrenzt ist und es folglich keine Haftsumme gibt, 
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bb) Bewertungsvorschriften für Kreditgenossenschaften 

Für die Bewertung der Bilanzen von Kreditgenossenschaften bestehen, 

abgesehen von einigen unwesentlichen Ausnahmefällen, keine besonderen 

Vorschriften. Es sind vielmehr die allgemeinen Bewertungsvorschrif­

ten des § 40 HGB und § 33 c GenG gültig. Soweit sich daraus keine Re­

gelung ergibt, sind auch bei Kreditgenossenschaften die Bewertungsvor­

schriften aus § 133 AktG anzuwenden, da diese am umfassendsten und 

am fortschrittlichsten ausgearbeitet sind. Weiterhin muß aber auch die 

Steuergesetzgebung (§ 6 Einkommensteuergesetz) beachtet werden, da 

im allgemeinen bei den ländlichen Kreditgenossenschaften die Handels­

bilanz zugleich die Steuerbilanz darstellt. 

Lassen sich aus den erwähnten gesetzlichen Bestimmungen irgendwel­

che Bewertungsfragen nicht beantworten, so sind ganz allgemein die 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung anzuwenden. 

Dies gilt auch für die Steuerbilanz, was aus § 5.EStG ausdrücklich her­

vorgeht. 

Bei der Pflichtprüfung ist einer richtigen Bewertung nicht nur im In­

teresse der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften größte Aufmerksam­

keit zu widmen. Die Bewertüngsmethode beeinflußt nachhaltig das Er­

gebnis aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnurig und ist schon des­

halb von grundlegender Wichtigkeit. 

In Anlehnung an die allgemein für Banken zu beachtenden Bewertungs­

grundsätze sollen im folgenden die für ländliche Kreditgenossenschaf­

ten wesentlichen Bewertungsvorschriften aufgeführt und kurz erläutert 

werden. 

1) vgl. insbesondere Birck, Heinrich: a . a .O . , S, 15 ff. 
ferner: Wirtschaftsprüfer-Handbuch 1959, Düsseldorf 1959, S. 480 ff, 

Adler-Büring-Schmaltz: Rechnungslegung und Prüfung der AG., 
3.Aufl., Stuttgart 195 7 
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bb ) Die Wertansätze der Aktiven 

Die Aktiven des Umlaufvermögens dürfen höchstens zu den Anschaffungs­

oder Herstellungskosten angesetzt werden. Sind diese Anschaffungs- und 

Herstellungskosten jedoch höher als der Börsen- oder Marktpreis am 

Bilanzstichtag, so ist höchstens der Börsen- oder Marktpreis anzusetzen. 

Ist ein Börsen- oder Marktpreis am Bilanz Stichtag nicht festzustellen 

oder kommt bei der Eigenart des Vermögensgegenstandes ein solcher 

Pre i s gar nicht in Frage, dann ist der Anschaffungs- oder Herstellungs­

wert mit dem Wert zu vergleichen, der dem Vermögensgegenstand am 

Abschlußtag nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung beizu­

legen ist (meist als Tageswert bezeichnet); auch hier ist dann höchstens 

der niedrigere von beiden Werten anzusetzen. Der voraussichtliche Ver­

äußerungserlös ist, auch wenn er bei der Bilanzaufstellung bekannt ist, 

für die Bewertung nach diesen Grundsätzen des Niederstwertprinzips 

bedeutungslos, 

Das Niederstwertprinzip kommt auch in der Steuerbilanz zur Anwendung, 

da einmal die steuerlichen Vorschriften jeden Wertansatz gestatten, der 

zwischen den Anschaffungskosten als Obergrenze und dem niedrigeren 

Teilwert als Untergrenze liegt (S 6 EStG), zum anderen aber nach dem-

Grundsatz der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz je­

weils der niedrigste Wert anzusetzen ist . 

In der Bewertung nach dem Nieder st wertprinz ip kommt der die Bank­

bilanz beherrschende Grundsatz der Vorsicht zum Ausdruck, denn diese 

Bewertungsmethode führt iin allgemeinen zu mehr oder minder großen 

stillen Reserven. 

Im einzelnen ist zu den Positionen des Umlaufvermögens noch auszu­

führen;. W e c h s e l , Schatzwechsel und sonstige unverzinsliche Papiere 

haben das gemeinsame Merkmal, daß sie ohne laufende Zinszahlung an 

ihrem Fälligkeitstag mit dem Nominalbetrag eingelöst werden. Bei der 

1) vgl. wiederum insbesondere 
Birck, Heinrich: a . a . O . , S. 46 ff. 
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Bewertung ist zu beachten, daß sich der Wert dieser Papiere durch 

den Zinszuwachs laufend erhöht. Infolgedessen bleibt der Anschaffungs­

wert hinter dem laufend steigenden Tageskurs immer stärker zurück, 

wodurch diese beiden Werte im normalen Sinne des Niederstwertprin­

zips nicht mehr vergleichbar sind. In der Regel wird bei der Ermitt­

lung des Bilanzhöchstwertes vom Nominalbetrag eine Abzinsung für die 

Zeit vom Bilanzierungstag bis zum Einlösungstag vorgenommen, was 

zu einer Aktivierung der Diskonterträge führt. Als Abzinsungssatz wird 

im allgemeinen der durchschnittliche Hereinnahmesatz der vorangegan­

genen zwei bis drei Monate zugrunde gelegt, doch kann bei kleineren 

Kreditgenossenschaften auch der tatsächliche Her einnähme satz in An­

wendung kommen. Der Hereinnahmesatz stellt den insgesamt verrech­

neten Prozentsatz dar, er schließt also auch die Diskontprovision mit 

ein. Bundesbankfähige Wechsel können auch mit dem niedrigeren Bun­

desbank-Diskontsatz abgezinst werden, wenn für diese Abschnitte keine 

Prolongation vorgesehen ist. 

Bei der Wahl des Abzinsungssatzes ist der Grundsatz der Bilanzkonti­

nuität zu beachten, d.h. die einmal gewählte Handhabung darf nicht 

willkürlich geändert werden. 

Wichtig bei der Bewertung der W e r t p a p i e r e ist der Grundsatz, daß 

eine Sammelbewertung nur bei absolut einheitlichen und gleichartigen 

Vermögensgegenständen vorgenommen werden darf, während die ande­

ren Vermögensgegenstände individuell zu bewerten sind. Infolgedessen 

dürfen bei Wertpapieren nur die Bestände gleicher Effektengattungen 

summarisch bewertet werden, bei Beständen verschiedener Effekten­

gattungen ist eine Einzelbewertung durchzuführen. 

Die größten Probleme stellen sich wohl bei der Bewertung der in der 

Bilanz von Kreditgenossenschaften enthaltenen F o r d e r u n g e n aller 

Art, also sowohl der kurz- als auch der langfristigen. 

Zunächst hat der Prüfer darauf zu achten, daß bis zum Bilanz Stichtag 
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angefallene aber noch nicht beglichene Zinsen und Kreditprovisionen 

aktiviert werden. Oies ist im Interesse eines zeitlich richtig abgegrenz­

ten Erfolgsausweises nötig. 

Von größter Wichtigkeit ist die Bewertung der Forderungen selbst, d.h. 

die je nach Höhe des den verschiedenen Arten von Forderungen anhaf­

tenden Risikos zu bildenden Einzel- oder Sammelwertberichtigungen. 

Erfahrungsgemäß ist bei den Forderungen immer mit einem gewissen 

Verlust zu rechnen, dem durch Bildung eines Korrekturpostens auf der 

Passivseite der Bilanz Rechnung getragen wird. 

Da entsprechend dem Prinzip einer vorsichtigen Bilanzierung diese 

Wertberichtigungen eher zu hoch als zu niedrig vorgenommen werden, 

enthält dieser Posten mehr oder minder hohe stille Reserven, Zur Bil­

dung von stillen Reserven kommt es auch, wenn früher zwar benötigte, 

durch Besserung der Verhältnisse des Schuldners nunmehr aber frei 

gewordene Wertberichtigungen in den Forderungspositionen der Bilanz 

belassen wurden. Diese Reserven machen es den Kreditgenossenschaf­

ten möglich, etwaigen größeren Beanspruchungen aus Kreditverlusten 

ohne Reduzierung des Eigenkapitals und ohne Berührung der Gewinn-

und Verlustrechnung gerecht zu werden. 

Bei der Bildung von Wertberichtigungen darf aber keineswegs willkür­

lich vorgegangen werden, es darf also nicht im Interesse hoher stiller 

Reserven oder einer Beeinflussung des Gewinnausweises eine sehr groß­

zügige Korrektur durchgeführt oder zur Vermeidung eines Verlustaus­

weises die Korrektur unterlassen oder gemindert werden. Es sind viel­

mehr einmal die Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung und die Er ­

lasse der Bankenaufsichtsbehörden zur Bildung von Wertberichtigungen 

zu beachten, zum anderen aber auch die Vorschriften der Steuergesetz­

gebung mit heranzuziehen. 

Demzufolge sind die Forderungen zunächst entsprechend ihrer Bonität 

aufzuteilen. Risikofreie Forderungen - das sind in erster Linie die For­

derungen an die öffentliche Hand bzw. Forderungen, "die durch die öffent-
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liehe Hand verbürgt sind, sowie Forderungen gegen Kreditinstitute 

und Forderungen, denen ein Guthaben gegenübersteht oder die durch 

Versicherungen gedeckt sind - werden in voller Höhe angesetzt, eine 

Wertberichtigung ist nicht nötig. Die übrigen Forderungen, die risiko-

behafteten Forderungen, bedürfen je' nach dem Grad des ihnen anhaf­

tenden Risikos der Einzel- oder Sammelwertberichtigung. Dabei ist 

eine Einzelwertberichtigung in den Fällen vorzunehmen, wo mit der 

Rückzahlung und Verzinsung des Forderungsbetrages unter den am 

Bilanzstichtag gegebenen Verhältnissen bzw. nach der voraussichtli­

chen Entwicklung der Verhältnisse des Schuldners nicht zweifelsfrei 

gerechnet werden kann. Eine SammelWertberichtigung wird für die 

Forderungen gebildet, denen zwar ein gewisses Verlustrisiko inne­

wohnt, welches aber im einzelnen nicht erkennbar und belegbar und 

damit auch nicht bemeßbar ist. 

Für die Sammel Wertberichtigung wurden von den Bankenaufsichtsbe­

hörden Mindestsätze vorgeschrieben, die auch steuerlich ohne beson­

dere Begründung anerkannt werden. Darüber hinausgehende Sammel­

wertberichtigungen werden steuerlich nur dann anerkannt, wenn auf 

Grund der tatsächlichen Verhältnisse bei der betreffenden Kreditge­

nossenschaft, insbesondere auf Grund der Forderungsausfälle der 

letzten Jahre, eine höhere Wertberichtigung erforderlich erscheint. 

Daher haben die handelsrechtlichen Mindestsätze im gewissen Maße 

den Charakter steuerlicher Höchstsätze. 

Die Höhe dieser Wertberichtigungssätze ist nach der Art der gewähr­

ten Kredite unterschiedlich bemessen. Im einzelnen gelten zur Zeit für 

die Kreditgenossenschaften folgende Sammelwertberichtigungssätze: 
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Wertberichtigungssätze für Kreditgenossenschaften: 

A. Bar- und Akzeptkredite 

1. Bankverbörgte Debitoren 0, 3 % 

2. Debitoren, zu deren Sicherung Einlagen bei 

fremden Kreditinstituten abgetreten worden sind 0, 3 % 

3. Langfristige Ausleihungen +) 

4. Alle anderen Forderungen 1, 5 % 

B. Wechselkredite 

1. Fremde Bankakzepte und bankgirierte Wechsel 0, 3 % 

2. Eigene Ziehungen, die den Kreditnehmern ab­

gerechnet sind 1,5 % 

3. Alle Übrigen Wechsel O1 75 % 

C. Bürgschaftskredite einschließlich Akkreditive 

1. Von Kreditinstituten verbürgte oder gewähr­

leistete Rückgriffsforderungen 0, 3 % 

2, Alle übrigen Rückgriffsforderungen 0, 75 % 

+) kein fester Satz vorgeschrieben. 

Bei der Berechnung der Sammelwertberichtigung sind bestimmte For. 

derungen als Ausgangswerte heranzuziehen, von denen dann besonders 

bezeichnete Werte abgesetzt werden. 

Keine Sammelwertberichtigung zu bilden ist nach Birck für folgende 

Forderungen: 

A, Bar- und Akzeptkredite 

1. Einzelwertberichtigte Forderungen 

2. Forderungen, denen Einlagen gegenüberstehen 

3. Forderungen gegen die öffentliche Hand 

4. Von der öffentlichen Hand verbürgte oder gewährleistete 

Forderungen 

1) Birck, Heinrich: a . a .O . , S. 103 
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5. Delkredereversicherte Forderungen 

6. Forderungen gegen Kreditinstitute 

7. Durchlaufende Kredite und Verwaltungskredite 

8. Nichthaftungsteile von Teilhaftungskrediten 

B. Wechselkredite 

1. Einzelwertberichtigte Wechselkredite 

2. Wechselkredite, denen Einlagen gegenüberstehen 

3. Akzepte und Solawechsel der öffentlichen Hand 

4. Von der öffentlichen Hand girierte, verbürgte oder sonstwie 

gewährleistete Wechsel 

5. Delkredereversicherte Wechsel 

C. BQrgschaftskredite 

1. Einzelwertberichtigte Rückgriffsforderungen 

2. Rückgriffsforderungen, denen Einlagen gegenüberstehen 

3. Rückgriffsforderungen gegen die öffentliche Hand 

4. Von der öffentlichen Hand verbürgte oder gewährleistete Rück­

griff sforde rungen 

5. Delkredereversicherte Rückgriffsforderungen 

6. Originäre Rückgriffsforderungen gegen Kreditinstitute 

Bei der Bildung der Saramelwertberichtigung sind, wie aus obiger Auf­

stellung bereita hervorgeht/ die den Debitoren zustehenden Guthaben 

von den Schuldkonten abzuziehen. Mit der Begründung, daß diese Auf­

rechnung infolge der großen Zahl der Sparkonten einen erheblichen Ar­

beltsaufwand erfordert, wurde zunächst den Sparkassen, später dann 

auch den Kreditgenossenschaften die Erlaubnis erteilt, aus Verein-

fachungsgründen von den für die SammelWertberichtigung in Präge 

kommenden Posten der Forderungen einen Pauschalabschlag von 7 % 

vorzunehmen. Vom verbleibenden Restbetrag ist mit den vorgeschrie­

benen oder erforderlichen Sätzen die Wertberichtigung zu bilden. 
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Auf die mannigfaltigen Einzelprobleme bei der Bildung der Sammelwert­

berichtigung einzugehen, würde etwas zu weit führen. Es kann hier auf 

die sehr klaren und umfassenden Darlegungen zur Sammelwertberichti­

gung von Birck hingewiesen werden» 

Die Entscheidung, welche Forderungen einer Einzelwertberichtigung 

bedürfen und welche für die SammelWertberichtigung in Frage kommen, 

kann erst dann getroffen werden, wenn im Rahmen der Kreditprüfung 

die Grundlagen für eine Beurteilung der Forderungen sowie der geleiste­

ten Sicherheiten geschaffen wurden. Weiterhin kann auch erst dann be­

stimmt werden, in welchem Maße etwa eine Einzelwertberichtigung vor­

zunehmen ist. Im Kapitel E wird deshalb nochmals kurz auf dieses 

Problem eingegangen werden. 

Zu den Positionen des Anlagevermögens bedarf es hier keiner sehr aus­

führlichen Erläuterungen, da bei den Kreditgenossenschaften das Anla­

gevermögen gegenüber dem Umlaufvermögen nur eine untergeordnete 

Rolle spielt. 

Wichtig ist zunächst die Unterteilung des Anlagevermögens in Finanz-

und Sachanlagevermögen. Zum Finanz anlag eve rmög en zählen die Betei-
21 ligungen und die AnI age Wertpapiere . 

Das Finanzanlagevermögen darf, unabhängig von einem eventuell niedri­

geren Börsen- oder Marktpreis, zum Anschaffungspreis zuzüglich Er­

werbsnebenkosten bewertet werden. Es gilt also nicht das strenge Nie­

derstwertprinzip. Nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung 

müssen aber Abschreibungen vorgenommen werden, wenn am Büanz-

stichtag nachhaltige Wertminderungen eingetreten oder mit Sicherheit 

zu erwarten sind. Bei Beteiligungen ist insbesondere darauf zu achten, 

ob der innere Wert der Beteiligung, der sich aus dem Substanz- oder 

1) Birck, Heinrich: a . a . O . , S. 75 ff. 

2) Anlage Wertpapiere sind solche Wertpapiere, die, ohne Beteiligung zu 
sein, am Abschlußtag dauernd oder langfristig dem Geschäftsbetrieb 
der Kreditgenossenschaft zu dienen bestimmt sind. 
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Ertragswert der betreffenden Unternehmung ergibt, eine Abschreibung 

notwendig macht, 

Für das Sachanlagevermögen (Grundstücke und Gebäude, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung) sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

abzüglich einer nach der Gesamtlebensdauer oder wirtschaftlichen 

Nutzungsdauer zu bemessenden Abschreibung als Bewertungshöchst­

grenze anzusehen, 

Bei der Position G r u n d s t ü c k e und G e b ä u d e wird manchmal 

übersehen, daß lediglich auf die der Abnutzung unterliegenden Gebäude, 

nicht aber auf die Grund- und Bodenwerte eine Abschreibung vorgenom­

men werden darf. Hierauf ist besonders zu achten, da dies gegebenen­

falls zu einer nachträglichen Gewinnerhöhung führen kann und eine 

Steuernachzahlung zur Folge hat. Steht die Aufteilung des Gesamtwertes 

auf die Gebäude einerseits und den Grund und Boden andererseits nicht 

fest, so sind die jeweiligen Anteile zu schätzen. 

Hat eine Kreditgenossenschaft Gebäude und Grundstücke, die bisher als 

Kreditsicherheit dienten, vorübergehend in ihr Eigentum übernommen, 

so müssen diese als Gegenstand des Umlaufvermögens nach dem Niederst­

wertprinzip bewertet werden. Es wird alBÖ im allgemeinen der zum Über­

nahm ezeitpunkt gültige Tagespreis einschließlich Erwerbsnebenkosten in 

Frage kommen. Nur wenn der vereinbarte Übernahmepreis bzw. der Er­

st ejgerungspr eis zuzüglich Nebenkosten und dem Teil der Forderungen 

einschlie'ßlich Zinsen, der als uneinbringlich anzusehen ist, niedriger 

als der oben genannte Preis ist, ,muß diese Summe als Anschaffung s wert 

eingesetzt werden. 

bb ) Die Wertansätze der Passiven . 

Unter den Passiven ist die Bewertung der V e r b i n d l i c h k e i t e n von 

besonderer Wichtigkeit, Grundsätzlich sind alle Verbindlichkeiten mit 

dem Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanz st ichtag beizulegen ist. In aller 

1) vgl. Birck, Heinrich: a . a .O . , S. 26 ff. und 142 ff. 
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Regel ist dies der Rückzahlungsbetrag b2w. der bei Fälligkeit zu leisten­

de Betrag, der meist mit dem Nominalbetrag der Schuld übereinstimmt. 

Dieser Grundsatz gilt uneingeschränkt für Einlagen, aufgenommene Gel­

der und alle anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten. Etwas schwieriger 

ist der Wertansatz bei den langfristigen Verbindlichkeiten, da es hier 

möglich ist, daß der Zeitwert am Bilanz Stichtag höher liegt als der An­

schaffung s wert dieser Verbindlichkeiten. In diesem Falle ist der höhere 

Wert einzusetzen. Es kommt also hier ein Höchstwertprinzip'zur An­

wendung, welches - ebenso wie das Niederstwertprinzip auf der Aktiv­

seite - dem bei der Bilanzierung vorherrschenden Prinzip der Vorsicht 

entspringt. 

R ü c k s t e l l u n g e n sind zu bilden zur Erfassung von Aufwendungen und 

Verlusten, die am Bilanz Stichtag dem Grunde, aber nicht der Höhe nach 

bekannt sind, oder für Verbindlichkeiten, die am Bilanz Stichtag bereits 

bestehen, sich nach Betrag und Fälligkeit aber nicht genau bestimmen 

lassen. Daraus ergibt sich, daß Rückstellungen immer geschätzt werden 

müssen,- und zwar unter besonderer Beachtung des Vor Sichtsprinzips, 

was unvermeidbar zur Bildung stiller Reserven führt. Eine bewußte 

Überdotierung ist jedoch nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilan­

zierung und den zu beachtenden steuerlichen Vorschriften nicht zu­

lässig. 

Über die Grundsätze für die Bewertung von Rückstellungen hat sich das 

Gutachten Nr. 3/1937 ' ausführlich geäußert; ' 

Da Rückstellungen "stets geschätzt werden müssen, besteht auch bei ge­

wissenhaftem, alle Umstände des Einzelfalles berücksichtigendem Vor­

gehen die Möglichkeit, daß die immer nur vorläufige, zahlenmäßige 

Festsetzung der Rückstellungen sich bei der späteren endgültigen Ent­

scheidung über die Verbindlichkeiten, die Aufwendungen oder die Wagnisse 

1) Die Fachgutachten und Stellungnahmen des Instituts-der Wirtschafts­
prüfer auf dem Gebiet der Rechnungslegung und Prüfung; 1956. 

2) aus: Adler-Düring-Schmaltz: a . a . O . , 5 133, Anm. 212; S.456 
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als zu gering oder zu hoch oder unter Umständen als überhaupt nicht 

notwendig herausstellt. In diesem allgemeinen Rahmen sind stille Re­

serven in angemessenem und wirtschaftlich vertretbarem Umfang un­

vermeidbar und zulässig. 

Der Grundsatz vorsichtiger Schätzung der erforderlichen Rückstellun­

gen gestattet jedoch niemals die Bildung von Rückstellungen ohne wirt­

schaftlich vertretbare Begründung oder mit offenbar unrichtigen und 

den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht entsprechenden 

Begründungen. Ebensowenig gestattet er eine den erforderlichen 

Schätzungsbetrag bewußt und bei weitem übersteigende Bildung von 

Rückstellungen. Insofern gilt das Verbot der Einsetzung fiktiver Kre­

ditoren gemäß § 131 Abs. 5 Satz 2 AktG sinngemäß auch für Rückstel­

lungen". 

Neben den normalen Rückstellungen für Steuern, Pensionen usw. sind 

Genossenschaften auch berechtigt und im Interesse eines richtigen Er­

folgsausweises verpflichtet, für die Kosten der Pflichtprüfung eine 

Rückstellung zu bilden. 

Bei der Bildung von Pension s rück Stellungen ist zu beachten, daß die 

Zuweisung nicht in Pauschalbeträgen erfolgen darf. Die Zuweisungen 

sind steuerlich nüTTiann zulässig wenn sie nach versicherungsmathe­

matischer Methode errechnet sind. Andernfalls werden sie nicht aner­

kannt und haben eine Erhöhung des Gewinnes zur Folge. Auch wenn eine 

Pensionszusage nicht vorliegt, wird die Pension s rück Stellung nicht an­

erkannt und aufgelost . 

Auch für die Rückvergütungen als die den Genossenschaften eigentüm­

liche und nur bei diesen anzutreffende Form einer Überschuß Verteilung 

ist eine Rückstellung zu bilden. Diese Rückstellung ist auch dann vor-

1) Kirmayr, Franz: Erfahrungen bei Betriebsprüfungen; Vortrag auf 
der Revisorenkonferenz (ohne Jahresangabe), S. 4 
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zunehmen, wenn der Gesamtposten der Rückvergütungen nicht global, 

sondern durch Berechnung der Einzelbeträge ermittelt wurde . 

2) Durchführung der Jahresabschlußprüfühg 

a) Allgemeines 

Die Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt im allge­

meinen auf der Grundlage der vorhandenen Unterlagen und der Auskünf­

te des Vorstandes, oder der von diesem zur Auskunft sert eilung ermäch­

tigten Geschäftsführer und leitenden Angestellten. Erscheinen dem Prü­

fer diese Auskünfte als nicht ausreichend, so ist er berechtigt, sich auf 

geeignetem Wege weitere Aufschlüsse zu verschaffen. Gegebenenfalls 
2) 

ist der Verband sofort zu benachrichtigen . 

Voraussetzung für die Prüfung des Jahresabschlusses ist ein Abschluß 

der Bücher. Der Prüfer hat deshalb festzustellen, ob dieser Abschluß 

bei allen Grundbüchern und Konten durchgeführt wurde. Der Abschluß 

der Bücher selbst ist auf seine rechnerische und formale Richtigkeit zu 

prüfen. Darüber hinaus hat sich die Prüfung auch auf die materiellen 

Hintergründe der Abschlußbuchungen zu erstrecken, wobei insbesondere 

auf Zu-, Ab- und Umbuchungen sowie auf die Buchung von Bestandsfehl-

beträgen und Bestandsüberschüssen zu achten ist, 

Wichtig ist auch, ob die einzelnen Konten in Übereinstimmung mit den 

Zahlen des Vor Jahresabschlusses eröffnet, ob die Rechnungsabgrenzungs­

posten aus dem Vorjahr richtig übernommen und aufgelöst wurden und ob 

die auf den einzelnen Konten errechneten Salden mit den vorliegenden 

Saldoaner Kenntnissen und mit'dem Bilanz inventar übereinstimmen. 

Erst wenn diese vorbereitenden Prüfungsarbeiten ausgeführt wurden, kann 

mit der Prüfung des Jahresabschlusses begonnen werden. Diese Prüfung 

1) Stehle, Karl: Buchführung und Jahresabschluß; Vortrag auf der Revi­
sorenkonferenz im Juni 1956; S. 10 

2) Anleitung für den Prüfungsdienst; a. a. O., S. 32 
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kann auch dann durchgeführt werden, wenn nur ein Entwurf des Jahres­

abschlusses vorliegt, wenn also der Jahresabschluß von der General­

versammlung noch nicht genehmigt wurde. In diesem Falle hat aber der 

Prüfer über notwendig erscheinende Berichtigungen Beschlüsse der 

Verwaltungsorgane herbeizuführen. Bei der nächsten Prüfung sind et­

waige Abweichungen vom Entwurf auf ihre Berechtigung und ordnungs­

mäßige Durchführung zu prüfen. 

Es ist nicht gestattet, Berichtigungen an einem festgestellten Jahresab­

schluß vorzunehmen. Hier hat der Prüfer etwaige Mängel zu notieren 

und im Prüfungsbericht aufzuführen. 

b) Prüfung der Bilanz 

Maßgebend für die Aufstellung der Bilanz sind die Grundsätze ordnungs­

mäßiger Buchführung und Bilanzierung und die gesetzlichen Vorschriften 

hinsichtlich Gliederung und Bewertung, Der Prüfer hat deshalb in erster 

Linie festzustellen, ob bei der Aufstellung der Bilanz die allgemeinen 

Büanzierungsgrundsätze (Bilanzwahrheit, Bilanzklarheit, Bilanzkonti­

nuität und Prinzip der Vorsicht) gewahrt und zum anderen die Bilanz 

entsprechend den geltenden Vorschriften gegliedert und die einzelnen 

Bilanzpositionen in Übereinstimmung mit den Bewertungsvorschriften 

und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung bewertet wurden. 

Da in der Regel die Handelsbilanz zugleich die Steuerbilanz darstellt, 

ist auch auf die Einhaltung der steuerlichen Vorschriften zu achten. 

Die gesetzlichen Grundlagen für die Bilanzierung wurden im vorhergehen­

den Kapitel ausführlich dargelegt, weshalb im großen und ganzen auf eine 

nochmalige Erläuterung verzichtet werden kann. Auf einige Positionen, 

deren Behandlung bei Kreditgenossenschaften besonders problematisch. 

ist oder denen in der Bilanz von Kreditgenossenschaften eine besondere 

Bedeutung zukommt, soll jedoch kurz eingegangen werden. 

Schwierigkeiten ergeben sich oft bei der Bilanzierung von Grundstücken 

die auf Rentenbasis gekauft worden sind. Grundsätzlich müssen diese 
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Grundstücke zu dem nach e inem v e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i s c h e n Gutach­

ten e r r e c h n e t e n Wert ak t iv ie r t und die Rentenechuld in g l e i che r Höhe 

a l s Rückstel lung pas s iv i e r t werden . Die laufenden Renten sind a b e r nicht 

zu Las ten der Rückstel lung sondern zu L a s t e n des Aufwandskontos zu 

buchen. Auf dem Konto Rückstel lungen is t d e r a l l jähr l ich neu e r r e c h n e ­

t e Rentenwer t e inzusetzen . D e r Un te r sch i edsbe t r ag zwischen d e m ' A n ­

fangswert und dem Schlußwert d e r Rückstel lung is t a l s k o m p e n s a t o r i ­

s c h e r P o s t e n auf das en t sp rechende Aufwandskonto auszubuchen . 

Be i den Rücklagen ist darauf zu achten, daß E i n t r i t t s g e l d e r sowie der 

sa tzungsmäßig festgelegte Tei l de s Reingewinns den gese tz l i chen Rück­

lagen zugewiesen werden. Weiterhin is t fes tzuste l len , ob s ich aus § 10 . 

KWG bzw. den auf d i e s e r gese tz l i chen Grundlage beruhenden, von dem 

Bundesaufs ich tsamt für da s Kred i twesen he rausgegebenen Grundsä t zen 

für die Eigenkapitalbildung keine Verpflichtung zu e ine r höheren RÜck-

lagenbüdung e rg ib t . 

Im I n t e r e s s e e ine r Erhöhung d e r Finanzkraf t ist auch darauf zu achten 

bzw. .hinzuwirken, daß nicht d e r g e s a m t e J a h r e s ü b e r s c h u ß a l s Rückver ­

gütung ausgeschüt te t wi rd . Ein Te i l davon soll te nach Möglichkeit den 
2) 

f re iwi l l igen Rücklagen zugeführt werden . 

Schwier igkei ten be re i t e t häufig die Berechnung d e r S teuer rücks te l lung . 

so daß oft e in unzure ichender Rücks te l lungsbe t rag in d e r Bilanz e r -

3) 

scheint . In d i e s e m F a l l e wird ein Gewinn ausgewiesen, d e r in Wi rk ­

l ichkei t -in d i e s e r Höhe nicht e rz i e l t wurde . Der J ah re sabsch luß ist d e s ­

halb unr ich t ig . Zudem bes teh t be i g r ö ß e r e n nicht berücks ich t ig ten 

S teuerschu lden 'd ie Gefahr, daß der zu hohe Gewinn zur Ausschüttung 

gelangt und damit der Genossenschaf t Schaden zugefügt wi rd . 

1) Stehle, C a r l : a . a . O . , S. 6/7 

2) Schmidt, Ferdinand: Selbstf inanzierung von Genossenschaf ten; Vor t r ag 
auf dem 3 . Vor t ragszyk lus in Oes t r ich , Oktober 1961, S. 38 

3} Pfeiffer^ F r a n z : Buchführungs -und Bi lanz ie rungsf ragen , a . a . O . , S. 6 ff. 
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Bei d e r Berechnung der Steuerrücks te l lung ist zunächst der vorläufige 

Bilanzgewinn zu ber icht igen, indem al le s teuer l ich nicht zuläss igen Auf­

wendungen hinzugezählt und die s teuer l ich abse tzbaren Bet räge abgezo­

gen werden . Aus dem e rmi t t e l t en steuerpfl ichtigen Einkommen ist zu­

e r s t die Gewerbe Steuer schuld zu be rechnen . Da die Gewerbes teuer eine 

abzugsfähige Bet r iebsausgabe da r s t e l l t , wird die Körperschaf t s t eue r 

aus dem sich nach Abzug der Gewerbes t eue r ergebenden E inkommens­

b e t r a g e rmi t t e l t . Sind die ge le is te ten Steuervorauszahlungen höher a ls 

die e rmi t t e l t en Steuerschulden, so sind die Unte r sch iedsbe t räge a ls 

Fo rde rungen gegen die Gemeinde bzw. das Finanzamt zu ak t iv ie ren und 

den betreffenden Steuerkonten gutzuschre iben , 

Bei d e r in d e r Bilanz ausgewiesenen Rückvergütung hat d e r P r ü f e r 

sorgfäl t ig auf die Bes t immungen d e r Steuergesetzgebung, die in den 

l e tz ten J a h r e n einige Änderungen e r fahren haben, zu achten. Die Rück­

vergütung muß s teuer l i ch in der Bilanz durch eine Rückstel lung be rück­

sicht igt werden. Während b i she r d iese Rückstellung nur dann zu bilden 

war , wenn die Rückvergütung vor Ablauf des Wir t schaf t s jahres von der 

Gene ra lve r sammlung besch lossen wurde, i s t nach einem Urte i l de s 

Bundesfinanzhofes vom 8.11.1960 (BStBl. Ill, S. 523) je tz t d iese Rück­

stel lung auch dann e r forder l ich , wenn der Beschluß d e r G e n e r a l v e r s a m m ­

lung e r s t nach Aufstellung d e s J a h r e s a b s c h l u s s e s erfolgt . E ine Bilanz, 

in d e r d ie Rückvergütung nicht pas s iv i e r t is t , muß geändert werden. Zu 

achten ist auch darauf, daß ein durch die Rückvergütung ents tehender 
2) 

Umsa t z s t eue re r s t a t t ungsansp ruch zu akt iv ieren is t . 

Be i dem Ausweis d e r Geschäftsguthaben is t das E rgebn i s aus der P r ü ­

fung des Mitgl iederbes tandes {siehe Kapitel II A) heranzuz iehen . Dieses 

E rgebn i s ist maßgebend für die Aufteilung der Geschäftsguthaben in die • 

d e r verbleibenden und die der ausscheidenden Mitgl ieder . Ist eine Rich­

t igste l lung nötig, so soll diese im nächstfolgenden, noch nicht bes tä t ig ten 

1) vgl . Ausführungen über die Steuerprüfung (Kapitel KIc) 

2) K i rmayr , F r a n z : S teuer f ragen; .Vor t rag auf der Revisorenkonferenz 

im Oktober 1961, S.4 
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Jahresabschluß durchgeführt werden. Einen von der Generalversamm­

lung bereits genehmigten Jahresabschluß zwecks Richtigstellung der 

Geschäftsguthaben zu ändern würde zu weit führen. 

In diesem Zusammenhang ist gleichzeitig feetaust eilen, ob alle Genos­

sen die gesetzlich, statutenmäßig oder durch die Generalversammlung 

vorgeschriebenen Einzahlungen auf die Geschäftsanteile geleistet haben 

und ob etwaige Gutschriften von Gewinnanteilen auf das Geschäftsgut-

haben den Vorschriften des Statuts und den Beschlüssen der Generalver­

sammlung entsprechen. Es ist auch darauf zu achten, daß Geschäftsgut-

haben einzelner Genossen nicht während der Mitgliedschaft oder im 

Falle eines Ausscheidens entgegen den Bestimmungen über die Auseinan­

dersetzung ausgezahlt worden sind. 

Bei Verrechnung der Geschäftsguthaben auf einem Sammelkonto muß der 

Stand des Geschäftsguthabens jedes einzelnen Genossen ersichtlich sein. 

Bei den unter dem Strich auszuweisenden rückständigen und fälligen 

Pflichtelnzahiungen auf Geschäftsanteile ist darauf zu achten, daß auch 

die rückständigen Einzahlungen der ausscheidenden Mitglieder unter die­

ser Position auszuweisen sind . 

c) Prüfung der Gewinn- und Verlustrechnung 

Ebenso wie bei der Bilanz sind für die Aufstellung der Gewinn- und Ver­

lustrechnung die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzie­

rung sowie die gesetzlichen Bewertungsvorschriften maßgebend. Es kann 

also auch hier auf die vorangegangenen Ausführungen verwiesen werden. 

Das derzeit verwendete Gliederungsschema der Gewinn- und Verlust­

rechnung von Kreditgenossenschaften wird im Anschluß an diese Dar­

legungen aufgeführt. Richtlinien für die Aufstellung der Gewinn- und Ver­

lustrechnung gibt es allerdings nicht. 

1) Pfeiffer, Franz: a. a. O., S, 4 
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Über die a l lgemeinen Vorschr i f ten hinaus hat der P r ü f e r be i d e r Prüfung 

d e r Gewinn- und Ver lus t rechnung eine Reihe von wichtigen Einzelheiten 

zu beachten, auf die im folgenden kurz eingegangen werden sol l . 

Nach Knebel i s t zunächst einmal festzustel len, ob die Gewinn- und V e r ­

lus t rechnung r e c h n e r i s c h r icht ig i s t und ob sie a l le Aufwendungen und E r ­

t r ä g e enthält, die im Ablauf der Rechnungsper iode unmi t t e lba r auf die 

Aufwands- und Er t r agskon ten zu buchen waren. F e r n e r i s t darauf zu 

achten, ob die Gewinn- und Ver lus t rechnung e i n e r s e i t s keine Pos ten ent­

hält , die noch nicht Aufwand oder E r t r a g sind, bzw. ob a n d e r e r s e i t s a l le 

B e t r ä g e in . ih r aufgeführt sind, die zwar in d e r Buchführung noch nicht 

erfaßt wurden, die abe r einen Aufwand oder E r t r a g des Rechnungszei t ­

r a u m e s d a r s t e l l e n . 

Was die e inzelnen Aufwandspositionen betrifft, so sind sie in e r s t e r Linie 
2) 

auf i h r e Angemessenhe i t zu prüfen ' . 

Bei den persönl ichen Aufwendungen ist darauf zìi achten, ob der Geha l t s ­

und Lohnaufwand in Übere ins t immung mit den ve r t r ag l i chen und tarif­

l ichen Vere inbarungen steht und ob Lohns teuer und Sozialbei t räge b e ­

rechne t und ordnungsgemäß abgeführt wurden. E s ist dabei auch auf die 

eventuell vorhandene Möglichkeit hinzuweisen, einen Tei l der Bezüge 

s t euer l i ch einwandfrei in F o r m von Aufwandsentschädigungen auszuwei^ 

sen ' . 

Sehr eingehend ist bei d e r Prüfung d e r E r t r agspos i t i on Zinsen und P r o ­

vis ionen zu ve r fah ren . Dabei i s t vor a l l em g r ö ß t e r Wert auf die r icht ige 

Pe r iodenabgrenzung zu legen. Aufgabe des P r ü f e r s ist auch die F e s t ­

s tel lung, ob die Z inssä tze d e r Genossenschaft mit den Vorschrif ten des 

Gese t ze s ü b e r das Kredi twesen übe re in s t immen . Nach § 23 KWG ist 

nämlich d e r Bundesmin i s t e r fÜr Wirtschaft bzw. das Bundesauf Bicht samt 

1) Knebel, Theodor; a . a . O . , S. 121 

2) Dollhopf, Max; Die Buch- und Bilanzprüfung unter b e s o n d e r e r B e r ü c k ­
sichtigung d e r B ewertungs vor schr i t t en ; Vor t rag auf d e r Rev i so ren ­
konferenz im Jul i 1935, S. 77 

3) Stehle, Car l : a . a . O . , S. U 
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für dae Kredi twesen im Einvernehmen mi t d e r Deutschen Bundesbank 

b e r e c h t i g e die Bedingungen vorzuschre iben , zu denen Kredi te gewährt 

und Einlagen entgegengenommen werden dürfen. E s muß ferner fes tge­

s te l l t werden, ob die Z inssä tze den genossenschaf t l ichen Grundsä tzen 

en t sprechen , 

Bei den E r t r ä g e n aus Betei l igungen is t zu beachten, daß unter d i e s e r 

Pos i t ion die Bru t tobe t r äge auszuweisen sind. Die abgezogene Kap i t a l e r ­

t r a g s t e u e r wird un te r der Aufwandsposition Steuern e ingese tz t . 

Große Aufmerksamkei t i s t auch den Pos i t ionen außerordent l iche Auf­

wendungen und außerorden t l i che E r t r ä g e zu widmen. Zu diesen a u ß e r ­

ordent l ichen Erfolgsgrößen zählen e inmal a l le Aufwendungen und E r t r ä ­

ge, die m e h r oder weniger e inmal ig oder wenigstens nicht rege lmäßig 

anfal len. Zum a n d e r e n sind außerordent l ich , und zwar i m Hinblick auf 

das J a h r e s e r g e b n i s , a l le aper iodischen Erfolgsposten, a l so al le Auf­

wendungen und E r t r ä g e , die im Rechnungsze i t raum ver rechne t werden, 

abe r zum regu lä ren J ah re se r fo lg f rohe re r oder s p ä t e r e r Pe r ioden 

zählen ', Nur wenn h i e r eine k l a r e und sorgfäl t ige Abgrenzung v o r g e ­

nommen wird, bildet d ie Gewinn- und Ver lus t rechnung eine zutreffende 

Beur te i lungsgrundlage für die Erfolgsentwicklung. 

Neben d e r Prüfung d e r formel len und ma te r i e l l en Richtigkeit d e r Gewinn-

und Ver lus t rechnung hat d e r P r ü f e r auch eine Auswertung der E r g e b n i s s e 

aus d e r Erfolg s rechnung vorzunehmen. Diese Auswertung wird in e inem 

gesonder ten Kapitel behandel t . E s s e i a b e r schon h i e r gesagt , daß d ie 

heute übliche Kontoform d e r Gewinn- und Ver lus t rechnung keine s e h r 

große Aussagekraft be s i t z t . Aus d i e sem Grunde is t e s zu begrüßen, daß 

in dem Referentenentwurf zur Reform des Genossenschaf t sgese tzes d e r 

Übergang zu d e r einen weit b e s s e r e n Einblick in die E r t r a g s v e r h ä l t n i s s e 

gewährenden Staffelform vorgesch lagen wird . 

1) Birck, Heinrich« a. a. O . , S. 450 

2) vgl . Huber, Alfons: Rechnungslegung d e r Genossenschaften; Vor t r ag 
auf d e r Revisorenkonferenz im Mai 1962, S. 8 
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F o r m b l a t t 

for die Gewinn- und Verlustrechnung der Kreditgenossenschaften 

A u f w e n d u n g e n 

1. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 

2. Ausgaben für Zinsen und Provisionen 

3. Persönliche und sachliche Unkosten 

4. Gesetzliche soziale Abgaben 

5. Steuern 

6. Abschreibungen und Zuweisungen an Wertberichtigungsposten 

a) auf Anlagevermögen 

b} auf sonstige Aktiva 

7. Zuweisungen an Rückstellungen 

8. Kursverluste 

9. Sonstige Aufwendungen 

10. AuSerordentliche Aufwendungen 

11, Reingewinn 

Verlustvortrag aus dem Vorjahr 

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 

Gewinn 19., 

Verlust 19.. 
Summe der Aufwendungen: 

E r t r ä g e 

1. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 

2. Einnahmen an Zinsen und Provisionen 

3. Erträge aus Beteiligungen 

4. Sonstige Vermögenserträge 

5. Erträge aus Warenverkehr oder Nebenbetrieben 

6. Kursgewinne 

7. Außerordentliche Erträge und Zuwendungen 

8. Reinverlust 
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Verlust Vortrag aus dem Vorjahr 

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 

Gewinn 19.. 

Verlust 19 . . . 
Summe der Erträge: 

d) Prüfung des Geschäftsberichtes 

Durch die Prüfung des Geschäftsberichtes soll festgestellt werden, ob 

dieser den Forderungen des § 33 a GenG entspricht, wonach in ihm der 

Vermögensstand und die Verhältnisse der Genossenschaft zu entwickeln 

und der Jahresabschluß, vor allem die Abweichungen gegenüber dem 

Vorjahresabs chi uß zu erläutern sind. 

Der Geschäftsbericht der Kreditgenossenschaften der der Unterrichtung 

der Mitglieder und Gläubiger dienen soll , ist, ebenso wie der Bericht 

der Banken in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, in zwei Teile ge­

gliedert: Im Lagebericht sind die Angaben über die Vermögensverhält­

nisse und die Entwicklung der Genossenschaft enthalten, der Erläute­

rungsbericht erörtert demgegenüber den Jahresabschluß. Bei der Prür 

füng des Erläuterungsberichtes ist zu beachten, daß etne bloße Wieder-
2) 

holung der Bilanzziffern weder erforderlich noch ausreichend ist , Es 

muß vielmehr die Entstehung wichtiger Bilanzpositionen erklärt werden, 

sofern diese nicht selbst aus der Bilanz ersichtlich ist. Eine Darstellung 

der Bewertungsgrundsätze ist nur dann erforderlich, wenn von den statu-
2) 

tarischen oder gesetzlichen Grundsätzen abgewichen wird ' , Die für den 

Erläuterungsbericht der Aktienbanken verlangten Einzelangaben müssen, 

soweit sie nicht bereits von Natur aus für Kreditgenossenschaften gegen­

standslos sind, hier nicht gemacht werden, wie zum Beispiel die Nennung 

der Gesamtbezüge des Vorstandes und des Aufsicht srate s der Genossen­

schaft3 ' . 

1) Paulick, Heinz: a . a .O . , S. 276 

2) Meyer-Meulenbergh: Kommentar zum Genossenschaftsgesetz; 
9. Auflage, München und Berlin 1961. S. 160 

3) Birck, Heinrich: a . a . O . , S.529 
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Im. Lagebericht sind unter anderem auch alle bedeutenden Geschäftsvor­

gänge zu erwähnen, wie zum Beispiel größere Prozesse, Abschluß wich­

tiger Verträge, und zwar auch solche, die nach dem Bilanz st ichtag lie­

gen, jedoch bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung und Vorlegung der 

Bilanz in der Generalversammlung bekannt wurden . 

Allgemein gilt für den Geschäftsbericht, daß er vollständig und wahr sein 

muß. Eine Verletzung dieser Erfordernisse kann Strafbarkeit nach § 147 

GenG begründen. Im Gegensatz zum Aktienrecht (§ 128 AktG) fehlt im 

Genossenschaftsgesetz eine Bestimmung darüber, ob und wann Ober ein­

zelne Punkte eine Berichterstattung unterbleiben kann. Während bei Ge­

schäfts- und Betriebsgeheimnissen ein Fortfall der Berichterstattung ge­

rechtfertigt erscheint, reichen steuerliche Interessen auf keinen Fall 

dafür aus. 

Während sich die aktienrechtliche Pflichtprüfung vornehmlich auf den 

Erläuterungsbericht beschränkt, ist die genossenschaftliche Pflichtprü­

fung eine vollständige, d.h. auch der Lagebericht muß sorgfältig ge­

prüft werden, 

Aus der schweizerischen Gesetzgebung läßt sich dagegen überhaupt keine 

Prüfungspflicht des Geschäftsberichtes ableiten. Es wird dort folglich 

•nicht einmal die Teilprüfung, wie sie das deutsche Aktienrecht kennt, 
21 

gefordert . 

1) Lang-WeidmÜller, a . a .O . , S. 77 

2) Breitfeld, Heinz; Das Schweizer Revisionswesen; Dissertation, 
München 1958, S. 90 
vgl, auch Graner, Paul: Revidiertes Obligationenrecht und Bankenge­
setz; Zürich 1937, S. 85 ff. und 156 ff. und: Das Bankenrecht; Zürich 
1949, S. 129 ff. Das Schema von Graner zum Revision sb e rieht gibt ein 
sehr aufschlußreiches Bild über den Umfang der Revision. Es läßt 
sich aber daraus ebenfalls der Schluß ziehen, daß die Kontrolle des 
Geschäftsberichtes keine Revisionsaufgabe darstellt. 
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3) Bestätigungsvermerk 

Das Genossenschaftsgesetz kennt keinen Bestätigungsvermerk nach Be­

endigung der Jahresabschlußprüfung im Sinne des aktienrechtlichen Be­

stätigung svermerkes (§ 140 AktG). 

Entsprechend einer Anordnung des Verbandes hat der Prüfer bei kleine­

ren Kreditgenossenschaften, die nicht den Vorschriften des Kreditwesen­

gesetzes unterliegen, den Jahresabschluß mit dem datierten und abge­

zeichneten Vermerk "Geprüft" zu versehen. Jedoch sind Vorstand und 

Aufsichtsrat vom Prüfer dahin zu belehren, daß dieser Vermerk kein 

Bestätigungsvermerk im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen ist und 

nicht mit dem Jahresabschluß veröffentlicht werden darf. 

Anders ist es dagegen bei Kreditgenossenschaften mit einer Bilanzsum­

me von mehr als zehn Millionen Deutsche Mark. Pur diese Kreditgenos­

senschaften, deren Jahresabschluß zu prüfen ist vor der Feststellung 

durch die Generalversammlung, finden nach § 27 Abs. 3 KWG die §§ 140 

und 144 Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes sinngemäß Anwendung. Nach 

§ 140 AktG hat der Prüfer, soweit sich keine Einwendungen ergeben, das 

abschließende Ergebnis der Prüfung durch einen Vermerk zu bestätigen. 

Dieser Bestätigungsvermerk, der damit wesentlicher Bestandteil des 

Jahresabschlusses wird, muß ergeben, 

"das nach pflichtmäßiger Prüfung auf Grund der Bücher und 

Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten 

Aufklärungen und Nachweise die Buchführung, der Jahresab­

schluß und der Geschäftsbericht, soweit er den Jahresabschluß 

erläutert, den gesetzlichen Vorschriften entsprechen", 

Da das Aktiengesetz keine bestimmte Fassung vorschreibt, hat das In­

stitut der Wirtschaftsprüfer für den uneingeschränkten Bestätigungsver­

merk im Interesse der Einheitlichkeit folgenden Wortlaut festgelegt: 

"Nach dem abschließenden Ergebnis meiner (unserer) pflichtmaßi-

gen Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Gesellschaft 

sowie der vom Vorstand erteilten Aufklärungen und Nachweise, 
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en tsprechen die Buchführung, d e r Jahresabsch luß und d e r G e ­

schäf tsber icht , soweit e r den Jahresabsch luß e r l äu te r t , den g e ­

se tz l ichen Vorschr i f t en" . 

D e r Zweck des B e s t ä t i g u n g s v e r m e r k e s i s t in e r s t e r Linie die U n t e r r i c h ­

tung der Öffentlichkeit über die Ordnungsmäßigkeit d e r Buchführung des 

J a h r e s a b s c h l u s s e s und des Geschäf tsber ichtes im Rahmen d e r g e s e t z ­

l ichen Vorschr i f ten . 

Die Er te i lung oder Nichter te i lung des Bes t ä t igungsve rmerkes kann un­

t e r Umständen für den Ruf, die Beurtei lung und den Kredi t der Aktien­

gesel lschaft von ausschlaggebender Bedeutung sein, weshalb ein mit dem 

Bes t ä t igungsve rmerk v e r s e h e n e r Jahresabsch luß den Anspruch auf b e -
2} 

sonde re s Ver t r auen hat ' . Diese Bedeutung hat der Bes tä t igungsvermerk 

zweifellos auch für die Kredi tgenossenschaf t , weshalb auch für d iese 

die Er te i lung des uneingeschränkten Bes t ä t igungsve rmerkes von größtem 

In t e r e s se i s t . 

Nach § 140 Abs . 1 und 2 AktG is t die Bestät igung des J a h r e s a b s c h l u s s e s 

zu ve r sagen oder e inzuschränken, wenn Einwendungen zu erheben sind, 

oder 

"wenn d e r Geschäf tsber icht , soweit in ihm der Geschäftsverlauf 

und die Lage d e r Gesel lschaft dargelegt sind, offensichtlich eine 

falsche Darste l lung von den Verhä l tn i ssen der Gesel lschaft e r ­

weckt, die geeignet is t , das durch den Jahresabsch luß v e r m i t t e l ­

t e Büd von d e r Lage der Gesellschaft zu ver fä l schen" . 

Wurde die Er te i lung des Bes t ä t i gungsve rmerkes versagt , so i s t hierauf 

be i der Veröffentlichung des J a h r e s a b s c h l u s s e s in e inem besonderen Ver ­

m e r k hinzuweisen {§ 144 Abs. 1 Satz 1 AktG). Bei e iner etwaigen E in ­

schränkung des Bes t ä t igungsve rmerkes muß d e r Wortlaut der E in sch rän ­

kung k la r und unmißvers tändl ich sein, d. h. e s muß d e r bemängel te Punkt 

1) Wirtschaftsprüfer-Handbuch 1959, S. 613 

2) Wanieck, O. : Umfang und Bedeutung des Bes tä t igungsvermerkes , 
in H.A. E r t e l : Wirtschaftsprüfung; Bd.I I , Ber l in-Wien 1935, S. 271 
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und die Stellungnahme des Prüfers dazu zum Ausdruck gebracht wer­

den \ Eine Einschränkung unter Bezugnahme auf den Prüfungsbericht 

oder den Geschäftsbericht ohne besonderen Hinweis auf die spezielle 

Art der Bemängelung widerspricht dem Grundsatz der klaren Einschrän-

kung ' . 

Hinsichtlich der Fassung der Einschränkung im Vermerk empfiehlt der 

Fachausschuß-des Instituts der Wirtschaftsprüfer, daß auch der einge­

schränkte Bestätigungsvermerk zunächst den üblichen Wortlaut enthal-
3) ten soll und daß die Einschränkung unmittelbar daran anzuknüpfen hat . 

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, daß bei der genossenschaft­

lichen Pflichtprüfung nicht der Prüfer selbst, sondern der Prüfungever-

band den Bestätigungsvermerk erteüt. Der Prüfer reicht den von ihm 

und dem Vorstand der Genossenschaft unterzeichneten Entwurf des Jahres­

abschlusses und des Geschäftsberichtes mit dem Prüfungsbericht dem 

Verband ein, wobei er gegebenenfalls berichtet, warum und inwieweit 

der Bestätigungsvermerk eingeschränkt oder sogar verweigert werden 

sol l 4 ' . • 

1) Wirtschaftsprüfer-Handbuch 1959, S. 613 

2) Beham, Peter: Das deutsche Pflichtprüfungswesen; Berlin 1940, 
S. 74 und 
Adler-Düring-Schmaltz: a . a . O . , Anmerkung 9 zu § 140 

3) Wirtschaftsprüfer-Handbuch 1959, S. 613 

4) Anleitung für den Prüfungsdienst, a . a .O . , S.40 
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4) Haftung für die Richtigkeit der Jahresabschlußprüfung 

Die Frage, ob der Verband für die Richtigkeit des Jahresabschlusses 

einer von ihm betreuten Genossenschaft eine Haftung übernimmt, läßt 

sich nicht mit einem klaren ja oder nein beantworten. In Anlehnung an 

Zirwas-Buchholz * müssen hier vier Fälle unterschieden werden: 

1. bei der Prüfung nach § 53 GenG, ohne daß ein Entwurf für den 

Jahresabschluß bereits vorliegt, 

2. bei der Prüfung nach § 53 GenG, die zeitlich so fällt, daß der von 

der Generalversammlung zu genehmigende Entwurf bereits vorliegt 

und in die Prüfung einbezogen wird, ohne daß jedoch der Verband 

einen Bestätigungsvermerk erteilt, 

3. bei der Prüfung nach § 53 GenG unter gleichzeitiger Einbeziehung 

des der Generalversammlung vorzulegenden Jahresabschlusses und 

Erteilung eines Bestätigungsvermerkes durch den Verband, 

4. bei der Prüfung des Jahresabschlusses nach $ 27 KWG. 

Da sich im ersten Fall die Prüfung nur auf Jahresabschlüsse erstrecken 

würde, die bereits von der Generalversammlung genehmigt und veröffent­

licht wurden, wäre es dem Verband nur nachträglich möglich, formale 

oder materielle Mängel und Unrichtigkeiten des Jahresabschlusses zu be­

anstanden. Seine-Befugnisse beschränken sich darauf, auf eine Berück­

sichtigung der Beanstandungen im nächsten Jahresabschluß oder, was 

wohl weniger in Frage kommen dürfte, auf eine Abschlußberichtigung 

unter Einberufung einer neuen Generalversammlung hinzuwirken. Er ­

füllt der Verband diese Pflichten, die sich aus seiner Betreuungsaufga­

be ergeben, so kann ihm eine Mithaftung für einen unrichtigen Jahres­

abschluß nicht zugesprochen werden. 

Ebenfalls beschränkt ist die Einwirkungsmöglichkeit auf die Berichtigung 

des Jahresabschlusses, wenn der von der Generalversammlung au ge­

nehmigende Entwurf bereits vorliegt. Etwaige Beanstandungen kann der 

1) Zirwas-Buchholz: a.a.O.., S. 106 ff. 
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Verband nur im Prüfungsbericht vorbringen und diesen, wenn er es für 

nötig erachtet, in der Generalversammlung wörtlich verlesen lassen. 

Darüber hinaus kann er in der Generalversammlung zu den Beanstan­

dungen selbst Stellung nehmen und auf die Unrichtigkeit des Jahresab­

schlusses hinweisen. 

Macht der Verband in dieser .Weise von seinen Einwirkungsmöglichkei­

ten Gebrauch, dann haftet er nicht für die Richtigkeit des Jahresabschlus­

ses, da eine Haftung nur dann gegeben sein würde, wenn der Verband 

vorsätzlich oder grob fahrlässig seine Sorgfaltspflicht verletzte oder 

wenn er auf seine in Satzung und Gesetz festgelegten Einwirkungsmög­

lichkeiten zur Beseitigung der Mängel verzichten würde. 

Dagegen ist eine Mithaftung als Bilanzprüfer gegegen, wenn der Verband 

trotz vorhandener Mängel einen Bestätigungsvermerk, sei es ein frei­

williger oder der im Kreditwesengesetz für Kreditgenossenschaften mit 

einer Bilanzsumme von mehr als zehn Millionen Deutsche Mark vorge­

schriebene, erteilt. Der Prüfungsverband haftet dann im Rahmen der 

Bestimmungen des § 62 GenG. 

Der Verband hat bei der Jahresabschlußprüfung gemäß § 27 KWG die 

Möglichkeit, den Bestätigungsvermerk einzuschränken oder zu verwei­

gern , Darüber hinaus hat er aber auch die Verpflichtung, auf die'Be-

seitigung von festgestellten Mängeln hinzuwirken. Hierin besteht ein 

grundlegender Unterschied zur Pflichtprüfung der Aktiengesellschaft, 

deren Möglichkeiten auf die Verweigerung oder Einschränkung des Be­

stätigungsvermerkes beschränkt sind. 

1) Vgl. hierzu die Ausführungen im vorhergehenden Kapitel 
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E . Kreditprüfung 

Die größte Bedeutung im Geschäf tsbet r ieb der Kredi tgenossenschaf ten 

kommt, auch wenn es sich um Kredi tgenossenschaf ten mit Warenve r ­

k e h r handelt, zweifellos dem Kreditgeschäft zu. Aus d i e sem Grunde s te l l t 

die Kreditprüfung einen d e r wesent l ichs ten Punkte bei d e r Durchführung 

d e r genossenschaft l ichen Pflichtprüfung d a r . Diese Bedeutung läßt s ich 

auch da raus ablei ten, daß e i n e r s e i t s die Kred i tve r lus te den größten An­

te i l an den Gesamtver lus ten der Kredi tgenossenschaf ten haben, daß e s 

a b e r a n d e r e r s e i t s Sinn und Zweck d e r genossenschaft l ichen Prüfungs­

tät igkeit ist , die Genossenschaften und deren Mitgl ieder vor Schaden zu 

bewahren, d . h . vor a l l em die Ver lus t e zu bekämpfen . D a r u m h a b e n 

nicht nur die Gläubiger , sondern auch die Mitglieder d e r Genossenschaft 
21 

an e iner in die Tiefe gehenden Kreditprüfung ein besonde re s In te res se . 

Das Ziel d e r Kredi tkont ro l le ist die Prüfung d e r Bonität und Einbr ing-

l ichkei t d e r Forderungen a l l e r Ar t . § 33 b GenG weist auch auf die B e ­

s t immungen des Handelsgesetzbuches hin, wonach zweifelhafte F o r d e r u n ­

gen nach i h r e m wahrscheinl ichen Wert anzusetzen, uneinbr ingl iche F o r ­

derungen abzuschre iben sind (§ 40 Abs . 3 HGB). Daraus geht hervor , daß 

die Kreditprüfung a l s ein T e i l ' d e r Bilanzprüfung anzusehen is t , die ohne 

Kreditprüfung nicfii "ordnungsgemäß bzw. unvollständig i s t und daß d iese 

Kreditprüfung in m a t e r i e l l e r Hinsicht einwandfrei und umfassend sein 

muß 3 ) , 

1) Vorberei tung des PrÜfungsmater ia l s 

Bevor d e r P r ü f e r an die Untersuchung des Kredi tgeschäf tes im einzelnen 

herangeht , muß e r einige vorbere i tende Arbei ten le i s ten . Diese Vorbe-

1) Pfeiffer, F r a n z : Bekämpfung d e r Kred i tve r lus te ; Vor t rag auf der 
Revisorenkonferenz im Jul i 1956, S. 1 

2) Eß, Michael : Kreditprüfurig; Vor t r ag auf der Revisorenkonferenz 
im November 1952, S. 1 

3) Kr i sch ; Die Prüfung der Kred i te ; Bonn 1951, S. 5 
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bereitung des Materials, die hier kurz vor allem in Anlehnung an 

Krisch dargestellt wird, bildet einen Teil der Kreditprüfung und darf 

in ihrer Bedeutung keineswegs unterschätzt werden. 

Aufgabe des Prüfers ist es zunächst, sich einen Überblick über die Kre­

ditpolitik, den organisatorischen Ablauf, die bei der zu prüfenden Kre­

ditgenossenschaft überhaupt in Frage kommenden Kreditarten, den Stand 

der Buchführung und die Art der Verbuchung der mit dem Kreditgeschäft 

zusammenhängenden Geschäft s vorfäll e zu verschaffen. 

Um die Entwicklung und die Veränderung der einzelnen Forderungsar­

ten übersehen zu können, stellt man zweckmäßiger weise aus den Jahres­

abschlüssen der letzten Jahre die gesamten Debitoren, getrennt nach 

den Kreditarten, für den Bilanzstichtag in runden Zahlen gegenüber und 

vermerkt dazu die ausgewiesenen Debitoren für den der Kreditprüfung 

zugrunde gelegten Stichtag. Zu beachten ißt dabei, daß nur gleiche Stich­

tage miteinander verglichen werden können. 

Bei größeren Genossenschaften und Genossenschaften mit Loseblatt-

Buchführung sollte die Erstellung einer Roh- oder Saldenbilanz mit Sal­

denlisten verlangt werden, um die vorliegenden Saldenauszüge für sämt­

liche Debitoren hauptbuchmäßig abstimmen zu können. .Soweit dies nicht 

schon ün Rahmen der Prüfung der Buchführung geschehen ist, muß fest­

gestellt werden, ob der Kassen-, Bank- und Postscheckverkehr vollstän­

dig gebucht sind und ob sich die Salden der Bank- und Postscheckkonten 

in Übereinstimmung mit den Bank- und Postacheckauszügen befinden. 

Weiterhin ist zu Überprüfen, wie angekaufte und weitergegebene Kunden­

wechsel buchmäßig behandelt werden und welche derartigen Wechsel lau­

fen. Das Wechselkonto muß mit dem Wechselkopierbuch übereinstimmen. 

Zu empfehlen ist auch ein kurzer Einblick in die übrigen Konten, da es 

vorkommen könnte, daß vom Geschäftsführer eigenmächtig gewährte kurz-

1) Krisch: a . a .O . , S. 5 ff. 
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fr is t ige Kredi te über Spa r - oder Aufwandskonten gebucht worden sind . 

Be i Kredi tgenossenschaf ten mit Warenverkehr muß sich d e r P r ü f e r da­

von überzeugen, ob a l le Forderungen aus dem Warengeschäft b e r e i t s g e ­

bucht sind. Fehlen wesent l iche Übertragungen, so ist de r en Nachholung 

noch zu v e r a n l a s s e n . 

E r s t wenn fests teht , daß al le bis zum Prüfung s Stichtag angefallenen G e ­

schäft s vorfäl l e buchha l te r i sch r icht ig und einwandfrei erfaßt sind, dar f 

die Buchführung a l s Unter lage für die Kreditprüfung benutzt werden. 

Hinzuweisen ist schl ießl ich noch darauf, daß aus den Unter lagen die G e ­

samtverb indl ichkei ten e ines jeden Schuldners leicht e r s i ch t l i ch se in 

m ü s s e n . Dasse lbe gilt auch für die Bürgschaften, denn h i e r zeigt die 

P r a x i s i m m e r wieder , daß manche P e r s o n e n aus Gefälligkeit jede an 

s ie he range t r agene Bürgschaft übernehmen . Ihre eigene Vermögens lage 

bzw. Kreditfähigkeit steht dann oft in keinem Verhäl tn is m e h r zu den 

eingegangenen Bürgschaftsverpf l ichtungen, womit der Wert so manche r 

Bürgschaft i l luso r i sch wird. 

Neben d e r Vorbere i tung des P rü fungsma te r i a l s sind vo r Beginn d e r Ein­

zelprüfungen auch jene Verwal tungsmi tg l ieder zu bes t immen, die an d e r 

Kreditprüfung te i lnehmen sol len. Maßgebend für die Auswahl sind in 

e r s t e r Linie Objektivität und Verschwiegenhei t ; schu ldner i sche Verwa l -
2) 

tungsmi tg l i eder . so l l t en nach Möglichkeit nicht beigezogen werden . 

2) F o r m e l l e Prüfung 

Vorauszuschicken ist d iesen Dars te l lungen, daß bei d e r p rak t i schen 

Durchführung der .Kreditprüfung ke ineswegs eine s t renge Trennung zwi­

schen d e r formellen und ma te r i e l l en Prüfung der Kredite erfolgt . In 

vie len Fä l len ist es zweckmäßig, e inzelne Arbei tsgänge mi te inander zu 

verb inden. Häufig ergib t sich auch bei einem Prüfungsvorgang b e r e i t s 

1) Eß, Michael : a . a . O . , S. 3 

2) Eß, Michael : a . a . O . , S. 2 
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die Beantwortung der Fragen aus einem anderen Prüfungsbereich. Im 

Interesse der Übersichtlichkeit muß aber hier auf eine bestimmte 

Systematik in der Darlegung der Prüfungsabwicklung Wert gelegt wer­

den. 

a) Kreditunterlagen 

Als erstes wird der Prüfer die Kreditbewilligung einschließlich einer 

eventuell vorhandenen Genehmigung durch den Aufsichtsrat an Hand der 

Protokollbücher und der Kreditakten auf ihre Ordnungsmäßigkeit hin 

untersuchen. Die auf den einzelnen Konten eingetragenen Vermerke müs­

sen mit den Angaben in den Protokollbüchern übereinstimmen. Sodann 

ist fest zustellen, ob die tatsächlich gewährten Kredite in Höhe und Art 

mit diesen Beschlüssen Übereinstimmen; dasselbe gilt für Sicherheiten 

und für Bürgschaften. 

Stichprobenweise sind auch die auf den Schuldnerkonten angegebenen Mit­

gliedsnummern mit der bereinigten Genossenliste zu vergleichen, um 

dadurch die Kreditgewährung an Nichtmitglieder und den damit verbunde­

nen Wegfall der Steuervergünstigung zu vermeiden. Seit kurzer Zeit be­

steht für die Kreditnehmer seitens der Kreditgenossenschaften die Ver­

pflichtung, jede Änderung der rechtlichen Verhältnisse, wie zum Bei­

spiel die Übertragung des Unternehmens eines Kreditnehmers auf seinen 

Nachfolge^ die Umwandlung einer Einzelfirma in eine Personen- oder 

Kapitalgesellschaft, der Kreditgenossenschaft unverzüglich mitzuteilen . 

In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob die durch solche Änderungen 

eventuell notwendig gewordenen Neuregelungen der Schuld- und Sicher­

heitsverhältnisse einwandfrei durchgeführt wurden. 

Festzustellen ist bei den Schuldnerkonten auch, ob und gegebenenfalls 

welche dritte Personen über das Konto verfügen können. Vollmachtser­

klärungen und Unterschriftsprobenblätter sind dabei einzusehen. 

1) Kirmayr, Franz: Steuerfragen; a .a. O., S. 7 
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Ausgehend von den Saldenauszügen werden dann die Kreditanträge, Kre­

ditunterlagen und Sicherheiten auf Vorhandensein, ordnungsmäßige Un­

terschrift und deren Beglaubigung überprüft. Schuld- und Sicherheitsur­

kunden müssen in rechtlicher Beziehung einwandfrei sein. Um die Aus­

stellung dieser Urkunden zu erleichtern, wurden von den Verbänden 

Formblätter herausgegeben. Die Verwendung solcher Formblätter ver­

einfacht außerdem ganz wesentlich die Überprüfung. 

Einwandfrei müssen aber auch die Forderungen selbst sein. Einwandfrei 

bzw. vertretbar im Rechtssinne ist eine Forderung nur, wenn sie tat­

sächlich besteht, also nicht mit Erfolg bestritten werden kann. 

b) Kredithöchstgrenzen nach dem Genossenschaftsgesetz 

Nach $ 49 GenG ist es Aufgabe-der Generalversammlung, die Grenzen 

festzusetzen, die bei Kreditgewährungen an Mitglieder eingehalten wer­

den sollen". Dabei sind die Höchstbeträge für eine Kreditgewährung durch 

den Vorstand allein und für eine Kreditgewährung durch den Vorstand mit 

Genehmigung des Aufsicht srate s festzulegen. Die Festsetzung der Gren­

ze kann für alle Arten von Krediten einheitlich als Gesamtsumme oder 

für die einzelnen Kr.editarten (z.B. Waren-, Kontokorrent-, Wechsel­

kredit) gesondert-er-folgen. Es ist auch möglich, eine generelle Höchst­

grenze festzulegen mit der Maßgabe, daß diese in einigen, zahlenmäßig 

genau festgelegten Ausnahmefällen jeweils bis zu einem bestimmten Be­

trag überschritten werden darf . Als unbedenklich erscheint es zu be­

schließen, daß der sich jeweils nach § 13 KWG ergebende Betrag zugleich 

als Kredithöchstgrenze gemäß § 49 GenG zu gelten hat, 

Der Prüfer hat bei der Feststellung, ob diese Kreditgrenze eingehalten 

wurde, zu beachten, daß dle-von der Genossenschaft zugunsten ihrer 

Mitglieder eingegangenen Bürgschaften sowie Warenkredite bei Kredit­

genossenschaften mit Warenverkehr in die Gesamt Verpflichtungen ein-

1) Lang-Weidraüller: a . a .O . , S. 132 
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zubeziehen sind. Wichtig ist f e rner , daß sich d iese Gesamtverpf l i ch­

tungen nicht aus der Summe der ta t säch l ich in Anspruch genommenen 

sondern der zugesagten Kredi te b e s t i m m e n . 

Überschre i tungen d e r Höchstgrenze sind im Prüfungsber ich t fes tzuhal ­

t en . Die veran twor t l i chen Verwa l tungs t räge r sind auf ih re im Schadens­

falle e in t re tende Haftpflicht gegenüber der Genossenschaft h inzuweisen 

und zu e inem Abbau d e r betreffenden Kred i te anzuhal ten. Wenn es sich 

um Kred i te handelt, die i m In te res se d e r Allgemeinhei t , zum Beisp ie l 

an die Gemeinde zum Bau eines Schulhauses , gegeben wurden, kann der 

P r ü f e r ausnahmswei se auch empfehlen, die Ent las tung oder einen B e ­

schluß d e r Gene ra lve r sammlung herbeizuführen . 

c) Kredi thöchetgrenzen und Anzeigepflicht nach dem Kred i twesengese tz 

Dienen die gese l l schaf t s rech t l i chen Vorschr i f ten des § 49 GenG in e r s t e r 

Linie dem Schutz d e r Mitgl ieder d e r Genossenschaft , so i s t e s Zweck 

d e r im folgenden aufgeführten öffent l ich-recht l ichen Normen des Kred i t -
2) 

wesengese tzes , vor a l l em die Gläubiger d e r Genossenschaf t zu schützen . 

Durch das Kredi twesengese tz , dem auch die Kredi tgenossenschaf ten un­

te r l i egen , wurden einhei t l iche Vorschr i f ten ü b e r die b e i d e r Kred i tge ­

währung zu beachtenden Höchstgrenzen gegeben. E s gibt zwar keine g e ­

setzl ichen Mittel , eine Kredi tgewährung ü b e r d iese Grenzen hinaus zu 

verh indern , da e s sich be i diesen Bes t immungen nur u m Sol l -Vorschr i f ­

ten handel t . Doch bes teh t durch die im Kredi twesengese tz für b e s t i m m t e 

Kred i te gleichzei t ig festgelegte Meldepflicht an die Deutsche Bundesbank 

bzw. an das Bundesaufs ichtsamt für da s Kred i twesen die Möglichkeit, 

das Kreditgeschäft d e r Kredi t ins t i tu te laufend zu überwachen. Bei Über­

t r e tung d e r Höchs tgrenzen wird die Bankenaufsicht, soweit s i e e s für 

nötig hält , die betreffenden Kredi te beanstanden oder ve rsuchen , das K r e ­

dit inst i tut zu e iner Herabsetzung d e r Kredi te zu bewegen. 

1) Eß, Michael : a . a . O . , S.4 

2) Lang-Weidmül le r : a . a . O . , S. 130 
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Nach § 29 KWG hat der Prüfer bei der Prüfung des Jahresabschlusses 

gemäß § 27 KWG bzw. § 53 GenG auch festzustellen, ob die Kreditge­

nossenschaft die Anzeigepflicht für die nach den Vorschriften des Kre­

ditwesengesetzes meldepflichtigen Kredite erfüllt hat. Es sind dabei 

nicht nur die Verhältnisse am Bilanzstichtag, sondern die Anzeigen des 

ganzen Prilfungszeitraumes zu kontrollieren. 

Die Kontrolle der Erfüllung der Anzeigepflicht ist jedoch nur sinnvoll, 

wenn außer der Tatsache der Einreichung auch die Richtigkeit des In­

halts nachgeprüft wird . Aus diesem Grunde kann aus § 29 KWG die 

Verpflichtung des Prüfers abgeleitet werden, im Rahmen der einen Teil 

der Jahresahschlußprüfung darstellenden Kreditprüfung auch zu prüfen, 

ob die Vorschriften des Kreditwesengesetzes beachtet worden sind. Das 

Ergebnis dieser Prüfung muß neben der Bestätigung, daß der Prüfer 

den besonderen Prüfungspflichten aus § 29 KWG nachgekommen ist, in 

den Prüfungsbericht aufgenommen werden. Darüber hinaus kann das 

Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen vom Prüfer Erläuterungen und 

Auskünfte über die bei der Prüfung im Rahmen seiner Prüfungspflicht 

getroffenen Feststellungen verlangen (§ 29 Abs. 2 KWG). 

Im einzelnen hat der Prüfer mit Inkrafttreten des neuen Kredit we s enge-

seizes am 1. Jan. 1562 auf die Einhaltung folgender Vorschriften zu 

achten. 

§ 13 Abs. I KWG ( G r o ß k r e d i t e ) : 

"Kredite an einen Kreditnehmer, die insgesamt fünfzehn vom 

Hundert des haftenden Eigenkapitals des Kreditinstituts Überstei­

gen (Großkredite), sind unverzüglich der Deutschen Bundesbank 

anzuzeigen; dies gilt nicht für Großkredite, bei denen der zuge­

sagte oder in Anspruch genommene Betrag nicht höher ist als 

zwanzigtausend Deutsche Mark, es sei denn, daß der Großkredit 

das haftende Eigenkapital des Kreditinstituts Übersteigt. Bereits 

1) Szagunn-Neumann: Gesetz über das Kreditwesen; Kohlhammer 
Kommentare, Stuttgart 1961, S. 366 
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angezeigte Großkredite sind erneut anzuzeigen, wenn sie um 

mehr als zwanzig vom Hundert des zuletzt angezeigten Betrages 

erhöht werden". 

Hier ist zunächst zu klären, was unter haftendem Eigenkapital zu ver­

stehen ist. Nach § 10 Abs. 2 KWG errechnet sich das haftende Eigenka­

pital bei Kreditgenossenschaften aus den Geschäftsguthaben zuzüglich 

Rücklagen (nach § 11.KWG und sonstige, also Bilanzpositionen 7 und 8) 

sowie, zuzüglich Reingewinn, soweit die Zuführung zu den Rücklagen be­

schlossen worden ist, bzw. abzüglich Reinverlust. Dazu kommt noch 

ein vom Bundesminister für Wirtschaft festzusetzender Zuschlag, wel­

cher der Haft Summenverpflichtung der Genossen Rechnung trägt. Zu 

beachten ist hierbei, daß nur die tatsächlich eingezahlten Geschäftsgut­

haben zum. Eigenkapital zählen und daß Geschäftsguthaben ausscheiden­

der Genossen hiervon abzuziehen sind. 

Der Zuschlag für die Haft Summenverpflichtung, kurz Haftsummenzu­

schlag genannt, der gerade für ländliche Kreditgenossenschaften mit 

ihrem meist verhältnismäßig niedrigen Eigenkapital von Bedeutung ist, 

beträgt gegenwärtig bei Kreditgenossenschaften mit unbeschränkter Haf­

tung DM 100, - - pro verbleibendes Mitglied, mindestens jedoch 50 % 

des Eigenkapitals, bei Kreditgenossenschaften mit beschränkter Haftung 

ohne Rücksicht auf die Mitgliederzahl 50 % des tatsächlich vorhandenen 

Eigenkapitals, jedoch nicht mehr als die Gesamthaftsumme der verblei­

benden Mitglieder \ Maßgebend für die Bemessung des haftenden Eigen­

kapitals ist die letzte für den Schluß eines Geschäftsjahres festgestellte 

Bilanz, 

Alle Großkredite, d.h. alle Kredite, die 15 % des haftenden Eigenkapi­

tals übersteigen, sind also - von einem Ausnahmefall abgesehen - melde­

pflichtig, und zwar insbesondere deshalb, um einmal Fehlentwicklungen 

rechtzeitig entgegenarbeiten zu können und zum anderen, um eine mög-

1) Bayerisches Raiffeisenblatt, Nr. 4 vom 15. 2.1961 
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liehst bewegliche und risipolose Führung des Kreditgeschäfts durch 

Streuung an viele kleine Kreditnehmer zu fördern. 

Wichtig für die Errechnung dieser Großkredite ist Absatz 5 des § 13 

KWG, wonach Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen 

für andere sowie Kredite aus dem Ankauf von bundesbankfähigen Wech­

seln nur zur Hälfte anzusetzen sind, weil mit ihnen nur ein geringeres 

Risiko verbunden ist. Zu beachten ist ferner, dafl Kredite, die noch 

nicht oder noch nicht voll in Anspruch genommen wurden, ebenfalls in 

Rechnung zu stellen sind, daß also auch zugesagte Großkredite mit 

einzubeziehen sind. 

Hinsichtlich einer Begrenzung der Kreditgewährung legt § 13 Abs. 3 

KWG fest, daß die Großkredite zusammen nicht mehr als die Hälfte des 

Betrages aller Kredite des Kreditinstituts ausmachen sollen, wobei die 

in Anspruch genommenen Beträge maßgebend sind. Der einzelne Groß­

kredit soll das haftende Eigenkapital des Kreditinstituts nicht überstei­

gen (§ 13 Abs. 4 KWG). Ein Großkredit, der infolge Verminderung des 

Eigenkapitals gegen diese Bestimmung verstößt, soll abgebaut wer-

den1*. 

Weiterhin haben die Kreditinstitute diejenigen Kreditnehmer anzuzeigen, 

"deren Verschuldung bei ihnen zu irgendeinem Zeitpunkt während 

der dem Meldetermin vorhergehenden zwei Kalendermonate eine 

Million Deutsche Mark oder mehr betragen hat. Dies gilt bei Ge­

meinschaftskrediten von einer Million Deutsche Mark und mehr 

auch dann, wenn der Anteil des einzelnen Kreditinstituts eine 

Million Deutsche Mark nicht erreicht. Aus der Anzeige muß die 

Höhe der Verschuldung des Kreditnehmers am Ende des der An­

zeige vorangegangenen Monate ersichtlich sein" (§ 14 KWG). 

Diese Anzeigen müssen in zweimonatigen Abständen erfolgen. Die Be­

sonderheit des § 14 KWG liegt in der in Abs. 2 festgelegten Bestimmung, 

1) Schork, Ludwig: Gesetz über das,Kreditwesen; Stuttgart 1961, S.51 
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wonach die Bundesbank im Falle, daß einem Kreditnehmer von mehreren 

Kreditinstituten Kredite in der oben bezeichneten Art gewährt worden 

sind, die beteiligten Kreditinstitute zu benachrichtigen hat. Dadurch er ­

langen die Kreditinstitute zusätzliche Angaben über die wirtschaftlichen 

Verhältnisse ihrer Schuldner. 

Schließlich zählen zu dem Kreis der meldepflichtigen Kredite auch noch 

bestimmte Organkredite. Diese Anzeigepflicht soll zur Erhöhung der 

Sorgfalt bei der Gewährung solcher Kredite beitragen und etwaige Miß-

bräuche auf diesem Gebiet erkennbar werden lassen. Der Prüfer hat 

darauf zu achten, daß insbesondere Kredite an Geschäftsleiter und Ange­

stellte der Kreditgenossenschaft, wenn sie die Höhe der Gesamtbezüge 

für das letzte Geschäftsjahr übersteigen, sowie Kredite an ehrenamtli­

che Geschäftsleiter und an Mitglieder des Aufsicht s rates, soweit diese 

Kredite als Großkredite meldepflichtig sind {% 13 Abs. 1 KWG)/ unver­

züglich dem Bundesaufsichtsamt anzuzeigen sind. Wichtig ist ferner die 

Meldepflicht von Krediten an juristische Personen oder Personenhandels­

gesellschaften, wenn ein gesetzlicher Vertreter der juristischen Person 

oder ein Gesellschafter der Personenhandelsgesellschaft als Geschäfts­

leiter in der Kreditgenossenschaft tätig ist oder deren Aufsichtsrat an­

gehört. 

Der Anzeigep flicht von Krediten an Ehegatten und Kinder der oben ge­

nannten Personen kommt bei Kreditgenossenschaften eine geringe Be­

deutung zu, da die Kreditgewährung auf die Mitglieder beschränkt ist 

bzw. beschränkt sein sollte. 

Darüber hinaus besteht für die Kreditinstitute noch eine Anzeigepflicht 

für bestimmte personelle, finanzielle und organisatorische Veränderun­

gen. Der Prüfer hat auch die Erfüllung dieser Meldepflicht festzustellen, 

was er aus Zweckmäßigkeitsgründen ebenfalls im Rahmen der Kredit­

prüfung erledigen wird, obwohl hier kein unmittelbarer Zusammenhang 

mit dem Kreditgeschäft besteht. 
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Wichtig für Kreditgenossenschaften unter diesen Bestimmungen des 

§ 24 KWG ist die unverzügliche Anzeigepflicht der Bestellung bzw. des 

Ausscheidens eines Geschäftsleiters, der Ermächtigung einer Person 

zur Einzel Vertretung der Kreditgenossenschaft in deren gesamten Ge­

schäftsbereich unter Angabe der Tatsachen, die für die Beurteilung 

der Zuverlässigkeit und der fachlichen Eignung wesentlich sind. Weiter. 

hin ist die Entziehung dieser Befugnis sowie die Verlegung des Sitzes 

bzw. die Errichtung, Verlegung oder Schließung einer Zweigstelle an­

zeigepflichtig. Die Absicht der Vereinigung mit einem anderen Kredit­

institut ist dem Bundesaufsichtsamt und der Bundesbank rechtzeitig mit­

zuteilen, 

Neben den Bestimmungen über die Kredithöchstgrenzen und die Anzeige­

pflicht enthält das Kreditwesengesetz auch Vorschriften Über die Form 

der Beschlußfassung bei der Gewährung bestimmter Kredite. Die Ein­

haltung dieser Vorschriften festzustellen ist ebenfalls Aufgabe des Prü­

fers, insbesondere schon deshalb, weil sich bei einer nicht rechtzeiti­

gen Beschlußfassung wiederum eine Anzeigepflicht an das Bundesauf­

sichtsamt ergibt. 

So dürfen Großkredite nur auf Grund eines einstimmigen Beschlusses 

sämtlicher Geschäftsleiter gewährt werden (§ 13 Abs. 2 KWG). Bei Or­

gankrediten, also insbesondere bei Krediten an Geschäftsleiter und An­

gestellte der Kreditgenossenschaft, ist darüber hinaus die ausdrückli­

che Zustimmung des Aufsichtsrates nötig. Die Beschlüsse sind vor der 

Gewährung der Kredite zu fassen und müssen bei Organkrediten Be­

stimmungen über die Verzinsung und Rückzahlung des Kredites enthal­

ten, In besonders dringenden Fällen können die Geschäftsführer bzw. 

der Aufsichtsrat nachträglich ihre Zustimmung erteilen. Wurden die 

Beschlüsse bei Großkrediten nicht innerhalb eines Monats, bei Organ­

krediten innerhalb von zwei Monaten nachgeholt, so ist dies dem Bun­

de s auf sieht samt anzuzeigen (§ 13 Abs, 2 Satz 5 bzw. § 15 Abs. 4 Satz 4 

KWG). 
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Schließlich ist hier noch daraufhinzuweisen, daß bei Organkrediten, 

die entgegen den Vorschriften des § 15 KWG gewährt wurden, die Ge­

schäftsleiter, die hierbei ihre Pflicht verletzten, und die Mitglieder 

des Aufsichtsrates, die trotz Kenntnis geeen eine beabsichtigte Kredit­

gewährung pflichtwidrig nicht einschritten, der Kreditgenossenschaft 

als G e samt Schuldner für den entstehenden Schaden haften. Der Ersatz­

anspruch der Kreditgenossenschaft kann auch von deren Gläubigern 

geltend gemacht werden, soweit diese von der Kreditgenossenschaft 

keine Befriedigung erlangen können (§ 17 KWG). Darauf wird der Prü­

fer die betreffenden Verwaltungsträger bei einem Verstoß gegen § 15 

KWG aufmerksam machen und außerdem die sofortige Rückzahlung'des 

ordnungswidrig gewährten Kredites (mit Ausnahme der Kredite an per­

sonenverbundene Unternehmen) verlangen, falls eine nachträgliche Zu­

stimmung nicht erfolgt. Diese Pflicht zur Rückzahlung ergibt sich aus 

dem Gesetz {§ 15 Abs. 5 KWG). 

3) Materielle Prüfung 

Vor Beginn der materiellen Prüfung stellt der Prüfer fest, ob er eine 

postenweise Prüfung aller Debitoren vornehmen muß, was bei kleine­

ren Kreditgenossenschaften richtig ist, oder ob er sich - bei einer 

lückenlosen Prüfung der Debitoren ab einer bestimmten Höhe - im all­

gemeinen auf Stichproben beschränken kann. 

Die Prüfung erfolgt an Hand der Konten und der Kreditunterlagen. Die 

Kontenentwicklung selbst wird dem Prüfer schon ein erstes Bild über 

den einzelnen Schuldner geben, denn die Nichteinhaltung der vereinbar­

ten Zins- und Tilgungsvereinbarungen oder ein starkes Abweichen von 

den branchen- und ortsüblichen Kontenbewegungen können Anzeichen 

einer Gefährdung der betreffenden Kredite sein. 

Die Prüfung der Einzelschuldverh&ltnisse, die in Anwesenheit von Ver­

waltung smitgliedern zu erfolgen hat, kann in zwei Abschnitte unterteilt 
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werden: Die Beur te i lung des Schuldners und die Prüfung d e r S iche r ­

s te l lung. 

a) Die Beur te i lung des Kred i tnehmer s 

Aufgabe d e r ländlichen Kredi tgenossenschaf ten is t die Gewährung von 

Pe r sona lk red i t en , für da s Realkredi tgeschäft sind s i e nicht zuständig . 

Aus d iesem Grunde kommt der P e r s o n des Kred i tnehmers eine erhöhte 

Bedeutung zu. 

Zwei-Gesichtspunkte sind für die Beurtei lung des Kred i tnehmer s a u s ­

schlaggebend, d e s s e n Kredi twürdigkei t und dessen Kreditfähigkei t . 

Die Kredi twürdigkei t i s t a l s e r s t e Voraussetzung für die Sicherhei t des 

Kred i t s , d . h . für die Wahrscheinl ichkei t , mit d e r die Kred i tgenossen­

schaft auf die Rückzahlung des in Anspruch genommenen Kred i t s nebst 
21 

Zinsen und P rov i s ion rechnen kann, anzusehen . Grundlagen für die 

Kredi twürdigkei t , welche a l s die aus den persönl ichen Eigenschaften des 

K r e d i t n e h m e r s r e su l t i e r ende Ver t rauenswürdigkei t bezeichnet werden 

kann, sind vor a l l em Ruf, Al ter , Verantwortungsbewußtsein, L e b e n s ­

führung, Fachkenntn isse und auch die Zahlung s Willigkeit de s Schuld-
2) 

n e r s . Da im al lgemeinen die Schuldner den Verwal tungsmitg l iedern 

e i n e r ländlichen Kredi tgenossenschaf t persönl ich bekannt sind, kann 

s ich der P r ü f e r in d e r Regel auf de r en Angaben v e r l a s s e n . Nur in A u s ­

nahmefäl len wird e r s ich se lbs t von d e r P e r s o n des Schuldners e in Bild 

machen m ü s s e n -

Schwier iger wird e s dagegen b e i d e r Prüfung d e r Kreditfähigkeit , d . h . 

der Fähigkeit de s Wir tschaf tsbe t r iebea des Kred i tnehmers , einen E r ­

t r a g zu e rz ie len und die Z i n s - und Tilgungsleistungen damit erfüllen zu 

können, sowie die Möglichkeit, für den Kredi t ausre ichende Sicherhei ten 

1) Eß, Michael : Mate r ie l l e Kreditprüfungj Vort rag auf der Rev isoren­
konferenz im J a h r e 1951, S. 4 

2) Hörner , Heinz: Der genossenschaf t l iche Kredi t ; Heft 5 der Genossen­
schaftlichen Schrif tenreihe, Heidelberg 1957, S. 29 
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zu stellen. Die Kreditfähigkeit darf also nicht nur vom Standpunkt der 

geleisteten Sicherheiten aus beurteilt werden. Pr imär ist die Ertrags­

fähigkeit deE Betriebes, die Sicherheiten stehen erst an zweiter Stelle. 

Einzufügen ist hier, daß die ländlichen Kreditgenossenschaften auch Kre­

dite ohne Sicherheiten gewähren, und zwar in Form der Warenkredite. 

Der Gewährung von Geldkrediten in Form von Blankokrediten stehen 

die Bestimmungen der Geschäftsordnung entgegen, doch schlägt Stehle 

vor ,. hier eine den heutigen Verhältnissen entsprechende Regelung an­

zustreben, Im Interesse der Unterbindung einer Abwanderung der Mit­

glieder als Kreditkunden zu den konkurrierenden Kreditinstituten und 

der Erhaltung der vollen Funktionsfähigkeit der Kreditgenossenschaften 

als örtliche Geld- und Kreditinstitute sollte eine Änderung dahingehend 

getroffen werden, daß in bestimmten Grenzen auch Betriebskredite als 

Blankokredite zur Verfügung gestellt werden dürfen. 

Es ist klar, daß bei der Prüfung" ungesicherter Kredite der Kreditwür­

digkeit und Vermögenslage des Schuldners sowie der Ertragslage seines 

Betriebes eine erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet werden mufl. 

Grundlegende Unterschiede bei der Feststellung der Ertragslage ergeben 

sich in der Beurteilung bäuerlicher und gewerblicher Betriebe, was hier 

Anlaß zu einer getrennten Darstellung dieser Prüfung s Vorgänge gibt. 

Das Wesensmerkmal in der Beurteilung landwirtschaftlicher Betriebe 

liegt darin, daß in der Regel keine Buchführungsunterlagen vorhanden 

sind und deshalb andere Wege gefunden werden müssen, um die Er t rags­

lage ermitteln zu können. Ungeeignet wäre eine Heranziehung des Ein­

heitswertes, da dieser eine fiktive Größe darstellt und da zudem noch 

keinesfalls gesagt ist, daß ein Betrieb mit hohem Einheitswert auch 

einen hohen Ertrag bringt. 

In wichtigen Fällen bleibt dem Prüfer nichts anderes übrig, als selbst 

eine überschlägige Einnahmen- und Ausgabenrechrtung für den Betrieb 

1) Stehle, Carl: Die Geschäftspolitik der ländlichen Kreditgenossen­
schaften; München 1962, S. 48 ff. 
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aufzustel len , Aus den Angaben d e r Verwal tungsra i tg l ieder wird man 

in etwa den durchschni t t l ichen E r t r a g b e i no rma lem Ablauf des B e t r i e b e ­

j a h r e s fes ts te l len können. Bei Kredi tgenossenschaf ten mi t W a r e n v e r ­

kehr geben außerdem die Bücher der Genossenschaft wer tvol le Hinweise 

auf die E r n t e e r t r ä g e der einzelnen Genossen sowie auf d e r e n Aufwen­

dungen für Saatgut, Kunstdünger usw. Nicht schwer zu e rmi t t e l n sind 

die Löhne sowie etwaige Z i n s - und Tilgungsleietungen (Grundbuchaus­

z u g ! ) . Eventuel l vorhandene Nebenbetr iebe des Schuldners sind in d iese 

Rechnung mi t einzubeziehen. Unter Berücksicht igung d e r Be t r i ebswe i se 

des Schuldners hat man nach d iesen Ermit t lungen, die j e nach Höhe und 

Gefährdung des Kred i t s noch zu ver t iefen und auszudehnen sind, ein 

g r o b e s Bild von den Er t ragsmögl ichke i t en des B e t r i e b e s . 

Z u r Kreditfähigkeitsprüfung von gewerbl ichen Be t r i eben kann in d e r R e ­

gel die Bi lanz a l s Grundlage herangezogen werden, da zumindes t be i 

g r ö ß e r e n Unternehmungen die Vorausse tzungen zur Ers te l lung e ines 

J a h r e s a b s c h l u s s e s gegeben sind. 

Wird eine Büanzana ly se durchgeführt , so hat d e r P r ü f e r insbesondere 

auf folgende P r o b l e m e zu achten: Stil le R e s e r v e n bee in t räch t igen das 

Bild von d e r Vermögens lage , weshalb unter ' Umstanden die Buchwer te 

2) 

durch Ze i twe r t e zu e r s e t z e n sind . Die Zusammense tzung von Eigen­

kapi ta l und Fremdkap i ta l sowie de ren Verhäl tn is zueinander sind w e ­

sent l ich für die Sicherheit der Unternehmung. Im a l lgemeinen sol l te da s 

Anlagevermögen mi t Eigenkapital f inanziert sein, eventuell auch noch 

d e r gebundene V o r r a t . F r e m d e Rechte , die aus d e r Bilanz selbst nicht 

zu e r s e h e n sind, wie zum Beispie l Rechte aus Forderungsab t re tung , 

Sicherungsübereignung, Eigentumsvorbehal t sind fes tzus te l len . Bei d e r 

Ermi t t lung d e r Rentabil i tät sind außerorden t l i che und b e t r i e b s - oder 

pe r iodenf remde Einflüsse auszuschal ten und die ^Ergebnisse m e h r e r e r 

1) vgl . h ie rzu und im folgenden: 
Die m a t e r i e l l e Beurtei lung landwir t schaf t l i cher Be t r i ebe ; in B a y e r . 
Raiffeisenblatt Nr . 8 vom 15 .4 . 1951 

2) vgl . Hintner, Otto: Kredi twürdigkei t sprüfung; in Handwörterbuch für 

Be t r i ebswi r t scha f t , 3. Band, Stuttgart i960, S. 3594 
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Rechnungsperioden heranzuziehen, um die Entwicklungstendenz fest­

stellen zu können. 

Die künftige Verzinsung und Rückzahlung der Kredite hängt neben der 

Rentabilität auch von der Liquidität ab. Deshalb ist in besonderen Fällen 

zur Feststellung der Zahlungsbereitschaft die Erstellung eines Finanz­

planes nötig, der auch künftige Einnahmen und Ausgaben, Lohn- und 

Steuerzahlungen und dergleichen berücksichtigt, 

Darüber hinaus sind UmsatzentWicklung, Auftragsbestand und*Absatz­

möglichkeiten sowie die Empfindlichkeit gegenüber Preisschwankungen 

und Konjunkturrückschlägen zu beachten. Zur Vervollständigung des 

Bildes können eventuell noch Bilanzen von Unternehmungen des gleichen 

Geschäftszweiges herangezogen werden . 

Selbstverständlich muß der Prüfer nicht immer bzw. nicht überall mit 

der gleichen Intensität auf diese Einzelprobleme eingehen. Es liegt in 

seinem eigenen Ermessen zu entscheiden, inwieweit Art, Höhe und Grad 

der Gefährdung eines Kredites eine mehr oder minder umfangreiche 

Bilanzanalyse "und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erfordern, 

Daneben sind auch die Eigentumsverhältnisse, soweit diese nicht aus 

der Bilanz ersichtlich sind, zu prüfen und Angaben der Verwaltungsmit­

glieder über den Kreditnehmer und dessen Betrieb zu berücksichtigen.. 

Ergab die Prüfung der Ertragslage, daß der Schuldner bei normalem Ab­

lauf seines Betriebes die Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Genos­

senschaft einwandfrei erfüllen kann, so kann dieser Kredit als wirtschaft­

lich vertretbar angesehen werden. Das besagt aber nicht, daß sich des­

halb die folgende Prüfung der gestellten Sicherheiten auf die Kreditnehmer 

mit einer unzureichenden Ertragslage beschränken soll. Aus mancherlei 

Gründen kann sich sehr schnell ein Wandel in der wirtschaftlichen Situation 

des Schuldners einstellen, der dann eventuell eine Realisierung der For­

derungen aus den gestellten Sicherheiten nötig macht. Aus diesem Grunde 

1) Eß, Michael: Materielle Kreditprüfung; a . a .O . , S. 7 



- 116 -

muß d e r Prüfung d e r Sicherheiten ebenfalls ein b r e i t e s Feld e ingeräumt 

werden . 

b) Die Prüfung der Sicherhei ten 

Unter den dinglichen Sicherhei ten hat s ich be i den landwir tschaf t l ichen 

Be t r i eben die Grundschuld, und zwar die Buchgrund schuld, a ls da s a m 

bes ten geeignete Sicherungs ins t rument e rwiesen , da d iese Art d e r Sicher­

stel lung dem Kred i tnehmer eine wiederholte Verwer tung nach t e i lwe ise r 

oder vo l l s tändiger Rückzahlung eines Dar lehens ges ta t t e t . Be i d e r S icher ­

he i t s le i s tung gegen Grundpfandrechte, die im Übrigen nicht den P e r s o n a l ­

c h a r a k t e r der betreffenden Kredi te beeinflußt, sol l te d e r P r ü f e r ganz a l l ­

gemein darauf achten, daß d i e s e nicht über den Einhe i t swer t de s Grund­

s tücks hinausgeht . An Hand des Grundbuchauszuges sind die Höhe und 

Ar t d e r Vorbelastungen sowie d e r Rang des Grundpfandes zu prüfen. Bei 

Briefhypotheken oder Briefgrund schulden müssen die Br ie fe vor l iegen . 

Die u r sp rüng l i chs te F o r m d e r genossenschaf t l ichen Kred i t s i che rung war 

die Bürgschaf t . Wenn d iese auch in'Zukunft im Kreditgeschäft der länd­

l ichen Kredi tgenossenschaf ten i m m e r eine gewisse Rol le spielen wird, 

so i s t e s doch unverkennbar , daß heute die Stellung r e a l e r Sicherhei ten 

im Vordergrund s teht . Bei d e r Bürgschaft ist insbesondere darauf zu 

achten, daß möglichst se lbs t schu ldner i sche und zei t l ich unbegrenzte 

Bürgschaf ten vorl iegen, f e rner , daß nicht etwa Bürgen ohne E invers t änd-
2) 

n i s -de r übrigen Bürgen aufgegeben wurden . Wie f rüher b e r e i t s erwähnt, 

sind auch die Gesamtverbindl ichkei ten der einzelnen Bürgen, falls e s die 

vorhandenen Unterlagen er lauben, fes tzustel len, um dadurch die Möglich­

keit e iner etwaigen Befriedigung aus d e r Bürgschaft prüfen zu können. 

Z ieml ich in den Hindergrund ge t re ten is t die Kredi t s icherung durch V e r ­

pfändung bewegl icher Sachen, Die Verpfandung bewegl icher Sachen, die 

1) Kor rad i , Otto: Die Kredi t s icherung; in Bayer . Raiffeis en-Blat t Nr . 5, 
55 . J g . , vom 1 .3 .1951 , S. 62 

2) Kr i sch , a . a . O . , S. 19 
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im übr igen nicht wesen t l i cher Bestandtei l ode r Zubehör e ine r h e r r s c h e n ­

den Sache sein dürfen, se tz t neben d e r ve r t r ag l i chen Einigung auch die 

Übergabe des Pfandgegenstandes bzw. die Abtretung des Herausgabean­

sp ruchs , falls d e r Verpfänder nicht im Bes i tz se ines Eigentums is t , 

v o r a u s . Auch die Einräumung des Mi tbes i tzes ist mögl ich . Erfolgte 

eine Übergabe , so hat d e r P r ü f e r darauf zu achten, daß das Pfand 

dauernd im Bes i tz d e r Genossenschaf t i s t , da b e r e i t s be i e inem v o r ü b e r ­

gehenden Bes i t zve r lu s t das Pfandrecht un te rgeh t . Ein s c h a r f e r Maßstab 

ist be i d e r Beur te i lung des Veräuf le rungswer tes d e r Pfandgegenstände 

anzulegen. Insbesondere b e i L iebhaberwer ten is t auf die be sch ränk t e 

Veräußerungsmögl ichkei t zu ach ten . 

Leb ensve r s iehe rung s a n s p r ü c h e sind nu r in Höhe d e s Rückkaufwertes b e ­

le ihbar , über den eine Bestät igung d e r deckungsgewährenden G e s e l l ­

schaft vor l iegen muß; auße rdem is t die Por t se tzung d e r Vers i che rung 

dadurch zu kont ro l l i e ren , daß die Pr&mienquit tungen fortlaufend zum 
2) 

Akt gebracht wurden . 

Häufiger-zu finden is t b e i großen Kredi tgenossenschaf ten mit g e w e r b l i ­

chem Einschlag die Sicherungsübere ignung. Diese un te rsche ide t s ich 

von d e r Verpfändung dadurch , daß eine Übergabe des Gegens tandes un­

te rb le ib t ; daß a l so ledigl ich eine schr i f t l iche Vereinbarung nötig i s t . 

A l s Bes i tzkonst i tu t kommen zum Beisp ie l Nießbrauch, Le ihe , Miete, 

Pach t oder Kommiss ion in F r a g e . Der P r ü f e r hat fes tzuste l len , ob eine 

k l a r e v e r t r a g l i c h e Vere inbarung vor l iegt , aus d e r in sbesondere auch 

die Art und der Standort d e r übere igne ten Gegenstände sowie die V e r ­

s icherung a l l e r Risiken un te r Abtretung d e r Ansprüche d a r a u s ganz e in­

deutig he rvorgehen m ü s s e n . An Hand d e r Prämienqui t tungen ist zu p r ü ­

fen, ob a l le Ver s i che rungsbe i t r äge ge le i s te t wurden. Be i Übereignung 

von Kraftfahrzeugen ist darauf zu achten, ob d iese d e r zuständigen 

Kraf t fahrzeugste l le angezeigt und d e r Kraftfahrzeugbrief d e r Genossen ­

schaft übergeben wurde . 

1) Kor r ad i , a . a . O . , S. 61 

2) Kor rad i , a . a . O . , S. 61 
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Besonders problematisch ist die Übereignung eines Warenlagers mit 

wechselndem Bestand, weshalb der Genossenschaft zu empfehlen ist, 

in solchen Fällen die Hilfe der Rechtsabteilung des Verbandes in An­

spruch zu nehmen. 

Von der Abtretung (Zession) von Forderungen wird bei ländlichen Kre­

ditgenossenschaften sehr wenig Gebrauch gemacht. Der Prüfer hat hier 

festzustellen, ob ein einwandfreier Abtretungsvertrag vorliegt, ob die 

Abtretung dem Schuldner angezeigt und ob bei der Abtretung von künfti­

gen Forderungen vom Zedenten die nötigen Versicherungen abgeschlos­

sen und die Ansprüche darauf ebenfalls abgetreten wurden, Ist der 

Rechtsbestand der Forderungen zweifelhaft, so ist gegebenenfalls eine 

Anerkenntnis vom Schuldner einzuholen. Soweit möglich, sollte die 

Bonität des Zession s Schuldner s geprüft werden. 

4) Die Auswertung des-Ergebnisses aus der Kreditprüfung 

Die Kreditprüfung liefert die Unterlagen für die Bewertung der Forde­

rungen. Erst jetzt kann entschieden werden, welche Forderungen einer 

Einzel Wertberichtigung bedürfen und in welcher Höhe diese vorzuneh­

men ist. 

Die Sicherheiten sind beim Wertansatz nur dann zu berücksichtigen, 

wenn die Prüfung der wirtschaftlichen Lage des Schuldnerunternehmens 

die. Bildung einer Einzel Wertberichtigung nahelegt. Der tatsächliche 

Wert von rechtswirksam bestehenden Sicherheiten kann dann als Unter­

grenze des Wertansatzes eines Kredits herangezogen werden. 

Ergeben sich aus den Ergebnissen der Kreditprüfung wesentliche Ab­

weichungen gegenüber der von der Genossenschaft vorgenommenen Be­

wertung, so sind diese in einer Anlage zum Prüfungsbericht festzu­

halten1^. 

Im Prüfungsbericht oder in einer Anlage zum Prüfungsbericht unbedingt 

aufzuführen sind die Kredite, deren Rückzahlung als zweifelhaft anzu-

1) Hildebrand, Karl: a.a.O.;, S. 76 
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sehen is t - die Risiken sind b e t r a g s m ä ß i g zu e rmi t t e ln - , sowie a l le 

g r ö ß e r e n Kredi te , die ungenügende Sicherhei ten aufweisen oder wesen t ­

l ich über die von d e r Gene ra lve r sammlung oder durch das Kred i twesen­

gese tz festgelegte Kred i tg renze hinausgehen. Diese Kred i te un te r l iegen 

dann d e r dauernden Überwachung durch die Kredi tabtei lung des Verban ­

d e s . Normale Kontoüberziehungen, Kred i tüberschre i tungen und Waren ­

forderungen sind un te r Angabe d e r Zahl d e r Konten mit dem G e s a m t b e ­

t r a g aufzuführen . 

Be i zweifelhaften oder ungenügend ges i che r t en Kredi ten sol l te d e r P r ü f e r 

ve r suchen , zusä tz l i che Sicherhei ten zu beschaffen. Liegt ein e indeut iges 

Verschulden des Geschäf t s führers oder des Rechner s vor , so sind d i e s e 

un te r Umständen z u r Leis tung e iner Sicherhei t he ranzuz iehen . In beson­

deren Fäl len hat der P r ü f e r eine Umbesetzung in der R e c h n e r - bzw. G e ­

schäf t s führers te l le vorzunehmen, oder , soweit d ies wahrend d e r Prüfung 
" 2) 

nicht mögl ich i s t , -diesen Wechsel im Prüfungsber ich t zu fordern . 

Abschließend empfiehlt e s sich, in k u r z e r F o r m zu dem Kredi tgeschäf t 

und d e r Kreditpoli t ik zusammenfassend Stellung zu nehmen. Dabei s o l l ­

t e un ter a n d e r e m auf die Entwicklung d e r Debi toren nach Kred i t a r t en 

unter Gegenübers te l lung etwa d e r le tz ten d r e i J a h r e , auf die Rückzah-

lungsf r i s ten sowie auf die Ris ikover te i lung eingegangen werden. 

Letz t l ich is t auch d a r ü b e r zu u r te i l en , ob die Kredi tgenossenschaf t e i n e r ­

s e i t s al le Möglichkeiten zur Kredi tgewährung ausnützt und durch eine 

zweckmäßige Gelddisposit ion die bes tmögl iche Verz insung zu e r z i e l en 

ve r such t und ob a n d e r e r s e i t s im gesamten Kreditgeschäft die g e n o s s e n ­

schaft l ichen Grundsä tze beachtet werden. 

1) Eß, Michael : Aus d e r P rü fungsprax i s ; Vor t rag auf d e r Rev i so ren ­
konferenz 1956, S. 8 

2) Pfeiffer, F r a n z : Bekämpfung d e r Kred i tve r lus t e , a . a . O . , S, 9 
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F. Prüfung der Vermögenslage 

Für die Beurteilung der Vermögenslage der Genossenschaft, die in 

§ 53 Abs. 1 GenG gefordert wird, bildet die .Prüfung des Jahresabschlus­

ses die Voraussetzung. Die Jahresabschlußprüfung selbst gibt aber nur 

Aufschluß darüber, ob der Vermögensstand und der Geschäftserfolg zum 

Bilanz Stichtag richtig im Sinne der gesetzlichen Vorschriften festgestellt 

worden sind. Ist dies der Fall, dann darf die Vermögenslage zum Bilanz­

stichtag nicht schlechter gewesen sein, als aus der Bilanz geschlossen 

werden muß . 

Da entsprechend dem vorherrschenden Prinzip der Vorsicht jedoch eine 

weitgehende Bewertungsfreiheit nach unten besteht, enthält die Bilanz 

meist mehr oder minder große stille Reserven, die Vermögenslage wird 

daher fast immer besser sein, als aus der Bilanz zu schließen ist. 

Diesen Umstand hat der Prüfer bei der Beurteilung zu berücksichtigen. 

Andererseits besteht auch die Möglichkeit, daß für die Genossenschaft 

Verlustgefahren vorhanden sind, die im Jahresabschluß nicht zahlen­

mäßig erfaßt werden konnten, die aber für die Gesamtbeurteilung der 

Vermögensverhältnisse doch eine gewisse Bedeutung haben. 

Ferner kann auch zwischen dem Bilanz- und dem PrüfungsStichtag eine 

derart wesentliche Veränderung im Vermögens stand eingetreten sein, 

daß nur die Aufstellung einer Zwischenbilanz oder Rohbilanz eine be­

friedigende Beurteilung der Vermögenslage möglich macht. 

Der Prüfer hat zunächst sein Augenmerk auf das Eigenkapital der Ge­

nossenschaft zu richten, da diesem im allgemeinen und im Hinblick auf 

das Kreditwesengesetz große Bedeutung zukommt. Das Eigenkapital 

setzt sich, wie bereits im vorhergehenden Abschnitt ausgeführt, aus 

dem von den verbleibenden Genossen eingezahlten Geschäftsguthaben, 

den gesetzlichen und freiwilligen Rücklagen sowie einem etwaigen Rein-

1) Hildebrand, Karl: a .a .O. , S.57 
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gewinn, soweit e rden Rücklagen zugeführt wird, zusammen. Handelt 

es sich um den Begriff des haftenden Eigenkapitals, so ist noch der 

Haft Summenzuschlag mit einzubeziehen, 

Der Prüfer hat festzustellen, in welchem" Verhältnis das Eigenkapital 

zum gesamten Geschäftsvolumen, zu den Anlagewerten, zum Fremd-

kapital etc. steht. Nach § 10 KWG müssen die Kreditinstitute im In­

teresse der Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber ihren Gläubi­

gern, insbesondere zur Sicherheit der ihnen anvertrauten Vermögens­

werte, ein angemessenes haftendes Eigenkapital haben. Das Bundes­

aufsichtsamt für das Kreditwesen stellt im Einvernehmen mit der Deut­

schen Bundesbank Grundsätze auf, nach denen es für den Regelfall be­

urteilt, ob die obigen Anforderungen erfüllt sind. Diese Grundsätze 

wurden inzwischen mit der Bekanntmachung Nr. 1/62 vom 8. 3.1962 
2) 

veröffentlicht und sind seit 1. April 1962 anzuwenden . Sie treten da­
mit an die Stelle der bisher gültigen Kreditrichtsätze, die im Jahre 1951 
von der Bank deutscher Lander im Zusammenhang mit der damaligen 
restriktiven Kreditpolitik aufgestellt wurden. 

Die zur Beurteilung der Angemessenheit der Eigenkapitalaus startung 

bestimmten Grundsätze lauten: 

Grundsatz I; 

"Die Kredite an Wirt Schaftsunternehmen, Private und Kreditin­

stitute und die Beteiligungen eines Kreditinstituts abzüglich der 

Sammelwertberichtigung sollen das 18-fache des haftenden Eigen­

kapitals nicht übersteigen. 

Als Kredite sind anzusehen die kurz-, mittel- und langfristigen 

Kredite. Unberücksichtigt bleiben hierbei die langfristigen Kre­

dite, die als Deckung für Schuldverschreibungen dienen oder gegen 

Grundpfandrechte im Realkredigeschäft im Sinne von § 20 Abs. 2 

Nr. 1 und Nr. 4 KWG oder gegen entsprechende Schiffspfandrech­

te gewährt werden. " 

I ) In Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, März 1962, S. 3 ff. 
und Bundesanzeiger Nr, 53 vom 16.3. 1962 

2) Die zusätzlichen Ausführungen dieser Bekanntmachung wurden für 
die folgenden Darlegungen als Grundlage verwendet. 
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Grundsatz I a: 

"Die umlaufenden eigenen Akzepte, Solawechsel und Debitoren­

ziehungen eines Kreditinstituts sollen das I1 5-fache des haften­

den Eigenkapitals Dicht übersteigen". 

Für die begriffliche Abgrenzung der Fristigkeiten und der Kreditnehmer 

sind die "Richtlinien für die Meldungen der Kreditinstitute zur monatli­

chen Bilanz Statistik" maßgebend. Demnach zählen zu den Krediten nach 

Grundsatz I 

die kurzfristigen Debitoren mit einer Laufzeit bis unter 6 Monaten 

einschl. der darin enthaltenen Kredite gegen Hergabe eigener 

Akzepte, 

die Wechseldiskontkredite, d.h. die Bestände an Handelswechseln, 

fremden Bankakzepten, Debitorenziehungen, Ausland s wechseln 

und sonstigen Wechseln, sowie die Indossament s Verbindlichkeit en 

aus rediskontierten Wechseln und die Verbindlichkeiten aus den 

den Kreditnehmern abgerechneten eigenen Ziehungen im Umlauf, 

ferner die aus dem Wechselbestand vor Verfall zum Einzug ver­

sandten Wechsel, jedoch nicht die Schatzwechsel und die Inkasso-

Wechsel, die mittelfristigen Debitoren mit einer Laufzeit von G 

Monaten bis unter 4 Jahren sowie die langfristigen Ausleihungen 

von 4 Jahren und mehr. 

Außer Betracht bleiben vor allem die als nicht risikobehaftet angesehe­

nen Kredite an die öffentliche Hand. 

Alle Kredite werden mit ihrem vollen Betrag eingesetzt, da eine nur teil­

weise Inrechnungstellung einzelner Kredite nach Maßgabe ihres poten­

tiellen Risikos im Rahmen einer generellen Regelung auf unüberwindbare 

Schwierigkeiten gestoßen wäre, 

Das 18-fache entspricht einem Mindesterfordernis an haftendem Eigen­

kamtal in Höhe von 5, 5 v. H. der in Grundsatz I berücksichtigten Aktiva. 

Wenn man bedenkt, daß beispielsweise im Jahre 1961 bei den ländlichen 

Kreditgenossenschaften die eigenen Mittel (Geschäftsguthaben und Rück-
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lagen, jedoch ohne Haft Summenzuschlag) 6, 1 v. H. der Gesamtbilanz-

summe ausmachten , so läßt sich daraus der Schluß ziehen, daß diese 

Obergrenze den ländlichen Kreditgenossenschaften einen ausreichenden, 

zum Teil sogar einen beachtlichen Spielraum belaßt. 

Durch Grundsatz I a sollen die Refinanzierungen der Kreditinstitute 

mittels eigener Akzepte, Solawechsel und Debitorenziehungen und damit 

indirekt das Volumen der ihnen zugrunde liegenden, auch Im Grundsatz I 

erfaßten besonderen Kredite noch einmal speziell beobachtet und be­

grenzt werden, Grundsatz 1 a stellt insoweit eine Ergänzung des Grund­

satzes I dar. 

Neben diesen Programm s ätzen besteht für alle Kreditinstitute die zwin­

gende Vorschrift, daß die dauernden Anlagen in Grundstücken, Gebäuden, 

Schiffen und Beteiligungen zusammen das haftende Eigenkapital nicht 

übersteigen dürfen (S 12 KWG). Für die Berechnung sind die Buchwerte 

maßgebend. 

Diese Grundsätze und Vorschriften, auf deren Einhaltung der Prüfer zu 

achten hat, bilden wertvolle Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigen­

kapitalverhältnisse einer Kreditgenossenschaft. 

Wichtig ist aber ferner der Vergleich mit Kreditgenossenschaften gleicher 

Größenordnung {zwischenbetrieblicher Vergleich) und der Zeitvergleich, 

d.h. der Vergleich mit den vorangegangenen Perioden. Mit Hilfe der 

einzelnen Verhältniszahlen kann eich der Prüfer ein Bild über die Ent­

wicklung des Eigenkapitals im Rahmen der gesamten Geschäftsentwick­

lung sowie im Vergleich zur Größe des Fremdkapitals und deB Anlage­

vermögens machen und feststellen, ob das vorhandene Eigenkapital den 

allgemeinen Verhältnissen der Kreditgenossenschaften und den beson­

deren Verhältnissen der betreffenden Genossenschaft entsprechend als 

ausreichend bezeichnet werden kann. Zu beachten sind hierbei auch ge­

wisse Faustregeln, die zum Beispiel mindestens eine-Deckung des Anlage-

1) Jahrbuch des Deutschen Raiffeisenverbandes e.V., 1961, S. 47 



- 124 -

Vermögens durch das Eigenkapital oder ein haftendes Eigenkapital von 

mindestens 5 % der um die Barreserve verminderten Gesamtverpflich­

tungen verlangen. 

Sieht der Prüfer das Eigenkapital als nicht ausreichend an, so hat er 

dies im Prüfungsbericht zu erwähnen und eventuell die Erhöhung des 

Geschäftsanteils und der Pflichteinzahlung und eine Erhöhung der Re­

serven durch Einschränkung der Rückvergütungen vorzuschlagen. Es 

ist Aufgabe des Prüfers, die Verwaltungsmitglieder und Rechner der 

Kreditgenossenschaften immer wieder auf die Bedeutung des Eigenkapi­

tals, und hier insbesondere auf die Rücklagen, die infolge ihrer Stabi­

lität den Kern des genossenschaftlichen Eigenkapitals darstellen, hin-

1) zuweisen ' . 

Sodann hat der Prüfer zu untersuchen, ob Verluste oder Verlustgefahren 

bestehen und welche Deckungsmittel vorhanden sind. In dem vom Baye­

rischen Raiffe is en verband zur Unterstützung der Prüfer herausgegebe­

nen Formblatt für Prüfungsnotizen ist hierfür folgendes Schema vorge­

sehen: 

Außerordentlicher Abschreibungsbedarf auf Anlagen, 

Beteiligungen und Wertpapiere 

Verluste an Forderungen 

Verlustgefahren bei gefährdeten Forderungen 

Sonstige Verlustgefahren 

Betriebsverlust aus dem laufenden Geschäftsjahr 

Ungedeckte Bilanzverluste 

Gesamtverluste und Risiken „ „ „ 

Als Deckungsmittel kommen vor allem Wertberichtigungsposten, Reser­

ven und Geschöftsguthaben der Mitglieder einschließlich der rückständigen 

Pflichteinzahlungen in Frage, nicht dagegen die Beträge aus den Haftungs-

1) Eß, Michael: Eigenkapitalbildung bei unseren Kreditgenossenschaften; 
Vortrag auf der Revisorenkonferenz im Juli 1939, S. 70 
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Verpflichtungen d e r Mitgl ieder , da de ren Inanspruchnahme den Konkurs 

d e r Genossenschaf t v o r a u s s e t z t , 

Schließlich wäre die Prüfung d e r Vermögens lage auch u n t e r dem G e ­

sichtspunkt durchzuführen, ob die Genossenschaf t a l s Be t r i eb l e b e n s ­

fähig und EtIs Unternehmung leis tungsfähig is t , le is tungsfähig im Sinne 

i h r e r genossenschaf t l ichen Aufgabe: Fö rde rung des E r w e r b s und d e r 

Wirtschaft i h r e r Mitg l ieder . Dies kann jedoch nicht al lein aus dem B i ­

lanzbild h e r a u s fes tgeste l l t werden. Die Erfolgsrechnung, die B e t r i e b s ­

s ta t i s t ik e t c . sowie vor a l lem die folgenden Untersuchungen d e r Renta­

bi l i tä t , d e r Wirtschaft l ichkeit und d e r Geschäftspoli t ik sind in d iese B e ­

t r ach tung unbedingt mit einzubeziehen, weshalb die Gesamtbeur te i lung 

d e r L e b e n s - und Leistungsfähigkeit d e r Genossenschaft e r s t nach Ab­

wicklung der unten aufgeführten Einzeluntersuchungen vorgenommen 

werden kann. 

G. Prüfung d e r Liquidi tät 

Die Liquidität e iner Unternehmung stel l t de r en Zahlungsbere i t schaf t dar , 

a l so de ren Fähigkei t , allen Zahlungsverpfl ichtungen und Zahlungsnot ~ 

wendigkeiten f r i s tge rech t nachkommen zu können . Das o b e r s t e Ziel 

b e i a l len finanziellen Disposi t ionen e iner Kredi tgenossenschaf t muß die 

Aufrechterhal tung d i e s e r Zahlungsfähigkeit se in . Daneben t r i t t a b e r die 

Notwendigkeit, die zur Sicherung der Zahlungsbere i t s cha ft nicht un­

mi t t e lba r e r fo rde r l i chen liquiden Mittel e r t r agbr ingend zu verwenden, 

Es bes teh t a l so ein Spannungsverhäl tnis zwischen dem Rentab i l i t ä t s -
21 

und dem Liquidi tä tspos tu la t . Während nach Rieger ' im a l lgemeinen die 

Unternehmung das o b e r s t e Ziel hat, rentabel zu sein - die Liquidi tät hat 

s ich a l so d i e sem Ziel un terzuordnen -, muß doch für Bankins t i tu te die 

Forde rung erhoben werden, der Liquidität unbedingt den Vor rang e inzu-

1) Mëllerowicz, Konrad: Allgemeine B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e ; Band III, 
9. Aufl . , Ber l in 195«, S. 66 

2) Rieger , Wilhelm; Einführung in die P r i v a t w i r t s c h a f t s l e h r e ; 2. Auflage, 
Er l angen 1959, S. 264 
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räumen. Unter diesem Gesichtspunkt hat der Prüfer die Liquiditätslage 

und die Finanzierungspolitik der Kreditgenossenschaft zu beurteilen. 

Eine wertvolle Hilfe ergibt sich dabei aus den gesetzlichen Vorschriften, 

die ein Mindestmaß an flüssigen Mitteln verlangen. Diese behördliche 

Einflußnahme auf die Liquiditätspolitm der Kreditinstitute erfolgte aus 

dem Grunde, da infolge der Gegensätzlichkeit von Rentabilität und 

Liquidität nicht unbedingt damit gerechnet werden kann, daß sämtliche 

Kreditinstitute ihre verfügbaren Mittel so anlegen, daß stets genügend 

liquide Beträge zur Befriedigung der Ansprüche ihrer Gläubiger vorhan­

den sind . 

Der § 11 KWG besagt daher, daß die Kreditinstitute ihre Mittel so anle­

gen müssen, daß jederzeit eine ausreichende Liquidität gewährleistet 

ist . Das Bunde saufs ichtsamt für das Kreditwesen hat im Einvernehmen 

mit der Deutschen Bundesbank auch hier Beurteilungsgrundsätze (Grund­

satz II und in) aufgestellt, die mit den Grundsätzen über das Eigenkapi-
2) 

tal bekanntgemacht und in Kraft getreten sind . 

Grundsatz II lautet: 

"Die Anlagen eines Kreditinstituts in langfristigen Ausleihungen, 

in Konsortialbeteüigungen, in Beteiligungen, in nicht börsen­

gängigen Wertpapieren sowie in Grundstücken und Gebäuden, sollen 

die langfristigen Finanzierungsmittel nicht übersteigen. Als lang­

fristige Finanzierungsmittel sind anzusehen; 

das Eigenkapital, 

die eigene Schuldverschreibungen im Umlauf, 

die vorverkauften Schuldverschreibungen, 

die aufgenommenen langfristigen Darlehen, 

60% der Spareinlagen, 

10 % der Sicht- und Termineinlagen von Nichtbanken. 

1) Szagunn-Neumann; a . a .O . , S. 187 

2} Auch hier wurde die Bekanntmachung Nr. 1/62 der Deutschen Bundes­
bank als Unterlage für die folgenden Ausführungen herangezogen. 
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Bei Girozentralen und Zentralkassen außerdem: 

"20 % der Termineinlagen angeschlossener Kreditinstitute mit 

einer Kündigungsfrist oder vereinbarten Laufzeit von 6 Monaten 

bis unter 4 Jahren, 

50 % der Termineinlagen angeschlossener Kreditinstitute mit 

einer Kündigungsfrist oder vereinbarten Laufzeit von mindestens 

4 Jahren. 

Dieser Grundsatz stellt also die Forderung auf, daß das langfristige Ge­

schäft im weiten Sinne des Begriffs auch langfristig finanziert werden 

soll , er ist also an der sogenannten "goldenen Bankregel" orientiert. 

Im Grundsatz in heißt es: 

"Die Debitoren, die Debitorenziehungen, die börsengängigen 

Dividend en werte und die "Sonstige Aktiva" eines Kreditinstituts 

sollen die Summe der nachstehenden Finanzierungsmittel nicht 

Obersteigen: 

60 % der Sicht- und Termineinlagen von Nichtbanken, 

35 % der Sicht- und Termineinlagen von Kreditinstituten, 

20 % der Spareinlagen, 

35 % der aufgenommenen Gelder mit einer Laufzeit oder Kündi­

gungsfrist von 1 Monat bis unter 4 Jahren ohne die seitens 

der Kundschaft bei Kreditinstituten im Ausland benutzten 

Kredite, 

80 % der seitens der Kundschaft bei Kreditinstituten im Ausland 

benutzten Kredite, 

80 % der umlaufenden eigenen Akzepte, Solawechsel und den 

Kreditnehmern abgerechneten eigenen Ziehungen 

zuzüglich des Finanzierungsüberschusses bzw. abzüglich des 

Finanzierung s fehlbetrage s in Grundsatz fl. 

1) vgl. Benning, Bernhard: Liquiditätsrichtsatz und langfristiger Bank­
kredit; in Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Frankfurt/M., 
15. Jg., Heft 4 vom 15.2.1962 
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Bei Kreditinstituten mit Warengeschäft bleiben die in der Posi­

tion "Sonstige Aktiva" enthaltenen Warenbestände unberücksich-

tigt". 

Der Grundsatz III begrenzt die Verwendung fremder Gelder eines Kredit­

instituts bei der Finanzierung solcher kurz- und mittelfristiger Aktiva, 

die nicht jederzeit ohne weiteres mobilisiert werden können. 

Betrachtet man zusammengefaßt die in den Grundsätzen II und IH festge­

setzten Anrechnung s sät z e für die Einlagen und sonstigen Fremdmittel, 

so ergibt sich, daß die für Kreditgenossenschaften insbesondere in Be­

tracht kommenden Gelder höchstens mit folgenden Hundertsätzen zur 

Finanzierung der in den beiden Grundsätzen erfaßten kurz-, mittel- und 

langfristigen Vermögenswerte dienen können: 

die Spareinlagen mit 80 %, 

die Sicht- und Termineinlagen von Nichtbanken mit 70 %, 

die umlaufenden eigenen Akzepte, Solawechsel und die den Kredit­

nehmern abgerechneten Debitorenziehungen mit 80 %, 

die aufgenommenen Gelder (ohne die seitens der Kundschaft bei 

Kreditinstituten im Ausland benutzten Kredite) mit einer Kündi­

gungsfrist oder vereinbarten Laufzeit "von 1 Monat bis unter 

4 Jahren mit 35 %, 

die aufgenommenen langfristigen Darlehen sowie das ausgewie­

sene'Eigenkapital in Höhe von 100 %. 

Die Festlegung von Höchstgrenzen für die Verwendbarkeit der fremden 

Mittel in den Grundsätzen II und III bestimmt zugleich mittelbar das für 

sie im Hegelfall als ausreichend geltende Mindestmaß an Liquiditätsvor­

sorge, 

Es beläuft sich beispielsweise bei 

Spareinlagen auf mindestens 20 %, 

Sicht- und Termineinlagen von Nichtbanken auf mindestens 30 %, 

eigene Akzepten, Solawechseln und Kreditnehmern abgerechneten 

Debitorenziehungen im Umlauf auf mindestens 20 %, etc. 
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Be i der Überprüfung, ob sich die Kredi tgenossenschaf t im Rahmen 

d i e s e r gese tz l ichen Bes t immungen hält, gewinnt d e r P r ü f e r b e r e i t s 

einen umfassenden Überblick über die Liquidi tä ts lage d e r Genossen­

schaft . Von d e r Größe e ine r Genossenschaf t bzw. von den L iqu id i t ä t s ­

ve rhä l tn i s sen selbst hängt e s ab, inwieweit die Prüfung noch a u s z u ­

dehnen und zu ver t ie fen i s t . 

In die Betrachtungen mi t einzubeziehen ist vo r a l l em die zukünftige 

wir tschaft l iche Entwicklung, da die Zahlungsberei tschaf t von Bewe­

gungsvorgängen abhängt, a l so m e h r dynamische r Natur i s t . Zu b e ­

rücksicht igen ist unbedingt d e r Be t r ag d e r e ingeräumten Kred i t e , d e r 

von den einzelnen Kred i tnehmern nicht in Anspruch genommen worden 

i s t . 

Schließlich is t auch die Z u s a m m e n s e t z u n g d e r Einlagen und die beruf­

l iche Struktur d e r E in leger von Bedeutung. Bei den Einlagen kommt es 

darauf an, ob ein Tei l davon aus Kündigungs- und Fes tge lde rn bes teh t , 

ob ein Tei l d e r Spareinlagen mit v e r e i n b a r t e r Kündigungsfrist ange ­

l e g t ist und ob vor a l l em g r ö ß e r e Einlagen b e r e i t s gekündigt sind oder 
21 

die Kündigungszeit b e r e i t s abgelaufen i s t , 

Die Verbände haben auch h i e r mit Hilfe der Kennzahlen e ine r Reihe 

von Genossenschaften Kennziffern e r r e c h n e t , die für die Beur te i lung 

der Liquidität eine wer tvol le Hilfe d a r s t e l l e n . Or ien t ie r t s ich d e r P r ü ­

fer an diesen Mit te lwerten und hält g r ö ß e r e Abweichungen oder noch 

b e s s e r die en tsprechenden Kennzahlen d e r geprüften Genossenschaf ten 

im Prüfungsber icht fest, so bildet dies auch für den Verband be i e ine r 

Auswertung des B e r i c h t e s eine wer tvol le Beur te i lungsgrund lage . Da rübe r 

h inaus wird d e r P r ü f e r auch Verg le iche mit den vorangegangenen P e r i o ­

den anstel len, um d a r a u s ein Bild von d e r Entwicklung d e r L iqu id i tä t s ­

lage zu gewinnen. Diese Bet rachtung le i te t abe r schon über in die fol-

1) Müller , Ka r l : Bet r iebskennzi f fern b e i Kredi tgenossenschaf ten; 
Vor t rag auf d e r Revisorenkonferenz im Oktober 1961, S. 5 

2) Müller , Kar l : a . a . O . , S. 9 
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gende Rentabi l i tä tsuntersuchung, da d iese Beur te i lung ein Abwägen 

zwischen Liquidität und Rentabil i tät e r f o r d e r t . 

H. Prüfung von Rentabili tät und Wirtschaft l ichkeit 

Unter Rentabil i tät wird das Verhäl tn is des Erfo lges zu dem Kapital e ines 

Unte rnehmens vers tanden . Das Streben nach e ine r mögl ichst günstigen 

Rentabil i tät , a l so nach Erzie lung e ines mögl ichst hohen Gewinnes auf 

das inves t i e r t e Kapital ist cha rak t e r i s t i s ch für den kapi ta l i s t i schen B e ­

t r i e b s t y p . Sein Handeln wird vom erwerbswir t schaf t l i chen P r inz ip , a l so 

dem P r i n z i p d e r Gewinnmaximierung bes t immt , da s ökonomische P r i n ­

zip (Pr inz ip d e r Wirtschaftl ichkeit) ist d i e sem untergeordnet . Dem­

entsprechend steht bei e iner Beurtei lung d i e s e r Unternehmungen die 

Rentabil i tät im Vordergrund gegenüber d e r Wirtschaft l ichkeit , die zwar 

die Rentabil i tät entscheidend beeinflußt, aber nicht unbedingt V o r a u s ­

setzung für die Erz ie lung e ines Gewinnes i s t . 

Das Handeln der Genossenschaften ist demgegenüber nicht auf Gewinn­

maximie rung sondern auf die Förderung i h r e r Mitgl ieder durch Stiftung 
2) 

e ines möglichst großen Nutzens ausger ich te t . Sie ve rz ich ten in d e r 

Regel bewußt zu Gunsten i h r e r Mitgl ieder auf eine Ausnutzung i h r e r Ve r -

dienstmöglichkeitelT. Die Leis tung der Genossenschaften muß deshalb in 

e r s t e r Linie vom Standpunkt der Mitgl iederförderung und nicht nach p r i ­

vatwir tschaf t l ichen Rentabi l i tä tsgesichtspunkten beur te i l t werden. 

Unterbleibt eine Förderung der Mitgl ieder , so hat eine Genossenschaft 

t r o t z Erz ie lung e ines großen Jahf esgewinnes ih ren Zweck verfehlt , ent -
3) scheidend ist allein der genossenschaf t l iche Nutzeffekt . Da d i e se s 

Streben nach e inem maximalen Nutzeffekt gleichzei t ig das Handeln nach 

1) Gutenberg, Er i ch : Grundlagen d e r Be t r i ebswi r t s cha f t s l eh re ; 
1,Band: Die Produktion, 3 .Aufl . , Ber l in -Göt t ingen-Heide lberg 1957, 
S. 355 

2) RÖßle, Kar l : Allgemeine Be t r i ebswi r t s cha f t s l eh re ; 5 .AuQ. , 
Stuttgart 1956, S. 46 

3) Wick, Alois: Rentabilität und Wirtschaft l ichkeit von Genossenschaften; 
Vor t r ag auf d e r Revisorenkonferenz im Oktober 1958, S. 3 
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dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit beinhaltet, muß bei der Beurteilung 

der Genossenschaften die Wirtschaftlichkeit gegenüber der Rentabilität 

den Vorrang einnehmen. 

DaB besagt aber keineswegs, daß auf eine Feststellung der Rentabilität 

ganz verzichtet werden kann. Sie wird für die Beurteilung einer Genos­

senschaft immer eine gewisse Rolle spielen, ihre Beurteilung muß je­

doch vom richtigen Standpunkt aus erfolgen. Eine kritiklose Übernahme 

der Maßstäbe für die Beurteilung von Erwerbsunternehmungen könnte 

zu einer unbedenklichen Verkennung des Wesens und der Aufgabe einer 

Genossenschaft führen . 

Im einzelnen wird der Prüfer bei der Berechnung der Rentabilität, wie 

bei jeder Rentabilitätsprüfung, vom Jahresergebnis auszugehen haben, 

das sich aus der Erfolgsrechnung und der Bilanz ergibt. Von diesem 

Jahreserfolg sind alle außerordentlichen Aufwendungen und Erträge zu 

trennen. Um den echten Betrieb s erfolg ermitteln zu können, wären 

auch stille Reserven, soweit solche im Berichtsjahr in nennenswertem 

Umfang gelegt oder aufgelöst worden sind, zu berücksichtigen. Hier 

liegt es im Ermessen des Prüfers, ob er diese komplizierte Bereini­

gung durchführen will. Das so ermittelte bereinigte Ergebnis ergibt in 

Gegenüberstellung zum Eigenkapital die Rentabilität des Eigenkapitals 

und in Gegenüber st ellung zum Gesamtkapital die Rentabilität des Ge­

samtkapitals, jeweils ausgedrückt in Prozentsätzen, 

Mit Hilfe dieser Kennzahlen lassen sich verschiedene Vergleiche durch­

führen, wobei als wichtigster der interne Vergleich mit den vorange­

gangenen Rechnungsperioden zu nennen ist. Dieser Zeitvergleich bildet 

einen wesentlichen Anhaltspunkt zur Beurteilung der Entwicklungsten­

denz der Genossenschaft. 

Darüber hinaus hat der Verband jeweils für eine größere Anzahl von 

I)WiCk, Alois, a . a .O . , S. 1 
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Kredi tgenossenschaf ten g le icher Größenklasse d iese Kennzahlen z u s a m ­

mengefaßt und die Durchschn i t t swer te d a r a u s e rmi t t e l t . Mit Hilfe 

d i e s e r Kennziffern kann der P r ü f e r fes ts te l len, inwieweit die Rentabi l i ­

tä t d e r betreffenden Kredi tgenossenschaf t von den Mit te lwerten a b ­

weicht . 

E rheben sich Bedenken gegen die Rentabil i tät d e r Kredi tgenossenschaf t , 

so i s t die Anfertigung e ine r vorausschauenden Rentabi l i tä tsberechnung 

für das laufende Geschäf ts jahr notwendig. Sinnvoll i s t d i e se Berechnung 

a b e r e r s t dann, wenn der P r ü f e r gleichzei t ig en tsprechende Vorschläge 

z u r Hebung d e r Leistungsfähigkeit macht . Solche V e r b e s s e r u n g s v o r ­

schläge bedürfen a b e r e iner gründlichen Erforschung d e r Ursachen für 

die unzure ichende Rentabi l i tä ts lage, e s muß also eine Untersuchung der 

e inzelnen Te i lbe re i che d e r Genossenschaft durchgeführt werden. Und 

h i e r handelt e s sich dann in e r s t e r Linie um eine Wir tschaf t l ichkei ts -

untersuchung. 

Wir tschaf t l ich a rbe i t en heißt, entweder eine b e s t i m m t e Leis tung mit 

dem ger ings tmögl ichen Einsa tz an Mitteln oder mit gegebenen Mitteln 

die bes tmögl iche Leis tung e rz i e l en . Bei den Kredi tgenossenschaf ten 
2) 

gilt es , mit dem ger ings ten Aufwand ' e i n e b e s t i m m t e Leis tung zu e r ­
re ichen , die Be t r i ebs le i s tung ist a l so die fes ts tehende Beziehungsgröße. 

Da es über den Rahmen d i e s e r Arbei t hinausgehen würde, auf die P r o b l e ­

mat ik der Wirtschaft l ichkei tsberechnung einzugehen, soll h i e r sofort auf 

die für Kredigenos sens chatten in F r a g e kommenden Wertermi t t lungen 

übergegangen werden. Wichtig sind vor a l l em folgende Kennzahlen : 

1) effektive und kalkula tor ische Zinsspanne, 

2) Verwaltungsaufwand im Verhäl tn is zum Geschäftsvolumen, 

1) Müller , Ka r l : a . a . O . , S. 1 

2) Da be i den Genossenschaften an die Stelle des P r i n z i p s d e r Selbs t -
kostendeckung das P r i n z i p der Aufwandsdeckung t r i t t , werden h i e r 
keine ka lkula tor ischen Zahlen, sondern der sich aus d e r Gewinn- und 
Ver lus t rechnung ergebende effektive Aufwand zugrunde gelegt . E s 
wird a l so un te r s te l l t , daß d i e s e r Aufwand die Leis tungskosten im Ge­
schäf ts jahr s ind. 

3) vg l . Wick,. Alo is : a . a . O . , S. 10 
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3) Ertragsbelastung, d.h. Verwaltungsaufwand in Prozent des 

Gesamtertrages. 

Hinzu kommt bei Kreditgenossenschaften mit Warengeschäft noch insbe­

sondere die Bruttogewinnspanne im Bezugsgeschäft, im Absatzgeschäft 

und im Gesamtwarengeschäft. 

Weiterhin kann der Aufwand in persönliche und sachliche Aufwendungen 

des Bank-.und des Warengeschäfts aufgeteilt und den Zins- und Waren­

erträgen gegenüberge stellt werden. 

Soweit es nötig erscheint, kann der. Prüfer diese Untersuchungen selbst­

verständlich noch verfeinern und ausdehnen. So sind vor allem Einzel­

untersuchungen von etwa vorhandenen Zweigstellen sowie der verschie­

denen Betriebsabteilungen denkbar. Die Berechnungen dürfen aber nicht 

so umfangreich oder die Methode so kompliziert sein, daß ihre Durch­

führung und Anwendung selbst nicht mehr wirtschaftlich sind. 

Die Verbände haben auch hier für einzelne Größenklassen Durchschnitts­

werte ermittelt, so daß der Prüfer an Hand dieser Kennziffern und der 

Zahlen aus den vorangegangenen Perioden verhältnismäßig schnell e r ­

kennen kann, wo eine Leistungssteigerung nötig und möglich ist. Kon­

krete Verb es s erungs vor schlage wird er aber erst dann unterbreiten kön­

nen, wenn er sich, soweit dies im bisherigen Prüfungsverlauf nicht be­

reits geschehen ist, ein umfassendes Bild von der Geschäftspolitik und 

dem Geschäftsbetrieb de ̂ Kreditgenossenschaft gemacht hat, 

J . Prüfung der Geschäftsführung und Geschäftspolitik 

Um ein endgültiges Urteil über die wirtschaftlichen Verhältnisse einer 

Genossenschaft abgeben zu können, muß der Prüfer in seine Untersuchun­

gen letztlich auch die Geschäftsführung selbst, deren Geschäfts- und Be­

trieb spolitik, die Betriebsorganisation sowie die vorhandenen Einrich­

tungen einbeziehen. Im Verlauf der Prüfung hat er zwar nach und nach 

schon einen Einblick in diese Bereiche bekommen, doch wird er erst am 
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Ende der Prüfung in der Lage sein, die Zusammenhänge im einzelnen 

zu überblicken und ihre Zweckmäßigkeit zu beurteilen . 

Grundsätzlich ist festzustellen, ob die Geschäftsführung den gesetzlichen 

Bestimmungen (Geno ss en Schaftsgesetz, Kr editwe senge setz, Handels­

und Steuerrecht) entspricht und ob im Geschäftsverkehr mit den Mitglie-
2) 

dern der Genossenschaftsgedanke verwirklicht wurde . Der gesamte-

Geschäftsbetrieb muß sich in den Grenzen halten, die im Statut durch 

die Bestimmungen über den Gegenstand des Unternehmens gegeben sind. 

Während der Prüfer auf jeden Fall festzustellen hat, ob der Geschäfts­

betrieb im Sinne betriebswirtschaftlicher Zweckmäßigkeit organisiert 

ist, ist die Prüfung des technischen Betriebes nicht regelmäßig Gegen­

stand der gesetzlichen Prüfung. 

Mit der Organisation hat der Prüfer auch das Kontrollwesen der Kredit­

genossenschaft zu untersuchen und festzustellen, ob diese Einrichtungen 

ihren Zweck erfüllen und den Bedürfnissen des Betriebes entsprechen. 

Wichtig ist das Vorhandensein einer ausreichenden Betriebsstatistik. 

Zu achten ist auch darauf, ob das ganze Betriebsgeschehen so abläuft, 

daß die. Geschäftsführung jederzeit die nötige Übersicht hat und sich stets 

ein zutreffendes Bild über die Geschäfts- und Vermögenslage der Ge­

nossenschaft machen kann. 

Größeren Raum nimmt schließlich noch die Prüfung der gesamten Ge­

schäft spolitik ein, wenn auch der Prüfer im bisherigen Prüfungsverlauf 

hierüber schon einen gewissen Überblick gewonnen hat. Wertvolle Hin­

weise lieferten die Rentabilitäts- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

sowie die Analyse der Bilanz. 

Die oberste Aufgabe der Genossenschaft ist es, ihren Mitgliedern einen 

optimalen Nutzen zu vermitteln. Dieser Nutzen besteht in erster Linie 

in der unmittelbaren Leistung für die Mitglieder, wie dies bei Kredit-

1) Göttelmann, Gustav: a. a. O., S. 120 

2) Anleitung für den Prüfungsdienst, a . a .O . , S; 44 
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genossene chatten zum Beispiel in Form einer vorteilhaften Kreditge­

währung verwirklicht wird. Darüber hinaus muß die Genossenschaft auf 

eine Erstarkung ihrer wirtschaftlichen Kraft bedacht Bein, um dadurch 

einerseits ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und andererseits ihre Mit­

glieder vor Schaden durch Inanspruchnahme aus der Haftpflicht zu 

schützen. Dies kann sie nur durch Erzielung einer angemessenen Ren­

tabilität und einer damit zu verbindenden Stärkung der Eigenkapital­

basis erreichen, und darin liegt ihre mittelbare Leistung für die Mit­

glieder. 

Ziel der genossenschaftlichen Geschäftspolitik muß es sein, die unmittel­

bare und die mittelbare Leistung für die Mitglieder in ein ausgewogenes 

Verhältnis zu bringen , alles unter dem Gesichtspunkt der Förderung 

des Erwerbs und der Wirtschaft der Genossen. 

Da hier keine konkreten Maßstäbe angewandt werden können, setzt die 

Beurteilung der Geschäftspolitik viel Geschick und Einfühlungsvermögen 

voraus, wobei die Erfahrungen des Prüfers wohl die wertvollste Stütze 

bilden. Fehler in der Geschäftspolitik können den Fortbestand der Ge­

nossenschaft gefährden oder ihre Leistungsfähigkeit erheblich mindern. 

Daher muß der Prüfer nicht nur nach bereits vorhandenen Mängeln for­

schen undderen Beseitigung veranlassen, er muß vielmehr auch auf 

mögliche Fehlentwicklungen achten und die verantwortlichen Verwal­

tung smitglieder auf diese hinweisen, 

Die Beurteilung der Geschäftspolitik und des Geschäftsbetriebes schließt 

auch ein Urteil über die Verwaltungsorgane selbst mit ein, denn diese 

sind ja letztlich für die Fehler und Mängel verantwortlich. Kommt der 

Prüfer bei seinen Untersuchungen zu dem Schluß, daß die Geschäfts­

führung nicht die nötigen Fähigkeiten zur Leitung der Genossenschaft 

besitzt, so darf dies im Prüfungsbericht nicht unerwähnt bleiben; 

1) Stehle, Carl: Die Geschäftspolitik der ländlichen Kreditgenossen­
schaften; a .a . O., S. 15 
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Interessant ist hier eine Betrachtung der Situation in der Schweiz. Dort 

ist zwar für die nach dem Obligationenrecht vorgeschriebene Prüfung 

ausdrücklich die Einbeziehung der Geschäftsführung in die Revision fest­

gelegt , doch geht die allgemeine Meinung dahin, daß der Prüfungsum­

fang nicht auf die Geschäftsführung auszudehnen und der Wortlaut des be-
2) 

treffenden Artikels unglücklich abgefaßt sei . 

3} 

Breitfeld führt dazu aus: "Wenn eine Prüfung der Geschäftsführung be­

jaht würde, müßte man sich fragen, ob und warum der Gesetzgeber die 

Genossenschaft strenger behandeln wollte als die Aktiengesellschaft, bei 

der die Kontrollstelle die Geschäftsführung bekanntlich nicht prüft. Das 

lag sicherlich nicht in der Absicht des Gesetzgebers und zweifellos gibt 

es keinen logischen Grund, warum die Genossenschaft einer ausführlicheren 

Prüfung unterzogen werden soll ale die Aktiengesellschaft. Außerdem ist 

die Frage vorzulegen, wie die Prüfung der Geschäftsführung in der Praxis 

vor sich gehen soll, zumal die Revisoren sehr häufig Laien sind". 

Kein Zweifel besteht allerdings darin, daß die bankengesetzliche Revision 

auch die Prüfung der Geschäftsführung einschließt, wenn auch eine klare 

Grenze nach der Richtung besteht, daß sich die Kontrolle nur über die 

Gesetz- und Statutenmäßigkeit der Geschäftsführung aussprechen darf, 
4) während ihr die Beu-cteüung der Geschäftspolitik versagt ist . 

1) In Art. 906 OR heißt es : 
"Die Genossenschaft hat ihre Geschäftsführung und ihre Bilanz für je­
des Geschäftsjahr durch eine Kontrollstelle prüfen zu lassen". 

2) Breitfeld, Heinz: a. a. O., S . l l l 
Beeler, G, : Buchführung nach schweizerischem Obligationenrecht; 
Zürich 1942, S. 88 
Steiger, Fritz von: Sind die Aufgaben der Kontrollstelle bei der Genos­
senschaft umfassendere als bei der Aktiengesellschaft, in: Die schwei­
zerische Aktiengesellschaft, 1940/41, S. 65 
vgl. auch Burki, Otto: Pflichtprüfung und Verantwortlichkeit der Pflicht­
prüfer nach Schweiz. Bankengesetz und revidiertem OR; Aarau 1942, 
S. 29 ff. 

3) Breitfeld, Heinz: a. a. O., S . l l l 

4) Vogel, Walter: Die Genossenschaft als Rechtsform für Bankunterneh­
men nach schweizerischem Recht; Aarau 1940, S. 236 
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K. Steuerprüfung 

Bedingt durch die außerorden t l i che Vielfalt und Kompl iz ie r the i t de s 

S t eue r r ech t e sowie die zah l re i chen s t eue r l i chen Sondervorschr i f ten auf 

dem genossenschaf t l ichen Sektor fehlen be i den m e i s t e n mi t t l e r en und 

k l e ine ren Kredi tgenossenschaf ten die fachlichen Vorausse tzungen, a l len 

Aufgaben in s t e u e r l i c h e r Hins icht ge rech t zu werden . Obwohl die Pf l ich t ­

prüfung d e r Genossenschaften eine vol ls tändig umfas sende Mi tbearbe i ­

tung a l l e r S teuersachen i m Sinne e ine r r ege l r ech t en S teuerbera tung n o r ­

m a l e r w e i s e nicht mit e inschl ießt , wird e s in d iesen Fä l l en zur Pflicht 

des P r ü f e r s , den Genossenschaf ten be ra t end und helfend z u r Seite zu 

s tehen . P r a k t i s c h geht d i e s e Hilfe häufig so weit, daß d e r Pf l ich tprüfer 

oder d e r Verband se lbs t a l l e Arbe i ten übernehmen, die z u r E r s t e l l u n g 

e iner S teue re rk lä rung nötig sind, und d a r ü b e r h inaus die S t eue rbesche i ­

de d e s F inanzamtes überprüfen . 

Wenn auch bei schwier igen F r a g e n i m m e r d ie Steuerabtei lung d e s P r ü ­

fung sverband e s e ingeschal te t wird , so i s t e s doch uner läß l ich , daß d e r 

P r ü f e r gewisse Kenntn isse auf dem Gebiet de s S teue rwesens bes i t z t und 

sich s tändig mit den neues ten Bes t immungen v e r t r a u t m a c h t . 

Be i g röße ren Kredi tgenossenschaf ten , die ke ine r Bera tung oder s o n s t i ­

gen Unters tützung in Steuerf ragen du rch den Verbandsprü fe r bedürfen, 

bes teh t dessen Aufgabe d a r i n ; "Eich von d e r ordnungsmäßigen Erfüllung 

d e r SteuerpfLicht und d e r zutreffenden Berücks icht igung noch zu l e i s t e n -
2) 

d e r Steuern im J a h r e s a b s c h l u ß zu Überzeugen . D a r ü b e r hinaus ergib t 

s ich, und zwar be i a l len Genossenschaf ten, aus $ 53 GenG für den P r ü ­

fungsverband eine Prüfungspflicht s t e u e r l i c h e r Angelegenhei ten. In § 53 

GenG wird die Prüfung d e r Einr ichtungen, d e r Vermögens l age und d e r 

Geschäftsführung d e r Genossenschaf t zwecks Fes t s t e l lung d e r wi r t schaf t -

1) Hörner , in BIfG 1939, N r . 18, S. 533 und 

Krüger , in BIfG 1939, N r . 7, S. 162 

2) Anleitung für den Prüfungsdienst , a . a . O . , S.46 
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liehen Verhältnisse und der Ordnungsmäfligkeit der Geschäftsführung 

gefordert. Da sich steuerlich falsche Entscheidungen bzw. Buchungen 

letztlich auch auf die Vermögenslage auswirken, muß der steuerliche 

Bereich in gewissem Umfang in die Prüfung mit einbezogen werden. 

Im Rahmen der Steuerprüfung hat der Prüfer auch festzustellen, ob die 

gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, von denen eine steuerliche 

Sonderbehandlung der Genossenschaft abhängt. Darüber hat der Verband 

gegebenenfalls dem Finanzamt eine Bescheinigung auszustellen. Da 

einerseits falsche Angaben sehr unangenehme Folgen nach sien ziehen 

können, andererseits der Verband jedoch allein auf die Angaben des 

Prüfers angewiesen ist, kommt dieser Prüfungsaufgabe besondere Be­

deutung zu. 

1) Die körperschaftsteuerlichen Sonderregelungen für Kreditge­
nossenschaften 

Grundsätzlich sind alle Genossenschaften voll körperschaftsteuerpflich­

tig, Wegen der rechtlichen und wirtschaftlichen Besonderheit einiger 

Gruppen von Genossenschaften, zu.denen auch die Kreditgenossenschaf­

ten gehören, hat die Bundesregierung vom Gesetzgeber jedoch die Er­

mächtigung erhalten, Sonderregelungen zu treffen . Von dieser Ermäch­

tigung hat sie Gebrauch gemacht in den §§ 31 bis 35 KStDV. Bei den Kre­

ditgenossenschaften handelt es sich dabei um die Bestimmung, daß sich 

Körperschaftsteuer von 49 % auf 19 % ermäßigt (§ 33 KStDV), wenn 

a) die Kreditgewährung auf den Kreis der Mitglieder beschränkt 

ist und 

1) Grundlage ist der § 23 KStG, worin es heißt: 
"Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Ttechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates 
1 sowie für Kreditgenossenschaften und Zentralkassen, die 

Kredite ausschließlich an ihre Mitglieder gewähren, eine Be­
freiung von der Körperschaftsteuer oder die Anwendung eines er­
mäßigten Steuersatzes anzuordnen und diese Steuervergünstigungen 
von der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen, . . . . . abhängig zu 
machen und 

2. anzuordnen, unter welchen Voraussetzungen Genossenschaften 
Warenrückvergütungen bei der Ermittlung des Gewinns absetzen 
dürfen. " 
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b) bei gemischtwirtschaftlichen Kreditgenossenschaften das GeId-

und Kreditgeschäft den Hauptgeschäftszweig darstellt. 

Für gemischtwirtschaftliche Kreditgenossenschaften ist außerdem noch 

der § 35 KStDV von Bedeutung, wonach'unter bestimmten Voraussetzun­

gen Warenrückvergütungen vom Gewinn abgesetzt werden dürfen. 

Worauf hat nun der Prüfer bei der Feststellung, ob die Voraussetzungen 

des § 33 KStDV erfüllt sind, besonders zu achten? 

Um mit Erfolg an diese Aufgabe herangehen zu können, muß der Prüfer 

eine klare Vorstellung davon haben, was überhaupt als Kredit bzw. Kre­

ditgewährung im Sinne dieser Bestimmung anzusehen ist. Der Begriff 

des Kredites ist steuerrechtlich sehr weit gefaßt, es zählen hierzu ne­

ben den Darlehen, Kontokorrentkrediten, Vorschüssen, Wechseldiskon­

tierungen und dergl. auch die Übernahme von Bürgschaften, Haftungen 

und Garantien. 

Eine besondere Rolle spielt die Überziehung der geführten Nichtmitglieder-

konten.' Solche Überziehungen sind nur dann nicht als Kreditgewährung an­

zusehen, wenn sie lediglich vorübergehend und in geringem Umfang statt­

finden (Abschnitt 59 KStR 1953). Die Worte "vorübergehend" und "nur in 

geringem Umfang" sind hierbei nach herrschender Meinung eng auszule­

gen. Wenn auch bei Betriebsprüfungen der Finanzverwaltung teilweise die 

Auffassung vertreten wird, daß die Überziehung eines Nichtmitglieder-

kontos über acht Tage hinaus und über DM 100, - - i n jedem Fall die volle 

Steuerpflicht der Kreditgenossenschaft herbeiführt, so kann doch dieser 

Auslegung keine Allgemeingültigkeit zugeschrieben werden, es wird viel­

mehr immer auf die Verhältnisse im Einzelfall ankommen . 

Kein Kredit im Sinne des § 33 KStDV sind die Belastungen von Nichtmit-

gliedérkonten, die sich-au s dem laufenden Geschäftsverkehr ergeben, wie 

1) Zülow-Henze-Schubert:.Die Besteuerung der Genossenschaften; 
Ergänzungsband zur 3. und 4. Auflage;'Berlin und Frankfurt/M. 1961, 
S. 72 
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z , B . die Belas tung mit Depotgebühren oder mi t dem Spitzenbetrag, d e r 

s i ch aus dem-Umtausch von Wer tpap ie ren e rgeben kann « 

Be i al len Kredi tgewährungen is t zu un te rsche iden zwischen d e r Kred i t ­

bewil l igung und d e r Kredi thingabe, da nur l e t z t e r e eine st euer schädl iche 

Wirkung ha t . Maßgebend is t a l so i m m e r die Ta t sache d e r Kred i t inan­

sp ruchnahme . 

a) Die Fo rde rung nach Beschränkung d e r Kredi tgewährung auf den 
K r e i s d e r Mitgl ieder 

In d e r Abgrenzung zwischen Mi tg l ieder - und Nichtmi tg l iederkred i ten e r ­

geben s ich häufig Schwierigkei ten, Insbesondere b e i Kredi ten an Gese l l ­

schaften hes tehen häufig Unklarhei ten, weshalb h ie r in Anlehnung an 
2) 

Zülow-Henze-Schuber t näher darauf eingegangen werden sol l . 

Ein Kredi t an eine Personengese l l schaf t ist nur dann ein Mitgl iederkredi t , 

wenn en tweder die Gesel lschaft s e l b e r Mitglied d e r Kredi tgenossenschaf t 

i s t o d e r wenn i h r e sämt l ichen Gese l l schaf te r die Mitgliedschaft e rworben 

haben {BFH 29. Sept. 1959, BStBl. Ill S. 486). Gewährt die Genossen­

schaft d e r Pe rsonengese l l schaf t einen Kredi t , obwohl nu r de r en Gese l l ­

schaf ter , a l so nicht die Gesel lschaft se lbs t , die Mitgliedschaft e rworben 

haben, so wird durch die Über t ragung e ines Gese l l schaf t san te i l s auf ein 

Nichtmitgl ied d e r Kredi t zum Nichtmi tg l iederkredi t , vo rausgese tz t , daß 

d e r neue Gese l l schaf te r nicht auch Mitglied der Genossenschaft wird. 

Wenn a l l e rd ings die Genossenschaft nur einem d e r Gese l l schaf te r e iner 

Pe r sonengese l l s cha f t einen Kredi t gewähr t , so werden h ie rdurch nur 

zwischen d i e sem Gese l l scha f t e r und d e r Genossenschaft schuldrecht l iche 

Beziehungen begründe t . E s l iegt insoweit ein Mitg l iederkredi t vor , wenn 

d i e s e r Gese l l schaf te r d e r Genossenschaf t angehör t . 

1) Zülow-Henze-Schuber t : Die Bes teuerung d e r Genossenschaf ten; 
4 . Aufl . , Ber l in und F r a n k f u r t / M . 1956, S. 92 

2) Zülow-Henze-Schuber t : a . a . O . , 4 . Aufl., von 1956 und E r g ä n z u n g s ­
band von 1961 
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Erfolgt die Kreditgewährung an die Personengesellschaft selbst, so wird 

auch beim Eintritt eines neuen Gesellschafters in die Personengesell­

schaft der Kredit zum Nichtmitgliederkredit, wenn der neue Gesellschaf­

ter oder die Gesellschaft nicht die Mitgliedschaft bei der Genossenschaft 

erwerben. 

Häufig ist es der Fall, daß ein Einzelunternehmer, der als Mitglied einer 

Kreditgenossenschaft bei dieser einen Kredit aufgenommen hat, sein Un­

ternehmen in eine Personengesellschaft einbringt. Trotz dieser Änderung 

der Unternehmungsform bleibt der bisherige Einzelunternehmer nach wie 

vor Kreditnehmer. Der Kredit gilt erst dann von der Personengesellschaft 

als Schuldnerin übernommen, wenn diese Wandlung durch übereinstimmen­

den Willen der Beteiligten erkennbar geworden ist, sei es durch schlüssi­

ges Verhalten (Umschreiben des Kontos) oder durch ausdrückliche Ände­

rung des Kreditvertrags. Das gilt auch, obwohl nach § 28 HGB eine ge­

setzliche Haftung der Personengesellschaft für die Im Betrieb des bisheri­

gen Einzelunternehmers entstandenen. Verbindlichkeiten besteht. Diese 

gesetzliche Haftung kann jedoch nicht als Kreditgewährung im Sinne des 

S 33 KStDV angesehen werden. 

Wichtig erscheint auch der Hinweis darauf, daß Gesellschaften des bür­

gerlichen Rechts und nichtrechtsfähige Vereine im Gegensatz zu den PeT-

sonengeseilschaften die Mitgliedschaft bei einer Kreditgenossenschaft 

mangels eigener Rechtspersönlichkeit nicht erwerben können ', Deshalb 

können diesen Personenvereinigungen, die beispieleweise in Form von 

Maschinen-, Dresch- oder Tiefgefriergemeinschaften vorzufinden sind, 

von einer Kreditgenossenschaft Kredite nur dann steuerunschädlich zur 

Verfügung gestellt werden, wenn alle an der Personenvereinigung Betei­

ligten die Mitgliedschaft bei der Kreditgenossenschaft erworben haben. 

Da dies im allgemeinen nicht möglich ist, kann auch in der Weise vorge­

gangen werden, daß ein Mitglied der Personenvereinigung die Mitglied-

1) vgl. hierzu und im folgenden: 
Kirmayr, Franz: Zur Besteuerung der Kredit- und Molkereigenossen­
schaften; Vortrag auf der Revisorenkonferenz im Mai 1962, S. 5/6 
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schaft bei der Genossenschaft erwirbt und auf seinen Namen den für die 

Personenvereinigung benötigten Kredit aufnimmt. Die übrigen an der 

nicht rechtsfähigen Personenvereinigung Beteiligten können im Interesse 

einer gewissen Sicherstellung gegenüber der Kreditgenossenschaft die 

selbstschuldnerische Bürgschaft für den gewährten Kredit übernehmen. 

Ein st eu er schädlicher Kredit oder auch die Tarnung eines Nichtmitglie-

derkredits ist in diesem Verfahren nicht zu erblicken. Voraussetzung 

ist jedoch, daß als Kreditnehmer auch kontenmäßig allein derjenige be­

zeichnet wird, der Mitglied der Genossenschaft ist und dieser gegenüber 

ala unmittelbar haftender Kreditnehmer auftritt. Die selbstschuldneri­

sche Bürgschaft der übrigen Beteiligten hat lediglich die Bedeutung einer 

Sicherheit. In derartigen Fällen sind die Umsätze der Gemeinschaften 

jedoch nicht auf dem Konto des der Genossenschaft angehörenden Kredit­

nehmers, sondern auf einem besonderen auf Guthabenbasis zu führenden 

Konto der Gemeinschaft zu verbuchen. 

Nicht möglich ist diese Umgehung bei Krediten an öffentlich-rechtliche 

Körperschaften. Auch diese müssen bei Inanspruchnahme eines Kredits 

Mitglied der Kreditgenossenschaft sein, wenn die Genossenschaft ihre 

Steuervergünstigung nicht verlieren will. Häufig wird aber bei den Ge­

meinden der Erwerb der Mitgliedschaft durch die Aufsichtsbehörde nicht 

genehmigt. In diesen Fällen sind einzelne Genossenschaften auf den Aus­

weg verfallen, den Kredit an den Bürgermeister zu geben, der den Kre­

dit dann an die Gemeinde aufgrund eines privat rechtlichen Vertrages 

weitergibt. 

Dieses Vorgehen stellt, im Gegensatz zu dem gleichen Verfahren bei 

den nichtrechtsfähigen Personenvereinigungen, einen Gestaltungsmiß­

brauch dar und hat zur Folge, daß diese Kreditgewährung zum Verlust 

der Steuerbegünstigung führt. Der Unterschied liegt nämlich darin, daß 

es sich bei der Gemeinde um eine öffentlich-rechtliche Körperschaft 

handelt, die ohne weiteres die Mitgliedschaft selbst, natürlich unter der 

Voraussetzung der Genehmigung, bei der Kreditgenossenschaft erwerben 
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kann, während die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts oder der nicht­

rechtsfähige Verein mangels eigener Rechtspersönlichkeit die Mitglied­

schaft selbst nicht erwerben können. Deshalb ist bei letzteren der Aus­

weg über eine Kreditgewährung an eine. Einzel per son und Weitergabe des 

Kredites an die Gemeinschaft zulässig, während sich das gleiche Ver­

fahren bei öffentlich-rechtlichen Körperschaften steuerschädlich aus­

wirkt. 

Der Prüfer muß daher bei der Feststellung, ob die Kreditgenossenschaft 

alle Voraussetzungen einer Steuerbegünstigung erfüllt, auch diese steuer­

schädliche Wirkung der Weitergabe berücksichtigen. Ferner hat er darauf 

zu achten, daß bei Krediten an nichtrechtsfähige Personenvereinigungeo 

die kontenmäßige Abwicklung des Geschäftsverkehrs entsprechend den 

obigen Ausführungen erfolgt. 

Ein Wegfall der Steuerbegünstigung ist aber in den meisten Fällen auf 

Änderungen in den Rechtsverhältnissen der Kreditnehmer zurückzuführen. 

Deshalb muß der Prüfer von der Genossenschaft verlangen, daß sie alles 

Zumutbare tut, um sofort Kenntnis von diesen Änderungen zu erhalten, 

damit sie dann eine Neuregelung der Kreditverhältnisse herbeiführen kann. 

Um von vornherein aber den Gefahren in steuerlicher Hinsicht, die bei­

spielsweise eine bloße Mitgliedschaft einzelner Gesellschafter einer Pe r ­

sonengesellschaft für die Kreditgenossenschaft mit sich bringt, aus dem 

Weg zu gehen, sollte immer verlangt werden, da3 die Gesellschaft selbst 

die Mitgliedschaft erwirbt, da dann ein Wechsel innerhalb der Gesell­

schafter steuerlich ohne Auswirkungen bleibt. Besitzen aber nur die ein­

zelnen Gesellschafter die Mitgliedschaft, so muß nach Auffassung des 

Bundesfinanzhofes die Genossenschaft in geeigneter Weise dafür Sorge 

tragen, daß auch jederzeit sämtliche Gesellschafter Genossen sind . 

Ein Wechsel innerhalb der Gesellschafter geht also in diesem Fall zu 

Lasten der Kreditgenossenschaft. 

1) siehe folgende Seite 
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Sache d e r Kredi tgenossenschaf t ist e s demnach zu ve ran la s sen , daß bei 

E in t r i t t e ines neuen Gese l l schaf t e r s d i e s e r auch unverzügl ich die Mit­

gliedschaft d e r Genossenschaf t e r w i r b t . Nach dem Er laß des Bundes ­

m i n i s t e r s d e r Finanzen vom 17 .4 .58 (IV B / 4 , S. 251) besteht insoweit 

ledigl ich eine Schonfrist von 6 Monaten, gerechnet vom Zeitpunkt des 

Gese l l s cha f t e rwechse l s a b . Andernfal ls wird d e r an d ie OHG oder KG 

gewähr t e Kredi t a l s Nichtmi tg l iederkredi t behandelt , d e r zum Ver lus t 

d e r S teuere rmäßigung führt ' . 

E s ist Aufgabe des P r ü f e r s , die Genossenschaft in d i e s e r Hinsicht zu 

b e r a t e n und aufzuklären, d a r ü b e r hinaus a b e r selbst Untersuchungen 

durchzuführen - was zum Tei l b e r e i t s i m Rahmen d e r Kreditprüfung 

erfolgt - , um den Verband ganz k l a r d a r ü b e r in fo rmie ren zu können, 

ob die Kredi tgenossenschaf t nur r e ine Mi tg l iederkred i te gewähr t hat , 

Le tz t l i ch is t bezüglich d e r Mitglied e r k r edite noch auf einen Punkt h in­

zuweisen, der häufig zum Ver lus t d e r S teuerermäßigung führt und d e s -
2) 

halb vom P r ü f e r b e s o n d e r s zu beachten ist , Bei der Ausre ichung von 

Kred i t en wird nach den von Kredi tgenossenschaf ten verwendeten D a r ­

l e h e n s - und Kredi turkunden auch d ie Ehefrau mi t a ls Kred i tnehmer in 

zu 1) der vorhergehenden Seite: 

In Bayern hat da s S t aa t smin i s t e r ium d e r Finanzen deshalb in e inem 
Er l aß vom 12. 9. 1961 für die Zeit ab 1.1.1962 eine v e r s c h ä r f t e Mit­
glied e rkont rol l e angeordnet , die folgende Maßnahmen einschl ießt : 
1. Die laufende Eins ichtnahme in das Hande l s r eg i s t e r , 
2. Die laufende Überwachung der Eintragungen in das Hande l s r eg i s t e r 

an Hand d e r Veröffentlichungen in den Publ ika t ionsorganen . 
3 . Die Verpflichtung d e r Kred i tnehmer se i tens d e r Kred i tgenossen­

schaft, j ede Änderung, d e r recht l ichen Verhä l tn i s se unverzügl ich 
anzuzeigen. Die Einhaltung d i e s e r Verpflichtung muß dadurch g e ­
s i che r t sein, daß be i Verletzung der Verpflichtung das K r e d i t v e r ­
häl tn is beendet und die Kredi t forderung sofort fällig wird. 

1) Zülow-Henze-Schuber t ; a. a. O. , Ergänzungsband von 1956, S. 76 

2) K i r m a y r , F r a n z : Z u r Bes teuerung der Kred i t - und Molkere igenossen­
schaften, a . a . O . , S„ 2 
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aufgeführt. Wird nach der Krediturkunde somit den Ehegatten ein Kredit 

gewährt und sind beide Ehegatten Eigentümer eines landwirtschaftlichen 

oder gewerblichen Betriebes, so müssen beide der Kreditgenossenschaft 

angehören. Beide Ehegatten sind immer gemeinsam Eigentümer eines 

landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betriebes, wenn sie im Güter­

stand der allgemeinen Gütergemeinschaft leben, was auf dem Lande die 

Regel ist. 

Hat nun eine Genossenschaft in einem solchen Falle auch die Ehefrau 

als Kreditnehmerin in der Krediturkunde mit aufgeführt, so muß sie die 

Mitgliedschaft der Ehefrau herbeiführen oder der Kredit wird zu einem 

steuerschädlichen Kredit. Wird dagegen der Kredit nur einem Ehegatten 

gewährt und ist dieser Mitglied der Genossenschaft, so ist es steuerlich 

unbeachtlich, zu welchem Zweck der aufgenommene Kredit verwendet 

wird, er kann beispielsweise auch einem Betrieb des anderen Ehegatten 

zufließen. 

Zum Prüfungsverfahren selbst ist abschließend noch zu sagen, daß bei 

größeren Kreditgenossenschaften eine lückenlose Prüfung der Kredite 

nicht gefordert wird. Der Prüfer muß aber in diesem Falle die Zahl der 

Stichproben und deren ungefähres prozentuales Verhältnis zur G e samt-

kontenzahl sowie die Gruppen der geprüften Konten im Prüfungsbericht 

aufführen. Außerdem muß er auch angeben, ob und in welcher Form 

die Genossenschaft selbst eine laufende Mitgliederkontrolle durchführt. 

b) Die Steuerbegünstigung bei gemischtwirtschaftlichen Kredit­
genossenschaften 

Bei gemischtwirtschaftlichen Kreditgenossenschaften muß neben der Be­

schränkung auf Mitgliederkredite noch eine zweite Voraussetzung erfüllt 

sein, wenn sie die Steuerbegünstigung in Anspruch nehmen wollen: Das 

Geld- und Kreditgeschäft muß den Hauptgeschäftszweig darstellen. 

Es ist deshalb hier im Zweifelsfalle auch zu prüfen, welcher Teil der 

Geschäfte überwiegt. Diese Prüfung erfolgt in der Regel auf der Grund-
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läge des Vergleichs der Rohgewinne, sie kann aber auch nach dem 

Reingewinnvergleich im Richtsatz verfahren durchgeführt werden . 

Nach dem Rohgewinnvergleich ist der Geschäftszweig der.Hauptgeschfifts-

zweig, dessen Rohgewinn mehr als 50 % des Gesamtrohgewinnes aus­

macht. 

Der Rohgewinn aus dem Geld- und Kreditgeschäft besteht in der Diffe­

renz zwischen den Zinseinnahmen und den Zinsausgaben. Zu den Zins­

einnahmen aus dem Geld- und Kreditgeschäft gehören insbesondere die 

Zinsen für ausgeliehene Gelder sowie die Erträge aus Beteiligungen an 

anderen Kreditinstituten. Zinsen aus Warenforderungen sind auszu­

scheiden. Ebenso sind bei den Zinsaufwendungen die Zinsen abzuziehen 

die nachweisbar für Warenkredite gezahlt wurden. 

Der Rohgewinn aus dem Warengeschäft besteht in dem Unterschied zwi­

schen Wareneinkaufskosten und Warenverkaufskosten, wobei zu diesen 

Kosten nur die Beträge rechnen, die üblicherweise auf dem Warenkonto 

verbucht werden. Steuern, Abschreibungen und Zinsen für das dem Wa­

rengeschäft dienende Anlagevermögen sowie Personalausgaben rechnen 

nicht dazu. Es erfolgt keine Verteilung der Gemeinkosten. 

Hat der Prüfer den Eindruck, daß der Rohgewinnvergleich kein geeig- . 

netes Kriterium dafür darstellt, welcher Geschäftszweig überwiegt, so 

kann er auch einen Reingewinnvergleich durchführen. Dabei erfolgt die 

Ermittlung des Reingewinns aus dem Warengeschäft aus Vereinfachungs-

gründen nach Richtsätzen. 

Ergibt der Roh- bzw. Reingewinnvergleich, daß das bankfremde Geschäft 

überwiegt, so ist es unerheblich, ob die Genossenschaft auch Nichtmit-

gliederkredite gewährt hat. Eine Inanspruchnahme der Steuerbegünsti­

gung ist in diesem Falle ausgeschlossen. Der Prüfer kann daher auf die 

Feststellung, ob Nichtmitgliederkredite vorliegen, verzichten. 

1) Zülow-Henze-Schubert; a . a .O . , 4.Auflage von 1956, S.99/100 
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Im Palle eines Überwiegens der Geld- und Kreditgeschäfte haben Ge­

schäfte mit Nichtmitgliedern im bankfremden Geschäft keinen Einfluß 

auf die Steuerbegünstigung. Selbst die Einräumung von reinen Waren­

krediten an Nichtmitglieder ist steuerunschädlich. 

Auf Grund der nach den oben erwähnten Verfahren durchgeführten Un­

tersuchungen muß der Prüfer sein Urteil darüber abgeben, ob er die 

Kreditgenossenschaft für voll steuerpflichtig hält oder nicht . 

Darüber hinaus ist die Feststellung, welcher Geschäftszweig den Haupt­

geschäftszweig darstellt, steuerlich noch in anderer Hinsicht von Be.-

deutung. Die Absetzung der Warenrückvergütung vom steuerlichen Über­

schuß darf nur dann vorgenommen werden, wenn die Genossenschaft 

nach dem Roh- oder Reingewinnvergleich nicht als steuerbegünstigt zu 

behandeln ist. Ohne auf die Problematik der Warenrückvergütung ein­

gehen zu wollen, bedarf es hierzu einiger Erläuterungen. 

c) Die Warenrückvergütung 

Die Warenrückvergütung als eine Besonderheit des Genossenschafts­

rechts hat ihre Grundlage im § 1 GenG, wonach der Zweck der Genossen­

schaft auf die Förderung des Erwerbs und die Wirtschaft ihrer Mitglie­

der beschränkt ist. Da die Genossenschaft aus diesem Grunde nicht er-

werbswirtschaftliche Gewinne für sich selbst zum Ziele'haben darf, 

sind entstandene Überschüsse, soweit sie nicht zur Bildung der gesetz­

lich oder statutarisch vorgeschriebenen Rücklagen benötigt werden, den 

Mitgliedern zuzuwenden. Dies geschieht in Form der genossenschaftli­

chen Rückvergütung. 

In der Steuergesetzgebung nimmt diese Rückvergütung einen breiten 

Raum ein. Die Rechtsgrundlage bildet § 35 KStDV im Zusammenhang 

1) Ein besonderes Formblatt des Prüfungsverbandes enthält alle Fragen, 
die in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind. Dieses Formblatt 
ist zusammen mit dem Prüfungsbericht dem Verband zu übermitteln. 
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mit Abschnitt 65, A b s . 1 KStR, der die Entstehung e ines Rech t sanspru­

ches beinhattet . 

Wichtig für den P r ü f e r sind die Bes t immungen über die Berechnung und 
21 

die s teuer l iche Abzugsfähigkeit d e r Warenrückvergütung . 

F ü r die Berechnung d e r Rückvergütung sind zwei Ur te i le des Bundes ­

finanzhofes vom 25. 9.1956 (BStBl, HI, S. 367) und vom 30. 4 .1957 

(BStBl. HI, S. 219) von g r ö ß t e r Bedeutung. Im e r s t en Ur te i l hat d e r Bun­

desfinanzhof die Forde rung aufgestell t , daß die Gewinne aois Nebenge­

schäften e iner Genossenschaft nicht a l s Warenrückvergütung ausgeschüt te t 

werden können und daß s i e deshalb aus dem ausschüttungsfähigen Über ­

schuß ausgegl ieder t werden m ü s s e n . Im zweiten Urte i l , welches die r e i ­

nen Kredi tgenossenschaf ten nicht betrifft, hat d e r Bundesfinanzhof ent­

schieden, daß d e r Überschuß e ine r Genossenschaft auf die einzelnen G e -

schäf tsßpar ten zu ver te i len ist und daß in den einzelnen Geschäft s spa r ten 

eine angemessene Rückvergütung gegeben werden kann. 

Da durch d iese Forderung d e r Ausscheidung d e r Gewinne aus Nebenge­

schäften und Aufgliederung des danach verble ibenden Übe r schusse s auf 

die einzelnen Geschäftszweige die Ermi t t lung d e r Warenrückvergütung 

s e h r schwier ig geworden ist, haben die Prüfungsverbände F o r m b l ä t t e r 

für d iese Berechnung he rausgegeben . Aus d i e sem Grunde kann h ie r auf 

eine wei te re E r ö r t e r u n g d i e se s Fragenkomplexes verz ich te t werden . 

1) Nach Abschnit t 65, Abs . 1 KStR kann d e r Anspruch des einzelnen 
Genossen auf die Rückvergütung wie folgt ents tehen: 
1. Der Anspruch wird in d e r Satzung der Genossenschaft festgelegt , 
2 . Der Anspruch auf die Rückvergütung wird ve r t r ag l i ch in k ü r z e r e n 

Zei tabschni t ten im vo raus durch Beschluß des Vors tands d e r G e ­
nossenschaft festgelegt . Der Beschluß wird den Genossen bekannt­
gegeben. 

3 . Die Rückvergütung wird in der Mi tg l iederversammlung beschlossen , 
die den J a h r e s ü b e r s c h u ß ver te i l t . 

2) Rückvergütungen können auch die re inen Kredi tgenossenschaf ten bzw. 
die gemischtwir tschaf t l ichen Kredi tgenossenschaf ten auf das Bankge­
schäft gewähren, Sie werden der Einfachheit ha lber meis t in den B e ­
griff "Warenrückvergütung" mit e ingeschlossen, was auch h i e r be ibe ­
halten werden sol l . 
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Während die Rückvergütungen an Nichtmitglieder - es handelt sich hier 

eigentlich um Rabatte oder Jahresbonifikationen - immer vom steuerli­

chen Überschuß abgesetzt werden können, darf bei Mitglied errückver-

gütungen eine Absetzung nur dann vorgenommen werden, wenn die Kre­

ditgenossenschaft nicht steuerbegünstigt im Sinne des § 33 KStDV ist. 

Ist die Kreditgenossenschaft nicht voll steuerpflichtig, dann müssen die 

zu Lasten der Gewinn- und Verlustrechnung ausgeschütteten Rückver­

gütungen in der Steuererklärung dem Handelsbilanzgewinn hinzugerech­

net werden und unterliegen neben der Körperschaftsteuer und Gewerbe­

steuer als "Gewinnausschüttungen" auch der Kapitalertragsteuer mit 

25 %, soweit diese von den Begünstigten getragen wird, mit 33 1/3 %, 

wenn die Genossenschaft die Rückvergütung brutto auszahlt und die Kapi­

talertrag st euer selbst trägt. Die sich auf die Körperschaft Steuer be­

ziehende Steuerbegünstigung bleibt aber bestehen. 

Die Ermittlung der Rückvergütung gestaltet sich durch die notwendige 

Aufteilung in Nichtmitglieder- und Mitgliedergeschäfte noch komplizier­

ter . Es ist deshalb in manchen Fällen nicht zu umgehen, daß der Ver­

bandsprüfer diese Berechnung selbst vornimmt oder zumindest der Ge­

nossenschaft dabei behilflich ist. 

Auf einen Umstand muß der Prüfer in diesem Zusammenhang ganz be­

sonders achten bzw. die Genossenschaften darauf hinweisen. Die Waren­

rückvergütungen sind nur dann steuerlich abzugsfähig, wenn sie inner­

halb von 12 Monaten nach Abschluß des Geschäftsjahres ausbezahlt oder 

den Genossen zur freien Verfügung gestellt werden. 

Andererseits ist auch eine Entscheidung des Bundesfinanzhofes vom 

25.8.1953 (BStBl. 1954, III, S. 36) von Bedeutung, wonach auch eine 

nachträglich beschlossene Rückvergütung in einem ganz bestimmten Fall 

zulässig ist . Wird nämlich auf Grund einer steuerlichen Betriebsprüfung 

ein höheres Einkommen für ein früheres Geschäftsjahr festgesetzt (zum 

Beispiel durch Mchtanrechnung von Abschreibungen oder Betriebsaus­

gaben), so kann die Genossenschaft diesem steuerlichen Mehrgewinn da-
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durch begegnen, daß sie durch Abänderung ihres bei der Genehmigung 

des Jahresabschlusses gefaßten Beschlusses die vorgesehene Waren-

rückvergütung erhöht oder aber die Ausschüttung einer solchen neu be­

schließt. 

2) Sonstige Merkmale in der Besteuerung ländlicher Kreditge­
nossenschaften 

Mit Ausnahme der oben aufgeführten Sondervorschriften sind für die 

ländlichen Kreditgenossenschaften die allgemeinen Bestimmungen der 

Steuergesetzgebung anzuwenden. Auf eine ausführliche Erläuterung die­

ser Vorschriften kann hier verzichtet werden, da hierüber genügend 

einschlägige Literatur vorliegt. Hier soll lediglich auf einige Punkte 

hingewiesen werden, deren Behandlung manchmal zu Schwierigkeiten 

führen kann oder die in einigen Fällen bei steuerlichen Betriebsprüfun­

gen Anlaß zu Beanstandungen gaben, 

Für die Gewerbesteuer ist nach $ 11 Abs. 4 GewStG festgelegt, daß sich 

die Steuermeßzahl des § 11 Abs. 2, Ziff. 2 GewStG bei einer Ermäßi­

gung der Körperschaftsteuer auf den gleichen Bruchteil ermaßigt. Unter 

den oben erwähnten Voraussetzungen wurde.die Körperschaftsteuer 

früher auf ein Drittel herabgesetzt, heute jedoch von 49 % auf 19 %, d.h.' 

auf etwa 38, 77 %. Infolgedessen kann die Koppelung der ermäßigten 

Steuermeßzahl für den Gewerbeertrag mit dem ermäßigten Körperschaft­

steuersatz nicht mehr beibehalten werden. Der Prüfer hat darauf zu 

achten, daß sich gegebenenfalls bis zum Zeitpunkt einer entsprechenden 

gesetzlichen Regelung die Steuermeßzahl für den Gewerbeertrag weiter­

hin auf ein Drittel ermäßigt . 

Schwierigkeiten bereitet häufig die Berechnung der Dauer schul dz in sen, 

und zwar insbesondere bei gemischtwirtschaftlichen Kreditgenossen­

schaften, deren bankfremde Geschäftszweige Überwiegen. 

1) Zülow-Henze-Schubert: a . a .O . , Ergänzungsband von 1961, S. 113 
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Bei reinen Kreditgenossenschaften bzw. Kreditgenossenschaften mit 

überwiegendem Bankgeschäft sind für die Berechnung der Dauerschul­

den und Dauerschuldzinsen Abschnitt 50 und Abschnitt 76 Abs. 5 GewStR 

anzuwenden. Nach diesen Vorschriften, gelten hereingenommene Gelder, 

Darlehen und Anleihen nur insoweit als Dauer schuld en, als der Ansatz 

der zum Anlagevermögen gehörigen Betriebsgrundstücke und dauernde 

Beteiligungen das Eigenkapital überschreitet. Aus diesen Dauerschulden 

sind die Dauerschuld Zinsen mit dem Durchschnittssatz für Spareinlagen 

und aufgenommene langfristige Anleihen zu berechnen und dem Gewerbe­

ertrag hinzuzufügen. 

Schwieriger gestaltet sich dagegen die Berechnung der Dauerschulden 

und Dauer Schuldzinsen bei Kreditgenossenschaften mit überwiegend 

bankfremden Geschäften, die hier nach Abschnitt 51 und Abschnitt 76, 

Abs. 6 GewStR durchgeführt wird. Nach diesen Vorschriften werden 

auch Spareinlagen in bestimmtem Umfang als Dauerschulden behandelt. 

Spareinlagen stellen insofern keine Dauer schuld en dar, als sie in Kapi­

tal- und Geldmarktpapieren, in Guthaben bei Zentralkassen, in Aus­

gleich sforderungen oder in Hypotheken und Grundschulden angelegt sind. 

Maßgebend ist der niedrigste Jahresbestand der Spareinlagen und der 

Anlagewerte. Der niedrigste Stand der Anlagewerte kann jedoch um den 

Hundertsatz erhöht werden, um den sich der Spareinlagenbestand am 

Schluß des Geschäftsjahres gegenüber dem Bestand am Beginn erhöht 

hat. Zu beachten ist, daß bei den Kreditgenossenschaften die Forderun­

gen vielfach nicht durch G rund schuld en, sondern durch Bürgschaften, 

Forderungsabtretungen usw. gesichert sind. Diese durch andere Siche­

rungen hinausgegebenen Gelder stellen keine Geldanlagen im Sinne des 

Abschnitts 51 GewStR dar und scheiden deshalb bei der Berechnung der 

Dauerschuldzinsen aus. 

Hinsichtlich der Vermögensteuer ist darauf zu achten, daß die Geschäfts -

guthaben nach § 52 a BewDV vom Rohvermögen in Abzug gebracht werden 

können, wenn Kredite ausschließlich an Mitglieder gewährt wurden. Sind 
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diese Voraussetzungen nicht gegeben, so zählen die Geschäftsguthaben 

und die ausstehenden Pflichteinzahlungen zum steuerpflichtigen Vermö­

gen. 

Auf weitere Einzelheiten einzugehen, würde hier zu weit führen. Erwäh­

nenswert ist noch die Bestimmung des Abschnittes 52 Abs. 1 KStR, wo­

nach bei kleinen Körperschaften von einer Veranlagung zur Körperschaft­

steuer aus Gründen der Verwaltung s Vereinfachung abgesehen wird, wenn 

von vornherein anzunehmen ist, daß das Einkommen DM 1000, -- {bis 1961 

DM 500, --) nicht übersteigt. 

Hat eine Kleinstgenossenschaft, die unter diese Bestimmung fällt, eine 

Warenrückvergütung gewährt, so darf das Einkommen vor Abzug der 

Warenrückvergütung DM 2000, --, nach Abzug der Warenrückvergütung 

DM 1000, - - nicht übersteigen . 

Findet bei einer Kreditgenossenschaft aus den oben genannten Gründen 

keine Veranlagung zur Körperschaftsteuer statt, so muß der Verbands­

prüfer trotzdem seine steuerlichen P rüfungs fest Stellungen - insbeson­

dere in der Hinsicht, ob Nichtmitgliederkredite vorliegen - treffen und 

auf dem vom Verband herausgegebenen Formblatt festhalten. Dies gilt 

auch für die Prüfung solcher Kreditgenossenschaften, die einen Verlust 

erlitten haben, 

Schließlich ist noch zu vermerken, daß es nicht Aufgabe des Prüfers 

oder des Prüfungsverbandes ist, eine im Rahmen der Steuerprüfung als 

notwendig festgestellte Berichtigung einer abgegebenen Steuererklärung 

den Finanzbehörden anzuzeigen. Dazu ist die Genossenschaft selbst ver­

pflichtet. Der Prüfer sollte lediglich auf die einschlägigen-steuerrecht­

lichen Bestimmungen der Abgabenordnung hinweisen, die in § 165 d 

Abs. 1 und § 165 e Abs. 1 die Verpflichtungen der Genossenschaft genau 

umschreiben. 

1) Kirmayr, Franz: Zur Besteuerung der Kredit- und Molkereigenossen­
schaften; a .a . O., S. 6/7 
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Zu achten hat der Prüfer auch darauf, ob der Steuerbescheid des Finanz­

amtes gleich nach Eingang geprüft und notfalls rechtzeitig (innerhalb 

eines Monats) Einspruch eingelegt worden ist. In schwierigen Fällen soll­

te er die Genossenschaft dazu veranlassen - soweit sie dies nicht schon 

von selbst getan hat, die Abwicklung des Verfahrens dem Verband zu 

übertragen. 

Zur Frage der Aufnahme steuerlicher Beanstandungen in den Prüfungs­

bericht sind nach Kirmayr zwei Fälle zu unterscheiden, nämlich Bean­

standungen mit und Beanstandungen ohne erhebliche Auswirkungen auf 

die Vermögenslage und die Ertragsverhältnisse der Genossenschaft, 

Letztere müssen im Prüfungsbericht nicht aufgenommen werden, sollen 

aber in anderer Weise, vielleicht im vertraulichen Bericht festgehalten 

werden. Die Fragen sind mit den Verwaltungsorganen in der Prüfungs­

schlußsitzung zu besprechen, von diesen unter schriftlich zu vollziehen 

und eventuell zur weiteren Behandlung und Verfolgung an den Verband 

einzureichen. 

Ist die Beanstandung von wesentlicher Bedeutung, so muß darauf, wenn 

auch in kurzer Form, im Prüfungsbericht eingegangen werden. Bei 

schwerwiegenden Beanstandungen ist es zweckmäßig, wenn nicht sogar­

notwendig, daß sich der Prüfer vorher mit der Steuerabteilung deB 

Verbandes in Verbindung setzt und den Sachverhalt unter'deren Mitwir­

kung bespricht, 

IJ Kirmayr, Franz: Zur Besteuerung der Kredit- und Molkereigenossen­
schaften; a .a . O., S. 21/22 
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L. Depotprtifung 

1) Die rechtlichen Grundlagen 

Die besonders in Krisenzeiten festgestellten Veruntreuungen von Wert­

papierdepots, die von Kunden einem Kreditinstitut zur Aufbewahrung 

übergeben worden waren, führten bereits im Kreditwesengesetz von 1934 

zu der Bestimmung, daß Kreditinstitute, die das Wertpapier- oder Depot­

geschäft betreiben, einer regelmäßigen Depotprüfung zu unterziehen sind. 

Auch nach dem neuen Kreditwesengesetz von 1961 ist die Depotprüfung 

für die Kreditinstitute mit Effekten- und Depotgeschäft zwingend vorge­

schrieben (5 30 KWG). Ergänzend wird in § 30 Abs. 2 KWG ausgeführt, 

daß das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen nähere Bestimmungen 

über Art, Umfang und Zeitpunkt der Depotprüfung erläßt. Da dies bis­

her noch nicht geschehen ist, sind die AusführungsbeStimmungen in der 

5. Bekanntmachung des Reichskommissars für das Kreditwesen vom 

1.8.1935 (Reichsanzsiger Nr. 179) und die von den Wirtschaft6rund 

Fachgruppen der Kreditinstitute aufgestellten, vom Reichskommissar 

genehmigten Richtlinien für die Depotprüfung - Fassung 1938 - weiter­

hin gültig. 

Während bis zum Inkrafttreten des neuen Kreditwesengesetzes die Be­

stellung des Depotprüfers sehr unterschiedlich geregelt war, erfolgt 

nun einheitlich die Bestellung durch das Bundesaufsichtsamt. Mit der 

Depotprüfung der Kreditgenossenschaften wurden - wie bereits vor 

1961 - die genossenschaftlichen Prüfungsverbande beauftragt. Da diese 

im allgemeinen die Depotprüfung im Rahmen der Pflichtprüfung durch­

führen - die Depotprüfung bildet einen Bestandteil der genossenschaft­

lichen Pflichtprüfung -, kennt das Genossenschaftswesen einen beson­

deren Depotprüfer nicht. 

Aus dieser Einbeziehung der Depotprüfung in die Pflichtprüfung ergibt 

sich hinsichtlich der Zeitfolge eine Sonderregelung. Während die Depot-

1) Anleitung für den Prüfungsdienst, a . a .O . , S.54 
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prüfung in der Regel mindestens einmal jährlich stattfinden sollte, kann 

diese bei Kreditgenossenschaften mit einer Bilanzsumme bis DM 350 000, -

in Hinsicht auf den möglichen zweijährigen Turnus der Pflichtprüfung 

ebenfalls in Abständen von 2 Jahren durchgeführt werden. 

Kreditinstitute, die Effekten- und Depotgeschäfte für andere nicht betrei­

ben, hierzu gehören eine Reihe kleinerer ländlicher Kreditgenossenschaf­

ten, sind nicht ohne weiteres von der Depotprüfungspflicht befreit. Sie 

können aber Befreiung erlangen, wenn sie der Bankenaufsicht gegenüber 

eine jährlich zu wiederholende Erklärung abgeben, daß sie keine derar­

tigen Geschäfte betreiben {Befreiungserklärung) . 

1) Diese Erklärung hat folgenden Wortlaut: 
"Das unterzeichnete Kreditinstitut versichert, daß es zur Zeit keine 
Wertpapiere für andere bei sich selbst oder unter seinem Namen bei 
einer anderen Bank in Verwahrung hat oder verwaltet (Depotgeschäft) 
und auch nicht den An- und Verkauf von Wertpapieren für andere be­
treibt. Es bittet darum, von der in § 30 Abs. 1 des Gesetzes über das 
Kreditwesen vom 10. Juli 1961 vorgeschriebenen Depotprüfung bis auf 

' weiteres freigestellt zu werden, und verpflichtet sich, 
1. für den Fall des Eintritts einer Änderung in obigem Sachverhalt 

der Wirtschafts- (Fach-) Gruppe oder der von ihr bestimmten Stelle 
hiervon unverzüglich Kenntnis zu geben, . 

2. andernfalls aber am l'. Tag eines jeden Kalenderhalbjahres der 
Wirtschafts- (Fach-) Gruppe oder der von ihr bestimmten Stelle an­
zuzeigen, daß es seit Abgabe der letzten Erklärung vom , . . keine 
Wertpapiere für andere bei sich selbst oder unter seinem Namen 
bei einer anderen Bank in Verwahrung genommen habe oder verwalte 
und auch nicht den An- und Verkauf von Wertpapieren für andere 
betrieben habe. 

Die Wirtschafts- (Fach-) Gruppe ist berechtigt, sich jederzeit von der 
Richtigkeit vorstehender Angaben zu überzeugen und eine Nachprüfung 
bei dem unterzeichneten Kreditinstitut zu dessen Lasten vorzunehmen. 
Dem unterzeichneten Kreditinstitut ist bekannt, daß diese Versicherung 
auf Anforderung des Reichsaufsichtsamts für das Kreditwesen abzuge­
ben ist und daß die Erteilung falscher Auskünfte gemäß § 47 Abs. 1 
Buchstabe a des Gesetzes über das Kreditwesen vom 25. 9.1939 mit Ge­
fängnis und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft wird. 

, den Stempel und Unterschrift" 

1) Auf Grund des Bescheids des Reichsaufsichtsamts für das Kreditwesen 
vom 25. 9. 1940 (RGBl. -Nr. 23 660/40 UI) ist diese Erklärung nur noch 
einmal jährlich, und zwar auf den l . Juli abzugeben. 
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2) Der Umfang der Prüfung 

Den Umfang der Depotprüfung hat der Depotprüfer nach pflichtmäßigem 

Ermessen-im Rahmen der Richtlinien selbst zu bestimmen. Die 5. Be­

kanntmachung besagt lediglich, daß der Prüfer festzustellen hat, ob das 

Kreditinstitut die gesetzlichen Vorschriften und die Berufsauffassung 

des Kreditgewerbes über die Handhabung des WertpapiergeBchäftes 

beachtet hat. 

Zu den zu beachtenden gesetzlichen Bestimmungen zählen insbesondere 

folgende : 

a) das Bürgerliche Recht, 

b) das Kreditwesengesetz mit allen Ergänzungsvorschriften, 

c) das Gesetz über die Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren 

vom 4.2.1937, 

d) die Richtlinien für die Depotprüfung nebst allen Änderungs- und Er­

gänzungsanordnungen, 

e) die Verordnung über die Sammel-Verwahrung von Mündelwertpapiere. 

vom 29.9. 1939, 

f) die Verordnung Über die Sammei-Verwahrung von Wechseln {unver­

zinsliche Schatzwechsel) vom 9. 6.1944, 

g) das Gesetz zur Bereinigung des Wertpapierwesens (Wertpapierbe-

reinigungs-Gesetz) vom 19.8. 1949 (WiGBl. 295) in der Fassung der 

Änderungsgesetze vom 29. 3.1951 (BGBl. I 211), vom 20.8.1953 

(BGBl. I 940), vom 16.11.1956 (BGBl. 1 850) und vom 26. 7.1957 

(BGBl. I 861) nebst der Verwaltungsanordnung Nr. 4 vom 28.8, 1950 

(BAnz. Nr, 173 vom 8. 9.1950, S. 1) und 

h) die Richtlinien für die Bescheinigung der Lieferbarkeit von Wert­

papieren vom 1. 7.1948. 

1) Beck, Heinz: Kommentar zum Kreditwesengesetz; Wiesbaden-
Dotzheim-Düsseldorf 1962, Anm. 9 zu § 30 KWG 

Knorr, Ernst: Depotprüfung, in Handwörterbuch für Betriebswirt­
schaft, 3. Aufl., Stuttgart 1956, S. 1376 
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Die bankgewerbliche Berufsauffassung findet ihren Ausdruck in den für 

diese Geschäfts sparte gültigen Usancen und Regeln und den Grundsätzen 

eines ordentlichen Kaufmanns . 

Der Depotprüfer muß also selbst entscheiden, auf welche Art er prüft, 

auf welche Gebiete e r die Prüfung erstreckt, ob er eine Gesamtprüfung 

vornimmt oder sich auf Stichproben beschränkt. Eine Stichprobenprü­

fung kommt nur bei einem umfangreichen Wertpapiergeschäft in Betracht 

und sollte dann bei allen Zweigen des Wertpapiergeschäfts und bei j e ­

der Prüfung verschiedenartig vorgenommen werden. 

Kann nur durch Abstimmung mit der Kundschaft ein einwandfreies Er ­

gebnis erzielt werden,, so ist die Genossenschaft verpflichtet, entspre­

chend den Weisungen des Prüfers und gegebenenfalls unter dessen Auf­

sicht die erforderlichen Unterlagen oder Auskünfte von der Kundschaft 

einzuholen. Dagegen soll eine unmittelbare Fühlungnahme zwischen 

Depotprüfer und Kundschaft grundsätzlich unterbleiben. 

Der Prüfer kann die Depotprüfung auch auf die außerhalb des eigentli-. 
2) 

chen Wertpapiergeschäft s liegenden Geschäftsvorfälle ausdehnen , wo­
zu bei der kr edit genossenschaftlichen Prüfung schon aus der Verbindung 
mit der Pflichtprüfung die Möglichkeit besteht. 

Zweigstellen einer Kreditgenossenschaft sind, soweit sie Wertpapier­

geschäfte betreiben, ebenfalls der Depotprüfung zu unterziehen. Sind 

zahlreiche Zweigstellen vorhanden, so kann der Prüfer von einer lücken­

losen Prüfung absehen, "wenn ihm nachgewiesen.wird, daß bei sämt­

lichen Niederlassungen der betreffenden Kreditgenossenschaft regelmä­

ßig interne Revisionen stattfinden und daß sich hierbei wesentliche Be-
3) anstandungen nicht ergeben haben" • 

1) Doerk, Walter: Aufgaben und Grundsätze der Depotprüfung; 
Neuwied 1962, S. 46 

2) Teufert, Werner: Depotrecht und Depotprüfung; Bd. 5 der Schriften-. 
reihe des Instituts der Wirtschaftsprüfer, 1953, S. 23 

3) Richtlinien für die Depotprüfung, 1938, I, 4 (6) 
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3) Die DurchTührung d e r Prüfling 

Im Hinblick auf die Bedeutung des Über ra schungsmomen t s in der Depot­

prüfung steht die Ermi t t lung d e r Is tbestände an e r s t e r Stelle . Da e i n e r ­

s e i t s die Sonderverwahrung d e r effektiven Stücke durch die G i r o s a m m e i ­

ve rwahrung i m m e r m e h r verdrängt wird und a n d e r e r s e i t s die Mehrzahl 

d e r ländl ichen Kredi tgenossenschaf ten mi t Wertpapiergeschäf t ohnehin 

nur wenige Depotkunden haben, ist in d e r Regel eine lückenlose E r m i t t ­

lung d e r Is tbes tände ohne großen Zeitaufwand mögl ich. 

Die Aufnahme d e r Is tbestände schließt auch die Er fassung der nicht b e i 

d e r Kredi tgenossenschaf t l iegenden Effekten mi t ein. Da die ländlichen 

Kredi tgenossenschaf ten in d e r Regel die Wer tpap ie re in Sonderverwah­

rung bei d e r Z e n t r a l k a s s e oder in Sammelverwahrung be i d e r Wer tpa ­

p i e r s a m m e l b a n k halten, l iegt h ie r der Schwerpunkt der Prüfungs tä t ig­

keit be i d e r I s tbes tändeermi t t lung. Die Ermi t t lung d e r " auswär t s l i e ­

genden" Wer tpap ie re geschieht an Hand d e r Depotauszüge der Hin te r -
2) 

legungsbanken . 

Diese Is tbes tände sind dann mit den Sollbeständen abzus t immen . Die E r ­

mit t lung d e r Sollbestände setz t a l l e rd ings eine ordnungsmäßige Buch­

führung voraus , weshalb die Prüfung der Depotbuchführung d e r endgül­

t igen Er fassung der Sollbestände vorauszugehen hat . 

Aus den Richtl inien geht hervor , daß an die Sicherung d e r Ordnungsmä­

ßigkeit d e r Depotbuchführung s t renge Maßstäbe, s t r e n g e r a ls an die kauf­

männische Buchführung, anzulegen sind. Deshalb müssen in vie l g r ö ß e ­

r e m Umfang a l s b e i d e r kaufmännischen Buchführung Einzelprüfungen an 

Hand des Bla t tverwahrungsnachweises , der Belege, d e r Effektenein-

und Ausgangsbücher und durch Abst immen der pa ra l l e l geführten Bücher 
3) 

bzw. Kar t e i en vorgenommen werden , 

1) Frowein , H . : a . a . O . , S. 242 

2) Hintner , Otto: Die Depotrevis ion; aus Zei tschr i f t für B e t r i e b s w i r t ­
schaft, 1933, S. 324 

3) Doerk, Wal ter : a. a. O . , S. 48 
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Die Richtlinien selbst stellen an die Depotbuchführung gewisse Mindest­

forderungen, die hier einer kurzen Darstellung bedürfen. 

Betreibt eine Kreditgenossenschaft das WertpapierverwahrungsgeSchaft, 

so ist sie nach § 14 Depotgesetz verpflichtet, als Handelsbuch ein Depot­

buch zu führen, in das jeder Kunde und die für ihn verwahrten Wertpa­

piere in der gesetzlich vorgeschriebenen Form einzutragen sind. Die 

Eintragung eines fingierten Namens ist unzulässig, Kontonummern dür­

fen nur dann an Stelle des Namens verwendet werden, wenn sich aus 

einem besonderen Nebenbuch die Namen der betreffenden Kunden erge­

ben. 

Besonders zu achten hat der Prüfer darauf, daß bei allen Wertpapieren, 

auch wenn sie sich in Drittverwahrung befinden, die Nummern eingetra­

gen werden. .Nur wenn ein besonderes Nummernverzeichnis neben dem 

Depotbuch geführt wird, kann auf diese Eintragung verzichtet werden. 

Werden Wertpapiere im Sammeldepot verwahrt, so ist dies im Depot­

buch besonders zu vermerken. Ganz besonders hat der Prüfer darauf 

hinzuwirken, daß aus dem Depotbuch ersichtlich ist, ob der Kunde eine 

Ermächtigung zur Verpfändung und gegebenenfalls zu welcher Art der 

Verpfändung oder zur Verfügung über das Eigentum oder zur Tausch­

verwahrung erteilt hat. Die Eintragung einer Ermächtigung zur Sammel­

verwahrung braucht in den Depotbüchern nur dann vorgenommen zu wer­

den, wenn die Kreditgenossenschaft von dieser Ermächtigung keinen Ge­

brauch gemacht hat. 

Bei Kreditgenossenschaften mit größerem Wertpapiergeschäft kann die 

Depotbuchführung auch in Karteiform oder in Form von losen Blättern 

gehandhabt werden. 

In solchen Fällen hat der Prüfer auf die grundsätzliche Einhaltung fol­

gender Richtlinien zu achten: 

1) Es muß sowohl ein Personen- wie ein Sachendepotbuch vorhanden sein. 

Wenn nur eines dieser beiden Bücher in Loseblattform geführt wird, 
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so soll d i e se s das Sachendepotbuch sein, während das feste Depotbuch 

das Personendepotbuch i s t . 

2) Die Führung d e r einzelnen Bücher hat durch zwei ve r sch iedene Beamte 

zu erfolgen. Steht ein zwe i t e r B e a m t e r nicht zur Verfügung, so is t 

darauf hinzuwirken, daß das persönl iche Depotbuch in fes te r Buchform 

geführt wird, 

3) Die einzelnen Blä t t e r und Kar ten e inschl ießl ich d e r noch nicht in B e ­

nutzung befindlichen Vordrucke sind fortlaufend zu n u m e r i e r e n oder 

mit sonst igen kon t ro l l i e rba ren Bezeichnungen zu v e r s e h e n . 

4) Über sämt l i che B lä t t e r oder Kar ten ist ein Verwendungsnachweis 

(Regis te r ) in fes te r Buchform zu führen. 

5) J e d e s Blatt , das in Benutzung genommen werden soll , ist v o r h e r durch 

einen Kont ro l lbeamten handschri f t l ich abzuzeichnen. Diese Kontrol le 

ist auch b e i Saldoüber t ragung auf neue B lä t t e r und b e i Schließung von 

Konten vorzunehmen. 

C) Die Aufbewahrung d e r noch nicht benutzten F o r m u l a r e muß so. e r f o l ­

gen, daß eine Benutzung durch Unberufene ausgesch lossen i s t . Dies 

gilt auch für die e r led ig ten Blä t te r , die in gebundener F o r m abzulegen 

sind. 

Weist die Depotbuchführung in a n d e r e r Weise w i r k s a m e Kont ro l l - und 

S icherhe i t svorkehrungen auf, so kann auf die Einhaltung d i e s e r Richt­

l in ien verz ich te t werden . Es ist Sache des P r ü f e r s zu entscheiden, ob 

die Depotbuchführung und deren prak t i sche Handhabung eine aus re ichende 

Gewähr gegen Mißbrauch bie ten und den Grundsä tzen e ine r o rdnungsmä­

ßigen kaufmännischen Buchführung en tsprechen . 

Der P r ü f e r hat außerdem d e r geprüften Kredi tgenossenschaf t die e r fo r ­

de r l i chen Hinweise für eine zweckmäßige Gestal tung d e r Depotbuchfüh­

rung zu e r t e i l en . 

Bezügl ich d e r Prüfung der Depotbuchführung hat der P r ü f e r f e rner zu 

beachten, daß die zwangsläufige Kontrol le de s gesamten Buchwerkes , die 

b e i d e r Depotbuchführung i m Gegensatz z u r kaufmännischen Buchführung 
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nicht gegeben ist, durch die sogenannte Tota labs t immung e r s e t z t we r ­

den muß . Diese Total ab Stimmung wird me i s t im e in- bis zwei jähr igen 

T u r n u s durchgeführt und soll , falls sie von d e r Kredi tgenossenschaf t 

se lbs t vorgenommen wird, zumindest un te r maßgebl icher Mitwirkung 

n e u t r a l e r P e r s o n e n erfolgen. Nur dann kann s i e vom P r ü f e r a l s B e u r ­

te i lungsgrundlage herangezogen werden' . 

Wird eine To ta labs t immung durchgeführt , so i s t dabei auch die Ü b e r ­

e ins t immung zwischen dem auf d iese Ar t e rmi t t e l t en Sollbestand und 

dem Istbestand fes tzus te l len . 

Ganz besonde re Bedeutung kommt der d a r ü b e r hinaus noch vorzuneh­

menden Depot ab Stimmung mi t d e r Kundschaft zu. Grundlage h ie r für 

sind die Depotanerkenntn isse d e r Kunden. Der P r ü f e r muß b e s t r e b t sein, 

daß ihm nach Möglichkeit s ämt l i che Depotanerkenntnisse neues ten Da­

t u m s vorge leg t werden bzw. daß e r sich d iese se lbs t verschaff t . Die 

Abs t immung sol l te , soweit e s d e r Umfang des Depotgeschäfts er laubt , 

mögl ichs t lückenlos durchgeführt werden. 

Schließlich hat d e r P r ü f e r noch festzustel len, ob in dem Z e i t r a u m zwi ­

schen dem Prüfung s Stichtag und dem Stichtag d e r Depotanerkenntn isse 

ein wide r rech t l i ches Wertpapiergeschäf t ausgeführt wurde . Nach 
2) 

Hintner können g e r a d e in d i e s e r Zwischenzei t V e r s c h l e i e r u n g s m a n ö -

v e r a m l e i ch te s t en vorgenommen werden. 

Eine we i t e re Aufgabe des P r ü f e r s bes teht in der Prüfung des gesamten 

Wer tpap i e rve rkeh rc , d . h . d e r laufenden E i n - u n d Ausl ieferungen sowie 
3) der Er ledigung d e r An- und Verkaufsve r t r äge von Wer tpap ie ren . 

Keine P r o b l e m e ergeben s i c h b e i d e r Prüfung der e ingel iefer ten W e r t ­

pap i e r e , da eine E igen tumsüber t ragung h i e r nicht e r fo rde r l i ch i s t . Der 

Prüfer" sol l te jedoch auf v o r n u m e r i e r t e Eingangsbelege bzw. Quittung e -

1) Doerk, Wal te r : a. a. O . , S. 49 

2) Hintner, O. : Die Depotrevis ion; a. a. O. , S. 327 

3) Peckol t , H. : Depotprüfung; in "Die Be t r iebswi r t schaf t " , 32. J g . 1939, 
Heft 8, S. 189 
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durchschriften Wert legen, um damit die Vollständigkeit der Einliefe-

rungen prüfen zu können. Dagegen sollte bei den ausgehenden Wertpa­

pieren wenigstens in Stichproben geprüft werden, ob etwaige Verfügungs­

beschränkungen vorgelegen haben. Auch bei Weiterleitung zum Zweck 

der Verpfändung ist auf das Vorhandensein und die Ordnungsmäßigkeit 

der zugrunde liegenden Ermächtigungen zu achten. Sehr genau ist das 

Verhältnis zwischen Wertpapierdepot, eingeräumtem Kredit und etwa 

in Anspruch genommenem Rückkredit zu untersuchen. Der einem Kun­

den eingeräumte Kredit muß auf jeden Fall durch den Wert der von der 

Kreditgenossenschaft etwa verpfändeten Wertpapiere dieses Kunden 

noch vollständig gedeckt sein. 

Eingehend ist ferner die Frage der Eigentumsübertragung beim An­

schaffungsgeschäft zu prüfen. Da das Eigentum an den Papieren mit 

Übersendung des Stückeverzeichnisses auf den Kunden übergeht, muß 

sich der Prüfer in Stichproben davon überzeugen, ob bei Wertpapier­

käufen ein Stückeverzeichnis dem Kunden überreicht wurde oder ob die 

Kreditgenossenschaft ihrerseits, falls die Stücke noch nicht geliefert 

worden sind, einen schuldrechtlichen Lieferungsanspruch gegenüber 

einem anderen Kreditinstitut geltend machen kann. Hat der Kunde die 

für ihn angeschafften Wertpapiere nicht bezahlt, so ist die Kreditge­

nossenschaft befugt, die Übersendung des Stückeverzeichnisses und da­

mit die Eigentumsübertragung auf den Kunden auszusetzen. In diesem 

Fall hat der Prüfer darauf zu achten, daß bei der Kreditgenossenschaft 

mindestens entsprechende No st rob e stand e bereitliegen oder ein Liefe­

rungsanspruch an ein drittes Kreditinstitut bestehen muß, sofern nicht 

die geschuldeten Wertpapiergattungen angeschafft worden sind. 

Die den Kunden nicht in Eigentum übertragenen Stücke müssen auf einem 

besonderen Konto "Wertpapierrechnung" gebucht sein. Aus diesem Konto 

muß der schuld rechtliche Anspruch des Kunden auf Lieferung von Wert­

papieren klar ersichtlich Bein. Von den auf diesem Konto ebenfalls ent­

haltenen Lieferungsansprüchen aus der Verfügung über das Eigentum 
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(§ 13 DepG) sowie unregelmäßige Verwahrung und Wertpapierdarlehen 

(S 15 DepG) müssen Ansprüche aus der Aussetzung der Übersendung 

des Stückeverzeichnisses deutlich unterscheidbar und daher durch einen 

besonderen Vermerk kenntlich gemacht sein. 

Damit ist der Verlauf der Depotprüfung in großen Zügen dargestellt. 

Auf eine nähere Erläuterung der einzelnen Prüfungshandlungen kann 

hier verzichtet werden, da die "Richtlinien für die Depotprüfung" sehr 

ausführlich und umfassend die Prüfungserfordernisse behandeln. 

4) Der Prüfungsbericht und die Prüfungsbestätigung 

Nach vollzogener Prüfung ist über das Prüfungsergebnis schriftlich zu 

berichten. Bei Kreditgenossenschaften kann dieser Bericht auch mit 

dem Bericht über die ordentliche Prüfung gemäß § 53 GenG verbunden 

werden. 

Hat die Prüfung zu unwesentlichen Beanstandungen Anlaß, gegeben, so 

kann der Prüfer von sich aus der Genossenschaft eine angemessene, 

möglichst kurze Frist zur Beseitigung der festgestellten Mängel gewäh­

ren, Eine Aussetzung des Prüfungsberichtes bis nach Ablauf der Frist 

ist allerdings nicht möglich. 

Ergeben sich keine Beanstandungen oder wurden die festgestellten Män­

gel nach der gewährten Frist beseitigt, so hat der Depotprüfer - bei 

der genossenschaftlichen Depotprüfung der Prüfungsverband - eine Prü­

fungsbestätigung zu erteilen, deren Wortlaut in den Richtlinien vorge­

schrieben ist. 

Ist die Beseitigung der Mängel nicht fristgemäß erfolgt oder wurden et­

wa grobe Ordnungswidrigkeiten, wesentliche Mängel oder strafbare Hand­

lungen festgestellt, so muß der Landeszentralbank umgehend eine aus­

führliche Darstellung der Prüfungefeststellungen zugeleitet werden. Eine 

Depotprtifungsbescheinigung darf nicht erteilt werden. 

1) vgl. Abschnitt IU, B. 
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D e r . P r ü f e r steht be i festgestel l ten Mängeln a l so vor der Entscheidung, 

ob es sich um unwesent l iche Beanstandungen oder um grobe Ordnungs­

widrigkei ten handelt . A l s grobe Ordnungswidrigkeit im Sinne d e r 5 . B e ­

kanntmachung des R e i c h s k o m m i s s a r s (Ziffer 8) i s t in den Richtlinien 

ledigl ich ein Tatbes tand angeführt, und zwar die Weiterverpfändung von 

Kundenpapieren im Rahmen der Ermächt igung zur rege lmäßigen Ver ­

pfändung in einem Umfang, der erhebl ich über den dem Kunden einge­

räumten Kredi t hinausgeht . Hier muß d e r P r ü f e r die betreffende K r e ­

di tgenossenschaft ve ran la s sen , die zuviel verpfändeten Wer tpap ie re 

auszulösen und be im Zent ra lbankie r (Wer tpapiersammelbank) auf De­

pot B (Sonderdepot oder Sammeldepot) umlegen zu l a s sen oder diese 

se lbs t un ter Streifband für den Kunden in Verwahrung zu nehmen. E s 

i s t wei terhin ausdrückl ich vorgeschr ieben , daß sich der P r ü f e r von der 

Durchführung d i e s e r Maßnahme durch Vorlage d e r Bestät igung d e r Wer t ­

pap ie r sammelbank , gegebenenfal ls durch Vorlage d e r un te r Streifband 

genommenen effektiven Stücke persönl ich zu überzeugen hat . 

Als s c h w e r e r Vers toß , a l l e rd ings ohne besondere Berufung auf die B e ­

kanntmachung, sind in den Richtl inien noch folgende Handhabungen g e ­

nannt: Ein Kredi t ins t i tu t läßt einen ihm er te i l ten Auftrag zum Wer tpa­

pierankauf unausgeführt und es besi tz t auch keine Nost robes tände oder 

eigene Lieferungsansprüche in d e r geschuldeten Wertpapiergat tung, die 

a l s Deckung für die Wer tpapie r l ie fe rungsansprüche d e r Kunden dienen 

können; oder das Kredi t inst i tut verkauft die ursprüngl ich zur Deckung 

der Kundenl ieferungsansprüche angeschafften Wer tpap ie re nacht rägl ich 

wieder ' . 

Diese in den Richtlinien genannten Beisp ie le kann d e r P r ü f e r a l s Maß­

stab für die Beurtei lung von fes tgeste l l ten Mängeln heranz iehen . 

3) Doerk führt dazu wei ter aus , daß grobe Ordnungswidrigkeiten im Sinne 

1) Richtl inien für die Depotprüfung, III 6 (I) 

2) Doerk, Wal ter : a . a . O . , S..61 

3) Doerk, Walter : a. a. O. , S. 61 
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der Bekanntmachung in der Regel dann vorliegen werden, wenn eindeu­

tig gegen Bestimmungen des Depotgesetzes, die dem Kundenschutz 

dienen, verstoßen worden ist, und selbstverständlich auch dann, wenn 

der Verdacht strafbarer Handlungen (SS 34, 35 und 38 Depotgesetz und 

§ 95 Börsengesetz) vorliegt. Danach sind also grobe Verstöße gewöhn-

• lieh dann gegeben, wenn rechtswidrig Über Kundenpapiere verfügt wor­

den ist, wenn Weiterverpfändungen ohne entsprechende Ermächtigungen 

vorgenommen wurden, wenn der Bestand an Depotanteilen rechtswidrig 

verringert worden ist, wenn dem Kommittenten, ohne daß eine Berechti­

gung dazu vorlag, das Eigentum oder das Miteigentum an den anzu­

schaffenden Wertpapieren nicht oder nicht rechtzeitig verschafft worden 

ist und schließlich, wenn für Drittverwahrungen unwahre Angaben über 

Eigentum und Ermächtigungen gemacht wurden. 

Darüber hinaus können aber auch Unordnungen und erhebliche Mängel 

in der Depotbuchführung, die geeignet sind, das Eigentum der Kunden zu 

gefährden, sowie erhebliche Mängel in der Verwaltung der Kundenpapie­

re unter Umständen grobe Ordnungswidrigkeiten im Sinne der Bekannt­

machung und Richtlinien darstellen. 

Im übrigen hängt die Entscheidung, ob die festgestellten Mängel schwer­

wiegend oder unwesentlich sind, von den Umständen des einzelnen Falles 

ab. Als Depotprüfer sind die genossenschaftlichen Prüfungsverbände 

Organ der Bankenaufsichtsbehörde. Es dürfte daher zweckmäßig sein, 

in Zweifel sfäU en die Entscheidung der Landeszentralbank bzw.. der Auf­

sichtsbehörde zu Überlassen. 

Hinzuweisen ist noch auf die Bestimmung I, 5 (7) der Richtlinien, die bei 

Feststellung strafbarer Handlungen oder grober Ordnungswidrigkeiten die 

Übergabe des Prüfungsberichtes an das geprüfte Kreditinstitut von der 

Zustimmung der Bundesaufsichtsbehörde abhängig macht. Der Prüfer 

kann also in diesem Falle den Depotprüfungsbericht nicht mit dem Bericht 

über die genossenschaftliche Pflichtprüfung verbinden, da letzterer der 

Genossenschaft immer zugestellt werden muß. 
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III. Abschluß d e r Prüfung 

A. Die mündl iche Ber ich te r s ta t tung in d e r Prüfungsschlußsi tzung 

Nach Beendigung d e r Prüfung besteht die e r s t e Aufgabe des P r ü f e r s dar in , 

in e ine r gemeinsamen Sitzung des Vors tandes und des Aufs ich t s ra te s über 

das vo rauss i ch t l i che Ergebnis der Prüfung mündlich zu ber ich ten {§ 57 

Abs . 4 GenG). E r kann zu d iesem Zweck verlangen, daß der Vorstand 

oder der Vors i tzende des Aufs ich ts ra tes zu e iner solchen Sitzung einla­

den. Wird se inem Verlangen nicht entsprochen, so kann e r selbst Vorstand 

und Aufs ich ts ra t un ter Mitteilung des Sachverhal tes berufen. 

Be i d i e s e r Bes t immung über die mündliche Ber ich te r s t a t tung handelt es 

sich u m eine Sollvorschrif t . Ihre Nichtbefolgung kann gerechtfer t ig t sein, 

wenn d e r P r ü f e r sich hinsichtl ich se ines Ur te i l s über die Genossenschaft 

nicht s i che r i s t und eine vorher ige Besprechung mit dem Prüfung s verband 

für notwendig e r a c h t e t . Solche F ä l l e sind a b e r rech t selten, im a l l g e ­

meinen wird d iese Schlußbesprechung, auf die die Verbände schon von 

j e h e r größten Wert gelegt haben, in unmi t t e lba rem Zusammenhang mit 
2) 

d e r Prüfung durchgeführt . 

Der mündliche Ber ich t soll in e r s t e r Linie dazu dienen, die ve ran twor t ­

l ichen Organe unverzüglich über die wir tschaft l iche Lage der Genossen­

schaft aufzuklären, damit d iese sofort geeignete Maßnahmen zur B e s e i ­

tigung vorgefundener Mängel in die Wege le i ten können. Zum Zeitpunkt 

d e r mündlichen Ber ich te rs ta t tung ist d e r P r ü f e r zudem noch seh r gut mit 

den Verhä l tn i s sen d e r Genossenschaft v e r t r a u t und kann daher s eh r p r ä ­

z i s e Auskünfte e r t e i l en und auf viele Einzelheiten eingehen, die ihm spä­

t e r nicht m e h r geläufig sind. 

1) Z i rwas-Buchholz : a . a . O . , S. 79 

2) Das Aktiengesetz kennt - im Gegensatz zu den Vorschr i f ten des G e ­
nossenschaf t sgese tzes - keine Best immung, daß d e r P r ü f e r im An­
schluß an die Pflichtprüfung über das Ergebn i s der Prüfung mündlich 
zu ber ich ten hat . In d e r P r a x i s d e r akt ienrecht l ichen Pflichtprüfung 
ist e s jedoch a l lgemein üblich geworden, die Prüfungsergebn isse zu­
sammenfassend noch e inmal in e iner sogenannten Schlußbesprechung 
mit den zuständigen Personen zu e r ö r t e r n . 
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Ferner hat die gemeinsame Schlußsitzung den Vorteil, daß in ihr Dinge 

besprochen und geklärt werden können, deren Aufnahme in den schrift­

lichen Prüfungsbericht als nicht wichtig genug erscheint. 

Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß der Prüfer in der Schlußsitzung 

über alle Probleme, insbesondere auch über die einzelnen Kredite, ganz 

offen mit den Verwaltungsorganen sprechen kann, während der eventuell 

zur Kenntnis der Generalversammlung gelangende schriftliche Bericht 

des Prüfungsverbandes meistens etwas vorsichtiger zu fassen ist . 

Im einzelnen wird der Prüfer normalerweise zuerst einen Überblick 

über die Geschäfts- und Vermögenslage der Genossenschaft geben. Es 

folgt eine Stellungnahme zur Tätigkeit des Rechners und der Verwaltungs­

organe. Sodann sind die einzelnen Geschäftszweige einer kritischen Be­

trachtung zu unterziehen, wobei insbesondere das Kreditgeschäft sehr 

eingehend behandelt werden muß. Größere oder gefährdete Kredite sind 

einzeln zu besprechen. 

Sind Mängel vorhanden, so hat der Prüfer die Verwaltungsorgane über 

die von ihnen zu treffenden Maßnahmen zu belehren und zu veranlassen, 

daß die erforderlichen Beschlüsse möglichst sofort gefaßt werden. 

Über den mündlichen Bericht des Prüfers muß die Genossenschaft ein 

Protokoll aufnehmen, welches im Beisein des Prüfers niedergeschrieben 

und von ihm und den anwesenden Verwaltungsmitgliedern unterzeichnet 
2) 

werden soll . Der Prüfungsverband kann die Einreichung einer Abschrift 

dieses Protkolls verlangen. 

Wenn das Gesetz von einem "voraussichtlichen" Ergebnis der Prüfung 

spricht, so will man damit den Prüfer nicht auf ein endgültiges Urteil 

festlegen. Das endgültige Urteil muß dem Verband als dem verantwort­

lichen Träger der Prüfung vorbehalten sein, er bringt es im schriftlichen 

Prüfungsbericht zum Ausdruck, 

1) Letschert, R. : Die genossenschaftliche Pflichtprüfung; a . a .O . , S. 121 

2) Letschert, R, : Die genossenschaftliche Pflichtprüfung; a.a. O., S. 122 
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B. Der schriftliche Prüfungsbericht 

Über das Ergebnis der gemäß § 53 GenG durchgeführten Pflichtprüfung 

hat der Verband als Träger der Prüfung schriftlich zu berichten ($ 58 

Abs. 1 GenG). Der Prüfungsbericht ist vom Verband zu unterzeichnen, 

wobei die zur Vertretung des Verbandes gesetzlich oder satzungsmäßig 

vorgeschriebene Mindestzahl von Unterschriften zeichnungsb e richtigt er 

Mitglieder des Vertretungsorgans des Verbandes oder sonstiger Bevoll­

mächtigter genügt , 

Im Gesetz ist nichts darüber enthalten, in welcher Weise der Prüfer 

seinerseits dem Verband berichtet. Daß der Prüfer den Verband über 

das Ergebnis der Prüfung zu unterrichten hat, versteht sich aber von 

selbst. Für den Prüfer ländlicher Kreditgenossenschaften ergibt-sich 

aus der "Anleitung zum Prüfungsdienst" die Verpflichtung, Aber die 

Pflichtprüfung einen Bericht zu erstatten und diesen unverzüglich nach 

Beendigung der Prüfung dem Prüfungsverband einzureichen. Verzögert 

sich aus irgendeinem Grund die Einreichung, so ist der Verband sofort 

zu benachrichtigen. 

Praktisch wird die Berichterstattung so gehandhabt, daß der Verband. 

den vom Prüfer eingereichten Bericht prüft und diesen, falls keine 

Korrekturen notwendig sind, nach der Unterzeichnung in Originalfas­

sung der Genossenschaft weitergibt. Daraus ergibt Bich die Notwendig­

keit, daß der Piüfer die Abfassung Beines Berichtes so vorzunehmen 

hat, daß dieser Bericht als Prüfungsbericht im Sinne des § 58 Abs. 1 

GenG Verwendung finden kann. Besondere Einzel vor Schriften über 

Form und Inhalt der Berichterstattung gibt das Genossenschaftsgesetz 

nicht. 

Für den Umfang und den Inhalt des Berichtes ist.d'er in § 53 GenG vor­

gesehene Prüfungsumfang maßgebend. Danach sind die Einrichtungen, 

die Vermögenslage sowie die Geschäftsführung zwecks Feststellung der 

1) Lang-Weidmüller: a . a .O . , S. 146 
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wir tschaf t l ichen Verhä l tn i s se und d e r Ordnungsmäßigkei t zu prüfen . 

Der Ber ich t kann sich a l so auf keinen Fa l l auf wenige Sätze ohne nähe ­

r e Begründung beschränken; e s i s t v i e lmehr notwendig, daß d e r P r ü ­

fungsbericht die wir tschaf t l ichen Verhä l tn i s se und die Lage d e r Genos ­

senschaft im einzelnen e r l ä u t e r t und die Vermögens lage e ine r k r i t i ­

schen Würdigung unterz ieht . 

Den Mitgl iedern des Aufsicht s r a t e s und des Vors tandes muß es mögl ich 

sein, sich an Hand des B e r i c h t e s ein Ur te i l ü b e r die Lage d e r G e n o s s e n ­

schaft b i lden zu können, "Die wichtigste Aufgabe d e r Be r i ch t e r s t a t t ung 

is t und bleibt i m m e r , dem Vors tand und dem Aufs ich t s ra t d e r G e n o s s e n ­

schaft zu zeigen, wie die Dinge l iegen und wie s ie se in sollen, um dami t 
„21 

die Verwaltung zur Besei t igung vorgefundener Mißstände anzuhal ten . 

Darüberh inaus muß d e r Ber i ch t so abgefaßt sein, daß s ich notfalls auch 

ein außens tehender D r i t t e r ein zutreffendes Büd über die Genossenschaf t 

machen kann, 

Im .allgemeinen werden heute die Prüfungsber ich te nach dem Schema 

d e r von den Prüfungsverbänden herausgegebenen Mus te rbe r i ch t e , in 

denen al le wesent l ichen Punkte aufgeführt sind, abgefaßt. Auf eine wei ­

t e r e E r l äu te rung des Inhalts des P rü fungsbe r i ch te s kann deshalb v e r ­

zichtet werden. 

Diese Mus te rbe r i ch t e haben den Zweck, daß d e r P r ü f e r auf a l le wicht i ­

gen Punkte in e iner b e s t i m m t e n Reihenfolge eingeht . Damit wird eine 

wesent l iche Vereinfachung in d e r Abfassung des B e r i c h t e s e r r e i c h t und 

zudem durch die Vereinhei t l ichung die Auswertung des Inhalts , i n sbe ­

sondere die Durchführung von Vergle ichen, e rhebl ich e r l e i c h t e r t . 

Der Mus te rbe r i ch t darf abe r nicht dazu führen, daß d e r P r ü f e r auf eine 

besonde re Darlegung spez ie l l e r Fä l l e ve r z i ch t e t . Das gilt i n sbesondere 

für die Beanstandungen, ü b e r die d e r P r ü f e r in f r e i e r F o r m zu be r i ch ten 

hat . 

1) Z i rwas -Buchho lz : a . a . O . , S. 82 

2) L e t s c h e r t , R. : Die genossenschaf t l iche Pflichtprüfung; a. a. O. , S. 125 
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Eine wesentliche Hilfe für die Prüfung selbst sowie für die Berichter­

stattung stellen die von den Verbänden herausgegebenen Formblätter 

über Prüfungsnotizen dar. Darin sind alle wesentlichen Fragen einzeln 

aufgeführt, so daß der Prüfer an Hand dieser Fragen die Prüfung durch­

führen und anschließend mit Hilfe der dabei gemachten Notizen den Prü­

fungsbericht erstellen kann. Zur Veranschaulichung der Handhabung der 

Berichterstattung sei im folgenden die Gliederung der beim Bayerischen 

Raiffeisenverband verwendeten Prüfungsnotizen, die dem Aufbau des 

von diesem Verband herausgegebenen Musterberichtes entspricht, wider­

gegeben. 

P r ü f u n g s n o t i z e n : 

(Feststellungen bei der Prüfung von Kreditgenossenschaften) 

I. Allgemeines 

Rechtsverhältnisse 

II. Tätigkeit der Organe 

Generalversammlung 

Aufsicht s rat 

Vorstand 

Personal 

III. Geschäftsbetrieb 

Allgemeines 

Geldgeschäft (Kreditgeschäft) 

Geld- und Kapitalanlagen 

Spareinlagen 

Sichteinlagen 

Sonstige Bankgeschäfte 

Warengeschäft 

Neb enge Schäfte 

IV. Depotgeschäft 

Anschaffung 

Verwahrung 
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V. Bestände, Buchführung, Jahresabschluß 

Bestände 

Buchführung 

Steuern 

Jahresabschluß 

Vermögenslage 

Zahlungsbereitschaft 

Wirtschaftlichkeit und Rentabilität1 ' 

1) Auch der Verband schweizerischer Darlehenskassen verwendet für 
die gesetzlich vorgeschriebene Berichterstattung an den Präsiden­
ten des nach Gesetz, Statuten oder Reglements verantwortlichen Or­
gans (im allgemeinen der Vorstand der Genossenschaft) einen Muster­
bericht. 

Die Gliederung dieses Revisionsberichtes soll im folgenden aufgeführt 
werden, da sich daraus einige Anhaltspunkte Über Art und Weise der 
Durchführung der Revision in der Schweiz und somit auch eine Ver­
gleichsmöglichkeit mit der deutschen Prüfungspraxis ergeben. 

Gliederung des Musterberichtes vom Verband schweizerischer Dar­
lehenskassen: 

1. Kassasturz 
2. Buchhaltung 
3. Kassa-Ausgangs-Bele"ge 
4. Rechnung und Bilanz per 31. Dez. 19.. 

. Gewinn- und Verlustrechnung 
5. Derzeitige Zinsbedingungen 
6. Richtigbefundsanzeigen per 31. Dez. 19. . 
7. Nummern-Kontrollen 
8. HUfsbü eher 
9. Lokalverhältnisse und Einrichtung 

10. Stand der Zahlungsbereitschaft im Zeitpunkt der Revision 
11. Kaution des Kassiers Fr . 
12. Tätigkeit des Vorstandes 
13. Tätigkeit des Aufsicht s rat e s 
14. Generalversammlung 
15. Genossenschaftskreis 
16. Handelsregister 
17. Zahl der Mitglieder 
18. Beachtung der Bemerkungen im letzten Revisionsbericht vom 
19. Beobachtung der Raiffeisen-Fundamentalgrundsätze 
20. Kontrolle der Darlehen und Kredite und deren Hinterlagen 
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Um den Prüfungsbericht mit Einzelheiten, Übersichten, Tabellen usw. 

nicht zu überlasten, können ihm Anlagen beigegeben werden, doch muß 

das Vorhandensein von Anlagen im Bericht bei den betreffenden Fest­

stellungen und im Inhaltsverzeichnis erwähnt werden. Ebenfalls aus dem 

Bericht oder aus den einzureichenden Prüfungsunterlagen muß ersicht­

lich sein, in welchem Umfang und nach welchem Schema Stichproben 

durchgeführt wurden, so daß deren Nachprüfung jederzeit möglich ist . 

Diese Forderung wird insbesondere deshalb erhoben, weil der Prüfungs­

bericht und die Prüfungsunterlagen auch als Beweismittel-für die Tätig­

keit des Prüfers dienen. 

Abschließend sei noch auf einige Grunderfordernisse der Berichter-

stattung hingewiesen ' . Der Bericht muß einmal unparteiisch und Bach-

lieh sein, d.h. der Prüfer muß .sich jeder persönlich wirkenden Kritik 

enthalten und alle seine Feststellungen sachlich vorbringen. Zum ande­

ren muß der Bericht den Sachverhalt vollständig und wahrheitsgemäß 

darstellen. Nach § 150 GenG wird mit Gefängnis oder mit Geldstrafe be­

straft, wer als Prüfer oder als Gehilfe des Prüfers über das Ergebnis 

der Prüfung falsch berichtet oder erhebliche Umstände im Bericht ver­

schweigt, Falsch ist der Bericht dann, wenn er von den vom Prüfer tat­

sächlich gemachten Feststellungen abweicht. Der Bericht darf auch 

nichts als geprüft darstellen, was tatsächlich nicht geprüft worden ist. 

Sind Angaben der Verwaltungsorgane ohne eigene Nachprüfung Übernom­

men worden, so ist dies im Bericht kenntlich zu machen. 

Aus S 150 GenG ist auch zu entnehmen, daß es für den Prüfer weder 
3) 

ein Schweigerecht noch eine Schweigepflicht gibt . Er hat alle erheb­
lichen Umstände, d.h. alles was für die Zwecke des Berichtes von Be-

4) 
deutung ist, im Prüfungsbericht aufzuführen , 

1) Anleitung zum Prüfungsdienst; a . a .O . , S, 50 

2) Vgl. Wirtschaftsprüfer-Handbuch 1959, a . a .O . , S. 634 

3) Vgl, Gadow-Heinichen; Kommentar zum Aktiengesetz; Berlin 1939, 
Anm. 3 zu § 139 AktG. 

4) Zirwas-Buchholz: a . a . O . , S.81 
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C. Die Auswertung und Verfolgung des Prüfungsergebnisses 

1) Die Behandlung des Prüfungsberichtes durch die Organe der 
Genossenschaft 

Während das Aktienrecht über die weitere Behandlung des Prüfungsbe­

richtes keine Aussagen macht - es wird lediglich verlangt, daß aem Vor­

stand und dem Aufsichtsrat der Bericht vorzulegen ist (§ 139 Abs. 2 

AktG) -, enthält das Genossenschaftegesetz eine Reihe von Vorschriften, 

die die Behandlung und Auswertung des Prüfungsberichtes zum Gegen­

stand haben. F1Ur die Genossenschaft bzw, deren Organe ergeben sich 

aus diesen Bestimmungen verschiedene Pflichten, die hier einer Erläu­

terung bedürfen. 

Der Verband hat den Prüfungsbericht dem Vorstand der Genossenschaft 

unter gleichzeitiger Benachrichtigung des Aufsichtsrates vorzulegen, 

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates ist berechtigt, den Bericht einzusehen 

(5 58 Abs. 2 GenG). 

Nach § 58 Abs. 3 GenG sind Vorstand und Aufsicht Brat der Genossen­

schaft verpflichtet, unmittelbar nach Eingang des Berichtes in gemein­

samer Sitzung über das Ergebnis der Prüfung zu beraten. Aufgabe des 

Vorstandes ist es, dem Verband rechtzeitig den Zeitpunkt dieser Sitzung 

mitzuteilen, damit Verband und Prüfer eventuell von dem ihnen zu­

stehendem Teilnahmerecht Gebrauch machen zu können . 

Der Vorstand der Genossenschaft hat gemäß § 59 Abs. 1 GenG. eine Be­

scheinigung des Verbandes-, daß die Prüfung stattgefunden hat, zum Ge­

nossenschaftsregister einzureichen. Die Vorlage des Prüfungsberichtes 

selbst kann vojn Registergericht nicht verlangt werden, ebenso ist bei 

1) Ähnlich ist die Behandlung des Revisionsberichtes in der Schweiz. Dort 
ist der Verwaltungsrat ausdrücklich verpflichtet, über die Einsichtnah­
me hinaus, die unterschriftlich zu bestätigen ist, den Revisionsbericht 
in einer Sitzung zu besprechen, 
Dagegen ist der von der örtlichen KontroUstelle abgefaßte Bericht 
direkt der Generalversammlung vorzulegen. 
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Kreditgenossenschaften, deren Jahresabschluß gemäß S 27 KWG zu prü­

fen ist, die Einreichung einer Bescheinigung über die Jahresabschluß­

prüfung nicht nötig, 

Dagegen sind diese Kreditgenossenschaften verpflichtet, dem Bundes­

aufsichtsamt für das Kreditwesen'und der Deutschen Bundesbank, die 

festgestellte Jahresbilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den 

Geschäftsbericht, soweit ein solcher erstattet wird, zu übermitteln 

(§ 26 KWG). Der Prüfungsbericht ist nur auf besondere Anforderung hin 

einzureichen, 

In § 59 Abs. 1 GenG ist auch festgelegt, daß der Vorstand den Prüfungs­

bericht bei der Berufung der nächsten Generalversammlung als Gegen­

stand der Beschlußfassung anzukündigen hat. Der Einberufung einer 

außerordentlichen Generalversammlung zur Beschlußfassung Über den 

Prüfungsbericht bedarf es in der Regel nicht. Erfordert jedoch die 

Wichtigkeit des Prüfungsergebnisses die Ergreifung sofortiger Maßnah­

men und ist zu deren Durchführung die Mitwirkung der Generalver­

sammlung nötig, ' so gewinnen § 44 Abs. 2 GenG und 5 38 Abs. 2 GenG 

Bedeutung, wonach eine Generalversammlung außer den im Statut oder 

im Genossenschaftsgesetz ausdrücklich bestimmten Fallen dann zu be­

rufen ist, wenn dies im Interesse der Genossenschaft erforderlich er­

scheint. Eine Verletzung dieser Verpflichtung kann den Vorstand bzw. 

Aufsichtsrat unter Umständen schadenersatzpflichtig machen , 

§ 59 GenG legt weiter fest, daß sich der Aufsichtsrat in der Generalver­

sammlung über wesentliche Feststellungen oder Beanstandungen der 

Prüfung zu erklären hat. Nicht erfüllt ist diese Verpflichtung, wenn sich 

der Aufsichtsrat auf die Verlesung einer eventuell am Schluß des Prü­

fungsberichtes zu findenden Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses 

beschränkt. Die Zusammenstellung muß unbedingt vom Aufsichtsrat 
2) 

selbst gemacht werden . 

1) Zirwas-Buchholz: a. a. O., S.89 

2) Seibert, Fritz: Die Prüfungstätigkeit des Aufsichtsrates in der Genos­
senschaft; Berlin 1937, S. 13 
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Dabei hat d e r Aufs ich ts ra t auch zu beachten, daß e r b e i s e i n e r E rk l ä rung 

das Bankgeheimnis nicht ve r l e t z t , FQr die Kredi tgenossenschaf t e rg ib t 

s ich nämlich aus dem Bankve r t r ag , der be i Eingehung d e r Geschä f t sve r ­

bindung zwischen Bank und Kunden gesch lossen und dessen Inhalt i m . e i n ­

ze lnen du rch die Al lgemeinen Geschäftebedingungen ge rege l t wird , d i e 

Verpflichtung, über die Verhä l tn i s se des Kunden Sti l lschweigen zu b e ­

wahren . Ebenso i s t be i e ine r etwaigen Ver lesung des ge samten P r ü ­

fungsber ich tes , die von d e r Gene ra lve r sammlung 'ge fo rde r t werden kann, 

auf d ie Wahrung des Bankgehe imnis ses zu ach ten , 

Von Bedeutung ist das Bankgeheimnis auch b e i d e r Auskunft s e r t eilung 

an die T e i l n e h m e r d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g . Aus § 43 A b s . 1 GenG läßt 

s ich schl ießen, daß den Mi tg l iedern e ine r Genossenschaf t in d e r G e n e ­

r a l v e r s a m m l u n g ein Auskunftsrecht über Angelegenheiten, die mi t dem 

Gegenstand d e r Verhandlung zusammenhängen, zuzubil l igen i s t . Da w e ­

d e r das Auskunftsrecht se lbs t noch der Umfang d e r Auskunftspflicht d e r 
2) 

Genossenschaf t sorgane i m Genossenschaf t sgese tz ge rege l t sind , wi rd 

im a l lgemeinen die Ansicht ve r t r e t en , daß h i e r die B e s t i m m u n g des 
3) 4) 

Akt i en rech t s en tsprechend anzuwenden se i . 

1) Lang-Weidmül l e r : a . a . O . , S. 148 
Dort sind auch die besonde ren Gründe aufgeführt, d ie eine D u r c h ­
brechung des Bankgehe imnis ses rech t fe r t igen können. 

2) In Be i t r ägen zur Reform des Genossen Schaf tsgesetzes wird deshalb 
a l l geme in die Einfügung e i n e r en tsprechenden B e s t i m m u n g geforder t , 
so C a s p e r s , Hermann : Die Verfassung d e r Genossenschaf t ; .in; Z u r 
Reform des Genossenschaf t s rech t s , 2. Band, Bonn 1956, S. 93 
Schumacher , Car l : Die Organe der Genossenschaf t un te r b e s o n d e r e r 
Berücksicht igung von G e n e r a l v e r s a m m l u n g und V e r t r e t e r v e r s a m m l u n g ; 
in; Z u r Reform des Genossenscha f t s r ech t s , 2. Band, Bonn 1956, S. 130 

3) vgl , h i e r zu § 112 AktG. 

4) Gie rke , J . v . : Handels recht und Schiffahr tsrecht ; 8 .Auf l . , Be r l i n 1958, 
S. 433 
Lang-Weidmül l e r : a . a . O . , S, 116 
Meyer -Meulenbergh ( a . a . O . ) v e r t r e t e n die Ansicht , daß Vors tand und 
Aufs ich t s ra t zur Auskunftser tei lung nur dann verpf l ichtet sind, wenn 
e s die Mehrhe i t d e r Genossen beschl ießt (S. 227). 
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Obwohl demnach die Grenzen des Auskunft Brecht s sehr weit gefaßt sind , 

darf die Auskunft verweigert werden, wenn überwiegende Belange der 

Genossenschaft es erfordern. Die Wahrung des Bankgeheimnisses als 

Vertrauensgrundlage des Verhältnisses zwischen Kreditgenossenschaft 

und Kunden wird immer zu den überwiegenden Belangen der Genossen-
2) 

schaft gegenüber dem Auskunftsrecht ihrer Mitglieder gehören . 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Vorstand und Aufsichtsrat der 

Genossenschaft bei der Behandlung des Prüfungsberichtes in der General­

versammlung in allen Fällen über die Verhältnisse des Kunden keine Aus­

sagen machen dürfen, es sei denn, sie sind vom Kunden ausdrücklich da­

zu ermächtigt worden. 

Die Pflicht der Generalversammlung besteht in der Beschlußfassung 

über den Prüfungsbericht, Sie kann, wie bereits erwähnt, die wörtliche 

Verlesung verlangen, sie kann sich aber auch mit der Erklärung des 

Aufsichtsrates begnügen. Enthält der Prüfungsbericht Beanstandungen, 

BO kann die Generalversammlung auch die Maßnahmen festlegen, die 

zur Beseitigung der festgestellten Mängel zu ergreifen sind. 

Der Beschluß der Generalversammlung sowie die Erklärung des Auf­

sichtsrates sind zu Protokoll zu nehmen und eine Abschrift davon dem 

Prüfungsverband einzureichen. 

2) Die Rechte und Pflichten des Prüfungsverbandes 

Es ist eine die genossenschaftliche Pflichtprüfung charakterisierende 

Besonderheit, daß die Tätigkeit des Trägers der Prüfung, also des ge­

l l Vgl. hierzu: 
Baumbach-Hue ck: Kommentar zum Aktiengesetz; München und 
Berlin 1956, S. 285 
Teichmann-Koehler: Kommentar zum Aktiengesetz; 3. Aufl., 
Heidelberg 1950, S. 237 
Gadow-Heinichen-Schmidt-Weipert: Kommentar zum Aktiengesetz; 
2.Aufl., Berlin 1961, S. 769 

2) Vgl. Sichtermann, S. : Bankgeheimnis und Bankauskunft; 
Frankfurt/M. 1957, S. 219 
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no ssen schaft l ichen Prüfungsverbandes , nicht mi t d e r E r s t a t t ung d e s . 

P rü fungsbe r i ch te s abgesch los sen i s t . En t sp rechend d e r a l lgemeinen 

Betreuungsfunktion des Prüfungsverbandes gehör t e s zu seinen v o r n e h m -

l ichs ten und veran twor tungsvol l s ten Obliegenheiten, die Auswer tung und 

Verfolgung des P rü fungse rgebn i s s e s zu übe rnehmen . 

Während b e i d e r ak t ienrecht l ichen Pflichtprüfung d e r P r ü f e r s ich i m 

wesent l ichen darauf be sch ränken muß, das E rgebn i s d e r Prüfung i m 

Ber ich t n iederzulegen und zu begründen, im übr igen es a b e r den v e r a n t ­

wort l ichen Organen d e r Akt iengesel lschaf t se lbs t Über lassen ble ibt , fes t ­

ges te l l t e Mängel zu besei t igen, ist ge r ade die Auswertung des P rü fungs ­

e r g e b n i s s e s e ine r d e r wesent l ichs ten Punkte , durch den s ich die g e ­

nossenschaf t l iche Pflichtprüfung" ausze ichnet und in i h r e r F o r m i m g e ­

samten Prüfungswesen einmalig i s t , 

D e r Gese t zgebe r bat den Prüfungsverbänden, um eine e r fo lgre iche B e ­

t r euungsa rbe i t zu e rmögl ichen , eine Reihe von Machtmit te ln zuges t an ­

den.. Diese i m Gese tz enthal tenen Rechte d e r Prüfungsverbände s te l len 

für d iese jedoch zugleich Pf l ichten d a r . 

Eine e r s t e Einwirkungsmögl ichkei t bes teh t b e r e i t e in d e r i m u n mi t t e l ­

b a r e n Anschluß an die Prüfung abgehaltenen Sitzung von Vorstand, Auf­

sicht s r a t und Verbandsprüfe r , in d e r d e r P r ü f e r Über das v o r a u s s i e h t -

l i ehe Ergebn i s be r i ch te t ' . 

Wei terhin kann d e r Vors tand seine Wünsche und Forde rungen geltend 

machen in d e r Bera tung ü b e r das Prüfungsergebn is , die durch Vors tand 

und Aufs ich ts ra t unmi t te lbar nach Eingang des P rü fungsbe r i ch te s in 

e ine r geme insamen Sitzung zu erfolgen hat (§ 58 A b s . 3 GenG). Das G e ­

setz e rmächt ig t den Verband ausdrückl ich , an d i e s e r Sitzung te i l zuneh­

men. 

1) Göttelmann, Gustav: a. a . .O. , S. 142 

2) s iehe Abschnit t IH, A. 
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In der Praxis machen die Verbände von dieser Möglichkeit nur bei sehr 

wesentlichen Beanstandungen, insbesondere wenn diese das Ausschei­

den ungeeigneter Personen aus den Organen der Genossenschaft erfor­

dern, Gebrauch, In der Regel beschränken sie sich darauf, die etwa not­

wendig gewordenen Empfehlungen, oder Auflagen im Prüfungsbericht 

oder in einem besonderen Schreiben zum Prüfungsbericht niederzulegen 

und dann in der Generalversammlung, die über den Prüfungsbericht Be­

schluß zu fassen hat, auf die Sache zurückzukommen. (Auch zu dieser 

Versammlung billigt das-Gesetz dem Prüfungsverband ein-Teilnahme­

recht ausdrücklich zu; § 59 Abs. 3 GenG). 

In den meisten Fällen haben die Verwaltungsorgane bis zum Zeitpunkt 

der Generalversammlung schon geeignete Maßnahmen ergriffen, um fest­

gestellte Mängel zu beseitigen. Um die Initiative der Genossenschaften 

in dieser Hinsicht zu fördern, haben die Prüfungsverbände Formblätter 

über eine Stellungnahme der Genossenschaften zum Prüfungsbericht und 

den darin aufgeführten Beanstandungen und Auflagen des Verbandes 

herausgegeben. Aus dieser Stellungnahme, die in einer bestimmten Frist 

nach Übermittlung des Prüfungsberichtes einzureichen ist, kann der Ver­

band wertvolle Schlüsse ziehen. 

Von seinem Teilnahmerecht an der Generalversammlung macht der Ver­

band in der Mehrzahl der Fälle Gebrauch, und zwar ist er meistens durch 

den Verbandsrevisor, der die betreffende Genossenschaft geprüft hat, 

dort vertreten. 

Durch die persönliche Anwesenheit kann sich der Verbandsvertreter da­

von überzeugen, ob der Aufsichtsrat zu allen wesentlichen Beanstandun­

gen Stellung nimmt und inwieweit die vom Verband empfohlenen Maßnah­

men für durchführbar erachtet und der Generalversammlung zur Beschluß­

fassung unterbreitet werden. Gewinnt der Vertreter des Verbandes den 

Eindruck, daß die Unterrichtung der Generalversammlung über das Prü­

fungsergebnis unzureichend ist oder bestand dazu von vornherein - etwa 

infolge einer Belastung der Verwaltungsorgane - dieBefürchtung, so kann 
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durch den Verband die wört l iche Ver lesung des B e r i c h t e s ganz oder in 

b e s t i m m t e n Tei len erzwungen werden ($ 59 A b s . 3 GenG). 

Es könnte auch vorkommen , daß Vors tand und Aufs ich ts ra t bei unbe­

quemen Fes t s te l lungen im Prüfungsber ich t versuchen , d e r Besch lußfas ­

sung ü b e r den Prüfungsber ich t in d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g auszuweichen 

oder Überhaupt die Einberufung d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g zu v e r s c h l e p ­

pen . Um dies zu ve rh indern , kann d e r Verband auf Kosten der G e n o s ­

senschaft eine außerorden t l i che G e n e r a l v e r s a m m l u n g einberufen, wenn 

e r die Überzeugung gewinnt, "daß die Beschlußfassung ü b e r den P rü fungs ­

be r i ch t ungebührl ich v e r z ö g e r t wird oder daß die G e n e r a l v e r s a m m l u n g 

b e i d e r Beschlußfassung unzulängl ich ü b e r wesent l iche Fes t s t e l lungen 

oder Beanstandungen des Prüfungsverbandes un te r r i ch t e t w a r " ($ 60 

GenG). Der Verband b e s t i m m t in d i e s e m Fa l l , ü b e r welche Gegenstände 

zwecks Besei t igung fe s tges t e l l t e r Mängel verhandel t und b e s c h l o s s e n 

werden soll und wer den Vors i tz in d i e s e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g zu füh­

r e n ha t . 

In d e r P r a x i s ist e s nu r in wenigen Ausnahmefäl len z u r Berufung e ine r 

außerorden t l i chen G e n e r a l v e r s a m m l u n g du rch den Prüfungsverband g e ­

kommen . T r o t z d e m is t die Vorschr i f t de s $ 60 GenG a l s nicht ünwesent 

l i c h e s Ins t rument z u r Erfüllung d e r Prüfungsaufgaben anzusehen, da in 

d e r Regel schon das Vorhandense in d i e s e r B e s t i m m u n g genügt, die G e ­

nossenschaf t zu ve ran l a s sen , von sich aus eine G e n e r a l v e r s a m m l u n g 
2) 

e inzuberufen . 

Gelingt e s dem Verband nicht, die G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u r Besch luß ­

fassung d e r für die Abstel lung d e r vorgefundenen Mißstände notwendigen 

Maßnahmen zu ve ran l a s sen , so sind se ine Machtmit te l noch ke ineswegs 

erschöpf t . Nach § 62 Abs , 3 GenG kann d e r Verband die zen t ra l en G e ­

schäf tsans ta l ten des Genossenschaf t swesens , in d i e s e m Fa l l e insbeson­

dere die Ra i f fe i sen-Zen t ra lkassen , von dem Inhalt d e r Püich tprüfung in 

1) Z i r w a s - B u c h h o l z : a . a . O . , S. 90 

2) Lang-Weidmül le r : a . a . 0 . , S. 149 
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Kenntnis setzen, wenn diese aufgrund einer bestehenden oder zu be­

gründenden Geschäftsverbindung Interesse an dem Prüfungsergebnis 

haben. Sind die Beanstandungen des Verbandes berechtigt und verwei­

gert die Genossenschaft die Abstellung der vom Verband gerügten Män­

gel, so werden sich die Zentralkassen aufgrund der engen Zusammen­

arbeit mit den genossenschaftlichen Prüfungsverbänden und aus der 

Wahrung der eigenen Interessen heraus ohne weiteres dazu bereitfin­

den, durch eine Kreditsperre einen Druck auf die Genossenschaft aus­

zuüben und dadurch den Bestrebungen des Verbandes Nachdruck ver­

leihen. 

Als letztes Machtmittel hat der Verband schließlich die Möglichkeit, 

Genossenschaften, die ihren Verpflichtungen ihm gegenüber nicht nach­

kommen, aus dem Verband auszuschließen. Bei einem Ausscheiden 

einer Genossenschaft, sei es freiwillig oder durch Ausschluß, hat der 

Verband das Gericht unverzüglich hiervon zu benachrichtigen. Das Ge­

richt bestimmt dann eine Frist, innerhalb der die Genossenschaft die 

Mitgliedschaft bei einem Verband, der dem bisherigen Spitzenverband 

der Genossenschaft angehört, zu erwerben hat. Weist die Genossen­

schaft nicht innerhalb dieser Frist dem Gericht nach, daß sie die Mit­

gliedschaft erworben hat, so muß das Gericht von Amts wegen nach An­

hörung des Vorstandes die Auflösungaussprechen (§ 54 a GenG). 

Da sich zweifellos kein anderer Prüfungsverband zur Aufnahme der aus­

geschlossenen Genossenschaft bereitfinden dürfte hat ein Ausschluß 

praktisch die Auflösung der Genossenschaft zur Folge. Damit dürfte 

der Genossenschaft und auch der allgemeinen Genossenschaftssache 

kaum ein Dienst erwiesen sein, weshalb diese Maßnahme wohl kaum 

in Erwägung zu ziehen ist. 

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß die Prüfungsverbände über 

diese gesetzlichen Machtmittel hinaus aufgrund der Satzung noch zusätz­

liche Hilfsmittel besitzen, um die Genossenschaften zur sorgfältigen 

Wirtschaftsführung anzuhalten. So kann beispielsweise der Verbands-
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vorstand außerhalb der im Gesetz vorgeschriebenen Prüfung außeroi*-

dentliche Prüfungen anberaumen, wenn es die Umstände erfordern . 

Zusammengefaßt kann festgestellt werden daß die gesetzlichen Vor­

schriften und die satzungsmäßig festgesetzten Regelungen voll ausrei­

chen, um eine erfolgreiche Auswertung des Prüfungsergebnisses zu 

sichern. Praktisch kommt es nur selten vor, daß der Prüfungsverband 

zu Zwangsmaßnahmen greifen muß; im allgemeinen wird es möglich 

sein, durch die laufende Zusammenarbeit und die persönliche Fühlung­

nahme mit den verantwortlichen Verwaltungeorganen alle Schwierig­

keiten zu überwinden und somit der Aufgabe und dem Zweck der genos­

senschaftlichen Pflichtprüfung entsprechend das Wohl der Genossen­

schaften zu fördern und der Genossenschaftsidee im Sinne dei* beiden 

Pioniere des Genossenschaftswesens, H. Schulze-Delitzsch und 

F. W. Raiffeisen, zu dienen. 

1) Zirwas-Buchholz: a . a . O . , S.. 92 
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